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220.  Sitzung 

Bonn, den 28. Februar 1969 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsident von  Hassel:  Meine Damen und 
Herren, die Sitzung ist eröffnet. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung soll 
die Tagesordnung um die in der Ihnen vorliegenden 
Liste bezeichneten Vorlagen ergänzt werden. — Das 
Haus ist wohl damit einverstanden. Die Erweiterung 
der Tagesordnung ist damit beschlossen. 

Folgende amtliche Mitteilung wird ohne Verle-
sung in den Stenographischen Bericht aufgenommen: 

Der Bundesminister für Gesundheitswesen hat am 27. Februar 
1969 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Picard, Dr. Martin, 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein und Genossen betr. 
psychiatrische Einrichtungen — Drucksache V/3805 — beantwortet. 
Sein Schreiben wird als Drucksache V/3908 verteilt. 

Wir kommen zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

— Drucksache V/3878 — 

Ich rufe die Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Auswärtigen Amts auf. Zunächst die Frage 120 des 
Abgeordneten Bauer (Würzburg): 

Treffen Pressemeldungen zu, wonach die Bundesregierung auf 
der Konferenz des Ministerrates der Westeuropäischen Union am 
6./7. Februar d. J. in Luxemburg freiwilligen Konsultationen über 
außenpolitische Fragen unter den 7 Mitgliedstaaten der WEU 
nur unter Vorbehalten zugestimmt bzw. verfassungsrechtliche 
Bedenken dagegen geäußert hat? 

Zur Beantwortung der Herr Parlamentarische 
Staatssekretär Jahn. 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich bitte, die 
Frage 121 gleich in meine Antwort einbeziehen zu 
dürfen, Herr Präsident. 

Präsident von Hassel, Keine Bedenken? — 
Dann rufe ich die Frage 121 des Abgeordneten Bauer 
(Würzburg) auf: 

Welche Gründe waren im einzelnen für diese Haltung der 
Bundesregierung ausschlaggebend? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Im Oktober 1968 
hat der belgische Außenminister Harmel seine be-
kannten Vorschläge zur Verstärkung der europäi-
schen Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten 

im Rahmen der Westeuropäischen Union unter-
breitet. Diese Vorschläge waren dann Gegenstand 
der Erörterung in der Ministerratstagung der West-
europäischen Union in Rom am 21. und 22. Oktober 
1968. Einer von Harmels Vorschlägen bezog sich auf 
die Verstärkung der außenpolitischen Konsultatio-
nen in der WEU dergestalt, daß Mitgliedsregierun-
gen sich verpflichten sollten, in bestimmten Fragen-
bereichen, die in einer zu vereinbarenden regel-
mäßig zu überprüfenden Liste zusammenzufassen 
wären, ihre Vertragspartner zu konsultieren, ehe sie 
neue Entschlüsse fassen oder neue Positionen bezie-
hen würden. Zu diesem Vorschlag von — wie man 
sie kurz bezeichnen kann — obligatorischen Vorab-
konsultationen hat die Bundesregierung sich damals 
generell positiv geäußert und sich bereit erklärt, 
ihn zusammen mit ihren Partnern näher zu prüfen. 
Sie hat gleichzeitig auf den engen Zusammenhang 
hingewiesen, der ihres Erachtens zwischen einer 
derartigen Verpflichtung als solcher und den Fra-
genbereichen besteht, auf die sie sich beziehen hätte, 
und weiterhin auch auf die Notwendigkeit eingehen-
der Überprüfung der rechtlichen, insbesondere der 
verfassungsrechtlichen Aspekte. 

Derartige obligatorische Vorabkonsultationen in 
der WEU hat dann der italienische Außenminister 
Nenni gleich zu Beginn der Ratstagung in Luxem-
burg wieder zur Debatte gestellt. Wie schon in der 
Zeit zwischen den beiden Ratstagungen zeigte sich 
aber auch in Luxemburg erneut, daß schon ange-
sichts der ablehnenden Haltung Frankreichs mit dem 
Zustandekommen einer Einigung aller sieben WEU-
Staaten nicht zu rechnen war. Die Benelux-Regie-
rungen erklärten sich während der Tagung in 
Luxemburg bereit, freiwillig und sozusagen als 
Geste des guten Beispiels von sich aus versuchs-
weise und ohne weitere Verpflichtung der übrigen 
Mitgliedstaaten listenmäßig noch näher festzule-
gende Fragen in der WEU vorab zur Konsultation 
zu bringen. 

Während die französische Delegation auch gegen 
die von den Benelux-Staaten erklärte Absicht Ein-
wendungen geltend machte, äußerten der deutsche, 
der britische und der italienische Delegationschef 
sich zustimmend. Auf deutscher Seite haben wir da-
bei nochmals den Gesichtspunkt der Freiwilligkeit 
unterstrichen sowie die Tatsache, daß es natürlich 
immer Fälle geben wird, die so umgehendes Han-
deln erfordern, daß eine Vorabkonsultation nicht 
mehr möglich ist, was auch andere Delegationen aus- 
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Parlamentarischer Staatssekretär Jahn 
drücklich feststellten. Schließlich haben wir be-
merkt, daß, soweit es sich um eine Festlegung der 
Gegenstände der Konsultation handelt, wir uns 
natürlich so lange nicht näher äußern könnten, als 
kein Entwurf einer Themenliste vorliegt. 

Im übrigen gehen wir davon aus, daß Mitglieds-
regierungen, die sich an freiwilligen Vorabkonsulta-
tionen nicht beteiligen, eine derartige Handhabung 
durch die anderen jedenfalls tolerieren. Dies ent-
spricht dem Grundsatz, der schon bisher die deutsche 
Haltung in den Bemühungen um Aktivierung der 
Westeuropäischen Union bestimmt hat, daß nämlich 
die Bildung von Gruppen und Fronten innerhalb der 
Organisation vermieden werden muß, da sie dem 
Gesamtziel der Verstärkung der außenpolitischen 
Zusammenarbeit in der Westeuropäischen Union 
abträglich wäre, ja die Existenz der Organisation 
gefährden könnte. 

Die Luxemburger Ratstagung endete bekanntlich 
u. a. mit der Absprache, daß der Ständige Rat der 
WEU alle schon vorliegenden Vorschläge zur Ver-
besserung und Verstärkung der außenpolitischen 
Konsultationen und etwaige weitere noch von die-
ser oder jener Regierung zu machende Anregungen 
bis zur nächsten Ratstagung überprüfen und den 
Ministern berichten soll. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Bauer. 

Bauer (Würzburg) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
wird dieser delikate Gegenstand bei der nächsten 
Unterhaltung zwischen Deutschland und Frankreich 
auf höchster Ebene behandelt werden? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Auf wie hohe 
Ebene dieses Thema geraten wird, Herr Kollege 
Bauer, kann ich natürlich im vorhinein nicht sagen, 
Ich glaube nur, daß die Frage der europäischen Zu-
sammenarbeit im allgemeinen und ihrer Möglich-
keiten stärker als bisher im Sinne der in Luxem-
burg abgegebenen Erklärungen aller sieben Dele-
gationen unerläßlicherweise einen wesentlichen Be-
standteil der Besprechungen im März darstellen 
wird, in denen die Themen der deutsch-französi-
schen Konsultation erörtert werden. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Bauer. 

Bauer (Würzburg) (SPD) : Würde die Bundes-
regierung solchen Konsultationen zwischen den 

 sieben Mitgliedstaaten der WEU auf offizieller 
Ebene selbst dann fernbleiben, wenn sie auf der 
Basis des sogenannten crisis managementdringend 
geboten wären? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Das ist eine völlig 
theoretische Frage, Herr Kollege Bauer. Ich darf 
noch einmal die Position der Bundesregierung dar-
legen, wie sie von uns auch in der Luxemburger 

Ratstagung deutlich gemacht worden ist. Zunächst 
einmal wünschen wir eine generelle Belebung und 
stärkere Nutzung der Möglichkeiten, die wir in der 
Westeuropäischen Union für eine engere politische 
Zusammenarbeit sehen, möglichst pragmatisch be-
ginnend mit dem Gebiet der Außenpolitik. Das be-
inhaltet, daß wir die vorhandenen Institutionen und 
vertraglichen Möglichkeiten in vollem Umfang 
nutzen, im einzelnen — entschuldigen Sie, wenn ich 
das jetzt so aufgliedere — a) im Rahmen der bisher 
bestehenden Übung, b) dann — das ist Ihr Fall —, 
wenn nach dem Vertrage besondere Möglichkeiten 
vorgesehen sind — in Krisenfällen, wie ich es jetzt 
einmal verallgemeinernd nennen will —, und c) in 
der Absicht, neue, wenn Sie so wollen, extensive 
Verfahrensformen zu finden, die zu einer größeren 
poltischen Beweglichkeit führen. 

Präsident von Hassel: Keine weiteren Zusatz-
fragen. Ich rufe dann die Frage 122 Ides  Abgeord-
neten Matthöfer auf: 

Trifft es zu, daß dem spanischen Informationsminister am 
12. Februar 1969 das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik 
Deutschland mit Schulterband und Stern überreicht wurde? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Es trifft zu, daß 
Herrn Fraga Iribarne am 12. Februar 1969 das Große 
Verdienstkreuz mit Schulterband und Stern über-
reicht worden ist. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Matthöfer. 

Matthöfer (SPD) : Herr Staatssekretär, da Herr 
Fraga in der Verlautbarung über die Überreichung 
als spanischer Informationsminister bezeichnet wird, 
und da Herr Fraga, wie ich gestern in der „Süddeut-
schen Zeitung" gelesen habe, durch ein Dekret sei-
ner Regierung die Auswirkungen der bestehenden 
Zensur durch Ausweitung des Geheimnisgesetzes 
noch verschärft hat — die „Süddeutsche Zeitung" 
schließt daraus, wie auch Ihnen sicher bekannt ist, 
er wolle später einmal durch eine lückenlos gesteu-
erte Pressepolitik die Zensur ersetzen, da dieses 
neue Gesetz mit seinen Strafbestimmungen einen 
ebenso sicheren Maulkorb biete wie die Vor-
zensur —, möchte ich fragen: ist es dann noch richtig, 
Herrn Fraga als Informationsminister zu bezeichnen? 
Ist er nicht vielmehr angesichts dieser Tatsachen als 
Minister zur Verhinderung von Informationen zu 
bezeichnen? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege 
Matthöfer, Sie werden sicher Verständnis dafür ha-
ben, daß ich nicht in der Lage bin, hier eine Beurtei-
lung oder Bewertung der Tätigkeit von Angehörigen 
der Regierungen anderer Länder abzugeben. Aber 
ich möchte doch auf folgendes hinweisen: der Zeit-
punkt, zu dem die Entscheidung über die Auszeich-
nung mit dem Bundesverdienstkreuz getroffen wor-
den ist, liegt weit zurück, ein Zeitpunkt, als Wertun-
gen in der Richtung, wie sie von Ihnen jetzt eben 
zitiert oder angedeutet wurden, nicht einmal in der 
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„Süddeutschen Zeitung" andeutungsweise ausge-
sprochen worden sind. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Matthöfer. 

Matthöfer (SPD) : Herr Staatssekretär, wenn 
auch der Zeitpunkt der Verleihung vor der Verhän-
gung des Ausnahmezustandes gelegen hat, glauben 
Sie nicht auch, daß die Überreichung des Ordens an 
Herrn Fraga zu einem Zeitpunkt, wo sich Tausende 
von Spaniern — Arbeiter, Intellektuelle und Prie-
ster — , deren einziges Verbrechen darin besteht, De-
mokraten zu sein, im Gefängnis oder in der Verban-
nung befinden, vom Standpunkt dieser Verfolgten 
aus notwendigerweise als eine aktive Intervention 
der Bundesregierung in innerspanische Angelegen-
heiten zugunsten der repressiven Kräfte erscheinen 
muß? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Im staatlichen Be-
reich ist man häufig vor Mißdeutungen bestimmter 
Entscheidungen oder Handlungen nicht gesichert, 
Herr Kollege Matthöfer. Hier kommt aber hinzu — 
und ich bin dankbar, daß mir diese Fragestunde Ge-
legenheit gibt, das auch hier noch einmal deutlich 
zu sagen —: Selbst der Zeitpunkt der Verleihung lag 
so, daß damals die Verhängung des Ausnahmezu-
standes noch nicht abzusehen war. Das hat denjeni-
gen, der das zu tun hatte, nämlich den deutschen 
Botschafter in Madrid, in die Lage gebracht, zu fra-
gen, ob er eine solche Verabredung, die unter un-
voreingenommenen Umständen zustande gekommen 
war, einhalten wolle oder nicht. Ich bitte, zu sehen, 
daß es, hätte !er sie nicht eingehalten, eine Verhal-
tensweise gewesen wäre, die umgekehrt die offiziel-
len Beziehungen der beiden Regierungen nicht un-
berührt gelassen hätte. Aus diesem Grunde wird 
der deutsche Botschafter — ich kenne seine Motive 
nicht im einzelnen — in Madrid davon abgesehen 
und sich gesagt haben: Es bleibt bei der einmal 
unter anderen Voraussetzungen früher getroffenen 
Verabredung. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dorn. 

Dorn (FDP) : Herr Staatssekretär, können Sie uns 
sagen, wie viele Bundesbürger nach Bekanntwerden 
der Verleihung des Ordens an den spanischen Infor-
mationsminister ihren Orden, der ihnen vom Bun-
despräsidenten verliehen wurde, zurückgegeben ha-
ben? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Soweit ich das 
habe feststellen können, liegen zwei Fälle vor, über 
die die Presse auch berichtet hat. 

Präsident von Hassel: Keine weitere Zusatz-
frage. — Ich rufe die Frage 123 des Abgeordneten 
Raffert auf: 

Welche besonderen Verdienste hat sich der spanische Informa-
tionsminister Manuel Fraga Iribarne um den .,demokratischen 

und sozialen Bundesstaat" Bundesrepublik Deutschland erworben, 
die es gerechtfertigt erscheinen lassen, ihm einen so hohen 
Orden zu verleihen? 

Soll sie mit der Frage 124 verbunden werden? 

(Abg. Raffert: Nein, Herr Präsident; sie be

-

handelt unterschiedliche Themen!) 

— Frage 123 getrennt! — Herr Staatssekretär! 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Verleihung 
des Bundesverdienstkreuzes erfolgte wegen der Ver-
dienste, die sich Minister Fraga Iribarne um die 
deutsch-spanischen Beziehungen erworben hat. Sie 
ergaben sich z. B. bei der Betreuung prominenter 
deutscher Besucher. Auch verschiedene deutsche 
Ausstellungen in Spanien wurden von Minister 
Fraga, der für Deutschland und seine Kultur eine 
besondere Hochschätzung hegt, in hervorragender 
Weise unterstützt. Dem Minister sind mehrere Ent-
scheidungen zugunsten in Spanien tätiger deutscher 
Auslandskorrespondenten zu verdanken. Die Or-
densstufe entspricht den internationalen Usancen. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Raffert. 

Raffert (SPD) : Herr Staatssekretär, aus Ihrer 
Antwort schließe ich, daß nicht etwa Gründe der 
Reziprozität — also auf deutsch: der ausgleichenden 
Gerechtigkeit zwischen Herrn Iribarne und einem 
anderen prominenten deutschen Träger einer spani-
schen Auszeichnung — eine Rolle gespielt haben. 

Abgesehen davon, daß deutsche Staatsbürger sehr 
viel höhere Leistungen als die von Ihnen geschilder-
ten erbringen müssen, um auch nur eine niedrige 
Stufe des Bundesverdienstordens zu bekommen, 
möchte ich Sie  fragen: Steht nun zu erwarten, daß 
andere Minister anderer Länder mit ähnlich gelager-
ten Verhältnissen, die sich Verdienste um die Reisen 
von älteren verdienten Mitgliedern dieses Hauses in 
ihrem Lande, wie etwa in Griechenland, erworben 
oder die etwa eine Buchausstellung veranstaltet 
haben, was in Griechenland sicher auch gern ge-
macht würde, wenn wir das wollten, auch einen Or-
den dieser Größenordnung in absehbarer Zeit be-
kommen werden? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Frage läßt sich 
in der generalisierenden Form, in der sie gestellt 
worden ist, nicht beantworten, Herr Kollege Raffert. 
Immerhin muß in einem solchen Fall wie dem hier 
vorliegenden doch zunächst einmal dargetan sein, 
daß es eine Rechtfertigung auf Grund des prak-
tischen Verhaltens, der Tätigkeit desjenigen gibt, 
der hier ausgezeichnet werden soll. Ob solche Vor-
aussetzungen in anderen Fällen vorliegen, kann 
man nur im Einzelfall entscheiden und prüfen. Er-
stens bin ich in diesem Zusammenhang allerdings 
sicher, daß man in Zukunft noch etwas strengere 
Maßstäbe anlegen wird. Zweitens bitte ich nicht zu 
übersehen, daß sich gerade bei dem Beispiel Grie-
chenland, auf das Sie hingewiesen haben, schon von 
der Natur der dortigen Regierung her die Frage 
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einer sehr intensiven Zusammenarbeit auf inter-
nationalem Gebiet, etwa auch bilateral mit der 
Bundesrepublik Deutschland, gar nicht stellt, so daß 
diese Frage von daher jedenfalls nicht so ohne 
weiteres und so schnell auftauchen könnte. 

(Abg. Raffert meldet sich zu einer Zusatz

-

frage.) 

Präsident von Hassel: Verzeihung, Herr Ab-
ordneter Raffert, zu dieser Frage sind Ihre zwei 
Zusatzfragen erschöpft; Sie können zur nächsten 
Frage noch eine stellen. 

In der Zwischenzeit stellt zu dieser Frage der Ab-
geordnete Matthöfer eine Zusatzfrage. 

Matthöfer (SPD) : Herr Staatssekretär, ist der 
Bundesregierung bekannt, ob Herr Fraga mit Hilfe 
seiner Informationspolitik zur Verbreitung von 
Kenntnissen über deutsche Institutionen in der spa-
nischen Bevölkerung vielleicht dadurch beigetragen 
hat, daß er Katalanen, Basken und Gallegos mit der 
Arbeitsweise der Institutionen, die sich aus der föde-
ralistischen Struktur unserer Republik ergeben, be-
kanntmachte? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege 
Matthöfer, diese Frage kann ich Ihnen nicht beant-
worten, weil ich nicht weiß, auf welche Gebiete sich 
die Informationstätigkeit über die Bundesrepublik 
Deutschland im einzelnen erstreckt hat. 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Matthöfer. 

Matthöfer (SPD) : Hat Herr Fraga dann vielleicht 
die spanischen Arbeitnehmer über die Möglichkeiten 
aufgeklärt, die in unserer Demokratie auf Grund der 
Existenz politischer Parteien und großer, von Arbeit-
gebern und Regierung unabhängiger, mit dem 
Grundrecht auf Streik ausgestatteter Einheitsge-
werkschaften bestehen, in denen Arbeitnehmer aller 
Parteien, besonders jener Parteien, die jetzt die 
Regierung bilden, zusammenarbeiten? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Auch diese Frage 
kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich bin allerdings 
mit Ihnen, Herr Kollege Matthöfer, der Meinung, 
daß zur vollständigen Darstellung des Bildes der 
Bundesrepublik auch diese Information gehört. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage stellt der Abgeordnete Wienand. 

Wienand (SPD) : Herr Staatssekretär, sieht die 
Bundesregierung Möglichkeiten, jetzt, nachdem die 
Auszeichnung erfolgt ist, zu verfolgen, ob auch 
diese Art der Informationen in Spanien gegeben 
wird? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Natürlich sieht die 

Bundesregierung Möglichkeiten, sich ein Urteil dar-
über zu bilden, in welcher Form die Informationen 
und Kenntnisse über die Bundesrepublik Deutsch-
land in anderen Ländern, auch in Spanien, vermittelt 
werden. 

Präsident von Hassel: Zu einer zweiten Zu-
satzfrage Herr Abgeordneter Wienand. 

Wienand (SPD) : Herr Staatssekretär, welche 
Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, dazu bei-
zutragen, daß dies in Spanien geschieht? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Da, wo es die 
Möglichkeit gibt, Informationen über die Bundes-
republik Deutschland zu verbreiten bzw. Informa-
tionen anderer zu fördern, wird die Bundesregie-
rung wie bisher und wie in allen anderen Ländern 
jede Möglichkeit nutzen, das zu unterstützen. 

Präsident von Hassel: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Kahn-Ackermann. 

Kahn-Ackermann (SPD) : Herr Staatssekretär, 
ist die Bundesregierung angesichts der Tatsache, daß 
das Auswärtige Amt beispielsweise auf die Vor-
tragsprogramme in unseren Kulturinstituten und bei 
anderen Organisationen und Stellen, die wir in 
Spanien unterhalten, Einfluß hat, bereit, zu ver-
anlassen, daß eine Serie dieser Vortragsveranstal-
tungen sich mit dem Selbstverständnis unseres de-
mokratischen Staates, mit einer Darstellung des Zu-
sammenwirkens der Parteien und auch des Wirkens 
der Gewerkschaften zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern befaßt? 

Präsident von Hassel: Herr Staatssekretär, ich 
bitte Sie, diese Frage nicht zu beantworten. In der 
Frage des Abgeordneten Raffert wird nach den Ver-
diensten des Informationsministers und nicht nach 
der Informationstätigkeit ides Auswärtigen Amtes 
gefragt. 

Ich rufe die Frage 124 des Abgeordneten Raffert 
auf: 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, 
um zu verhindern, daß die Ü berreichung von Bundesverdienst-
orden an Angehörige von Regierungen erfolgt, die in ihrem 
Lande den Ausnahmezustand verhängt haben? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Bundesregie-
rung hält besondere Maßnahmen nicht für erforder-
lich. 

Präsident von Hassel: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Raffert. 

Raffert (SPD) : Gehe ich zu weit, wenn ich dar-
aus schließe, daß die Bundesregierung offensichtlich 
keine Wiederholungsgefahr befürchtet? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege Raf- 
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fert, ich habe vorhin bereits darauf hingewiesen, 
daß solche Erfahrungen ja dazu geeignet sind, bei 
Überlegungen vergleichbarer Art sicherlich noch ein-
mal mehr als sonst zu überlegen. Ich würde bitten, 
meine Antwort so zu verstehen. 

Präsident von Hassel: Zu einer zweiten Zu-
satzfrage Herr Abgeordneter Raffert. 

Raffert (SPD) : Herr Staatssekretär, von dieser 
Ihrer Antwort ausgehend: Sieht die Bundesregie-
rung eine Möglichkeit der generellen Überprüfung 
der Praxis der Ordensverleihung, und gibt es einen 
Ansatzpunkt, dies auch einmal auf der interatio-
nalen Ebene ins Gespräch zu bringen, weil solche 
Schwierigkeiten sicher nicht nur bei uns und zwi-
schen uns und Spanien auftreten werden? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister .des Auswärtigen: Ich will diese An-
regung gerne aufgreifen, Herr Kollege Raffert. Ich 
möchte allerdings doch sehr darum bitten, jetzt 
schon Verständnis dafür aufzubringen, daß ich einem 
solchen Bemühen keine sehr großen Aussichten ein-
räume. Sie wissen, daß Auszeichnungen häufig auf 
sehr großes Interesse stoßen und sich in den inter-
nationalen Beziehungen außerordentlicher Beliebt-
heit erfreuen. Ich fürchte, daß es hier natürliche 
menschliche Hindernisse gibt, zu einem radikalen 
Wandel der bisherigen Übungen zu kommen. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
hierzu Herr Abgeordneter Matthöfer. 

Matthöfer (SPD) : Herr Staatssekretär, teilen Sie 
mit mir die Meinung, daß der in der Frage des Ab-
geordneten Raffert allgemein bezeichnete Zustand 
insofern auch besonders im Falle Spaniens ein nicht 
angebrachter Zeitpunkt zur Überreichung von Orden 
war, weil durch die Maßnahmen des Herrn Fraga 
und seiner politischen Freunde, wie die sozialdemo-
kratische Bundestagsfraktion in dieser Woche in 
einer Entschließung festgestellt hat, die Ansätze 
einer Einbeziehung Spaniens in das demokratische 
Europa und seiner Organisationen notwendiger-
weise zerstört werden mußten? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege 
Matthöfer, ich habe schon auf die Schwierigkeiten 
der Terminierung hingewiesen. Das sind Dinge, die 
dann unter Umständen, wie in diesem Falle, von 
uns nicht mehr beeinflußt werden können. 

Ihre Frage gibt mir aber Anlaß, Sie zu bitten, 
doch folgendes bei Ihren Überlegungen nicht unbe-
rücksichtigt zu lassen. Sie haben hier von den Maß-
nahmen des Herrn Fraga Iribarne gesprochen. Hier 
handelt es sich um eine gesetzliche Maßnahme der 
spanischen Regierung, die die einzelnen Minister 
in ihren Ressorts auszuführen haben. Wenn man 
ein vollständiges Bild über die Haltung einzelner 
Persönlichkeiten bekommen will, glaube ich, wäre 
es in diesem Falle doch gut, den zugegebenermaßen 
sehr am Ende stehenden kleinen Satz, den ich vorhin  

gesagt habe, nicht außer acht zu lassen, daß eine 
Reihe deutscher Korrespondenten in Spanien dank 
der Bemühungen des Ausgezeichneten in  der Lage 
gewesen sind, Schwierigkeiten zu überwinden, die 
ihnen dort auf Grund oder im Zusammenhang mit 
ihrer journalistischen Tätigkeit entstanden waren. 

Präsident von Hassel: Zu einer weiteren Zu-
satzfrage der Abgeordnete Matthöfer. 

Matthöfer (SPD) : Herr Staatssekretär, glauben 
Sie  nicht, daß in Spanien wie in anderen Ländern 
Minister die Gesamtpolitik ihrer Regierung zu ver-
antworten haben? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich bin kein so 
intimer Kenner der spanischen Verfassung; politisch 
wird man wohl davon ausgehen müssen. Dennoch, 
glaube ich, dient es einer nüchternen und gerechten 
Beurteilung, wenn man dabei auch die persönliche 
Position des einzelnen nicht völlig übersieht. 

Präsident von Hassel: Herr Abgeordneter 
Wienand zu einer Zusatzfrage. 

Wienand (SPD) : Herr Staatssekretär, habe ich 
Sie vorhin richtig verstanden, als Sie sagten, daß 
ein großes Bedürfnis nach Orden auf allen Seiten 
festzustellen sei? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Es gibt eine ge-
wisse Lebenserfahrung, die dahin geht, Herr Kollege 
Wienand. 

Präsident von Hassel: Verzeihung, ich mache 
darauf aufmerksam, daß es nur eine Zusatzfrage 
sein darf, die sich unmittelbar darauf bezieht. Ob 
sich die erste Frage unmittelbar darauf bezog, ist 
mindestens zweifelhaft. 

Zu einer zweiten Zusatzfrage Herr Abgeordneter 
Wienand. 

Wienand (SPD) : Sieht die Bundesregierung eine 
Möglichkeit, deutschen Beamten oder Angehörigen 
der Bundesregierung Zurückhaltung zu empfehlen, 
damit die Reziprozität gewahrt bleibt? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Wenn Sie meine 
Bemerkung vorhin so verstanden haben sollten, 
sehe ich natürlich allen Anlaß, Herr Kollege Wie-
nand, zu sagen, daß dafür nicht der mindeste Grund 
besteht. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 125 
des Abgeordneten Dr. Mommer auf: 

Wann wird die von Herrn Botschafter von Herwarth geleitete 
Kommission ihren Bericht zu dem Sonderproblem „Deutsch-
englische Handelskammer" vorlegen? 

Herr Staatssekretär, bitte ! 
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Bundesminister des Auswärtigen: Eine Unterkom-
mission der Reformkommission, die von Staatsse-
kretär Dr. von Dohnanyi geleitet wird, prüft zur 
Zeit, welche Aufgabenverteilung zwischen den Wirt-
schaftsabteilungen der deutschen Auslandsvertretun-
gen und bestehenden Handelskammern sachgerecht 
ist. Sie untersucht dabei die Frage der Gründung 
einer Handelskammer in London als Modellfall. Sie 
wird die Anforderungen, die an den Wirtschafts-
dienst der Botschaft gestellt werden, überprüfen und 
die beteiligten Verbände anhören. Wann die Mei-
nungsbildung der Kommission zu dieser Einzelfrage 
abgeschlossen sein wird, wird sich frühestens nach 
der nächsten Sitzung, die am 6. März stattfinden 
wird, übersehen lassen. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Dr. Mommer. 

Dr. Mommer (SPD) : Herr Staatssekretär, hat 
denn Herr Lahr vor einiger Zeit auf einer Veran-
staltung der Industrie- und Handelskammern in 
Hannover nicht die Meinung der Bundesregierung 
wiedergegeben, als er der Notwendigkeit der Ein-
richtung einer Industrie- und Handelskammer in 
London einen hohen Rang gab? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Nicht jede öffent-
liche Äußerung eines Staatssekretärs, Herr Kollege 
Mommer, ist sofort auch eine Wiedergabe der Mei-
nung der Bundesregierung. 

(Abg. Dr. Mommer: Hört! Hört!) 

Es muß den Herren doch auch freistehen — wenn 
ich darum bitten dürfte —, ihre persönliche Meinung 
in einer solchen Frage zu äußern, ohne das nun 
gleich entsprechend zu deklarieren. 

Tatsache ist, daß in dieser Frage eine abschlie-
ßende Meinungsbildung bei der Bundesregierung 
noch nicht vorliegt. 

Präsident von Hassel: Zu einer weiteren Zu-
satzfrage Herr Abgeordneter Dr. Mommer. 

Dr. Mommer (SPD) : Herr Staatssekretär, er-
scheint es angesichts des hohen Ranges, den die Be-
ziehungen zu Großbritannien für unsere Politik doch 
haben, nicht selbst ohne Prüfung von Details not-
wendig, auf diesem Gebiet ein gleich wirksames 
Instrumentarium für die Entwicklung des Handels 
zu haben, wie wir es mit anderen Ländern — manch-
mal auch mit ganz kleinen und nicht so wichtigen — 
haben? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Qualität und 
Güter von Beziehungen zwischen zwei Ländern 
kann man nicht an Institutionen messen. Wenn ein 
sachliches Bedürfnis für eine solche Institution be-
steht, dann wird sie errichtet werden. Ich glaube 
nicht, daß, wenn die Entscheidung nach sorgfältiger 
Prüfung anders ausfallen würde — eine ebenso  

theoretische Bemerkung wie die zuvor gemachte —, 
die deutsch-britischen Beziehungen darüber zu lei-
den hätten. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 126 
des Abgeordneten Strohmayr auf: 

Was kann die Bundesregierung tun, damit deutsche Zirkus-
unternehmen die Sowjetunion in der gleichen Weise bereisen 
können, wie dies der sowjetische Staatszirkus von Februar bis 
Juni in der Bundesrepublik Deutschland kann? 

Herr Staatssekretär! 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Da gegenwärtig 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Sowjetunion kein Kulturabkommen besteht, in des-
sen Rahmen unter anderem ein deutsches Zirkus-
gastspiel in der Sowjetunion vereinbart werden 
könnte, kann die Bundesregierung selbst das Zu-
standekommen eines solchen Gastspiels nicht be-
wirken. Sie ist aber bereit, deutsche Zirkusunter-
nehmen zu beraten, denen es ihrerseits freisteht, 
den sowjetischen Stellen, vor allem GOSZIRK, ein 
Gastspiel vorzuschlagen. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 127 
des Abgeordneten Kahn-Ackermann auf: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, sich an einer Sanierung des 
Tempels von Borobadur in Zentraljava materiell zu beteiligen? 

Herr Staatssekretär, bitte! 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Mit dem Wunsch, 
den vom Verfall bedrohten Tempel von Borobadur 
zu retten, hat die indonesische Regierung die Bun-
desregierung befaßt und ist auch an die UNESCO 
herangetreten. Der Bitte, diesen Wunsch bei der 
UNESCO zu -unterstützen, hat das Auswärtige Amt 
durch eine Weisung an unseren ständigen Delegier-
ten bei der UNESCO im Oktober vorigen Jahres 
entsprochen. Die UNESCO hat sich dazu noch nicht 
geäußert. 

Soweit es sich um ,das bilaterale Ersuchen handelt, 
konnte sich die Bundesregierung bei der Höhe der 
von indonesischer Seite mit 5 bis 10 Millionen Dol-
lar, d. h. 20 bis 40 Millionen DM, geschätzten Kosten 
zur Übernahme eines nennenswerten Beitrags im 
Hinblick auf die Haushaltslage verständlicherweise 
nicht entschließen. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Kahn-Ackermann. 

Kahn-Ackermann (SPD) : Ist die Bundesregie-
rung gegebenenfalls bereit, dem Ersuchen der in-
donesischen Regierung in der Form nachzukommen, 
daß sie einen für derartige Vorhaben erfahrenen 
Experten dorthin schickt, um a) die Kosten zu über-
prüfen, b) zu überprüfen, ob ,die Bundesregierung 
auch auf bilateralem Wege einige Sicherungsmaß-
nahmen durchführen kann, die vordringlich sind und 
einen winzigen Bruchteil dieser Kosten erfordern 
würden? 
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Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Es gibt für die 
Bundesregierung zwei Gründe, den Versuch zu 
machen, den indonesischen Wünschen möglichst weit 
entgegenzukommen: erstens ihr allgemeines Be-
streben, sich an der Bewahrung besonderer Kultur-
güter zu beteiligen, und zum anderen die besonders 
guten Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Indonesien. Im konkreten Falle 
würde ich nicht grundsätzlich nein sagen, aber um 
Verständnis dafür bitten, daß ich es für richtig 
hielte, auch eine solche Entscheidung zunächst ein-
mal möglichst im Einvernehmen und nach Beratung 
mit der UNESCO zu treffen, also die Überlegung, 
ob es jetzt sinnvollerweise bilateral Schritte geben 
sollte, zunächst einmal zurückzustellen, bis das dort 
geklärt ist. Ich will es danach nicht ausschließen, 
wenn es sich dann als sinnvoll erweisen sollte. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 128 
des Abgeordneten Kahn-Ackermann auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, bei der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister der Länder darauf hinzuwirken, daß auslän-
dischen Studenten, die in der Bundesrepublik Deutschland Fächer 
studieren, für die es häufig keine Abschlußzeugnisse gibt, solche 
den Bestimmungen ihrer Länder entsprechenden Dokumente aus-
gefertigt werden, damit ihre Studien in der Bundesrepublik 
Deutschland in ihren Heimatländern anerkannt werden? 

Herr Staatssekretär, bitte! 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Abschlußzeug-
nisse werden von den deutschen Hochschulen für 
ein den Studienordnungen entsprechendes, erfolg-
reich abgeschlossenes Studium ausgestellt. Die Mög-
lichkeiten, im Rahmen eines ordnungsgemäßen 
Studienganges die verschiedensten Vorlesungen zu 
hören, sind in Deutschland so groß, daß sich das 
angesprochene Problem nur auf Ausnahmefälle be-
schränken kann. Es muß davon ausgegangen wer-
den, daß sich Ausländer, die deutsche Hochschulen 
besuchen, damit auch den geltenden deutschen Stu-
dien- und Prüfungsordnungen unterwerfen. Für den 
Fall, daß ein Studium nicht abgeschlossen wird, kann 
ein Zeugnis auf Grund einer Zusatzprüfung ausge-
stellt werden. 

Soweit sich durch die Weiterentwicklung von 
Wissenschaft und Technik die Notwendigkeit ergibt, 
neue Studiengänge einzuführen, wird die Bundes-
regierung selbstverständlich das ihre dazu tun, um 
die Einführung dieser neuen Fächer an den deut-
schen Hochschulen zu fördern. 

Im übrigen muß ich darauf hinweisen, daß die 
Ausstellung besonderer zeugnisähnlicher Doku-
mente, mit denen die Durchführung eines unvoll-
ständigen oder nicht vorgesehenen Studiums be-
scheinigt werden soll, zunächst die ausländischen 
Studenten benachteiligen würde, die eine ordnungs-
gemäße Ausbildung durchlaufen haben. Die Abstel-
lung eines solchen Dokuments auf die Erfordernisse 
des jeweiligen Heimatlandes würde darüber hinaus 
die Frage der Äquivalenz eines solchen Zeugnisses 
aufwerfen. Ich darf in diesem Zusammenhang auf 
die bekannten langwierigen Verhandlungen mit 
Frankreich sowie in der EWG und im Europarat  

über die Anerkennung der Hochschulzeugnisse hin-
weisen. 

Sollten Sie, Herr Kollege Kahn-Ackermann, einen 
besonderen Fall im Auge haben, in dem einem aus-
ländischen Studierenden durch die deutschen Prü-
fungsordnungen Nachteile entstanden sind, so wäre 
mein Haus bereit, sich in Zusammenarbeit mit der 
Kultusministerkonferenz nach Prüfung der Umstände 
für eine zufriedenstellende Lösung einzusetzen. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Kahn-Ackermann. 

Kahn-Ackermann (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, angesichts der Tatsache, daß ich Hunderte 
von solchen Fällen im Auge habe, bei denen die 
Fürsprache für eine Bereinigung, so möchte ich sa-
gen, von deutschen Stellen gekommen ist, möchte 
ich Sie doch fragen, ob die Bundesregierung nicht für 
gewisse Bereiche, z. B. für Kunst- und Handwerks-
fachhochschulen, ein Abkommen mit der Kultus-
ministerkonferenz treffen kann, so daß einfach ein 
Anerkenntniszeugnis des abgeleisteten Studiengan-
ges ausgestellt wird, weil es meiner Meinung nach 
doch wohl im Interesse der Bundesrepublik liegt, 
daß diejenigen, die hier nicht zu gewissen Abschlüs-
sen gekommen sind oder zufälligerweise an Fach-
schulen studiert haben, an denen es keine solchen 
Abschlußzeugnisse gibt, mit dem Bewußtsein in ihr 
Heimatland zurückkehren können, daß das aner-
kannt wird. Glauben Sie nicht, daß das auch eine 
politisch wichtige Frage ist, die eine Lösung ver-
dient? 

Jahn,  Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: In dieser generel-
len Form, Herr Kollege Kahn-Ackermann, kann ich 
die Frage nicht mit Ja beantworten. Sie müssen doch 
folgendes sehen. Es gibt die Möglichkeit des Be-
suchs von Hoch- oder Fachschulen der verschieden-
sten Art mit ordnungsgemäßem Abschluß. Wer die-
sen Abschluß erreichen will und kann, erhält ein 
entsprechendes Zeugnis. Es gibt für jedermann, der 
eine solche Schule besucht, ohne es zu einem förm-
lichen Abschluß zu bringen, selbstverständlich die 
Möglichkeit des einfachen Nachweises, daß er die 
Schule in einer bestimmten Zeit besucht hat. Wenn 
wir uns bereit fänden, darüber hinaus eine Art qua-
lifizierter Bescheinigung zu geben, müßte man zu-
nächst einmal fragen, unter welchen Voraussetzun-
gen das geschehen sollte. Es müßten dann ja einiger-
maßen einheitliche Voraussetzungen gegeben wer-
den. 

Ich muß in diesem Zusammenhang aber auf ein 
weiteres Bedenken hinweisen, das bei mir dagegen 
spräche, einer solchen Regelung näherzutreten. Auf 
dem Spiel steht ja auch etwas das Ansehen, die 
Qualität der deutschen Ausbildungsstätten. Wenn 
solche qualifizierten Bescheinigungen ausgegeben 
würden, könnte man gar nicht verhindern, daß unter 
Berufung darauf in den Heimatländern Ansprüche 
oder Ähnliches geltend gemacht würden, obwohl es 
sich nicht um den Nachweis einer ordnungsgemäß 
abgeschlossenen Ausbildung handelt. Ich bitte, diese 
Problematik nicht zu übersehen. Wir haben ja nicht 
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nur gegenüber den betroffenen Personen, sondern 
auch gegenüber unseren eigenen Institutionen nicht 
nur Interessen zu wahren, sondern auch darauf zu 
achten, daß hier keine falschen Wege eingeschlagen 
werden. 

Präsident von Hassel: Darf ich mit Rücksicht 
darauf, daß eine große Zahl von Fragestellern heute 
morgen noch auf die Beantwortung ihrer Fragen 
wartet, sowohl die Regierung bitten, sich in der 
Beantwortung kurz zu fassen, als auch die Damen 
und Herren des Hohen Hauses, ihre Zusatzfragen 
kurz zu fassen. Sonst kommen wir nicht durch. Mit 
Rücksicht auf die anderen Kollegen bitte ich, es so 
zu handhaben. 

Ich rufe die Frage 129 des Abgeordneten Dr. Marx 
(Kaiserslautern) auf: 

Trifft es zu, daß am Montag, dem 27. Januar 1969, wenige 
Stunden nach der Vollstreckung der Todesurteile an angeblichen 
Spionen, eine „Freundschaftsgesellschaft DDR—Irak" in Bagdad 
gegründet worden ist? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Antwort 
lautet: Ja. Nach uns vorliegenden Meldungen ist 
am 27. Januar 1969 im irakischen Nationalmuseum 
in Bagdad eine „Zweigstelle der Deutsch-Arabischen 
Freundschaftsgesellschaft" (Ostberlin) eröffnet wor-
den. Die Hinrichtung von 14 irakischen Staats-
angehörigen, darunter neun Juden, die der Spionage 
für Israel beschuldigt worden waren, ist am Vor-
mittag des gleichen Tages erfolgt. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Dr. Marx. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, wäre es Ihnen wohl möglich, uns 
zu sagen, wo überall in den letzten Jahren solche 
Freundschaftsgesellschaften aufgebaut worden sind 
und welche Aufgabe ihnen zugemessen ist? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich kann die 
Frage jetzt nicht beantworten. Sie geht weit über 
Ihre Ausgangsfrage hinaus, und ich habe keine 
Zusammenstellung der anderen gleichartigen Ge-
sellschaften, die an anderen Plätzen gegründet wor-
den sind, hier zur Hand. Der Sinn solcher Institu-
tionen wird, so nehme ich an, nicht anders sein als 
der von Vereinigungen, die sich ähnlich nennen 
und auf unserer Seite ins Leben gerufen werden, 
wenn auch die sehr viel stärkere politisch-propagan-
distische Betätigung solcher aus Ostberlin initiierter 
Organisationen sicherlich keines besonderen Hin-
weises bedarf. 

Präsident von Hassel: Die Frage 130 des Ab-
geordneten Dr. Schulze-Vorberg: 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, um zu den 
großen Bemühungen in Nepal — u. a. die deutsche technische 
Schule und die wissenschaftlichen Arbeiten des Thyssen-Hauses 
in Katmandu — wenigstens eine Möglichkeit zu schaffen, in 
diesem befreundeten Land die deutsche Sprache zu lehren 
und zu erlernen, eventuell als Lektorat an der dortigen neuen 
Universität? 

Die Frage wird im Einverständnis mit dem Frage-
steller schriftlich beantwortet. Die Antwort des Par-
lamentarischen Staatssekretärs Jahn vom 25. Fe-
bruar 1969 lautet: 

Der Deutsche Akademische Austauschdienst fördert zur Zeit 
290 Lektoren der deutschen Sprache an ausländischen Hochschu-
len. Darüber hinaus liegen Anträge von ca. 50 Universitäten 
vor, die Deutsch als Unterrichtsfach im Lehrplan führen und an-
gesichts des starken Andrangs ihrer Studenten zum Studium der 
deutschen Sprache und Literatur um Vermittlung eines DAAD-
Lektors gebeten haben. 

Leider läßt die mittelfristige Finanzplanung dem Auswärtigen 
Amt nur wenig Spielraum für eine verstärkte Aktivität auf dem 
Gebiet der Förderung des Deutsch-Unterrichts an ausländischen 
Hochschulen. Die Frage der Neueinrichtung von Lektoraten der 
deutschen Sprache an ausländischen Hochschulen ist laufend Ge-
genstand von Planungsgesprächen, in denen sich Auswärtiges 
Amt und DAAD bemühen, eine Rangfolge der Dringlichkeiten 
aufzustellen. Wieviel Lektorate noch im Laufe des Haushalts-
jahres 1969 neu eingerichtet werden können, läßt sich mit 
Sicherheit erst am Ende des Sommersemesters sagen, wenn fest-
steht, wo Lektoren von ihren Auslandsposten zurückkehren und 
welche Ausgaben die Wiederbesetzung dieser Stellen verursacht. 
Mit Rücksicht auf die angespannte Haushaltslage wird die Neu-
entsendung eines Lektors nach Nepal in diesem Haushaltsjahr 
sicherlich noch nicht möglich sein. 

Gegenwärtig besteht in Nepal eine Nachfrage nach Deutsch

-

Unterricht nur an der School of International Languages, einer 
Art Fortbildungsschule, deren Unterrichtsstunden vor und nach 
der üblichen Arbeitszeit liegen. Dort erteilt eine Lehrkraft des 
Deutschen Entwicklungsdienstes deutschen Sprachunterricht an 
ca. 25 Schüler. 

Ich rufe die Frage 131 des Abgeordneten Deringer 
auf: 

Wann hat die Bundesregierung erfahren, daß in den Nächten 
vom 9. zum 10. und vom 10. zum 11. Februar 1969 vier Flugzeuge 
der Versorgungsluftbrücke der kirchlichen Hilfswerke von der 
Insel Sao Tome in den Kessel von Biafra bei ihrer Landung 
auf dem Notflughafen Uli von Flugzeugen der nigerianischen 
Streitkräfte erneut bombardiert und durch Bombensplitter be-
schädigt wurden, so daß sie zwar zurückfliegen konnten, aber 
für längere Zeit ausfallen? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Bundesregie-
rung hat am 13. Februar 1969 erfahren, daß vier 
Flugzeuge der Versorgungsluftbrücke der kirchlichen 
Hilfswerke bei einem nigerianischen Luftangriff auf 
dem Flugplatz Uli beschädigt wurden. Die kirch-
lichen Hilfswerke bestätigten dem Auswärtigen Amt 
auf seine  telefonische Anfrage vom gleichen Tage, 
daß bei dem Angriff keine Personen zu Schaden 
gekommen seien und daß die Flugzeuge bereits re-
pariert und wieder im Einsatz seien. 

Präsident von Hassel: Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 132 des Abgeordneten Deringer 
auf: 

Hat die Bundesregierung die Gelegenheit des Besuches des 
englischen Premierministers benutzt, um ihn über die große 
Sorge zu unterrichten, die weite Kreise der deutschen offentlich-
keit angesichts der menschlichen und politischen Probleme in 
Biafra erfüllt? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Nigeria-Frage 
und die humanitäre Hilfe für die notleidende Be-
völkerung Ostnigerias waren Gegenstand der Ge-
spräche zwischen dem britischen Premierminister 
und dem Herrn Bundeskanzler. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Deringer. 
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Deringer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, kann 
man irgendwelche Ergebnisse dieser Gespräche fest-
stellen oder uns mitteilen? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die  Art der Be-
sprechungen war so, daß es darüber keine Ergeb-
nisse festzustellen gab. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage des Abgeordneten Deringer. 

Deringer (CDU/CSU) : Hat die Bundesregierung 
nach den Gesprächen den Eindruck, daß die eng-
lische Regierung ihren Einfluß auf Nigeria benutzen 
wird, um zu einer Beendigung des Kampfes beizu-
tragen? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Dazu muß ich, 
Herr Kollege Deringer, darauf hinweisen, daß die 
Bundesregierung nicht erst aus diesem Anlaß, son-
dern schon bei einer Reihe früherer Gelegenheiten 
unter anderem auch innerhalb der Westeuropäischen 
Union ihre Auffassung gegenüber der britischen Re-
gierung und gegenüber anderen Regierungen dar-
gelegt und auch ihrerseits darauf hingewirkt hat, 
daß von allen Beteiligten Bemühungen unternom-
men werden, in diesem Lande dazu beizutragen, daß 
es möglichst bald zu einer Befriedung und zu einer 
Lösung der humanitären Probleme kommt. Insofern 
schließen wir aus verschiedenen Gesprächen, nicht 
nur aus den letzten, daß sich die britische Regierung 
in dieser Richtung seit langem ihrerseits bemüht. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 133 
des Abgeordneten Deringer auf: 

Was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, um zu 
verhindern, daß die unter starker Beteiligung der deutschen 
kirchlichen Hilfswerke durchgeführten Hilfsmaßnahmen für die 
Frauen und Kinder in Biafra durch militärische Maßnahmen der 
Regierung von Nigeria behindert und dabei beteiligte deutsche 
Staatsangehörige gefährdet werden? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Der Flugplatz Uli 
dient Biafra nicht nur für die humanitären Luftbrük-
ken des Internationalen Roten Kreuzes und der Kir-
chen, sondern auch zum Waffennachschub. Im Gegen-
satz zu den Flügen des Roten Kreuzes hat die nige-
rianische Regierung die Flüge der Kirchen nicht 
autorisiert. Sie betrachtet darüber hinaus Nacht-
flüge als Verletzung ihrer Lufthoheit, hat jedoch 
Tagesflügen zugestimmt, die wiederum Biafra ab-
lehnt, weil es befürchtet, sein Waffennachschub 
könne dann unterbunden werden. 

Unter diesen Umständen wäre es für die Bundes-
regierung schwierig, mit Erfolg gegen die nigeria-
nischen Angriffe auf den Flugplatz Uli zu protestie-
ren. Lagos hat sich bei diesen Angriffen bisher mög-
licherweise sogar eine gewisse Zurückhaltung auf-
erlegt, weil es die Reaktion der Weltöffentlichkeit 
auf eine effektive Unterbindung der Luftbrücke 
fürchtet. 

Das Auswärtige Amt würde es hingegen begrü-
ßen, wenn Biafra den Hilfsorganisationen einen 
anderen Flugplatz für humanitäre Tagesflüge zur 
Verfügung stellen könnte. Es ist von biafranischer 
Seite öfters betont worden, daß ein solcher Flug-
platz im Bau sei. Die kirchlichen Organisationen und 
das Internationale Rote Kreuz könnten bei der 
biafranischen Seite auf die Fertigstellung eines 
solchen Streifens drängen und dabei möglicherweise 
auch finanziell behilflich sein. 

Präsident von Hassel: Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 134 des Abgeordneten Ertl auf: 

Worauf stützt sich die Meinung der Bundesregierung, daß 
WEU-Ratssitzungen einstimmig einberufen werden müssen, nach-
dem der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes ursprünglich dem 
französischen Botschafter erklärt hatte, die Bundesregierung 
könne sich seiner Meinung nicht anschließen, daß Sitzungen ohne 
Teilnahme französischer Vertreter „illegal" seien? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Hier hätte ich 
gern Gelegenheit, Herr Präsident, wieder beide 
Fragen zusammen beantworten zu dürfen. 

Präsident von Hassel: Keine Bedenken. Ich 
rufe dann noch die Frage 135 des Abgeordneten 
Ertl auf: 

Welche „Bedrohung des Friedens" oder „Gefährdung der wirt-
schaftlichen Stabilität" hat es der Bundesregierung geboten er-
scheinen lassen, an der von Frankreich nicht gewünschten WEU-
Ratssitzung in London teilzunehmen? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Bundesregie-
rung ist nicht der Auffassung, daß alle Ratssitzun-
gen der Westeuropäischen Union einstimmig ein-
berufen werden müssen. Die Bundesregierung inter-
pretiert Art. VIII des revidierten Brüsseler Ver-
trages wie folgt: 

a) Für die Einberufung von Routinesitzungen be-
darf es schon deshalb im Einzelfall nicht einer be-
sonderen, einstimmigen Entscheidung der Mitglied-
staaten, weil sie durch generelle Übereinstimmung 
der Partner gedeckt sind. 

b) Sondersitzungen, deren Abhaltung nicht auf 
Grund einer Situation beantragt wird, die nach 
Meinung des Beantragenden eine friedensbedro-
hende Situtaion ist, können nur einstimmig ein-
berufen werden. 

c) Jedem Partner steht das Recht zu, die unver-
zügliche Einberufung des Rats zu verlangen, wenn 
nach seiner Meinung gemäß Art. VIII Abs. 3 eine 
friedensbedrohende Situation oder eine Gefährdung 
der wirtschaftlichen Stabilität vorliegt. Eine Ein-
stimmigkeit ist hierfür nicht erforderlich. 

Ich darf an dieser Stelle gleich darauf hinweisen, 
daß der  WEU-Vertrag das Verfahren für die Ein-
berufung von Ratssitzungen nach Art. VIII Abs. 3 
nicht ausdrücklich regelt. Der Vertrag läßt vielmehr 
das Verfahren weitgehend offen. Aus diesem 
Grunde, zusätzlich durch das Fehlen einer Geschäfts-
ordnung bedingt, sind verschiedene Interpretations-
möglichkeiten gegeben. 
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Die französische Regierung zieht aus der in Art. 
VIII Abs. 4 für Entscheidungen niedergelegten 
grundsätzlichen Einstimmigkeitsregel anscheinend 
den Schluß, daß diese Regel auch für alle Verfah-
rensfragen und somit für alle Einberufungen von 
Sitzungen anwendbar sein soll. 

Diese Auffassung wird von den sechs Vertrags-
partnern Frankreichs nicht geteilt, zumal Art. VIII 
Abs. 2 bestimmt, daß der Rat so eingerichtet ist, 
daß er ständig tätig sein kann. Bei der Einberufung 
des Rates handelt es sich nicht um eine Entschei-
dung, die dem Abstimmungsverfahren des Rates un-
terliegt. Art. VIII Abs. 4 spricht aber nur von Ab-
stimmungen im Rat selber. 

Die Bundesregierung hat auch nicht die Auffas-
sung vertreten, daß die Sitzung des Rates der West-
europäischen Union am 14. Februar „illegal" ge-
wesen sei. Anderenfalls hätte sie den deutschen 
Vertreter nicht an der Sitzung teilnehmen lassen. 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Sehr gut!) 

Auf Grund der verschiedenen Interpretations-
möglichkeiten des Art. VIII des revidierten Brüsse-
ler Vertrages hat die Bundesregierung, die sich 
seit langer Zeit — und mit einem gewissen Er-
folg — um die Intensivierung der Konsultationen 
im Rahmen der WEU bemüht, in der letzten Woche 
erneut die Initiative ergriffen und ihren Vertrags-
partnern vorgeschlagen, auf der nächsten Rats-
sitzung in eine gemeinsame Prüfung des Art. VIII 
einzutreten, um zu einer möglichst einvernehm-
lichen Interpretation zu gelangen. 

Die Frage, welche „Bedrohung des Friedens" es 
der Bundesregierung hat geboten erscheinen lassen, 
an der Sitzung teilzunehmen, möchte ich dahin 
gehend beantworten, daß die Situation im Nahen 
Osten erörtert werden sollte und in der Sitzung dann 
auch tatsächlich erörtert wurde. Ich weise darauf 
hin, daß sich der Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen seit bald zwei Jahren mit dieser Frage be-
faßt, weil sie eine starke Bedrohung des Weltfrie-
dens darstellt. 

Die Bundesregierung als Nichtmitglied der Ver-
einten Nationen hatte auch ein besonderes Interesse 
an dieser Sitzung, um im Rahmen der WEU-Dis-
kussion zu einer friedlichen Beilegung des Nahost

-

Konfliktes beizutragen. Die Sitzung hatte den 
Zweck, daß auch die Meinungen der im Sicherheits-
rat nicht vertretenen europäischen Staaten über 
diese Konfliktfrage in den Beratungen innerhalb der 
Vereinten Nationen mit berücksichtigt würden. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Ertl. 

Ertl (FDP) : Herr Staatssekretär, stimmen Sie mir 
darin zu, daß sich die Bundesregierung in dieser 
Frage der Teilnahme an der WEU-Sitzung zunächst 
widersprüchlich verhalten hat, in der Form nämlich, 
daß sie zunächst zu erkennen gab, daß sie die Auf-
fassung Frankreichs nicht teilte, dann aber nach kur-
zer Zeit erklärte, sie würde doch weitgehend die-
selbe Position wie die französische Regierung ein-
nehmen? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Wie könnte ich 
Ihrer Auffassung zustimmen, Herr Kollege Ertl, da 
sie mit den Tatsachen nicht in Einklang zu bringen 
ist? 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Ertl. 

Ertl (FDP) : Herr Staatssekretär, sind dann nach 
Ihrer Ansicht alle Pressemeldungen nicht zutreffend, 
die davon sprechen, daß die Verhaltensweise der 
Bundesregierung in Großbritannien eine bittere 
Enttäuschung ausgelöst hat? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Daß die Haltung 
der Bundesregierung in dieser Frage gelegentlich 
auch Mißdeutungen ausgesetzt war, wissen Sie so 
gut wie ich, Herr Kollege Ertl. Ich habe keinen An-
laß, das Verhalten der Bundesregierung in den ent-
scheidenden Fragen daran messen zu lassen, wie in 
dem einen oder anderen Land bestimmte Zeitungen 
reagieren. Das sind sicher wichtige Umstände, die 
man nicht außer acht lassen soll; aber die eigenen 
Entscheidungen daran messen zu lassen, wäre wohl 
eine größere Rücksichtnahme auf dieses Medium, 
als von der Sache her geboten ist, zumal wir der 
Überzeugung sind, daß in der Sache selber unsere 
Auffassung und Haltung richtig war und auch wei-
terhin in dieser Form beibehalten werden muß. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Ertl. 

Ertl (FDP) : Herr Staatssekretär, sind Sie dann 
in der Lage, mir jetzt zu bestätigen, daß Sie — so-
weit die Meldung zutrifft — der Auffassung Ihres 
Kollegen Karl Theodor von Guttenberg zustimmen. 
wonach von erheblichen Differenzen zwischen der 
Bundesrepublik und Frankreich bei gleichzeitiger 
grundsätzlicher Übereinstimmung mit Großbritan-
nien gesprochen werden kann? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich kenne die 
Äußerungen des Kollegen von Guttenberg nicht so 
genau, daß ich hier auf ein Zitat hin eine Bestäti-
gung abgeben möchte. Was den sachlichen Kern 
der Frage betrifft, so kann niemand bestreiten, daß 
es in einer Reihe wichtiger politischer Fragen unter-
schiedliche Auffassungen zwischen der französischen 
und der deutschen Regierung gibt und daß es in 
einer Reihe wichtiger Fragen, die zum Teil gleiche 
Gebiete betreffen, weitgehende Übereinstimmung 
zwischen der britischen und der deutschen Regie-
rung gibt. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Ertl. 

Ertl (FDP) : Herr Staatssekretär, sind Sie in der 
Lage, hier eine Erklärung darüber abzugeben, wie 
Sie die gleichzeitigen Gespräche des französischen 
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Staatspräsidenten mit dem britischen Botschafter in 
Paris bezüglich einer Veränderung der EWG und 
des Aufbaus einer europäischen Freihandelszone 
bewerten? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich denke nicht, 
daß es die Sache der Bundesregierung ist, Ge-
spräche, die der französische Staatspräsident mit 
dem britischen Botschafter führt, zu bewerten. 

Nur muß ich Ihnen bei dieser Gelegenheit sagen, 
Herr Kollege Ertl: Was dort gesagt worden ist, war 
und ist für die deutsche Bundesregierung gar nicht 
neu. In den früheren Gesprächen, die mit dem 
französischen Staatspräsidenten geführt worden sind, 
ist wiederholt von seiner Seite dieses in groben 
Umrissen gezeichnete Bild der zukünftigen Entwick-
lung Europas vorgetragen worden. Das hatte inso-
fern für uns keinen — wenn ich das hier so despek-
tierlich sagen darf — sensationellen Neuigkeits-
wert. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Bauer (Würzburg). 

Bauer (Würzburg) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
darf ich im Zusammenhang mit der von mir bereits 
gestellten Frage, die dasselbe Problem umfaßt, 
fragen, ob bei den nächsten offiziellen Gesprächen 
mit Frankreich auf höchster Ebene nicht einmal 
seitens des Auswärtigen Amtes in gebührender 
Form die Frage aufgeworfen werden sollte, ob 
die Basis des Deutsch-Französischen Vertrages vom 
Partner nicht in der Weise mißdeutet werden könn-
te, daß Frankreich in der Zukunft immer damit 
rechnen könne, daß die Bundesrepublik Deutsch-
land alle Bedenken hinsichtlich einer Stagnation und 
damit einer schädlichen Wirkung auf die politische 
Einigung zurückstellt, um auf Frankreich Rücksicht 
zu nehmen. 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Bundesre-
gierung, Herr Kollege Bauer, wird wie bisher ge-
rade auch die deutsch-französischen Konsultationen 
dazu benutzen, ihrem Wunsch, ihrer Hoffnung und 
ihrer Bitte an den französischen Partner in, wie Sie 
sagen, gebührender Form Ausdruck zu verleihen, 
dazu beizutragen, daß wir in der europäischen Ent-
wicklung endlich weiterkommen. 

Präsident von Hassel: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Ich rufe die Frage 136 des Abgeordneten Ertl auf: 

Wie vertragen sich die Äußerungen des früheren französischen 
Ministerpräsidenten Pompidou und des Bundesernährungsmini-
sters Höcherl, wonach in absehbarer Zeit mit einer Aufnahme 
Großbritanniens und weiterer beitrittswilliger Länder in die 
EWG nicht zu rechnen sei, mit dem Geist der Römischen Ver-
träge, die ausdrücklich eine Erweiterung der Sechsergemeinschaft 
verlangen? 

Herr Staatssekretär! 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Bundesre-

gierung hat stets die Ansicht vertreten, daß die eu-
ropäischen Länder, die hierzu in der Lage und wil-
lens sind, den Europäischen Gemeinschaften bei-
treten sollten. In diesem Sinne interpretiert sie auch 
die Aufforderung in der Präambel zum EWG-Ver-
trag an die anderen Völker Europas, sich den Ei-
nigungsbestrebungen anzuschließen. Andererseits 
sieht der gleiche Vertrag für die Zulassung eines 
neuen Mitglieds Einstimmigkeit vor. Sofern diese Ein-
stimmigkeit nicht erzielt ist, kann nach dem Vertrag 
ein neues Mitglied nicht aufgenommen werden. 
Die Bundesregierung bedauert die konkrete Folge 
dieser Bestimmungen, die gegenwärtig eine Auf-
nahme Großbritanniens, Irlands, Dänemarks und 
Norwegens in die Gemeinschaft nicht ermöglicht. 

Auch Herr Bundesminister Höcherl hat in seinem 
Interview mit dem Deutschlandfunk am 16. Februar 
dieses Jahres nicht sagen wollen, daß er gegen ei-
nen Beitritt Großbritanniens sei. Er hat vielmehr 
lediglich darauf hingewiesen, welche Schwierig-
keiten z. B. auf dem Agrarsektor dem Beitritt ent-
gegenstehen. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Ertl. 

Ertl (FDP) : Herr Staatssekretär, wären die jüngst 
geführten Gespräche zwischen dem Herrn Staats-
präsidenten Frankreichs und dem britischen Bot-
schafter in Paris für die Bundesregierung nicht eine 
willkommene Gelegenheit, sich in diesen Dialog 
mit einzuschalten und den Beitritt Großbritanniens 
zu forcieren, insbesondere auch hinsichtlich Ihrer 
Antwort, daß die Bundesregierung nach wie vor 
auf Grund der Konsultationsvereinbarungen inten-
sive Gespräche mit der französischen Regierung 
führt? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich bedaure sehr, 
Herr Kollege Ertl. Ich vermag nicht zu erkennen, 
wieso gerade die Gespräche zwischen dem franzö-
sischen Staatspräsidenten und dem britischen Bot-
schafter dazu überhaupt eine Möglichkeit eröffnen 
sollen. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Ertl. 

Ertl (FDP) : Herr Staatssekretär, wenn ich richtig 
informiert bin, hat der Herr Staatspräsident Groß-
britannien einen Beitritt — allerdings in einer ver-
änderten rechtlichen Form — in Aussicht gestellt. 
Mir ist nicht bekannt, daß die Bundesregierung in 
irgendeiner Form Großbritannien bereits etwas 
Ähnliches angeboten hat. Ersehen Sie daraus nicht 
die Notwendigkeit, daß die Bundesregierung auf 
Worte einmal Taten folgen läßt? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Entschuldigen 
Sie, jetzt wird mir erst der Hintergrund Ihrer vor-
herigen Frage klar, Herr Kollege Ertl. Dazu muß 
ich Ihnen allerdings sagen: die Bundesregierung ist 
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sich — darin nach den Gesprächen mit dem briti-
schen Primierminister Wilson noch bestärkt — ja 
eben mit der britischen Regierung darüber einig, 
daß wir keine andere Form für den Weg der euro-
päischen Einigung wählen sollten und dürfen als die 
Beibehaltung, den Ausbau und die Erweiterung der 
bestehenden Institutionen, unter anderem der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europa-
ischen Gemeinschaften, und daß sich die Bemühun-
gen beider Länder, der Bundesrepublik Deutschland 
und Großbritanniens, darauf richten, diesen Schritt 
zu vollziehen und nicht in eine andere Form aus-
zuweichen. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 137 
des Abgeordneten Logemann auf: 

Ist es mit den Rechten und Pflichten einer Europäischen Korn-
mission vereinbar, daß sie in einer von ihr herausgegebenen 
Zeitschrift und in einem von ihr autorisierten Artikel („Der 
Mansholt-Plan: Höhere Einkommen für Europas Bauern" in 
„Europäische Gemeinschaften" 1 1969, S. 14 ff.) die von einem 
deutschen Staatssekretär im Bulletin der Bundesregierung ver-
tretene Forderung nach Anwendung des sogenannten Verur-
sachungsprinzips bei der EWG-Agrarfinanzierung als „Krämer

-

Denken" bezeichnet? 

Herr Staatssekretär! 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Nach den Bestim-
mungen des EWG-Vertrages üben die Mitglieder 
der Europäischen Kommission ihre Tätigkeit in 
voller Unabhängigkeit zum Allgemeinwohl der Ge-
meinschaften aus. Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer 
Pflichten Anweisungen von einer Regierung oder 
einer anderen Stelle weder anfordern noch an-
nehmen. Sie haben andererseits jede Handlung zu 
unterlassen, die mit ihren Aufgaben unvereinbar 
ist. Im Rahmen der so umrissenen Unabhängigkeit 
der Kommission muß es ihr unbenommen bleiben, 
ihren Standpunkt zu Sachfragen der EWG in der 
von ihr herausgegebenen Zeitschrift „Europäische 
Gemeinschaft" darzulegen oder darstellen zu lassen. 
Wenn allerdings in dem in der Anfrage zitierten 
Artikel im Zusammenhang mit dem Problem der 
Agrarfinanzierung von Krämerdenken gesprochen 
wird, so ist die Bundesregierung der Auffassung, 
daß eine solche Bezeichnung nur als nicht sach-
gerecht und wenig glücklich empfunden werden 
kann. Im übrigen unterstellt die Bundesregierung 
nicht, daß dieser mit den Initialen des Verfassers, 
E. G., gekennzeichnete Artikel die offizielle Mei-
nung der Kommission wiedergibt. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Logemann. 

Logemann (FDP) : Herr Staatssekretär, gibt es 
nicht in der Luxemburger Vereinbarung einen 
Passus, der der Kommission Zurückhaltung bei ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit auferlegt? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ja, es gibt eine 
solche Regelung, aber nur da, wo die Kommission 
als solche tätig wird. 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Logemann. 

Logemann (FDP) : Herr Staatssekretär, wird die 
Bundesregierung dafür Sorge tragen, daß in den 
Veröffentlichungen, für die laut Impressum die Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften verant-
wortlich zeichnet, keine Artikel mehr veröffentlicht 
werden, in denen das Verhalten einiger Regierungen 
mit Zensuren versehen wird? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich bin sicher, 
Herr Kollege Logemann, daß bereits die Behandlung 
dieses Themas in dieser Fragestunde in Brüssel auf-
merksam verfolgt und zum Anlaß genommen wird, 
dort für die Zukunft das gebotene Maß an Zurück-
haltung praktizieren zu lassen. Ich glaube nicht, daß 
man bei jedem Anlaß solcher Art nun gleich mit 
Kanonen schießen und offizielle Vorstellungen erhe-
ben muß. Wenn sich das im weiteren Zeitablauf als 
notwendig erweisen sollte, kann man es immer noch 
tun. Diesen Anlaß sollte man nach meiner Meinung 
nicht über Gebühr strapazieren. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Herr Staatssekretär, stimmen 
Sie mit mir darin überein, daß eine solche Einschrän-
kung der Meinungsfreiheit von Journalisten, wie sie 
Herr Kollege Logemann hier wünscht, natürlich auch 
dazu führen würde, daß Angriffe auf Haltungen an-
derer Staaten, die wir als gemeinschaftsfeindlich 
empfinden, abgestellt würden? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Überlegung, 
daß man auf journalistische Veröffentlichungen von 
staatlicher oder offizieller Seite so wenig wie mög-
lich einwirken sollte, lag meiner soeben gegebenen 
Antwort an Herrn Kollegen Logemann zugrunde. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Dr. Gleissner. 

Dr. Gleissner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ist die Bundesregierung bereit, insbesondere auf die 
deutschen Mitglieder der Kommission einzuwirken, 
daß sie künftig bei ihren Äußerungen zur EWG-Poli-
tik oder z. B. zur EWG-Finanzierung vorsichtiger 
und zurückhaltender sind und den Vorstellungen 
der Bundesregierung bzw. auch den Vorstellungen 
des Bundestages mehr Rechnung tragen als bisher? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich habe soeben 
schon versucht zum Ausdruck zu bringen, daß nach 
meiner Meinung dieser Anlaß und die Tatsache sei-
ner Behandlung hier eigentlich mit Sicherheit aus-
reichen würden, in Brüssel als entsprechende Mah-
nung empfunden zu werden. Ich möchte hier ungern 
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zusagen, daß auf Grund eines solchen Anlasses nun 
gleich Maßnahmen ergriffen werden. 

(Abg. Dr. Mommer: Maulkorb!) 

Auch solche förmlichen Aufforderungen wären ja 
Maßnahmen. Sollte sich im weiteren Verlauf der 
Entwicklung herausstellen, daß ein mahnendes Wort 
notwendig ist, kann man immer noch darüber nach-
denken. Aber ganz so schnell sollte man doch nicht 
zu offiziellen Schritten übergehen. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dr. Gleissner. 

Dr. Gleissner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
werden Sie die vorgestrige Debatte über den Grünen 
Bericht und die heutige und frühere Fragestunden 
zum Anlaß nehmen, wenigstens den deutschen Mit-
gliedern der Kommission in schriftlicher Form von 
den Auffassungen Kenntnis zu geben, die hier im 
Hause bei einer nicht geringen Minderheit oder so-
gar bei der Mehrheit herrschen? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Bundesregie-
rung geht zunächst einmal davon aus, daß die die 
Tätigkeit in Brüssel berührenden Fragen, soweit sie 
in diesem Hause behandelt werden, auch in Brüssel 
sorgfältig gelesen werden. Ich bin — ich sage das 
ganz offen, Herr Kollege — im gegenwärtigen Zeit-
punkt gegen formalisierte Schritte. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
der Abgeordnete Ertl. 

Ertl (FDP) : Herr Staatssekretär, würden Sie mir 
bestätigen, daß die Frage des Kollegen Logemann 
nichts mit der Pressefreiheit zu tun hat, sondern mit 
abqualifizierenden Bemerkungen offizieller Art in 
Form eines Artikels seitens der Kommission? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich habe die Be-
urteilung dieser Bemerkung durch die Bundesregie-
rung hier wiedergegeben. Dennoch wird selbstver-
ständlich mit der Frage nach Maßnahmen auch die 
Pressefreiheit berührt. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage der Abgeordnete Ertl. 

Ertl (FDP) : Herr Staatssekretär, hat die Bundes-
regierung schon geprüft, daß z. B. nach der Aktuellen 
Stunde dieses Hohen Hauses von Kommissionsmit-
gliedern entgegen den tatsächlichen Verhältnissen 
wiederholt in der Offentlichkeit und auch bei öffent-
lichen Veranstaltungen behauptet worden ist, dieses 
Hohe Haus habe debattiert, ohne den Sachverhalt 
zu kennen, und glauben Sie, daß ein solches Ver-
halten den demokratischen Sitten nützt? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege Ertl, 
eigentlich wissen wir doch aus der politischen Aus-

einandersetzung in unserem Lande selber, daß es da, 
wo Politiker engagiert sind, nicht in allen Fällen 
mit Samthandschuhen zugeht. Ich würde also auch 
auf diesem Gebiete dort, wo sich Politiker enga-
gieren — und darum handelt es sich doch —, nicht 
allzu strenge Maßstäbe anlegen wollen, es sei denn, 
wir könnten uns darauf verständigen, daß das dann 
zur allgemeinen Regel wird. Ich fürchte nur, da 
hätten Sie ebensolche Bedenken wie ich. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
der Abgeordnete Dr. Mommer. 

Dr. Mommer (SPD) : Herr Staatssekretär, wür-
den Sie der Kommission dann auch mitteilen, daß 
es in diesem Hause sicher eine große Mehrheit gibt, 
die der Meinung ist, daß die Unabhängigkeit der 
Kommission — und zur Unabhängigkeit gehört auch 
das Recht, sich auszudrücken, wie es der jeweilige 
Journalist für richtig hält — ein hervorragendes 
Ziel unserer Politik ist und daß es unsere Aufgabe 
ist, diese Unabhängigkeit gegen alle Angriffe natio-
nalistischer Art zu verteidigen, gleichgültig, ob sie 
aus Deutschland oder einem anderen Lande kom-
men? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich danke Ihnen 
für diese Frage, die es mir ermöglicht, zu sagen, 
daß der Bundesregierung an der unabhängigen und 
eigenverantwortlichen Arbeit der Kommission 
außerordentlich viel liegt und sie das ihrige dazu 
zu tun wünscht, daß das auch bewahrt und geschützt 
bleibt. Wenn ich im übrigen gesagt habe, ich 
möchte diesen Vorfall nicht zum Anlaß nehmen, zu 
formalisierten Schritten zu kommen, bitte ich um 
Verständnis, daß ich das auch insofern nicht tun 
möchte. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 138 
des Abgeordneten Logemann auf: 

Gehört zu den Aufgaben einer Europäischen Kommission außer 
der Information der Presse auch die Honorierung von Journa-
listen, die an illustrierten Zeitschriften mitarbeiten? 

Herr Staatssekretär, bitte! 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Im Rahmen ihrer 
Presse- und Informationsarbeit steht es der Kom-
mission frei, außer der Information der Presse auch 
eine angemessene Honorierung von Journalisten, 
die an illustrierten Zeitschriften mitarbeiten, vorzu-
nehmen. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage. 

Logemann (FDP) : Herr Staatssekretär, ohne die 
Freiheit der Kommission antasten zu wollen: Teilen 
Sie nicht meine Meinung, daß es auch einer euro-
päischen Behörde doch besser anstehen würde, die 
Presse umfassend zu unterrichten, anstatt eigene 
Zeitschriften herauszugeben? 
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Präsident von Hassel: Ich darf den Herrn Ab-
geordneten Logemann darauf aufmerksam machen, 
daß das keine Frage, sondern eine Feststellung war. 
Ich lasse die nicht zu. Haben Sie noch eine weitere 
Zusatzfrage? 

Logemann (FDP) : „Teilen Sie meine Auf-
fassung", habe ich gesagt, Herr Präsident. 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Nein, ich teile 
Ihre Auffassung nicht, Herr Kollege Logemann. 

Präsident von Hassel: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Ich rufe die Frage 139 des Abgeordneten Loge-
mann auf: 

Welchen Betrag wenden die Europäischen Gemeinschaften aus 
Steuergeldern der sechs Länder für die Öffentlichkeitsarbeit und 
dabei besonders für die Herausgabe von illustrierten Zeitschrif-
ten in mehreren Sprachen auf? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Im Haushaltsplan 
der Europäischen Gemeinschaft für das Jahr 1969 
ist unter Kapitel X für Ausgaben der Kommission 
für Veröffentlichungen und für die Unterrichtung 
der Öffentlichkeit insgesamt ein Betrag von 4,6 Mil-
lionen Rechnungseinheiten ausgebracht. Hiervon 
sind 660 000 Rechnungseinheiten für die im Vertrag 
und in den Verordnungen des Rats vorgesehenen 
Veröffentlichungen sowie  für die ,regelmäßig er-
scheinenden Veröffentlichungen der Kommission 
und für Einzelveröffentlichungen vorgesehen. Als 
zur Zeit einziges illustriertes Mitteilungsblatt gibt 
die Kommission monatlich in sieben Sprachen die 
„Europäische Gemeinschaft" heraus. Die  jährlichen 
Kosten der Publikation belaufen sich auf zirka 
250 000 Rechnungseinheiten. 

Präsident von Hassel: Keine Zusatzfrage. 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am 
Ende der Fragestunde. Zurückgezogen sind die Fra-
gen 46, 47, 48, 67, 68, 78, 83, 84, 110, 111 und 112. 
Die nicht beantworteten Fragen werden schriftlich 
beantwortet. 

Außerdem teile ich dem Hohen Hause mit, daß 
die Fraktion der CDU/CSU infolge einer Fraktions-
sitzung darum gebeten hat, die Sitzung des Hauses 
für 30 Minuten zu unterbrechen. Wir treten um 
10.35 Uhr wieder zusammen. 

(Unterbrechung von 10.06 Uhr bis 10.52 Uhr.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wir fahren in der unterbrochenen Sitzung 
fort. 

Ich rufe als nächstes den heute früh auf die 
Tagesordnung gesetzten Zusatzpunkt auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-. 
schusses für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung (1. Ausschuß) — Geschäfts-
ordnungsangelegenheiten — betr. Ergänzung 

der Geschäftsordnung des Deutschen Bundes-
tages 

— Drucksache V/3900 —

Berichterstatter: Abgeordneter Genscher 

Das Haus verzichtet auf den Mündlichen Bericht. 
Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Ich komme zur Abstimmung. Wer dem Antrag 
des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung auf Drucksache V/3900 zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Keine Gegenstimmen. Enthaltun-
gen? — Keine Enthaltungen. Das ist einstimmig an-
genommen. 

Ich rufe Punkt 27 der gemeinsamen Tagesordnung 
auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Zweiten Gesetzes zur Neuregelung des Be-
soldungsrechts (Zweites Besoldungsneurege-
lungsgesetz — 2. BesNG) 

— Drucksache V/3693 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (13. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache V/3898 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Bremer 

b) Schriftlicher Bericht des Innenausschusses 
(6. Ausschuß) 

— Drucksache V/3827 —

Berichterstatter: Abgeordneter Wagner 

(Erste Beratung 210. Sitzung) 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für seinen 
Schriftlichen Bericht und frage ihn, ob er ihn zu 
ergänzen wünscht. 

(Abg. Wagner: Nein!) 

— Das ist, wie ich höre, nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Einzelberatung der zweiten 
Lesung: Art. I § 1 Nr. 1. Hierzu liegen mehrere 
Änderungsanträge vor. Wer wünscht sie zu be-
gründen? — Der Herr Abgeordnete Dr. Miessner. 

Dr. Miessner (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich begründe den FDP-Antrag 
auf Umdruck 590 *), und zwar Ziffer 1 a) und b). 
Dies betrifft die Rechtsverhältnisse der Lehrer an 
den höheren Schulen. Zunächst Ziffer 1 a) : Die FDP 
ist zufrieden, daß vom Innenausschuß auf unseren 
Antrag hin bereits in § 5 Abs. 3 das Amt des 
Studiendirektors hinzugefügt und dem Grundamt 
der Besoldungsgruppe A 15 gleichgestellt worden 
ist. Damit wird die in der Regierungsvorlage für 
den Bundesbereich in der Besoldungsordnung A 
vorgesehene Wertung zugleich mit rahmenrecht-
licher Wirkung ausgestattet. 

Nun ist der Innenausschuß leider nicht unserem 
weiteren Antrag gefolgt, konsequenterweise auch 

*) Siehe Anlage 2 
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für die Oberstudiendirektoren die Besoldungs-
gruppe A 16 zu eröffnen. Dies ist ein altes Problem, 
das schon vor einem Dreivierteljahr bei der Ver-
abschiedung des letzten Besoldungsgesetzes hier 
diskutiert wurde. Dem Antrag liegt, um es ganz 
generell zu sagen, der Gedanke zugrunde, daß man 
den Lehrern an den höheren Schulen, also den Stu-
dienräten, Oberstudienräten, Studiendirektoren und 
Oberstudiendirektoren, letztlich die gleichen Be-
förderungsmöglichkeiten eröffnen sollte wie den 
übrigen Beamten. 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß wir mit 
unserem Antrag, der jetzt im Plenum vorliegt, be-
wußt eine sehr weiche Fassung gewählt haben, in-
dem wir gesagt haben: Der Oberstudiendirektor ist 
in die Besoldungsgruppe A 16 o der A 15 ein-
zureihen. Diese wahlweise Einstufung soll die Be-
denken derjenigen Länder beseitigen, die — das 
darf ich sagen — wohl mit Recht geltend gemacht 
haben, daß man im Hinblick auf die Größe der 
höheren Schulanstalten nicht jeden Oberstudien-
direktor nach A 16 einstufen könnte. Wir haben ja 
über diese Frage des längeren diskutiert, und ich 
hatte den Eindruck, daß unser Antrag bei vielen 
Kollegen im Ausschuß durchaus auf fruchtbaren Bo-
den fiel, insbesondere wenn man nicht die starre 
Form — nur A 16 —, sondern die weiche Form — 
wahlweise A 15 oder A 16 — hier in das Gesetz 
einfügen würde. 

Der Antrag unter Ziffer 1 b) behandelt ein anderes 
Teilproblem. Er betrifft die Oberstudienräte als Ver-
treter der Direktoren. In den Ländern Baden-Würt-
temberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein befinden sich 
die ständigen Vertreter der Oberstudiendirektoren 
mit  der Amtsbezeichnung „Studiendirektor" bereits 
in A 15 oder werden jedenfalls künftig auf Grund 
dieses Zweiten Besoldungsneuregelungsgesetzes mit 
dieser Amtsbezeichnung nach A 15 eingestuft. In 
diesen Ländern wohnen bekanntlich 70 % der Ein-
wohner der Bundesrepublik. Nur noch in den Stadt-
staaten, in Hessen und Niedersachsen werden auch 
weiterhin die ständigen Vertreter der Oberstudien-
direktoren als Oberstudienräte nach A 14 plus Zu-
lage besoldet. Diese unterschiedliche Besoldungs-
regelung für die gleiche Tätigkeit in der gleichen 
Funktion sollte man bei dieser Gelegenheit doch 
sogleich mit beseitigen. 

Meine Damen und Herren, es ist einfach die 
Frage, wieweit der Bundestag einer Entwicklung, 
die sich bereits in den Ländern mit 70 % der Be-
völkerung abgezeichnet hat, nun auch für die übri-
gen 30% Rechnung tragen will. Wenn wir hier 
schon ein grundlegendes Gesetz auf dem Gebiet der 
Besoldungsordnung verabschieden, dann sollte man 
diese bereits klar erkennbare Tendenz berücksich-
tigen. 

Ich bitte Sie daher namens der FDP-Fraktion, den 
beiden soeben begründeten Anträgen zuzustimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Damit sind die 
Ziffern 1 a) und 1 b) des Änderungsantrags auf Um-

druck 590 begründet. Das Wort zur Begründung der 
Ziffer 2 des Änderungsantrages auf Umdruck 590 
hat die Frau Abgeordnete Dr. Diemer-Nicolaus. 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus (FDP) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Das Zweite Besoldungsneuregelungsgesetz — dar-
über müssen wir uns vollkommen klar sein — ist 
ein Gesetz von allergrößter Bedeutung. Wir wissen, 
daß der Kreis der Beamtenschaft nicht kleiner, son-
dern im Gegenteil infolge der zusätzlichen Auf-
gaben, die von Staats wegen übernommen werden, 
immer größer wird. Ob diese Übernahme von zu-
sätzlichen Aufgaben wirklich überall notwendig ist, 
möchte ich heute in diesem Zusammenhang dahin-
gestellt sein lassen. 

Es ist jetzt das dritte Mal in dieser Legislatur-
periode, daß wir uns mit den gleichen Fragen be-
fassen. Das dritte Mal in dieser Legislaturperiode 
müssen wir uns im Zusammenhang mit der Besol-
dungsneuregelung auch mit einer ganz grundsätz-
lichen Frage auseinandersetzen, einer Frage, die 
nicht nur besoldungsrechtlichen Charakter hat, son-
dern bei der andere als besoldungsrechtliche Gründe 
— nämlich verfassungsrechtliche — weitaus über-
wiegen. Es geht um die Stellung unserer Richter in 
unserem Staat. Bei den unbefriedigenden Regelun-
gen, die in dieser Hinsicht von dem Hohen Hause 
gegen die Stimmen der FDP seit dem Jahre 1967 
getroffen worden sind, kann es nicht verwundern, 
daß die Unruhe und die Bestürzung in den hiervon 
betroffenen Kreisen wächst. 

Ich möchte heute doch einmal auf die Entwick-
lungsgeschichte eingehen. Im Parlamentarischen Rat 
erklärte im Zusammenhang mit den Fragen des 
Rechtswesens der Berichterstatter eindeutig folgen-
des: 

Das Grundgesetz wollte einen neuen Richtertyp 
schaffen, der im Gegensatz zu früher kein klei-
ner Justizbeamter mehr ist, sondern sich völlig 
von der übrigen Beamtenschaft abhebt. Der 
Richter erscheint nicht mehr als der Beamte 
eines anonymen Staates, der irgendeine staat-
liche Aufgabe ausübt, die zufällig in der Hand-
habung richterlichen Ermessens besteht, sondern 
als ein Stellvertreter in der vom Volke aus-
gehenden Souveränität, die ihn unmittelbar 
legitimiert. 

Jetzt der ganz entscheidende Satz, der auch im Zu-
sammenhang mit dem Besoldungsneuregelungsge-
setz berücksichtigt werden muß, was aber nicht ge-
schehen ist: 

Er ist damit auf die Ebene verfassungsrecht-
licher Organe emporgehoben worden. 

An diesen Grundsatz, der im Parlamentarischen Rat 
so klar und eindeutig ausgesprochen wurde und sei-
nen Niederschlag in den betreffenden Bestimmungen 
des Grundgesetzes, insbesondere in Art. 92, gefun-
den hat, ist in diesem Zusammenhang zu erinnern. 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich mit 
diesen Fragen befaßt und in einer Entscheidung ge-
sagt: 
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Die im Interesse der richterlichen Unabhängig-
keit gebotene Sonderregelung für die Richter 
gestattet keine Berufung zugunsten einzelner 
Beamtengruppen. 

Auch dieser Satz aus der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts ist von Bedeutung. 

Im Gegensatz zum Rechtsausschuß — ob das nun 
im Bundesrat oder hier im Bundestag ist — hat je-
weils der Innenausschuß die eindeutigen Empfeh-
lungen, die bei der letzten Diskussion über die Neu-
regelung einmütig vom Rechtsausschuß für die Rich-
terbesoldung gegeben wurden — — 

(Abg. Brück [Köln] : Der Bundesrat hat die 
Empfehlung nicht gegeben!) 

— Herr Kollege Brück, ich bitte Sie, das Protokoll 
der letzten Bundesratssitzung vom Dezember nach-
zulesen. 

(Abg. Brück [Köln] : Die habe ich eingehend 
studiert! Darauf können Sie sich verlassen!) 

Sowohl der Rechtsausschuß des Bundesrates — das 
habe ich gesagt — als auch der Rechtsausschuß des 
Bundestages haben hier eine andere Regelung emp-
fohlen. 

(Abg. Brück [Köln] : Gemeinsame Entschei

-

dungen!) 

Im Bundesrat ist dann, Herr Kollege Brück — das 
ist mir durchaus bewußt — vom Finanzausschuß und 
vom Innenausschuß — genauso wie hier im Bun-
destag von seiten des Innenausschusses — diese 
Empfehlung abgelehnt worden. 

(Abg. Brück [Köln] : Nein! Sie haben es nicht 
genau studiert! Das war anders! Sie müs

-

sen auch die Plenarentscheidung zitieren!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich schlage vor, 
zunächst die Rednerin sprechen zu lassen und nach-
her darauf zu erwidern. 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus (FDP) : Ich nehme 
an, Sie werden nachher die Gründe für Ihre Auf-
fassung darlegen. 

(Abg. Brück [Köln] : Das werde ich tun!) 

Ich habe das Protokoll der Bundesratssitzung nicht 
nur einmal, sondern mehrmals gelesen und werde 
nachher daraus auch zitieren. 

In der 110. Sitzung dieser Legislaturperiode sind 
diese Probleme wieder auf die lange Bank gescho-
ben worden. Es ist immer wieder in Aussicht ge-
stellt worden: Das wird gemacht. Auch im vergan-
genen Jahr ist wieder eine verfassungsmäßige Rich-
terbesoldung entgegen den eindeutigen Empfeh-
lungen des Rechtsausschusses auf die lange Bank 
geschoben worden. 

Bei der letzten Beratung über diesen Gegenstand 
in der 181. Sitzung, in der ich mich für eine Ände-
rung der Richterbesoldung eingesetzt habe, haben 
Sie mir, Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen — 
Herr  Kollege Schmitt-Vockenhausen, darf ich ein-
mal ganz kurz Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch 
nehmen —, mit Zwischenrufen entgegengehalten: 

Aber sehen Sie denn nicht, daß das überhaupt nicht 
mehr das Besoldungsneuregelungsgesetz ist, son-
dern daß wir das Gesetz geändert haben; das kommt 
erst später! Aber jetzt haben wir diese Situation. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Wir haben 
doch wieder erhebliche Verbesserungen für 

die Richter!) 

— Nach Auffassung der Freien Demokratischen 
Partei werden Sie mit dem, was Sie hier beschlos-
sen haben, dem Verfassungsauftrag nicht gerecht. 

(Beifall bei der FDP.) 

Dieser Verfassungsauftrag ist von Anfang an für 
uns bindend gewesen und in der 110. Sitzung auch 
von meinem Kollegen Dorn vertreten worden. Ich 
gehöre sonst nicht zu denjenigen, die dauernd ziti-
ren, aber nachfolgendes Zitat zeigt klar, daß die 
FDP von Anfang an, einerlei, ob sie in Regierung 
oder Opposition war, eine vollkommen eindeutige 
Haltung in dieser Hinsicht eingenommen hat. Am 
12. Mai 1967 hat Herr Kollege Dorn in bezug auf 
die Richterbesoldung ausgeführt — ich wiederhole 
das auch deswegen, weil es heute noch genauso 
richtig und zutreffend wie damals ist und von uns 
vertreten wird —: 

Es geht nicht vorrangig um materielle Gehalts-
fragen. Das geht eindeutig auch aus allen Ein-
gaben hervor, die wir vom Richterbund und 
anderen Organisationen erhalten haben.... Es 
geht um die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Bedeutung des Richteramtes in unserem Staate. 
Die verfassungsrechtliche Stellung, die den 
Richtern durch das Grundgesetz zugewiesen ist, 
ist ein entscheidender Grund für die Heraus-
hebung der Besoldung der Richter im Jahre 
1953 gewesen. 

1953 wurde das anerkannt. Allerdings war die SPD 
damals in Opposition. Wenn Sie seinerzeit dem 
nicht zugestimmt haben sollten — ich weiß es 
nicht —, kann ich Sie natürlich jetzt nicht dafür 
verantwortlich machen. 

Weiter hat Kollege Dorn ausgeführt: 

Die Richterbesoldung kann nicht durch Dienst-
postenbewertung oder durch Stellenschlüssel-
politik geregelt werden, wie das in anderen 
Verwaltungsbereichen ... möglich ist. Es ist 
ein ganz eigenes System der Besoldung, das 
den Richtern auf Grund ihres Verfassungsauf-
trages gegeben werden sollte. 

Diesen Schluß werde ich auch heute ziehen, näm-
lich, daß wir nur in einer eigenen Besoldungs-
ordnung mit einem Amtsgehalt für den Richter 
diese Probleme in einer vernünftigen Weise regeln 
können. 

Sie wundern sich darüber, daß in den betroffenen 
Kreisen, bei den Richtern und Staatsanwälten, 
Unruhe entstanden ist, weil trotz der wiederholten 
Zusage: wir machen es, tatsächlich keine entschei-
denden Schritte unternommen werden! Wundert 
es Sie, daß die Richter, die heute — das müssen wir 
doch klar erkennen — in einem Umfang mit Auf-
gaben belastet sind, die es früher in diesem Schwie- 
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rigkeitsgrad nicht gegeben hat, Unruhe zeigen und 
daß die Unruhe und die Unzufriedenheit mit unse-
rem parlamentarischen System, die heute teilweise 
herrschen, auf Kreise übergreift, die sonst absolut 
hinter unserem demokratisch-parlamentarischen Sy-
stem stehen? Wundert es Sie, daß die Richter, die 
nach wie vor bereit sind, unsere freiheitliche Grund-
ordnung zu schützen, sagen: Wir wollen endlich ein-
mal die Stellung erhalten, die dem Verfassungsauf-
trag gerecht wird? 

Wie ist es denn jetzt bei dieser neuen Regelung 
gegangen? Man muß doch darauf abheben, daß 
schon die Beratungen im Bundeskabinett einen 
überaus überraschenden Gang genommen haben. 
Ich entnehme das einem Artikel in der „Frankfur-
ter Rundschau" vom 27. November 1968 mit der 
Überschrift „Zwischen Kaiser und Grundgesetz". 
Darin wird eingehend berichtet, wie die Beschlüsse 
im Bundeskabinett zustande gekommen sind. Die 
zunächst günstigere Regelung wurde vom Bundes-
kabinett in Anwesenheit des Bundeskanzlers bei 
einem Abstimmungsergebnis von 6 : 5 angenom-
men. Danach fand eine nochmalige Beratung im 
Bundeskabinett statt, weil Bundesfinanzminister 
Strauß Widerspruch erhoben hatte. Danach lautete 
das Abstimmungsergebnis 7 : 7. 

Etwas war für mich sehr überraschend. — Ich 
kann hier nur aus der „Frankfurter Rundschau" 
zitieren. Woher die ihre Kenntnisse hat, weiß ich 
nicht. Über die Beratungen im Bundeskabinett 
erfahre ich natürlich nichts. — Überraschend für 
mich war, daß in diesem Fall auch der Bundes-
justizminister von der Möglichkeit des Wider-
spruchs, die ihm nach § 26 Abs. 2 der Geschäfts-
ordnung der Bundesregierung zusteht, keinen Ge-
brauch gemacht hat, was mich angesichts der Ein-
stellung, die ich sonst beim Herrn Bundesjustiz-
minister kenne, außerordentlich betroffen hat. Dann, 
Herr Kollege Brück, begannen die Beratungen im 
Bundesrat. 

Dabei muß uns noch folgendes zu denken geben, 
meine Damen und Herren: Wir wissen, daß es die 
Länder sind, die von der Neuregelung der Besol-
dung — des Amtsgehalts, heißt es richtiger — der 
Richter am stärksten betroffen sind. Ausgerechnet 
die Besoldungskommission der Landesjustizverwal-
tungen hat eine Entschließung gefaßt, die folgender-
maßen beginnt: 

Die Besoldungskommission der Landesjustiz-
verwaltungen begrüßt, daß der Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes zur Neuregelung des Besol-
dungsrechts die Richterbesoldung wegen der 
Besoldungsentwicklung in den übrigen Berei-
chen der öffentlichen Dienste im Grundsatz als 
verbesserungsbedürftig anerkennt. Die in die-
sem Entwurf vorgesehenen Verbesserungen rei-
chen jedoch nicht aus, um die durch die gesetz-
geberischen Entscheidungen des Bundestages in 
den Jahren 1953 und 1957 begründete Relation 
zwischen der Besoldung der Richter und der-
jenigen der Beamten wiederherzustellen und 
damit der Bedeutung der Stellung des Rich-
ters in Staat und Gesellschaft Rechnung zu 
tragen. 

Wenn sogar die Besoldungsreferenten mit einem 
entsprechenden Amtsgehalt einverstanden sind, 
kann man sich doch nur darüber wundern, daß 
nachher das Plenum des Bundesrates der Empfeh-
lung nicht folgt. 

Meine sehr verehrten Kollegen von der SPD, ich 
möchte Sie darauf hinweisen, daß gerade der Herr 
Justizminister des Landes Hessen, Herr Strelitz, 
die Probleme der Richterbesoldung im Bundesrat in 
einer außerordentlich klaren Art und Weise ange-
sprochen hat. Er hat dabei auch auf folgendes hin-
gewiesen: Es werde immer wieder gesagt, wenn 
etwas geändert werde, komme das ganze Besol-
dungsgefüge ins Wanken, und aus diesem Grunde 
erfolge auch jetzt wiederum eine Vertröstung. — 
Er  hat in diesem Zusammenhang das schöne Beispiel 
des Korallenriffs gebraucht, von dem nur ein 
kleiner Teil über der Meeresoberfläche zu sehen ist. 
Der größere Teil unter der Oberfläche ist verkalkt. 
Er hat sich dagegen gewendet, daß das Besoldungs-
gefüge in dieser Weise verkalkt. Gerade Herr Stre-
litz weist ganz eindeutig darauf hin, daß die Rege-
lung nach dem Regierungsentwurf unzureichend ist. 
Ich zitiere noch einmal Herrn Strelitz, meine Kolle-
gen von der SPD: 

Der Richter ist nun einmal durch unser Grund-
gesetz als Vertreter der Dritten Gewalt eben 
doch in eine verfassungsrechtliche Sonderstel-
lung hineingekommen, wie sie dem früheren 
deutschen Verfassungsleben nicht bekannt war 
oder zumindest nicht entsprechend ins öffent-
liche Bewußtsein getreten ist. 

Er hebt hervor, daß diese Änderung unbedingt 
kommen muß. Dem ist nicht Rechnung getragen 
worden vom Plenum des Bundesrates. Die aberma-
lige Empfehlung des Rechtsausschusses des Bundes-
tages ist vorher auch wieder vom Innenausschuß 
negiert worden. 

Ich verweise auch auf das, was die Gewerkschaft 
Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, die 
ÖTV, die sich auch speziell mit Fragen der Richter-
besoldung jetzt befaßt, in der Zuschrift vom 19. De-
zember mit Recht ausführt. Dort heißt es: 

Die Gewerkschaft ÖTV stellt fest, daß Abgeord-
nete und Minister den Richtern und Staats-
anwälten mehrfach versprochen haben, ihre Be-
nachteiligung gegenüber vergleichbaren Grup-
pen so rasch wie möglich zu beseitigen. Es ist 
unzumutbar, sie jetzt auf die Große Justiz-
reform zu vertrösten, von der jedermann weiß, 
daß sie noch lange auf sich warten lassen wird. 

Es ist auch meine Auffassung, daß es unmöglich 
ist, auf eine Justizreform zu warten und dann erst 
eine der verfassungsrechtlichen Stellung der Richter 
entsprechende Besoldung einzuführen. Diese Frage 
ist unabhängig von der Gestaltung der Gerichte. Das 
Grundgesetz hat nicht den Gerichten, sondern ganz 
speziell den Richtern diese besondere verfassungs-
rechtliche Stellung gegeben. Deswegen muß diese 
Reform der Richterbesoldung auch unabhängig von 
der Justizreform, die ich natürlich sehr begrüßen 
würde, durchgeführt werden. 
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Die ÖTV sagt dann weiter — ich zitiere wieder —: 

Trotz Enttäuschung und Verbitterung halten die 
Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft 
ÖTV nach wie vor an der Auffassung fest, ihre 
Forderungen nur mit sachlichen Argumenten zu 
vertreten. Sie haben es bisher abgelehnt, unge-
eignete und unvertretbare Kampfmaßnahmen zu 
ergreifen, die ihre Verpflichtung gegenüber der 
Gesellschaft in Frage stellen müssen. Diese Ein-
stellung kann aber nur dann weiter Bestand ha-
ben, wenn Bundestag, Bundesrat und Bundes-
regierung zeigen, daß sie sachlichen Argumen-
ten zugänglich sind und nicht nur auf provoka-
torische Demonstrationen reagieren. 

In diesem Zusammenhang wird noch auf etwas 
anderes hingewiesen. Die ÖTV führt aus: 

Richter und Staatsanwälte haben mit Interesse 
verfolgt, daß eine Landesregierung erst durch 
streikende Gymnasiasten zu besserer Einsicht 
gelangt ist 

— und jetzt kommt etwas, was mich wiederum sehr 
betroffen hat — 

und daß der Bundeskanzler Vertreter der APO 
mit dem Hubschrauber zu Gesprächen abholen 
läßt, während er für Gespräche mit den Richtern 
offenbar keine Zeit findet. 

(Bundeskanzler Dr. h. c. Kiesinger: Du 
lieber Gott!) 

Ich möchte wissen, ob sich das in der Zwischenzeit 
geändert hat. Herr Bundeskanzler, ich sehe, daß Sie 
gekommen sind. Deswegen stelle ich die Frage an 
Sie — im Zusammenhang mit der nach meiner Auf-
fassung mit Recht vorgebrachten Beanstandung —, 
ob in der Zwischenzeit dieses Gespräch mit Ihnen 
stattgefunden hat. Ich würde es außerordentlich be-
dauern, wenn die Richter, weil diese Gruppe nicht 
das zahlenmäßige Gewicht wie z. B. der Bauernstand 
hat, nicht auf eine entsprechende Rücksprache rech-
nen könnten. Das nehme ich doch nicht an. Ich unter-
stelle, daß die Richter der Bedeutung entsprechend 
— auch wenn es sich hier nicht um eine Gruppe 
handelt, die in die Hunderttausende geht — gehört 
werden und daß bei einer so wichtigen Sache ent-
sprechende Gespräche bei den höchsten Stellen, den 
Herrn Bundeskanzler eingeschlossen, stattfinden 
können. 

Meine Damen und Herren, es ist sonst nicht meine 
Art, in einem derartigen Umfang zu zitieren, wie ich 
das jetzt getan habe. Ich habe mich aber mit meinen 
eigenen Ausführungen zurückgehalten, um die Ver-
gangenheit und das alles zu Ihnen sprechen zu las-
sen, was sich bereits an Zusagen ergeben hat. 

Ich darf zum Schluß meiner Ausführungen auf fol-
gendes kommen. Ich brauche Ihnen den Antrag auf 
Umdruck 590 in Ziff. 2 mit all  seinen Einzelposi-
tionen wohl nicht im einzelnen zu erklären. Mir 
aus dem freien Berufsstand erscheint das als ein 
„Beamtenbesoldungschinesisch", das nur diejenigen 
verstehen, die laufend, wie das im Innenausschuß 
der Fall ist, mit diesen Fragen in allen Einzelheiten 
zu tun haben. Der Antrag ist von unseren Kollegen 
im Innenausschuß ausgearbeitet, auf die ich mich  

verlassen kann. Es handelt sich insgesamt darum, 
daß den Richtern die Stellung gegeben wird, die 
ihrer verfassungsrechtlichen Stellung und Aufgabe 
entspricht. Von der Qualifikation unseres Richter-
standes hängt es ab, ob wir auch in Zukunft eine 
Rechtsprechung haben, die ihren Aufgaben gerecht 
werden kann. In einem ganz anderen Zusammen-
hang hat der Herr Kollege Dichgans erst kürzlich 
bei einem Antrag, der von ihm kam, darauf hin-
gewiesen, daß die Richterschaft diesen Aufgaben 
nur gerecht werden könne, wenn man auch in mate-
rieller und in sonstiger Hinsicht die entsprechenden 
Konsequenzen ziehe. Wenn Sie unserem Antrag zu-
stimmen, können Sie jetzt endlich auch insofern die 
von Herrn Kollegen Dichgans geforderten Konse-
quenzen ziehen. 

Meine Auffassung und die Auffassung meiner 
politischen Freunde geht dahin, daß sich der Bundes-
tag endlich einmal dazu entschließen sollte, klar 
zu erkennen, daß Richter keine Beamten sind, son-
dern ihre eigene Stellung haben, und daß man den 
Schwierigkeiten, die mit einer wirklich gerechten 
Besoldung — auch für andere Gruppen, auch für die 
Beamten — zusammenhängen, nur dadurch gerecht 
werden kann, daß man eine eigene Richterbesoldung 
schafft. 

Sie wissen, daß unsere Richter die schwierigsten 
Aufgaben zu erfüllen haben. Daß es ihnen manch-
mal schwerfällt, z. B. bei den Demonstrationsprozes-
sen, diesen Aufgaben gerecht zu werden, hängt doch 
auch damit zusammen, daß notwendige Reformen 
von uns hier im Hause oft nicht rechtzeitig in  Angriff 
genommen werden, so daß die Richter mit veralte-
ten Gesetzen arbeiten müssen, die unseren Zeiten 
einfach nicht mehr gerecht werden. Wir sollten das 
als eine Mahnung an uns ansehen, daß wir not-
wendige Reformen so rechtzeitig einleiten, daß auch 
die Richter die modernen Gesetze haben, nach denen 
sie zu einer Rechtsprechung kommen, die im Norden 
und im Süden — bei Demonstrationen ist das außer-
ordentlich unterschiedlich — möglichst einheitliche 
Grundsätze entwickelt, die unserem heutigen Grund-
gesetz in jeder Weise entsprechen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wir wollen jetzt weiterhin die Anträge be-
gründen, die zu Ziffer 1 gestellt werden — die ande-
ren erst zu einem späteren Zeitpunkt —, damit wir 
die hier gemeinsam diskutieren können. 

Das Wort hat demnach nunmehr der Abgeordnete 
Dr. Arndt (Hamburg) zu Umdruck 594 *) Ziffer 1. 

Dr. Arndt (Hamburg) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der An-
trag Umdruck 594, zu dem ich hier spreche, läuft 
zwar formal unter meinem Namen, wird aber auch 
von den Kollegen Dr. Müller-Emmert und Frau 
Kleinert unterstützt. Was ich jetzt zunächst zu die-
sem Umdruck sage, ist auch zugleich im Namen die-
ser beiden Kollegen ausgesprochen. 

1 Siehe Anlage 3 
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Ich muß zunächst aus formalen Gründen für das 

Protokoll eine Änderung des Umdrucks 594 erklä-
ren. Weil Ziffer 3 dieses Änderungsantrags in  die-
ser Form nicht durch Beschluß verabschiedbar ist, 
bitte ich — das sage ich fürs Protokoll —, Nummer 3 
durch den Änderungsantrag Umdruck 590 Ziffer 2 
Buchstabe b zu ersetzen. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Durch den An

-

trag der Opposition!) 

— Nur zu einem Teil. Allein die Tatsache, Herr 
Kollege Lenz, daß der Antrag von der Opposition 
kommt, ist für mein Gefühl noch kein Argument 
dafür, daß er falsch sein müßte. 

(Beifall bei der FDP. — Abg. Dr. Lenz 
[Bergstraße] : So wollte ich auch nicht ver

-

standen werden!) 

— Gut. — Meine Damen und Herren, das zunächst 
zum Formalen. 

Im Namen der drei Kollegen, die ich eben er-
wähnt habe, möchte ich nunmehr zugleich den An-
trag Umdruck 594 zurückziehen. Ich ziehe ihn ein-
mal deshalb zurück, weil er dem entsprechenden 
Antrag Umdruck 591 *), der die Lehrer betraf, in-
zwischen ebenfalls zurückgezogen worden ist. 

(Abg. Dorn: Hört! Hört!) 

Meine Damen und Herren, das bedeutet aber nicht, 
daß das Problem, das hier Gegenstand der Beratun-
gen ist, nämlich die besoldungsmäßige Absonde-
rung der Richter von den übrigen öffentlich Bedien-
steten nicht auf der Tagesordnung bliebe. Die Durch-
stufung der Richter bleibt mithin auf der Tagesord-
nung dieses Hauses. Sie soll — um ein modernes 
Wort zu gebrauchen — der Einstieg zu einer Ent-
wicklung sein, an deren Ende das Amtsgehalt für 
den Richter stehen muß, das Amtsgehalt, das den 
Richter aus der Besoldungsordnung der gesamten 
Verwaltung völlig herausnimmt. 

Meine Damen und Herren, da heute Freitag ist, 
will ich Ihre Geduld und Ihre Zeit nicht über Gebühr 
in Anspruch nehmen. Vor etwa zwei Wochen habe 
ich von dieser Stelle aus meine Stellung zur dritten 
Gewalt ausführlich erläutert. Ich habe dargelegt, 
aus welchen Gründen der Richter ein Funktionsträ-
ger besonderer Art ist, dem die Verfassung einzig-
artige Aufgaben übertragen hat, die sich von allen 
anderen Aufgaben im öffentlichen Dienst unterschei-
den. Der Richter hat als einziger in unserer Verfas-
sungsordnung das Recht, für sich und allein im 
Namen des Volkes Entscheidungen zu verkünden. 
Seine Entscheidungen sind es allein, die Endgültig-
keit für sich in Anspruch nehmen. Keine andere 
Gewalt, nicht einmal die gesetzgebende Gewalt 
dieses Hauses, ist mit einer gleichartigen Verfas-
sungsvollmacht ausgestattet. Wie Sie wissen, sieht 
unser Grundgesetz vor, daß das Bundesverfassungs-
gericht sogar Entscheidungen dieses Hauses auf-
heben und mit der Endgültigkeit versehen kann, 
die eben nur dem Richterspruch eigen ist. 

Diese verfassungsrechtliche Sonderstellung ist es, 
um die es hier geht. Es geht nicht um mehr oder 

`) Siehe Anlage 4 

weniger Geld, es geht nicht — jedenfalls nicht in 
erster Linie — um die finanzielle Einstufung der 
Richter, sondern es geht um die Einstufung der 
Richter als demonstrativen Ausdruck der Anerken-
nung, daß die dritte Gewalt in diesem Lande von 
Verfassung wegen eine Sonderstellung genießt. Das 
sollten wir dabei berücksichtigen. 

Wenn wir dennoch diesen Antrag heute zurück-
gezogen haben, so im Interesse des übrigen öffent-
lichen Dienstes, um nämlich das Zustandekommen 
des heute zur Debatte stehenden Gesetzes zu einem 
Zeitpunkt zu ermöglichen, der die übrigen Angehö-
rigen des öffentlichen Dienstes recht frühzeitig in 
den Genuß dessen kommen läßt, was in diesem 
Gesetz steht. 

Meine Damen und Herren, ich möchte dieses Po-
dium nicht verlassen, ohne darauf hinzuweisen, daß 
es mir manche Erscheinungen im Bereich der Rich-
terschaft zunächst einmal nicht erleichtert haben, 
dies hier heute auszusprechen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Ich freue mich, daß insbesondere einige Richter aus 
dem hessischen Raum von dem Vorhaben, hier in 
ihrer Amtstracht zu erscheinen, die ja die Würde 
des Gerichts darstellen soll und nicht zu Demon-
strationszwecken vor diesem Hause bestimmt ist, 
Abstand genommen haben. Wie gesagt, das hat es 
mir nicht erleichtert, hierher zu kommen. Ich freue 
mich daher auch, daß der Deutsche Richterbund sich 
durch seinen Präsidenten von diesem Vorhaben aus-
drücklich distanziert hat. 

Ich will aber doch gleich ein zweites Wort an-
knüpfen. Seit der Zeit meiner beruflichen Tätigkeit 
— anderthalb Jahrzehnte lang — bin ich immer 
— und ich bin und war sehr stolz darauf — gewerk-
schaftlich organisiert gewesen. Ich bin also der letzte, 
der keinerlei Verständnis hätte für die Durchsetzung 
gewerkschaftlicher Forderungen. Aber, meine Da-
men und Herren, wenn — insbesondere von seiten 
der Gewerkschaft der Lehrer — in der letzten Zeit 
Dinge unternommen worden sind, wie sie meiner 
Frau und meiner Familie passiert sind, dann muß 
ich diese Tribüne gerade als alter Gewerkschaftler 
benutzen, um dagegen zu protestieren. Nach dem 
Erscheinen der letzten Sondernummer der „Deut-
schen Lehrerzeitung" ist meine Frau binnen weniger 
Stunden mit mehr als 20 Anrufen überhäuft worden, 
in denen ihr gesagt wurde: Sagen Sie Ihrem Mann: 
wenn er am 14. nicht richtig stimmt — die nahmen 
damals noch an, diese Debatte würde heute vor 
14 Tagen sein —, dann wird er und werden Sie und 
Ihre Kinder schon merken, was er davon hat. — 
Meine Damen und Herren! Gerade als alter Ge-
werkschaftler protestiere ich gegen diese Art des 
Versuchs, hier Druck auf die Familie auszuüben. 

(Beifall bei allen Fraktionen.) 

Wir sollten solche Methoden denjenigen überlassen, 
die sich dadurch selber als die außer- und antiparla-
mentarische Opposition kennzeichnen, die im Gegen-
satz zur freiheitlichen Ordnung in diesem Lande 
steht. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Die deutschen Gewerkschaften sind immer stolz dar-
auf gewesen, eine der zentralen Stützen der Demo-
kratie und damit auch der Methoden der Demokratie 
zu sein. Ich möchte daher dringend an alle, die in 
diesem Lande berechtigte Wünsche vorzubringen 
haben, appellieren, sich nicht durch solche Metho-
den selber in Mißkredit zu bringen. 

(Erneuter Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, da der Abgeordnete Dr. Arndt nicht zu den 
Unterzeichnern des Umdrucks 591 gehört, möchte 
ich ausdrücklich fragen: Wird der Antrag zurück-
gezogen? Gibt es dagegen keinen Widerspruch? — 
Gut,  dann ist er zurückgezogen. 

(Widerspruch bei der SPD.) 

— Ist er zurückgezogen oder nicht? 

(Zuruf von der SPD: Er ist noch nicht zu

-

rückgezogen.) 

— Herr Dr. Arndt, Sie haben den Antrag Um-
druck 591 zurückgezogen, obwohl Sie gar nicht 
Unterzeichner sind. Die Sache ist mir etwas rätsel-
haft. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Herr Abge

-

ordneter Hofmann wird dazu sprechen!) 

— Herr Abgeordneter Hofmann will ihn doch be-
gründen? — Ja, bitte, wenn Sie den Antrag nicht 
zurückziehen, kann er begründet werden. — Herr 
Dr. Arndt, vielleicht klären Sie die Sache zuerst ein-
mal auf, und dann kann Herr Dr. Hofmann den An-
trag begründen. Welchen Antrag ziehen Sie zurück? 
Ich habe hier 591 verstanden. 

Dr. Arndt (Hamburg) (SPD) : Ich bitte um Ent-
schuldigung, falls ich mich versprochen haben sollte. 
Ich ziehe selbstverständlich nur meinen eigenen An-
trag Umdruck 594 zurück. Ich bin gar nicht befugt, 
fremder Leute Anträge zurückzuziehen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Jetzt klärt sich das 
auf. Sie haben sich versprochen. Der gesamte Antrag 
Umdruck 594 ist also zurückgezogen. Ich danke 
Ihnen. 

Dann kommt jetzt zu Antrag Umdruck 591 der 
Abgeordnete Hofmann. — Einen Augenblick! Ent-
schuldigen Sie, es ist für jemanden, der nicht Besol-
dungsrechtler ist, wirklich etwas schwierig. Wir 
wollen ja die Nr. 10 jetzt noch nicht erörtern, son-
dern bei Nr. 1 bleiben und jetzt in die Aussprache 
über Nr. 1 eintreten. Jetzt hat das Wort der Herr 
Bundesminister der Finanzen. 

Dr. h. c. Strauß, Bundesminister der Finanzen: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herrn! Es ist 
nicht meine Absicht, zu den einzelnen Problemen 
Stellung zu nehmen, die hier angesprochen worden 
sind. Die begründende Kollegin von der FDP hat 
aber die Vorgeschichte angesprochen und gibt mir 
damit die erwünschte Gelegenheit, die hier ange-
schnittene Frage so zu klären, daß in Zukunft ein 
Irrtum oder ein Mißverständnis nicht mehr möglich 
sein sollte. 

Der materielle Inhalt des Zweiten Besoldungs-
neuregelungsgesetzes, wie es dem Kabinett vorge-
legt wurde, ist abschließend in einer Besprechung 
der Staatssekretäre der beteiligten Ministerien ein-
vernehmlich festgelegt worden. Im Kabinett haben 
Entscheidungen stattgefunden, die zum Teil zu ab-
weichenden Regelungen gegenüber der zwischen den 
Ressorts erfolgten Einigung geführt haben. Das be-
traf besonders die Richterbesoldung und betraf einen 
Teil der Offiziersbesoldung. Ich möchte nicht die 
Verantwortung auf jemand anderen abwälzen, 
möchte nicht das berühmte Spiel mit dem Schwarzen 
Peter fortsetzen; ich bin hier aber um der objektiven 
Darstellung des Ablaufs willen verpflichtet, zu 
sagen, daß der Vorsitzende der Länderfinanzmini-
sterkonferenz im Einvernehmen mit allen Länder-
finanzministern und in ihrer aller Auftrag die Bun-
desregierung bei einer Sitzung des Finanzplanungs-
rates gebeten hat, in den Fragen, in denen die 
Länder die Besoldungslast überwiegend zu tragen 
haben, den Ländern keine Lösungen aufzuzwingen, 
die von ihnen nicht gebilligt oder vorgeschlagen 
werden, und er hat dabei besonders auf die Richter-
besoldung hingewiesen. Wenn ich daraufhin einen 
Einspruch herbeigeführt habe, um eine günstigere 
Regelung, die das Bundeskabinett entschieden hatte, 
wieder rückgängig zu machen, dann ausschließlich 
deshalb, weil ich mich an meine grundsätzliche Zu-
sage gebunden fühlte, keine Änderungen, sei es der 
Steuergesetzgebung, sei es der Besoldungsgesetz-
gebung von Bundes wegen zu veranlassen, deren 
Last die Länder zu tragen haben. Aus diesem Grunde 
hat sich die Bundesregierung meinem Einspruch in 
der Frage der Richterbesoldung angeschlossen und 
die Vorlage so vorgelegt, wie Sie sie vorliegen 
haben, — aber nur aus diesem Grunde und nicht, 
weil sie geglaubt hätte, damit irgendeine Wertung 
oder einen Vergleich ausdrücken zu dürfen. Das lag 
ihr völlig fern. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort in der 
Aussprache hat der Abgeordnete Brück. 

Brück (Köln) (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Bevor ich zu den 
beiden hier inzwischen begründeten Anträgen Stel-
lung nehme, lassen Sie mich einige grundsätzliche 
Ausführungen im Zusammenhang machen. 

Dieses Zweite Besoldungsneuregelungsgesetz ist 
— da stimme ich mit Frau Diemer-Nicolaus völlig 
überein — von größter Bedeutung und Wichtigkeit. 
Das zeigt auch die Geschichte dieses Gesetzes. Im 
Zusammenhang mit diesem Zweiten Besoldungs-
neuregelungsgesetz muß man ja wahrscheinlich das 
Erste Besoldungsneuregelungsgesetz des Jahres 1967 
und auch das im vorigen Jahre verabschiedete Vierte 
Besoldungsänderungsgesetz sehen. Der Bundestag 
hatte die Bundesregierung im Zusammenhang mit 
dem Vierten Besoldungsänderungsgesetz aufgefor-
dert, nunmehr einen Entwurf vorzulegen, in den der 
Rest aus dem ursprünglich zweiten Änderungsge-
setz, das als viertes verabschiedet wurde, aufgenom-
men werden sollte zusammen mit dem ursprünglich 
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geplanten dritten Änderungsgesetz. Nachdem nun 
diese Zusammenfassung erfolgt ist, ist es selbstver-
ständlich, daß neben den rein sachlichen Dingen 
auch andere Fragen eine maßgebliche Rolle spielen, 
so auch das Finanzvolumen, das nicht nur vom Bund, 
sondern auch von den Ländern aus gesehen werden 
muß. Mir ist z. B. bekannt, daß in einigen Punkten 
die Bundesregierung durchaus andere Vorstellungen 
hatte, zu denen dann die Länder in den Vorbespre-
chungen sagten: Das können wir im Augenblick 
nicht machen. Wir sind gehalten, diese Zusammen-
hänge zwischen Bund und Ländern zu sehen und die 
beiden soeben angesprochenen Beamtengruppen 
— Frau Diemer-Nicolaus sagte zwar, die Richter 
seien keine Beamte, aber die beamtenrechtlichen 
Vorschriften gelten meines Wissens auch für sie — 
sind eben Länderbeamte. 

Da Sie, Frau Diemer-Nicolaus, soeben die Aus-
schüsse des Bundestages und des Bundesrates er-
wähnt haben, möchte ich Ihnen doch einmal in aller 
Deutlichkeit folgendes sagen: Beim Ersten Besol-
dungsneuregelungsgesetz des Jahres 1967 hat der 
Bundesrat empfohlen, bei Besoldungsgruppe A 14 
und Besoldungsgruppe A 15 zwei Dienstaltersstufen 
für die Richter anzuhängen. Diese Empfehlung, die 
der Bundesrat in seiner Gesamtheit an den Bundes-
tag ausgesprochen hat, ist von diesem Parlament 
gutgeheißen worden. Nun kam eine Regierungsvor-
lage mit einer Verbesserung für die Richter, indem 
die beiden Dienstalterszulagen abgewandelt wur-
den, und zwar mit der Maßgabe, daß eine Zulage 
von 240 DM gewährt werden sollte. Das war die 
Vorlage an den Bundesrat. Im Bundesrat, Frau 
Diemer-Nicolaus, haben die beiden federführenden 
Ausschüsse für Inneres und Finanzen der Vorlage 
widersprochen. Der Rechtsausschuß des Bundesrates 
hat die Durchstufung der Richter genauso wie der 
Ausschuß des Deutschen Bundestages empfohlen. 
Das Plenum des Bundesrates, Frau Diemer-Nico-
laus, ist nur der Regierungsvorlage gefolgt; und 
das haben wir übernommen. 

Sie müssen ganz nüchtern folgendes sehen. Ob 
das nun die Richter sind, ob das die Philologen sind, 
ob das die anderen Beamten sind — es wird noch 
ein Antrag wegen der Steuerbeamten begründet —, 
es sind in ihrer Masse Beamte der Länder. Die 
Länder müßten doch die Vorstellungen für ihre 
Beamten uns gegenüber entwickeln können. 

Frau Diemer-Nicolaus, Sie wissen auch, daß die 
Vorlage hinsichtlich der Richter eine leichte Verbes-
serung gegenüber der Regierungsvorlage enthält. 
Die zwei Jahre, die nach Erreichung der letzten 
Dienstaltersstufe vorgesehen waren, sind wegge-
fallen. Das ist dann sofort auch für die Philologen 
— sprich für die Oberstudiendirektoren — gesetzt 
worden. 

Sie möchten die Durchstufung haben. Es ist ihr 
gutes Recht, wenn Sie das hier beantragen. Sie 
müssen sich aber auch einmal die praktische Aus-
wirkung ansehen. Ich exerziere Ihnen das einmal 
mit ganz genauen Zahlen aus einem sicherlich rich-
terfreundlichen Lande vor, nämlich dem Lande 
Bayern. Dort sind zur Zeit in Besoldungsgruppe 
A 13 566 Personen gleich 29 v. H., in A 14 unter  

der Maßgabe, daß durchgestuft wird, 330 Personen 
gleich 17 v. H. In Besoldungsgruppe A 15 wären 
dann 570 Personen gleich 29 v. H. und in Besol-
dungsgruppe A 16 481 Personen gleich 25 v. H. Das 
würde bedeuten, daß in den beiden Besoldungsgrup-
pen A 15 und A 16 insgesamt 54 v. H. wären. Sehen 
wir uns nun einmal den Stellenschlüssel für den 
übrigen Verwaltungsdienst an. In diesen beiden 
Gruppen sieht es nach dem Entwurf folgendermaßen 
aus: In Besoldungsgruppe A 15 23 v. H. und in der 
Besoldungsgruppe A 16 6 v. H. Das wäre also ein 
Prozentsatz von insgesamt 29 v. H. gegenüber 
54 v. H. Sie werden doch wohl mit mir der Meinung 
sein, meine Damen und Herren, wenn ich das mache, 
dann hat das sofort Folgewirkungen. 

Verehrte Frau Kollegin Dr. Diemer-Nicolaus, ich 
habe in diesen Tagen einen Brief vom Bundesver-
band der Verwaltungsbeamten des höheren Dien-
stes in der Bundesrepublik Deutschland e. V. aus 
München bekommen. Darin wird schon darauf auf-
merksam gemacht, daß, wenn die Durchstufung käme, 
unter allen Umständen im höheren Dienst bei den Be-
soldungsgruppen A 15 und A 16 ganz bestimmte Kon-
sequenzen gezogen werden müßten. Nun sind das 
überwiegend Landesbeamte, und das gilt in glei-
chem Maße. Ich bin der letzte, der irgend etwas 
gegen einen Richter hätte. Nur ist uns die Aufgabe 
aufgetragen, alles im Zusammenhang zu sehen, ob 
das nun die Richter oder die Philologen sind. Auch 
die Philologen haben ein verständliches Anliegen. 
Was Herr Dr. Miessner hier gesagt hat, ist sicherlich 
ein Argument. Das kann man von Ihrem Standpunkt 
aus verstehen. Wenn wir uns aber die Dinge ein-
mal ruhig anschauen, dann müssen wir doch sagen, 
daß die Vorlage, die heute zur Verabschiedung an-
steht, auch gewisse Verbesserungen bringt. Auch 
die Philologen sind im Zusammenhang zu sehen. 

Wenn wir die Anträge annehmen, gefährden wir 
das Ganze. Wenn wir aber alles im Zusammenhang 
beieinander behalten wollen — die schwierige Auf-
gabe, vor der wir hier heute stehen, ist, den Blick 
für das Ganze im Interesse des Ganzen nicht zu ver-
lieren —, dann können wir Ihre Anträge bei allem 
guten Willen nicht annehmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schmitt-Vockenhausen. 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Frau Kollegin Diemer-
Nicolaus hat uns hier einige Lösungsmöglichkeiten 
vorgeschlagen, die wir annehmen sollen. Sehr ver-
ehrte gnädige Frau, wenn es so einfach wäre, wür-
den wir das natürlich gern tun. Leider ist es nun 
einmal so: Der Innenausschuß besteht nicht aus 
freischaffenden Künstlern, sondern uns sind in der 
Besoldungspolitik auf Grund von Kompromissen 
zwischen Bund und Ländern bestimmte Daten vor-
gegeben. Wir haben nicht die Möglichkeit, einfach 
alles das, was bei Bund und Ländern, insbesondere 
bei den Landesbeamten, festgelegt ist, über den 
Haufen zu werfen und auszubrechen. 
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Ich will Ihnen gestehen, wir würden auch ganz 
gern manche Fragen anders lösen, aber die Möglich-
keiten dazu, vor allem finanzieller Art, sind, wie Sie 
wissen, begrenzt. Darüber werden wir ja auch noch 
Auseinandersetzungen haben. Wir müssen die Kom-
promißformeln, die gefunden worden sind, hier mit 
aller Klarheit verteidigen, wenn das gesamte Ge-
bäude, wie der Kollege Brück hier deutlich gemacht 
hat, nicht wieder in Unordnung geraten soll. Wir 
haben versucht, nach allen Seiten auszugleichen. 

Nun sind die Auseinandersetzungen in den letz-
ten Wochen sehr heftig gewesen. Die Kommentare 
reichen von Bezeichnungen wie „öffentliches Ärger-
nis" bis zu „Anleihen bei der  Apo".  Worum geht 
es denn im Grunde? Im Grunde geht es darum, daß 
weite Teile der Beamtenschaft das Gefühl haben, 
daß sie in ihrer wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Stellung anderen Berufsgruppen gegenüber 
zurückgeblieben sind. Es ist heute so — das muß 
man sehen —, daß sich der Physik- oder Chemieleh-
rer an einem Gymnasium nicht mehr gern mit dem 
Altphilologen vergleicht; vielmehr stellt er einen 
Vergleich mit dem Physiker am Battelle-Institut oder 
irgendwo in der Wirtschaft an. Der Richter sieht er-
folgreiche Anwälte; Amtsärzte überlegen, was bei 
praktizierenden Ärzten allein durch die Zusammen-
arbeit mit Ortskrankenkassen im Monat zusammen-
kommt. Die Steuerbeamten sehen, wie mancher 
mühelos gut verdient und sogar noch durch die 
weiten Maschen einer nicht immer guten Steuerge-
setzgebung schlüpft, um sein Schäfchen ins Trockene 
zu bringen. Der Vergleich so mancher kontrollierten 
Spesenrechnung mit dem Gehalt des Beamten verbit-
tert ihn und er überlegt, ob er seine Ausbildung 
nicht hätte besser und finanziell nutzbringender an-
wenden können. 

Ich halte nichts davon, daß wir nun mit Appellen 
an den einzelnen Beamten reagieren; das wird uns 
nicht sehr viel weiter bringen. Wir müssen ver-
suchen, die Dinge einigermaßen zu regeln. Wir müs-
sen vor allem an die Verantwortlichen in den Ge-
werkschaften appellieren, uns darin zu unterstützen, 
den Beamten zu erläutern, daß auch unsere Möglich-
keiten in bezug auf diese Entscheidungen leider be-
grenzt sind. 

Wir hatten vor Jahren eine Enquete-Kommission 
zur Untersuchung der Frage gefordert, welchen 
Standort die einzelnen Gruppen des öffentlichen 
Dienstes in unserer Gesellschaftsordnung haben und 
wie der öffentliche Dienst weiterentwickelt werden 
muß. Diese Untersuchung hätte sicher zu Konse-
quenzen geführt, aber der Vorschlag ist damals von 
der Mehrheit des Hauses zugunsten der Wieder-
herstellung der Besoldungseinheit zurückgestellt 
worden. Nun ist diese Wiederherstellung im Gange, 
und die heutige Novelle ist zweifellos eine wichtige 
Station — leider noch nicht der Endpunkt — auf 
dem Wege dazu. 

Diese Besoldungseinheit geht von einer Einord-
nung aller Gruppen und Sparten der Beamten aus, 
und darauf richten sich natürlich die Vorwürfe be-
stimmter Gruppen. Meine Damen und Herren, wir 
müssen darauf bestehen, daß vor allem die Ämter-
bewertung hier schnell erfolgt. Ich weiß noch nicht, 

ob sie zu den Ergebnissen führt, die wir erhoffen; 
denn wir sind in einer Zeit des Übergangs in neue 
Entwicklungen und wir wissen noch nicht, ob die 
Lösungen auf den verschiedenen Gebieten — Steuer-
beamte, Lehrer, Richter, alles, was hier eine Rolle 
spielt — halten. 

Der Herr Bundesinnenminister hat auf der Bühler 
Höhe im Januar dieses Jahres erklärt: 

Die bisherigen Berufsordnungsmittel — näm-
lich 'die Laufbahnbestimmungen — orientieren 
sich an einem homogenen Personalkörper, des-
sen berufliche Entwicklung durch finanzielles 
und regelmäßiges Vorrücken in Ordnung ge-
halten wird. Künftig entscheidender Maßstab ist 
die auszuübende Funktion; damit meine ich 
nicht eine Einstufung nach Tätigkeitsmerkmalen, 
wie sie das Tarifrecht beherrscht. 

Und ,er hat hinzugefügt, daß sich daraus vor allem im 
höheren Dienst Konsequenzen ergeben. 

Der Herr Staatssekretär Köppler hat bei der 
ersten Beratung des Regierungsentwurfs am 22. Ja-
nuar hier ausgeführt: 

Der Entwurf bezieht in die rahmenrechtliche 
Bindung der Ämterbewertung insbesondere 
auch den Polizeivollzugsdienst, die Lehrerbesol-
dung sowie die Richterbesoldung sein. Das wird 
von den betroffenen Kreisen in zum Teil hef-
tiger Weise beklagt und kritisiert. Ich bedaure 
das ganz besonders, weil der Bundesregierung 
naturgemäß nichts ferner liegt, als 'irgendeine 
Gruppe ungerechtfertigt zu benachteiligen. Es 
stellt sich uns jedoch die Frage, wie wir es 
verantworten könnten, überhaupt einer der 
Gruppen ihren Standort im Besoldungsgefüge 
zuzuweisen, wenn wir andere hiervon ausneh-
men würden. 

Meine Damen und Herren! Das zeigt, daß auch 
das Innenministerium über 'die kommende Entwick-
lung noch nicht jene letzte Klarheit hat, die wir für 
die Zukunft brauchen. Wir brauchen hier aber eine 
Grundrichtung, und die Frage ist — man sollte das 
hier ganz klar sagen —: Werden System und Struk-
tur des öffentlichen Dienstes mit den Säulen Beamte, 
Angestellte und Arbeiter noch weiter so bleiben? 
Die Beamtenschaft ist eine Sondergruppe mit 'einigen 
nicht mehr sehr wesentlichen, aber doch auch nicht 
unwichtigen Rechten. Es kann aber auch nicht ver-
schwiegen werden, daß sie gegenüber anderen 
Gruppen der Arbeitnehmer auch Nachteile hat. Den-
ken Sie nur an  die Frage der Auseinandersetzung 
in Arbeitskämpfen. 

Es stellt sich nun die Frage: Kann man das alles 
so belassen? Es genügt da nicht, daß wir den Beam-
ten 'einfach zum unkündbaren Angestellten machen; 
damit wäre das Problem nicht gelöst. Wir werden 
hier Umstellungen haben, aus denen für Staat und 
Gesellschaft Vorteile wie Nachteile erwachsen, und 
das ist die Grundfrage. Ich bin mir bewußt, die 
können wir leider heute nicht lösen. Es kam mir 
nur darauf an,  zu zeigen, in welche Richtung die 
grundsätzlichen Überlegungen in Gang kommen 
müssen, Herr Minister. Heute können wir nur für 
eine Übergangszeit eine gemeinsame Grundlage für 
Bund und Länder in größtmöglichem Umfang schaf- 
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Schmitt-Vockenhausen 
fen. Das geht nicht ohne Kompromisse, und das 
geht nicht ohne ein Zusammenwirken von Bund und 
Ländern. 

Wir haben hier versucht — und wenn ich mir das 
gesamte Werk ansehe, auch die Anträge der Oppo-
sition, so kann ich sagen, es ist uns doch gelun-
gen —, eine größtmögliche Übereinstimmung in 
vielen Bereichen zu erreichen. Ich wäre deshalb 
dankbar, wenn die Änderungsanträge der Fraktion 
der Freien Demokraten unter diesem Gesichtspunkt 
abgelehnt würden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird zu Nr. 1 noch das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Dann kann ich jetzt zuerst 
über den Änderungsantrag der Fraktion der Freien 
Demokratischen Partei auf Umdruck 590 Ziffer 1 a 
abstimmen lassen. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Dann komme ich zum Antrag der Freien Demo-
kraten auf Umdruck 590 Ziffer 2 a. Wer zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Auch dieser Ände-
rungsantrag ist mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Dann lasse ich über Nr. 1 in der Ausschußfassung 
abstimmen. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Angenommen. 

Ich rufe die Nrn. 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 6 b und 8 auf. 
Eine Aussprache wird nicht gewünscht. Wer zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Die Nummern sind so beschlos-
sen. 

Die Nrn. 7 und 9 entfallen. 
Ich rufe nunmehr Nr. 10 auf. Dazu liegen die 

Änderungsanträge auf den Umdrucken 590 und 591 
vor. Zur Begründung des Antrags auf Umdruck 590 
Ziffern 4 und 6 hat das Wort der Herr Abgeordnete 
Dorn. 

Dorn (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Zum Änderungsantrag der 
Fraktion der Freien Demokratischen Partei auf Um-
druck 590 zu Artikel I § 1 Nr. 10, betreffend den 
§ 53 des Bundesbesoldungsgesetzes, möchte ich fol-
gendes vortragen. Es geht hier um die Frage der 
Bindung der Lehrergehälter, die nach dem Ausschuß-
beschluß vorgesehen ist. Es hat zu dieser Frage in 
diesem Hause seit 1957 oft unterschiedliche Diskus-
sionen gegeben. Insgesamt ist das heute der sechste 
Versuch, die Lehrergehälter in eine Besoldungsord-
nung einzubinden, in die sie von der Sache her 
gesehen einfach nicht hineinpassen, weil nämlich 
hier eine Bindung zu einem Zeitpunkt erfolgen soll, 
der nach unserer Meinung völlig indiskutabel ist. 

Nun wäre natürlich zusätzlich die Frage zu prü-
fen, wie denn die bisherigen fünf Versuche, dieses 
Ziel zu erreichen, ausgegangen sind. In allen fünf 
vergangenen Fällen haben Sozialdemokraten, in der 
Opposition stehend, und Freie Demokraten, teil-
weise in der Opposition, teilweise in der Regierung 
stehend, diesen Versuchen immer widerstanden. Wir  

erleben heute zum erstenmal, daß die Sozialdemo-
kraten in der Sache ihre bisher eingehaltene Posi-
tion anscheinend aufgeben wollen, da hier vorhin ja 
angekündigt wurde, daß sie auch ihren Änderungs-
antrag, den sie mit einigen Kollegen gleichlautend 
gestellt haben, heute wieder zurückziehen wollen. 

Nun habe ich die „Informationen" der sozialdemo-
kratischen Fraktion im Deutschen Bundestag vom 
26. Februar dieses Jahres vor mir. Da heißt es u. a. 
— und mit Genehmigung des Herrn Präsidenten 
möchte ich hier gern drei Sätze verlesen —: 

1. Die Lehrer fühlen sich durch die Bestimmun-
gen des Zweiten Besoldungsneuregelungsge-
setzes benachteiligt. Ihr Angriff ist in der 
Adresse falsch. Lehrer sind Landesbeamte; Lan-
desbeamte werden zunächst durch ihre Landes-
regierungen im Bundesrat vertreten. 

Dann heißt es weiter, daß nach Auffassung der 
Sozialdemokratischen Partei diese Bindung erst für 
den 1. Januar 1971 angedroht wird. 

Dann wird auf einen Beschluß des Nürnberger 
Parteitags der SPD Bezug genommen, in dem es 
nach diesen Informationen heißt: 

Bevor eine sachgerechte und gleichmäßige Ge-
staltung dieses Ausbildungsganges nicht erreicht 
ist, muß jede voreilige Fixierung der Lehrer-
besoldung im Zuge einer rahmenrechtlichen 
Regelung des Bundes oder durch Änderung des 
Grundgesetzes zurückgestellt werden. 

Die Kollegen der sozialdemokratischen Fraktion 
werden also hier heute Farbe bekennen müssen, ob 
sie zu dem stehen, was sie seit 1957 in diesem Hause 
mit uns gemeinsam konsequent vertreten haben, 
oder ob ihre Regierungbeteiligung sie nun dazu 
führen wird, eine völlige Änderung ihrer Auffassung 
sichtbar werden zu lassen. 

(Beifall bei der FDP.) 
Ich meine, die Argumentation der SPD, die dann in 
den weiteren Sätzen ihres Informationsdienstes vor-
getragen wird, stimmt in der Sache nicht. Sie sagen 
nämlich: Ja, wir wollen eine Regelung finden, aber 
diese Regelung soll nicht jetzt sofort, sondern erst 
am 1. Januar 1971 in Kraft treten, und wir wollen bis 
dahin noch überlegen, was die Länder tun und wie 
die Entwicklung in dieser Richtung vor sich gehen 
wird. Mich stört auch der Passus in dem Informa-
tionsdienst der SPD, in dem es heißt: 

Demgegenüber hat die sozialdemokratische Bun-
destagsfraktion durchgesetzt, daß diese Bindung 
erst für den 1. Januar 1971 angedroht wird. 

Ich glaube nicht, daß es ein guter Stil eines Parla-
ments gegenüber den Mitparlamenten auf Länder-
ebene ist, wenn eine Bundestagsfraktion sagt: Dies 
ist ein Termin, den wir euch androhen; wenn ihr bis 
zu diesem Termin nicht etwas unternehmt, werden 
wir doch das durchsetzen, was wir uns eigentlich 
vorgestellt haben. 

In diesem Zusammenhang ist es nicht uninteressant, 
daß uns noch ein Brief des Sekretariats der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder vom 
21. Februar 1969 zugegangen ist. Im vorletzten Ab-
satz dieses Briefes an die Mitglieder des Innenaus-
schusses heißt es: 
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Die Kultusministerkonferenz wird nunmehr bei 
ihrer 129. Plenarsitzung am 20./21. März 1969 
unter Zurücksetzung anderer anstehender Pro-
bleme vordringlich und eingehend die Frage 
der Harmonisierung vor allem der Lehrerbil-
dung beraten. 

Völlig zutreffend in der Sache hat der Vorsitzende 
des Innenausschusses, der Kollege Schmitt-Vocken-
hausen, gestern in der Innenausschußsitzung fest-
gestellt, daß dieser Brief uns noch rechtzeitig zuge-
leitet werden konnte — rechtzeitig für die heutige 
Sitzung, damit man eine Begründung finden kann, 
wie man mit Verschleierungsmethoden davon weg-
kommt, eine Entscheidung zu treffen, vor der man 
in der Sache heute unausweichlich steht. 

Es wird dann gesagt, daß uns zu diesem Schreiben 
noch Anlagen zugehen sollen. Der Brief konnte für 
heute noch fristgerecht fertig werden, die Anlagen 
konnte man so schnell gar nicht mehr erstellen. Aber 
die waren wahrscheinlich auch unwichtig. Viel wich-
tiger war ja wohl, daß der Brief uns heute vorliegt. 

Ich erinnere mich noch an die Auseinandersetzun-
gen in der vorigen Legislaturperiode hier in diesem 
Hause über dieses Thema. Damals ging der Kollege 
Matzner von der sozialdemokratischen Bundestags-
fraktion noch viel weiter, als wir Freien Demokra-
ten es heute tun. Er plädierte dafür, eine Sonder-
besoldung — die sognannte L-Besoldung — hier ein-
zuführen, und er ist in diesem Ansinnen von vielen 
Kollegen seiner Fraktion in diesem Hause ernsthaft 
unterstützt worden. 

In meiner Fraktion hat es bezüglich dieser Frage 
in der vorigen Legislaturperiode eine unterschied-
liche Meinung gegeben, und das ist auch heute noch 
der Fall. Meine Fraktionskollegin Liselotte Funcke 
hat sich für diese Regelung ausgesprochen, ich selbst 
habe dagegen gesprochen. Ich habe aber gleichzeitig 
gesagt: weil wir keine Lehrersonderbesoldung ein-
führen wollen, muß die Lehrerbesoldung so geregelt 
werden, daß auf das berechtigte Verlangen und die 
berechtigten Ansprüche der Lehrer Rücksicht genom-
men wird. Ich erinnere mich noch genau an die Aus-
einandersetzungen, die damals zu diesem Thema in 
diesem Hause stattgefunden haben. 

Ich meine, man kann das jetzt nicht plötzlich mit 
einer Handbewegung vom Tisch wischen und sagen: 
In dieser Entschließung, die wir gleichzeitig dem 
Bundestag vorlegen, entscheiden wir noch nicht end-
gültig, sondern wir schieben das Inkrafttreten der 
angedrohten Maßnahmen bis zum 1. Januar 1971 
hinaus. Ich bin der Meinung, daß sich das Haus 
heute in dieser Frage an einer Entscheidung nicht 
vorbeimogeln sollte. Mir liegen allein aus dem Be-
reich, den ich vorhin zitiert habe, vier Briefe aus 
den vergangenen sechs Jahren vor, in denen eben-
falls zwar noch kein konkreter Termin genannt, aber 
in der Sache ausgesagt worden ist: Wir wollen diese 
Regelung in den nächsten Monaten anstreben und 
werden entsprechende Vorschläge unterbreiten. So 
kann es einfach nicht weitergehen. Man muß doch 
einsehen, daß die Fragen der Lehrerbildung, der 
Schulreform und der Ausbildungsreform für Lehrer 
insgesamt in den vielschichtigen Schulsystemen, die  

wir in der Bundesrepublik nun einmal haben, auch 
bis zum Jahre 1971 von der Sache her nicht so ein-
heitlich geregelt werden können. Nach meinen In-
formationen sind nämlich in einigen Ländern zwar 
geringfügige, aber immerhin Verfassungsänderun-
gen notwendig, die es einfach nicht ermöglichen, die-
sen Zeitpunkt einzuhalten und diesen Weg zu gehen. 
Da meine ich allerdings, daß es falsch wäre, den 
Betroffenen Sand in die Augen zu streuen und sich 
an der Entscheidung vorbeizudrücken. 

Auf die bildungspolitischen Notwendigkeiten und 
die Ausgestaltung der Lehrerbildung für die nächste 
Generation will ich jetzt nicht eingehen. Darüber 
müßten wir in diesem Hause viele Stunden diskutie-
ren. Vielleicht würden wir uns in der Sache auch 
gar nicht einmal über alle Fragen einigen können. 
Um so wichtiger ist es jedoch, daß man jetzt nicht 
einen Schritt tut, der die große Gefahr einer Nivel-
lierung mit sich bringt, die niemand in diesem 
Hause in diesem Bereich haben will. 

Nun noch ein Wort zur Erläuterung unseres An-
trags unter Ziffer 4. Dort heißt es: 

Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

In Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 
„Als gleichwertig sind anzusehen die Grund-
ämter der Besoldungsgruppe A 6 und als Ein-
gangsstufe der Polizeihauptwachtmeister." 

Zu der letzten Formulierung werde ich gleich noch 
etwas sagen. Die weiteren Sätze dieses Abs. 2: 

der Besoldungsgruppe A 11 und der Lehrer an 
Volksschulen, soweit für diesen ein Studium 
von sechs Semestern vorgeschrieben ist, 

der Besoldungsgruppe A 12 und der Lehrer an 
Realschulen 

sollen ersatzlos gestrichen werden. Unsere Vorstel-
lung geht also dahin, daß nur ein Satz noch Bestand-
teil dieser Nr. 10 Buchstabe b sein soll. 

Lassen Sie mich nun etwas zu der Bindung sagen, 
die wir für den Polizeihauptwachtmeister in der Be-
soldungsgruppe A 6 durchführen wollen. Wir wissen 
alle, daß die Polizeibesoldung ein untrennbarer Be-
standteil der Diskussion über eine vernünftige Ver-
brechensbekämpfung in Deutschland ist. Hier geht es 
darum, die Arbeit, die Laufbahnfragen und die 
Nachwuchsprobleme der Polizei zu regeln. Das kann 
man nur erreichen, wenn man den Ländern die Mög-
lichkeit gibt, ihren Vorstellungen von einer vernünf-
tigen Polizeibesoldung gerecht zu werden. Wir mei-
nen, daß nur die Eingangsstufe, nämlich die des 
Hauptwachtmeisters der Polizei, eingebunden wer-
den darf und daß die weiteren Beförderungsmöglich-
keiten nicht ausgeschlossen werden dürfen; denn 
uns stimmt die Frage des Polizeinachwuchses ange-
sichts der jetzigen Entwicklung mehr als bedenklich. 

Nach einer Aussage, die mein Freund Willi 
Weyer, der Innenminister des Landes Nordrhein

-

Westfalen, mir gegenüber gemacht hat, fehlen allein 
in diesem Lande rund 2000 Polizeibeamte. Ich kann 
mir vorstellen, daß es in den anderen Ländern nicht 
viel anders aussieht .Deswegen sind wir der Mei-
nung, daß es äußerst problematisch wäre, jetzt hier 
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Einengungen bei der Polizeibesoldung mit vorneh-
men zu wollen, die von der Sache her nicht vertre-
ten werden könnten. Sie bauen jetzt mit Ihrer Ent-
scheidung Hindernisse und Hürden auf, die Sie — 
davon bin  ich zutiefst überzeugt — in einigen Jah-
ren selbst überspringen müssen. Ich bin nicht sicher, 
meine Damen und Herren, ob Sie dann konditionell 
noch stark genug sein werden, um diese Hürden 
nehmen zu können. 

(Abg. Ollesch: Sehr wahr!) 

Ich beantrage im Namen meiner Fraktion eine 
namentliche Abstimmung über die Ziffer, die Sie, 
Herr Präsident, zur Entscheidung aufgerufen haben. 
Es ist diesem Hause nicht unbekannt, daß meine 
Fraktion nur über 49 Kollegen verfügt. Aber, meine 
Damen und Herrn glücklicherweise hat das Haus 
heute morgen einstimmig die Geschäftsordnung ge-
ändert. Zum zweiten ist in dieser Änderung der Ge-
schäftsordnung glücklicherweise vorgesehen — das 
habe ich noch in einem Zwischengespräch mit den 
Kollegen Wienand und Wagner feststellen kön-
nen —, daß in Zukunft 

(Abg. Wagner: In Zukunft!) 

— in Zukunft, natürlich! — die namentliche Ab

-

stimmung von den Fraktionen in diesem Hause be

-

antragt und dann auch durchgeführt werden kann. 

Nun meine ich, daß es dem Sinn unserer Ent-
scheidung von heute morgen völlig widerspräche, 
wenn Sie nicht bereit wären, das, was Sie heute 
morgen für die Zukunft einstimmig beschlossen ha-
ben, jetzt auch schon anzuwenden. Es wäre also gut, 
wenn Sie alle gemeinsam den Antrag auf nament-
liche Abstimmung mit unterstützten, damit wir heute 
schon so verfahren können, wie es für die Zukunft 
von diesem Hause gewünscht wird. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Meine Damen 
und Herren, zum selben Buchstaben b liegt auf 
Umdruck 591 ein Änderungsantrag der Abgeordne-
ten Hofmann (Kronach) und Genossen vor. Ich frage, 
ob der Antrag begründet wird. 

Herr Abgeordneter Hofmann hat das Wort. 

Hofmann (Kronach) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen, meine Herren! Wir 
haben einen Gruppenantrag mit der Begründung ein-
gereicht, daß man Orientierungsdaten in der Form in 
einem Gesetz nicht fixieren sollte. Wir waren der 
Meinung, daß eine Gleichwertigkeit von Verwal-
tungsbeamten und Lehrern nicht gegeben ist. Zum 
anderen waren wir der Meinung, daß eine Abgren-
zung bei den aufsteigenden Gehältern der Lehrer 
nicht richtig wäre. In der heutigen Situation ergibt 
sich aber eine gewisse Gefährdung, und ein Kollege 
von der CDU hat vorhin schon ausgeführt: ,,... wenn 
wir das Ganze nicht gefährden wollen". 

Die Gefährdung liegt einmal darin, daß wir heute 
nicht zur dritten Lesung kommen, wozu wir aber 
dringend kommen müßten. Die zweite Gefährdung 
ergibt sich daraus, daß wir den Termin des 1. April 
unter Umständen nicht einhalten können. Die  dritte  

und wohl entscheidende Gefährdung besteht darin, 
daß der Vermittlungsausschuß angerufen werden 
könnte und das Gesetz in dieser Form mit den 
Änderungen nicht angenommen würde. Damit wäre 
der Termin dies  1. April wiederum hinfällig. Ich 
glaube, wir müssen heute abwägen, da wir für die 

 Lehrer noch zwei Jahre Zeit haben und idas Hohe 
Haus jederzeit die Möglichkeit hat, in dieser Zeit 
für die Lehrer aktiv zu werden und die Initiative zu 
ergreifen. Wir können aber für die Bundesbeamten 
nicht noch einmal eine Verschiebung beschließen. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Es kommt noch etwas anderes hinzu. Die Ständige 
Konferenz der Kultusminister wird im März dieses 
Jahres das Problem der Lehrerausbildung und der 
Lehrerbesoldung auf die  Tagesordnung setzen. Wir 
sollten diesem Vorhaben nicht vorgreifen. Deshalb 
ziehen wir diesen Änderungsantrag heute zurück, 
behalten uns aber vor, sofort initiativ zu werden und 
neue Möglichkeiten für die Lehrerbesoldung zu 
schaffen, wenn  das  Ergebnis der Kultusminister-
konferenz unseren Vorstellungen nicht entspricht. 

(Abg. Dr. Miessner: Wann denn? In den 
Parlamentsferien?) 

— Herr Kollege, ich habe Ihnen ausdrücklich gesagt: 
Wir warten den März ab, bis 'die Länderkultus-
minister gesprochen haben. Dann werden wir initia-
tiv, und dann kann das Hohe Haus geschlossen mit-
machen, damit wir dieses Problem endlich einmal 
über die Bühne bringen. 

Meine Damen und Herren, zum anderen möchte 
ich noch betonen, daß wir diesen Teil dieses Ge-
setzes nicht vor uns herschieben, sondern nur aus-
klammern und aussetzen. Wir werden zu jedem Zeit-
punkt, wenn uns die Vorschläge der Kultusminister-
konferenz nicht angemessen erscheinen, bereit sein, 
initiativ zu werden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Der Antrag auf 
Umdruck 591 ist zurückgezogen. 

Wir kommen dann zur Aussprache über den An-
trag, den Herr Abgeordneter Dorn eben begründet 
hat. Das Wort hat Herr Abgeordneter Wagner. 

Wagner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der vorliegende Entwurf des 
Zweiten Besoldungsneuregelungsgesetzes beinhaltet 
eine Änderung des § 53 des Bundesbesoldungs-
gesetzes, mit der die Gleichwertigkeit des Volks-
schullehramts, soweit für dieses ein Studium von 
sechs Semestern vorgeschrieben ist, mit dem 
Grundamt der Besoldungsgruppe A 11 und die 
Gleichwertigkeit des Realschullehreramts mit dem 
Grundamt der Besoldungsgruppe A 12 festgestellt 
und für die Länder rahmenrechtlich verbindlich ge-
macht werden soll. Der Innenausschuß hat beschlos-
sen, das Wirksamwerden dieses Ämtervergleichs 
bis zum 1. Januar 1971 hinauszuschieben. 

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung 
und der Bundestag haben sich seit mehreren Jahren 
mit Vorschlägen befaßt, wie der Lehrerschaft inner- 
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halb der Besoldungsordnung der ihr gebührende 
Platz zugewiesen werden kann. Dabei hat der Bun-
destag keineswegs verkannt, daß die Zuständig-
keit für die Regelung der Lehrerausbildung allein 
bei den Ländern liegt. Niemand von uns denkt 
daran, dies zu ändern. Wir haben auch nicht ver-
kannt, daß die Ausbildungsvoraussetzungen eine 
wesentliche Grundlage für die Entscheidung über 
die Einordnung in das Besoldungssystem sind. Wir 
verkennen auch nicht, daß gerade im Bereich der 
Lehrerschaft die Beförderungsmöglichkeiten gering 
sind. Auf der anderen Seite hat die Lehrerschaft 
einen ganz bedeutenden Anteil an der Länderbeam-
tenschaft insgesamt. Im Lande Nordrhein-West-
falen, das insoweit als repräsentativ angesehen 
werden kann, sind ungefähr 30 % aller Landes

-

beamten Volks- und Realschullehrer. 

Die Fragen, vor denen wir heute stehen, lauten 
schlicht wie folgt. Erstens: Kann man den Gedanken 
einer einheitlichen und gemeinsamen Besoldungs-
ordnung noch aufrechterhalten, wenn man darin 
nicht auch den Lehrern einen fest Platz gibt? Zwei-
tens: Kann man noch von einer Besoldungsharmoni-
sierung mit dem Ziel der gleichmäßigen und gerech-
ten Behandlung aller Beamten sprechen, wenn nicht 
auch eine Regelung für die Lehrer getroffen wird? 
Wir sind der Meinung, daß aus diesem Grunde in 
dem vorliegenden Gesetz, dessen Hauptziel die 
Harmonisierung ist, eine Regelung gefunden wer-
den sollte. 

Meine Damen und Herren, die Länder haben sich 
bisher jedoch noch nicht über die Ausbildung der 
Lehrer einigen können. Würde man den Ämterver-
gleich jetzt in Kraft setzen, so würde dies bedeuten, 
daß die Diskussion über die Vereinheitlichung der 
Lehrerausbildung abgeschnitten wird. Deswegen 
haben wir diese Harmonisierungspause bis zum 
1. Januar 1971 vorgeschlagen. Mit der Bezugnahme 
auf die Besoldungsgruppe A 11 hat der Bundestag 
lediglich registriert, wie die Mehrheit der Bundes-
länder im Augenblick ihre Lehrerschaft besoldet. 

Meine Damen und Herren, damit werden not-
wendige schulpolitische Entwicklungen nicht verhin-
dert. Auch die Form der künftigen Lehrerausbil-
dung wird damit nicht präjudiziert, und es wird 
damit auch keine Vorwegentscheidung über den 
endgültigen Umfang der Lehrerbesoldung getroffen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn 
in der Zeit bis zum 1. Januar 1971 in den Bundes-
ländern aus schulpolitischen Gründen die Ausbil-
dungsanforderungen für Lehrer heraufgesetzt wer-
den müßten, was nicht ohne Konsequenz für die 
Lehrerbesoldung geschehen könnte, dann ergäbe 
sich für den Bundestag selbstverständlich die Lage, 
daß er seinen Entschluß überprüfen und eine An-
passung an die getroffene Ländervereinbarung 
durchführen müßte. Das sind der Sinn und der 
Wille, die hinter der Entscheidung des Innenaus-
schusses stehen. Ich bitte Sie deshalb, den Antrag 
der Freien Demokraten abzulehnen und dem Ge-
setzentwurf in der Fassung des Innenausschusses 
Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Lohmar. 

Dr. Lohmar (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die sozialdemokratische Bundes-
tagsfraktion begrüßt es, daß dieses Gesetz, über das 
wir im Augenblick reden, nicht nur unter beamten-
rechtlichen, sondern, soweit  es sich um die Lehrer-
besoldung handelt, auch unter bildungspolitischen 
Gesichtspunkten debattiert wird. Wenn man Gesell-
schaftspolitik aus einem Guß betreiben will, kann 
man das eine nicht ohne das andere erwägen und 
entscheiden. 

Die Lehrerverbände haben nun von ihrem selbst-
verständlichen staatsbürgerlichen Recht Gebrauch 
gemacht, den Fraktionen des Bundestages ihre Vor-
schläge und Bedenken zu der vorgesehenen Rege-
lung vorzutragen. Sie ließen es dabei nicht bewen-
den und nutzten die Möglichkeit der politischen De-
monstration, um dem Bundestag die bildungspoli-
tische Bedeutung der Besoldungsneuregelung deut-
lich zu machen. Mehr als 5000 Pädagogen der GEW 
hatten sich, drei Tage vor dieser Debatte, in  der 

 Bonner Beethovenhalle versammelt, um dort gegen 
die vermeintlich bildungsfeindlichen Pläne des Par-
laments zu protestieren. Bei dieser Veranstaltung 
waren auch einige Abgeordnete als Vertreter ihrer 
Fraktionen zu Gast. Doch die Parlamentarier wur-
den, kaum daß sie einen Satz zu sprechen begonnen 
hatten, von einer lautstarken Minderheit der an-
wesenden Lehrer niedergebrüllt. 

(Zurufe: Pfui!) 

Selbst stürmische Studentenversammlungen zeichnen 
sich gegenüber dem Stil, den die GEW in Bonn ge-
boten hat, durch normale menschliche Umgangs-
formen aus. 

(Oh-Rufe in der Mitte.). 

Ein Beobachter der Szene in der Beethovenhalle 
meinte dazu, die dort versammelten Pädagogen 
seien offenbar der Ansicht, daß man den Bildungs-
notstand an den Schulen in einen Besoldungsnot-
stand der Lehrer umfunktionieren wolle. 

Nun, die Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft wird sich nach dieser Klamaukveranstaltung 
in Bonn selber fragen, ob sie diese Art der politi-
schen Demonstration für der Demokratie und den 
Lehrern angemessen hält. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vermutlich wird die große Mehrheit der Lehrer sehr 
bald einsehen, daß ihnen der Vorsitzende ihrer Ge-
werkschaft mit seiner Taktik der falschen und ein-
seitigen Informationen einen Bärendienst erwiesen 
hat; denn tatsächlich sind die  Sorgen der Lehrer sehr 
viel besser zu begründen, als es ihre Sprechchöre in 
der Beethovenhalle vermochten. 

(Erneuter Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren, der Bundestag plant 
eine bundeseinheitliche Regelung für die gesamte 
Beamtenbesoldung. Da die Lehrer auch Beamte sind, 
müssen sie in diesem Rahmen ihren Platz finden. Die 
Bildungspolitik der SPD zielt seit langem darauf ab, 
die Ausbildung der Lehrer und Realschullehrer Zug 
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um Zug an wissenschaftliche Hochschulen zu ver-
lagern, sie auf acht Semester zu verlängern und mit 
einem Referendariat zu verbinden. Wir haben in 
unserem Godesberger Programm schon 1959 gefor-
dert, daß alle Lehrer an wissenschaftlichen Hoch-
schulen ausgebildet werden: „Ein gutes Schulwesen 
verlangt Erzieherpersönlichkeiten, die sich selbstän-
dig mit allen Problemen der Zeit auseinandersetzen." 

In den bildungspolitischen Leitsätzen, die  1964, 
also vor fünf Jahren, von den Sozialdemokraten 
beschlossen wurden, wird gesagt — ich darf mit 
Genehmigung des Herrn Präsidenten ein paar Sätze 
daraus zitieren —: 

Eine größere Anzahl qualifizierter Lehrer mit 
Ausbildung für die verschiedenen Stufen und 

 Unterrichtsbereiche ist nötig, wenn unser Schul-
wesen die ihm heute gestellten Aufgaben er-
füllen soll. Die gesellschaftliche Stellung ides 

 Lehrers muß der Bedeutung seiner Aufgabe ent-
sprechen. Alle Lehrer werden an wissenschaft-
lichen Hochschulen ausgebildet. Alle Einrichtun-
gen der Lehrerbildung müssen die Erziehungs-
wissenschaft in  der  methodischen Verbindung 
von Forschung und Lehre pflegen und alle Be-
dingungen wissenschaftlicher Hochschulen er-
füllen. Der Umfang der erziehungswissenschaft-
lichen und fachdidaktischen Studien erfordert 
die Bildung von Schwerpunkten und eine durch 
den Stufenbau des Schulwesens und die Fach-
gebiete der Studierenden bestimmte Differen-
zierung. Dem Studium folgt nach der ersten 
Staatsprüfung die schulpraktische Ausbildung, 
das Referendariat. Grenzen 'für die Arbeit des 
Lehrers ziehen nur seine Fähigkeiten und Nei-
gungen, nicht aber starre Schranken zwischen 
den Schulstufen. Nach der zweiten Staatsprü-
fung kann sich der Lehrer in regelmäßigen Ab-
ständen ohne Unterrichtsverpflichtungen durch 
Studium oder Praktika fortbilden. 

Soweit die von der Sozialdemokratischen Partei be-
schlossenen Leitsätze, die wir keineswegs in unseren 
Aktenschränken haben schlummern lassen; 

(Beifall bei der SPD) 

wir haben vielmehr, wo immer wir in den Bundes-
ländern die Möglichkeit dazu hatten, Schritt für 
Schritt versucht, aus diesen Leitsätzen politische 
Wirklichkeit werden zu lassen. 

Wenn das, was darin gefordert wird, erreicht ist, 
dann haben Lehrer und Realschullehrer selbstver-
ständlich den Anspruch auf eine adäquate Bezah-
lung wie Studienräte an höheren Schulen. Die stän-
destaatlich geprägten Unterschiede in der Lehrer-
ausbildung und damit in der Besoldung sind ein 
alter Zopf. Statt dieser überkommenen Differenzie-
rung müssen in Zukunft die Art und .die Qualität 
der Ausbildung und die Leistung Maßstäbe für die 
Besoldung sein, gleichgültig, auf welchem Gebiet 
oder auf welcher Etage des Schulwesens jemand tä-
tig ist. Diese Zielsetzung läßt sich am besten in 
einem differenzierten und integrierten Gesamtschul-
system verwirklichen, das die Sozialdemokraten mit 
Nachdruck anstreben, — abgesehen von der Unter-

schiedlichkeit in der Bezeichnung übrigens in glei-
cher Weise wie die Freien Demokraten. 

Allerdings, meine Damen und Herren — lassen 
Sie mich dies hinzufügen —, wird leine Anhebung 
der Besoldung ohne eine jeweils angemessene Vor- 
und Ausbildung auch in einem Gesamtschulsystem 
nicht in Frage kommen können. Der Abbau der 
ständestaatlichen Unterschiede in Ausbildung und 
Besoldung bedeutet nicht den Weg in eine Nivellie-
rung. Täte man diesen Schritt, so würde das weder 
dem Ansehen der Lehrerschaft noch der pädago-
gischen Entwicklung zugute kommen.  

Genau an diesem Punkt scheiden sich die  Geister. 
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft er-
kennt im Prinzip die Besoldungsdifferenzierung nach 
Ausbildungsdauer, Qualität und Leistung an. Aber 
ihr Widerstand gegen die mit dem Zweiten Besol-
dungsneuregelungsgesetz verfolgten Absichten ist 
damit nicht in Übereinstimmung zu bringen. Die 
SPD-Fraktion hat unmißverständlich klargemacht, 
daß die heute in den Ländern unterschiedliche Leh-
rerbesoldung noch für anderthalb Jahre möglich 
sein soll, um auf diese Weise nachdrücklich auf die 
Bundesländer einzuwirken, die Reform der Lehrer-
ausbildung in diesem Zeitraum endlich durchzufüh-
ren und damit den Weg auch zu einer Neuregelung 
der Lehrerbesoldung frei zu machen. Man kann aber 
nicht den umgekehrten Weg gehen, zuerst mehr 
Geld und dann eine bessere Ausbildung zu erhalten. 

Nun kann man wiederum den Lehrern nicht vor-
werfen, daß sie es seien, die sich einer Reform ihrer 
Ausbildung widersetzten oder sich gar weigerten, 
gründlicher und vielseitiger auf ihren Beruf vorbe-
reitet zu werden. Im Gegenteil, sie haben seit Jahr 
und Tag gefordert, daß diese Reform endlich kommt. 
Insofern haben sie recht, wenn sie darauf hinwei-
sen, daß sie nicht auf dem Altar des Kulturföderalis-
mus geopfert werden wollen. Andererseits haben sie 
aber den vorgesehenen Beschluß des Bundestages 
gänzlich mißverstanden. Wir wollen ihnen den Weg 
zu dieser Reform ja nicht verstellen, sondern ebnen, 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Beschleuni

-

gen!) 

indem wir die Länder auffordern, in dieser Sache 
in nächster Zeit endlich zu Entscheidungen zu kom-
men. 

Gewiß, die Reform der Lehrerausbildung mit ihren 
Folgekosten wird teuer; sie wird viel Geld kosten. 
Wer aber eine gute Ausbildung für seine Kinder 
will, wird das als Steuerzahler einsehen und in die 
Tasche greifen. Schließlich wird die jetzt arbeitende 
Generation in ihrem späteren Rentenalter davon ab-
hängig sein, ob die jungen Leute heute eine wirk-
lich gute Ausbildung mitbekommen. Die Lehrer 
haben es also nicht nötig, das Gewicht ihrer bil-
dungspolitischen Argumente durch Lautstärke zu 
übertönen. Sie werden in der Öffentlichkeit eher 
auf Verständnis treffen, wenn sie fest und klar für 
ihre Sache eintreten; denn ihr Anliegen geht uns 
alle an. 

Niemand kann sachlich daran interessiert sein, 
daß wir in der bildungspolitischen Diskussion in 
eine schiefe Schlachtordnung geraten. Die Sozial- 
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demokraten wissen, was die meisten Lehrer für die 
Festigung einer demokratischen Grundhaltung lei-
sten. Dafür gebührt ihnen Dank und Anerkennung. 
Wir wissen auch, daß es die Lehrer sind, die jahre-
lange Versäumnisse der Bildungspolitik in vielen 
Bundesländern auszugleichen haben und dies mit 
Energie und großer Einsatzbereitschaft tun. Die SPD 
wird im Bund, in den Ländern und in den Gemein-
den alles daransetzen, gemeinsam mit den Lehrern 
eine moderne Bildungspolitik zu realisieren. Dies 
wird uns um so eher gelingen, wenn wir es nicht 
gegeneinander, sondern miteinander versuchen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dorn. 

Dorn (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Im Gegensatz zu meinem 
Vorredner bin ich nicht in der Lage, hier ein wohl-
ausgeformtes Manuskript zur Frage der bildungs-
politischen Entwicklung der Lehrerausbildung vor-
lesen zu können. Aber ich will mich auseinander-
setzen mit der Argumentation, um die es hier geht. 

(Zuruf von der SPD: Schlechter Stil!) 

— Man wird doch noch Tatsachen feststellen dürfen, 
entschuldigen Sie bitte! 

(Beifall bei der FDP.) 

Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie selbst in 
Ihren Vorstellungen über die künftige Änderung 
der Geschäftsordnung eine solche Anregung ein-
gebaut. Und wenn man nun in der Sache darauf zu-
rückkommt, ist das nach Ihrer Meinung ein schlech-
ter Stil. Da kann ich nur sagen: das verstehe ich 
nicht; ich verstehe Ihre eigenen Vorschläge nicht 
mehr. 

(Abg. Dr. Stammberger: Sie verstehen vie
-

les nicht!) 

— Das mag sein, Herr Stammberger. Ich weiß, daß 
Sie viel klüger sind als viele andere in diesem 
Hause. Das wird uns aber nicht hindern, trotzdem 
unsere Argumente vorzutragen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Der Kollege Hofmann hat gesagt, die Entscheidung 
solle heute nicht gefällt werden; er habe im Auf-
trag auch seiner Mitantragsteller diesen Antrag, 
den er uns heute morgen auf den Tisch gelegt hat, 
inzwischen wieder zurückgezogen. Wir bedauern 
außerordentlich, Herr Kollege Hofmann, daß Sie die-
sen Weg gegangen sind; denn wir hatten gehofft, 
daß sich vielleicht noch mehr Kollegen Ihrer Frak-
tion dem Antrag anschließen und wir eine Mehrheit 
für eine sachgerechte Entscheidung in dieser Frage 
erreichen würden. Nun vermag ich allerdings Ihrer 
Begründung in der Sache leider gar nicht zu folgen; 
denn die Begründung, die Sie gegeben haben, Herr 
Kollege Hofmann, kenne ich seit 1962. Immer, wenn 
wir hier über Fragen des Beamtenrechts diskutiert 
haben — das war auch meistens freitags, wie ich 
inzwischen an Hand der Protokolle feststellen 
durfte —, wurde gesagt: ja, aber dann ist das ganze 
gefährdet, dann wird das Datum des Inkrafttretens  

gefährdet, und der Finanzminister — auch dieser 
Regierung — trägt sich wahrscheinlich mit der Idee, 
den Art. 113 des Grundgesetzes anzuwenden. Nun 
gehöre ich zu einer Fraktion, die schon mehrfach 
einen Finanzminister in diesem Hause gestellt hat; 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Der hat näm

-

lich nie den Artikel 113 angewendet!) 

das Argument ist uns also nicht ganz neu. 
— Natürlich, Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Deswegen 
hatten wir eine solche Misere!) 

Nur meine ich, daß das dann auch eine Frage der 
Haltung der Fraktion in einer Koalition ist. Und 
wenn der 1. April gefährdet ist — lassen Sie mich 
das hier in aller Deutlichkeit sagen, Herr Kollege 
Hofmann —, dann kann er nur gefährdet werden, 
wenn Ihre Fraktion nicht mehr zu dem Beschluß 
steht, den Sie mit uns gemeinsam in dieser Woche 
im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 
gegen die Stimmen der CDU gefaßt haben. 

(Hört! Hört! bei der FDP.) 

Dieser 1. April ist also nur gefährdet, wenn Sie 
das nicht mehr durchhalten, was Sie in dieser Woche 
beschlossen haben. Deswegen ist also das Argu-
ment, das Sie hier vorgetragen haben, in der Sache 
völlig verschoben. 

Ich möchte noch etwas anderes sagen. Die CDU 
hat ja inzwischen den Antrag eingebracht, die Ände-
rung der Beamtenbesoldung nicht am 1. April in 
Kraft treten zu lassen, sondern erst einige Monate 
später. Wir werden dann ja Gelegenheit haben zu 
beobachten, wie Ihre Kollegen dazu stehen. Ich 
darf für meine Fraktion erklären, daß wir selbstver-
ständlich beim 1. April bleiben. 

Der Kollege Schmitt-Vockenhausen hat dann ge-
sagt, der Innenausschuß könne nicht im Stil frei-
schaffender Künstler — anspielend auf die Rede 
meiner Kollegin Emmy Diemer-Nicolaus — diese 
Dinge entscheiden. Ich stimme Ihnen zu, Herr Kol-
lege Schmitt-Vockenhausen. Aber bei aller künstle-
rischen Begabung meiner Fraktionskollegin dür-
fen Sie ihr, glaube ich, auch nicht unterstellen, daß 
sie uns das unterstellen würde. Es ist aber für uns 
nicht uninteressant, daß Sie im Anschluß an die 
Abwehr dieses Standpunktes permanent Vergleiche 
in der Sache zwischen Beamteten und Freischaffen-
den gezogen haben. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Nein, ich habe 
gesagt, daß die Beamten mit Recht so argu

-

mentieren!) 

— Ja, als Sie nämlich sagten, daß sich die Steuer-
beamten an der Wirtschaft orientieren wollten, daß 
sich die Richter mit ihren Vergleichszahlen an den 
Rechtsanwälten orientierten usw. Ich darf Ihnen 
aber in Erwiderung auf ein anderes Wort, das Sie 
an dieser Stelle gebraucht haben, sagen: Unsere 
Anträge sind nicht aus dem Unwillen der betroffe-
nen Beamtengruppen geboren, sondern aus den von 
den Freien Demokraten zu allen Zeiten, ganz gleich, 
ob sie in der Regierung oder in der Opposition 
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waren, als richtig erkannten und hier stets vorgetra-
genen Argumenten. 

(Beifall bei der FDP.) 

Daß die Lösung dieser Probleme nicht leicht ist, das 
ist auch mir klar. 

Nun hat der Kollege Lohmar einige Worte zu der 
Art der Auseinandersetzung der Lehrergewerkschaft 
gesagt. Herr Kollege Lohmar, es ist das Recht eines 
jeden, sich in unserem Staate auf das Grundgesetz 
zu berufen und seine Demonstrationen und Protest-
veranstaltungen so durchzuführen, wie er sie in 
einem demokratischen Staat durchführen sollte. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Sollte!) 

- Natürlich. 
(Zuruf: Könnte!) 

— Nein, sollte! 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Dorn, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage? 

Dorn (FDP) : Ja. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Bitte, Herr Dr. 
Lohmar! 

Dr. Lohmar (SPD) : Herr Kollege Dorn, haben 
Sie sich von Ihrem Fraktionskollegen Rutschke 
einen Augenzeugenbericht über die Veranstaltung 
in der Beethovenhalle geben lassen? Wenn nein, 
schlage ich Ihnen vor: Holen Sie das nach! 

Dorn (FDP) : Herr Kollege Lohmar, mein Freund 
Rutschke hat mir an dem gleichen Abend, nachdem 
er diese Veranstaltung hinter sich gebracht hatte, 
sofort darüber berichtet, wie sie verlaufen ist. Nicht 
zur Zufriedenheit der Abgeordneten — darüber gibt 
es keinen Zweifel — aller Fraktionen, sage ich 
Ihnen ganz offen. Nur, Herr Kollege Lohmar, bin ich 
der Meinung, daß solche Auseinandersetzungen 
trotz allem von uns ertragen werden müssen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Auch die Auseinandersetzungen, die wir mit Stu-
denten oder Bauern oder Handwerkern oder zur 
Zeit bei der Lohnfortzahlung führen, oder mit 
Kriegsopfern, sind alle in der Sache nicht leichter. 
Alle von uns sind in diesen Auseinandersetzungen 
mehr oder weniger betroffen. 

Herr Kollege Lohmar, ich bin auch bereit zuzuge-
stehen, daß es für die Kollegen der jeweiligen Koa-
lition oder Regierungsparteien schwerer ist, sich zu 
behaupten, als für die Opposition. Dafür gibt es 
viele Beispiele. 

Ich denke an die Auseinandersetzung beim Kriegs-
opferkongreß in Bad Godesberg. Herr Kollege Pro-
fessor Schellenberg kommt gerade wieder. Er hat 
mir damals gesagt, solange er in der Opposition ge-
wesen sei, sei es für ihn leichter gewesen, dort auf-
zutreten, jetzt sei es erheblich schwieriger für ihn. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Aber wir haben 
uns bereits mit den Kriegsopfern geeinigt, 

Herr Kollege Dorn!) 

— Ja, ich habe das mit großer Freude zur Kenntnis 
genommen, Herr Kollege Schellenberg. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Hoffentlich unter

-

stützen Sie unsere Bemühungen!) 

Sie hätten sich natürlich auch das sparen können, 
wenn Sie damals bei der Abstimmung über die 
Mifrifi unserem Antrag gefolgt wären. Dann wären 
Sie gar nicht erst in diese Lage gekommen. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Und daher haben 
Sie 14 Tage später unseren Antrag über

-

nommen!) 

— Sehr verehrter Herr Kollege Schellenberg, dar-
auf will ich jetzt gar nicht mehr eingehen. 

Schräg hinter Ihnen sitzt der Kollege Dr. Koch. 
Ich darf ihn an mehrere große Protestkundgebungen 
der Steuerbamten erinnern, als wir beide noch im 
Landtag waren und vor 5000 Steuerbeamten in der 
Düsseldorfer Rheinhalle gesprochen haben. Damals 
hatte der CDU-Kollege, zur Regierungspartei ge-
hörend, einen schlechteren Stand als wir beide. Ich 
wurde dann nachher im Plenum von Herr Dufhues 
für eine Äußerung, die er gemacht hatte, geprügelt, 
natürlich nur geistig. Sehen Sie, so geht es uns 
manchmal, wenn wir abweichend von der Meinung 
der Betroffenen unsere Auffassung vortragen wol-
len. Ich bin der Meinung, es kommt nicht darauf an, 
ob wir unsere Auffassung leise oder laut vortra-
gen, sondern es kommt darauf an, daß wir es mit 
überzeugenden Argumenten in der Sache versuchen, 
die anderen für unsere Auffassung zu gewinnen. 

Es kommt auch darauf an, wie man sich in der 
Sache verhält. Herr Kollege Lohmar, seien Sie mir 
bitte nicht böse. Ich kann die Lehrer in dieser Frage 
verstehen. Nachdem Ihre Fraktion mit uns gemein-
sam in der Sache fünfmal eine andere Entscheidung 
getroffen hat, als Sie sie jetzt zu treffen bereit sind, 
dürfen Sie sich natürlich über gewisse Reaktionen 
auch nicht wundern. 

(Beifall bei der FDP.) 

Die bildungspolitischen Notwendigkeiten, die 
ausbildungspolitischen Forderungen, die an die 
Lehrerbildung und -ausbildung gestellt sind, können 
wir hier in der Sache nicht ausdiskutieren. Meine 
Partei hat genauso wie Ihre Partei, Herr Lohmar, 
ein bildungspolitisches Programm, in dem unsere 
Vorstellungen zu diesem Problem fest umrissen sind. 
Nun kommt es für uns alle gemeinsam darauf an, 
überall dort, wo wir in den Ländern die Verantwor-
tung tragen, und auch dort, wo wir in der Opposition 
sind, endlich zu handeln, unsere Landtagsfraktionen 
und die Länderregierungen dazu zu bringen, daß 
man nicht mehr Jahr für Jahr darüber redet, son-
dern daß man Entscheidungen trifft, die erforderlich 
sind, um mit den Problemen des Jahres 2000 fertig 
zu werden. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Schmitt-Vockenhausen. 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte hier nur fest- 
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Schmitt-Vockenhausen 
stellen, daß der Bundestag, wenn er heute so be-
schließt, wie die Innenausschußvorlage mit dem 
Entschließungsantrag es vorsieht, konsequent bei 
seiner Haltung bei dem 1. BesNG bleibt, die damals 
in den Abstimmungen von der breiten Mehrheit 
dieses Hauses festgelegt wurde. 

(Beifall der SPD. — Zurufe von der FDP: 
Na, na!) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort wird 
nicht weiter verlangt. Dann kommen wir zur Ab-
stimmung. Es wurde beantragt, namentlich abzustim-
men. Ich frage, ob der Antrag unterstützt wird. — 
Das sind mehr als 50 anwesende Abgeordnete. Wir 
stimmen dann namentlich über den Antrag auf Um-
druck 590 Ziffer 4 ab. Ich bitte die Schriftführer, die 
Stimmkarten einzusammeln. 

Das vorläufige Ergebnis der namentlichen Ab-
stimmung liegt vor. Von den uneingeschränkt stimm-
berechtigten Abgeordneten haben 362 ihre Stimme 
abgegeben. Mit Ja haben 69, mit Nein 276 gestimmt; 
enthalten haben sich 17 Abgeordnete. Von den Ber-
liner Abgeordneten haben 16 an  der  Abstimmung 
teilgenommen. 15 haben mit Nein gestimmt, einer 
hat sich der Stimme enthalten. Damit ist der Ände-
rungsantrag auf Umdruck 590 Ziffer 4 abgelehnt. 

Endgültiges Ergebnis: 
Abgegebene Stimmen 331 und 16 Berliner Abgeordnete. 
Ja: 69 
Nein: 275 und 15 Berliner Abgeordnete 
Enthalten: 11 Abgeordnete und 1 Berliner Abgeordneter 

Ja 

SPD 

Auge 
Bäuerle 
Bals 
Baltes 
Dr. Bechert (Gau-Algesheim)

Beuster 
Biermann 
Buchstaller 
Collet 
Dröscher 
Eckerland 
Esters 
Feuring 
Frau Freyh 
Geiger 
Herold 
Höhmann (Hess. Lichtenau) 
Hölzle 
Dr. Ils 
Jacobi (Köln) 
Jaschke 
Junker 
Kaffka 
Kahn-Ackermann 
Kern 
Könen (Düsseldorf) 
Kulawig 
Lemp 
Lenders 
Liedtke 
Dr. Nann 
Nellen 
Peters (Norden) 

Richter 
Riegel (Göppingen) 
Roß 
Sänger 
Schmidt (Würgendorf) 
Schonhofen 
Dr. Stammberger 

FDP 

Busse (Herford) 
Dr. Dahlgrün 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
Dorn 
Ertl 
Dr. Friderichs 
Frau Funcke 
Freiherr von Gemmingen 
Genscher 
Kubitza 
Logemann 
Dr. Mende 
Dr. h. c. Menne (Frankfurt) 
Dr. Miessner 
Dr. Mühlhan 
Ollesch 
Opitz 
Peters (Poppenbüll) 
Ramms 
Reichmann 
Dr. Rutschke 
Sander 
Schmidt (Kempten) 
Spitzmüller 
Dr. Staratzke 
Wächter 
Walter 
Zoglmann 

Nein 

CDU/CSU 

Dr. Abelein 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Artzinger 
Baier 
Balkenhol 
Dr. Barzel 
Becker 
Berendsen 
Berger 
Dr. Besold 
Bewerunge 
Biechele 
Blank 
Blöcker 
Frau Blohm 
Brand 
Bremer 
Brese 
Brück (Köln) 
Bühler 
Burgemeister 
Burger 
Dr. Conring 
Dr. Czaja 
Damm 
van Delden 
Deringer 
Dichgans 
Diebäcker 
von Eckardt 
Ehnes 
Dr. Elbrächter 
Enk 
Frau Enseling 
Dr. Erhard 
Erhard (Bad Schwalbach) 
Ernesti 
Erpenbeck 
Exner 
Falke 
Franke (Osnabrück) 
Dr. Franz 
Franzen 
Dr. Freiwald 
Dr. Frerichs 
Dr. Frey 
Frieler 
Fritz (Welzheim) 
Frau Geisendörfer 
Gewandt 
Gierenstein 
Dr. Giulini 
Dr. Gleissner 
Glüsing (Dithmarschen) 
Dr. Götz 
Gottesleben 
Dr. h. c. Güde 
Freiherr von 

und zu Guttenberg 
Haase (Kassel) 
Dr. Häfele 
Härzschel 
Häussler 
Dr. Hammans 
Hanz (Dahlen) 
Hauser (Bad Godesberg) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Hellige 
Dr. Hesberg 
Hilbert 
Hörnemann (Gescher) 
Dr. Hofmann (Mainz) 
Frau Holzmeister 
Horstmeier 
Horten 
Dr. Hudak 
Dr. Huys 

Frau Jacobi (Marl) 
Josten  
Katzer 
Dr. Kempfler 
Kiep 
Frau Klee 
Dr. Klepsch 
Dr. Kliesing (Honnef) 
Knobloch 
Köppler 
Krampe 
Dr. Kraske 
Dr. Krone 
Krug 
Frau Dr. Kuchtner 
Kühn (Hildesheim) 
Kuntscher 
Lampersbach 
Leicht 
Lemmrich 
Dr. Lenz (Bergstraße) 
Leukert 
Dr. Löhr 
Dr. Luda 
Lücke (Bensberg) 
Dr. Martin 
Dr. Marx (Kaiserslautern) 
Maucher 
Meis 
Meister 
Mick 
Frau Mönikes 
Müller (Remscheid) 
Dr. Müller-Hermann 
Müser 
Niederalt 
Dr. von Nordenskjöld 
Orgaß 
Petersen 
Picard 
Frau Pitz-Savelsberg 
Dr. Pohle 
Porten 
Dr. Prassler 
Dr. Preiß 
Prochazka 
Rainer 
Rasner 
Rawe 
Dr. Reinhard 
Dr. Rinsche 
Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Rock 
Röhner 
Rösing 
Rommerskirchen 
Ruf 
Russe (Bochum) 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein

-

Hohenstein 
Schlager 
Schlee 
Dr. Schmid-Burgk 
Schmidhuber 
Dr. Schmidt (Wuppertal) 
Schmücker 
Dr. Schober 
Frau Schroeder (Detmold) 
Schröder (Sellstedt) 
Schulhoff 
Frau Dr. Schwarzhaupt 
Dr. Schwörer 
Dr. Siemer 
Dr. Sinn 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Stein (Honrath) 
Dr. Steinmetz 
Stiller 
Frau Stommel 
Stooß 
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Vizepräsident Dr. Mommer 
Storm 
Strauß 
Dr. Süsterhenn 
Teriete 
Tobaben 
Dr. Dr. h. c. Toussaint 
Unertl 
Varelmann 
Dr. Freiherr 

v. Vittinghoff-Schell 
Vogt 
Wagner 
Dr. Wahl 
Weiland 
Weimer 
Wendelborn 
Frau Dr. Wex 
Wieninger 
Dr. Wilhelmi 
Windelen 
Dr. Wörner 
Frau Dr. Wolf 
Baron von Wrangel 
Dr. Wuermeling 
Zink 

Berliner Abgeordnete 

Benda 
Dr. Gradl 
Frau Dr. Maxsein 
Müller (Berlin) 
Frau Pieser 

SPD 
Ahrens (Salzgitter) (Gast) 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Bading 
Barche 
Bauer (Würzburg) 
Blume 
Brück (Holz) 
Büttner 
Buschfort 
Cramer 
Diekmann 
Frau Eilers 
Eschmann 
Franke (Hannover) 
Fritsch (Deggendorf) 
Fritz (Wiesbaden) 
Gertzen 
Gscheidle 
Haar (Stuttgart) 
Haase (Kellinghusen) 
Haehser 
Hansing 
Hauck 
Hermsdorf 
Hirsch 
Hörauf 
Hörmann (Freiburg) 
Hufnagel 
Jahn (Marburg) 
Killat 
Frau Kleinert 
Dr. Koch 
Koenen (Lippstadt) 
Kohlberger 
Frau Korspeter 
Dr. Kreutzmann 
Dr. Kübler 
Kurlbaum 
Frau Kurlbaum-Beyer 
Lange 
Langebeck 
Leber 
Lemper 
Löbbert  

Dr. Lohmar 
Maibaum 
Marquardt 
Matthes 
Matthöfer 
Dr. Meinecke 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 
Dr. Mommer 
Müller (Mülheim) 
Müller (Ravensburg) 
Dr. Müller-Emmert 
Dr. Müthling 
Neumann (Stelle) 
Peiter 
Porzner 
Raffert 
Ravens 
Rehs 
Dr. Reischl 
Reitz 
Frau Renger 
Rohde 
Frau Rudoll 
Saxowski 
Frau Schanzenbach 
Frau Schimschok 
Schmidt (Braunschweig) 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmitt-Vockenhausen 
Schoettle 
Schwabe 
Seibert 
Seifriz 
Seither 
Frau Seppi 
Spillecke 
Stephan 
Strohmayr 
Dr. Tamblé 
Tönjes 
Vit 
Welslau 
Westphal 
Wiefel 
Wienand 
Wilhelm 
Wolf 
Wuwer 
Zebisch 

Berliner Abgeordnete 
Bartsch 
Frau Berger-Heise 
Frau Krappe 
Liehr 
Frau Lösche 
Mattick 
Neumann (Berlin) 
Dr. Schellenberg 
Urban 
Wellmann 

Enthalten 

CDU/CSU 

Frau Griesinger 
Dr. Schulze-Vorberg 

SPD 

Dr. Bardens 
Dr. Bayerl 
Börner 
Brünen 
Felder 
Flämig 
Folger 
Hauffe 

Herberts 
Hofmann (Kronach) 
Frau Meermann 
Neemann 
Regling 

Dr. Schmidt (Offenbach) 
Seidel 

Berliner Abgeordnete 
Bühling 

Der Änderungsantrag auf Umdruck 591 ist zurück-
gezogen worden. 

Ich rufe den Buchstaben c der Nr. 10 auf. Dazu 
liegt auf Umdruck 590 Ziffer 5 ein Änderungsantrag 
vor. Der Antrag wurde schon begründet. Wird das 
Wort zu diesem Antrag gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag der FDP-
Fraktion Umdruck 590 Ziffer 5 ab. Wer zustimmen 
will, gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Gegen die Stimmen der Antrag-
steller abgelehnt. 

Ich rufe den Buchstaben d der Nr. 10 auf. Dazu 
liegt auf Umdruck 590 Ziffer 6 ein Änderungsantrag 
der FDP-Fraktion vor. Zur Begründung hat der Herr 
Abgeordnete Dorn das Wort. 

Dorn (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Uns geht ,es darum, die Steuerbeamten nicht 
in die starre Bindung hineinzunehmen, die von der 
Mehrheit des Ausschusses beschlossen worden ist. 
Es würde eine erhebliche Verschlechterung der 
jetzigen Rechtsstellung der Steuerbeamten im Be-
soldungsrecht bedeuten, wenn die Bestimmung so 
verabschiedet würde, wie sie vorgelegt ist. In den 
Besoldungsgruppen A 8 und A 9 wären davon 1080 
und  in  den Besoldungsgruppen A 11 und A 12 1240 
Beamte der Steuerverwaltung betroffen. Das be-
deutet einen Wegfall von Beförderungsstellen in 
einem Ausmaß, das nach unserer Auffassung nicht 
akzeptabel ist. Darüber hinaus ist eine erhebliche 
Verschlechterung der Regelbeförderung und die 
Streichung der Zulagen bis auf die Prüferzulage vor-

- gesehen. 

Es kann doch nicht bestritten werden, daß die 
Steuerbeamten trotz höherer Vorbildungs- und zum 
Teil auch Ausbildungsvoraussetzungen gegenüber 
den Kommunalbeamten hier in einem Ausmaß be-
nachteiligt werden sollen, das man nicht hinnehmen 
kann. In diesem Zusammenhang ist auch nicht un-
interessant, daß in dem Bericht des Landesrech-
nungshofes von Nordrhein-Westfalen vom 28. Juni 
1968 in Übereinstimmung mit anderen Rechnungs-
höfen der Bundesländer festgestellt wird, daß die 
Steuerverwaltung schon jetzt nicht mehr zu einer 
dem geltenden Recht entsprechenden und gleich-
mäßigen Besteuerung in der Lage ist, ein Mangel, 
der nach den Ausführungen des Landesrechnungs-
hofes dem steuererhebenden Staat ebenso wie dem 
steuerzahlenden Bürger zum Nachteil gereicht. 

Ich brauche hier nicht auf die vielfältigen, schon 
ausdiskutierten Probleme der  besonderen Ausbil-
dung der Steuerbeamten und auf die Fragen ihres 
schwierigen Berufsweges einzugehen. Wir alle wis-
sen, daß man das, was hier geschehen muß, durch 
einen vernünftigen Stellenkegel allein nicht regeln 
kann. Wir alle wissen auch, wie sehr sich Industrie-
unternehmen ständig darum bemühen, gute Kräfte 
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Dorn 
aus der Finanzverwaltung abzuwerben und sie unter 
völlig anderen und besseren Voraussetzungen für 
ihre Vorteile, die dann zwangsläufig zum Nachteil 
des Staates werden müssen, einzusetzen. Ich be-
antrage also im Namen meiner politischen Freunde, 
die Ausnahmeregelungen, die für die Kommunal-
beamten vorgesehen sind, auf die Steuerbeamten 
auszudehnen, und bitte um Ihre Zustimmung. 

(Beifall bei der FDP,) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort zur 
Aussprache hat Herr Abgeordneter Brück. 

Brück (Köln) (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Das Problem 
der Steuerbeamten hat den Ausschuß sehr eingehend 
beschäftigt. Wir haben hier den typischen Fall, daß 
die Steuerbeamten eben Landesbeamte sind und bei 
diesen Steuerbeamten die Situation in den einzelnen 
Ländern durchaus verschieden ist. An einem Nach-
mittag haben wir noch einmal Vertreter von Nord-
rhein-Westfalen kommen lassen. Ich darf sagen, 
daß ich das beim Herrn Vorsitzenden beantragt 
habe, und der Vorsitzende war sofort bereit, die 
Herren zu hören. Wir haben auch die Darstellungen 
gelesen, die der Staatssekretär von Nordrhein

-

Westfalen seinerzeit veröffentlicht hat. Nun, die 
Herren sind gekommen. Dabei haben wir sehr inter-
essante Dinge gehört, die ich hier nicht alle im ein-
zelnen darlegen will, um niemanden unnötig zu 
verärgern. 

Der Berichterstatter hat auf Seite 3 seines Schrift-
lichen Berichts unter Buchstabe d sehr lange Aus-
führungen über das Problem der Steuerbeamten 
gemacht. Sicherlich sind — das ist uns deutlich 
geworden — die Verhältnisse unterschiedlich. 

Im Entschließungsantrag III, 1 heißt es: 

Der Deutsche Bundestag hält es im Interesse 
einer gleichmäßigen und sachgerechten Bewer-
tung der Amtsgeschäfte bei den öffentlich-
rechtlichen Dienstherren für erforderlich, daß 
die Grundsätze der Ämterbewertung in § 5 
des Bundesbesoldungsgesetzes im Zuge der 
weiteren Besoldungsentwicklung in enger Zu-
sammenarbeit mit den Ländern näher ausge-
staltet werden. 

Das soll möglichst bis zum 1. Oktober 1970 gesche-
hen. Wenn diesem Antrag des Ausschusses zuge-
stimmt wird — und ich hoffe, daß Sie ihm zustim-
men werden —, dann wird der Unterschiedlichkeit 
der Verhältnisse in den Ländern genügend Rech-
nung getragen. 

Wir haben im übrigen die Regierungsvorlage 
wieder etwas geändert, und zwar auch in Blick-
richtung auf diese Situation, indem eben gegebenen-
falls erst ab 1. Januar 1971 ein Überhang abgebaut 
werden soll. 

Ich muß auch dem Argument widersprechen, das 
immer wieder vorgetragen wird, daß nämlich in 
der Besoldungsgruppe A 10 in Nordrhein-Westfalen 
ein Schwund eintreten würde. Zunächst einmal ist 
zu sagen, daß im Augenblick durch dieses Gesetz  

keiner weniger bekommt. Es steht nämlich an einer 
bestimmten Stelle, daß doch immerhin zwei Drittel 
der Verbesserungen der betreffenden Gruppe zu-
gute kommen können. Wenn man unter Ziffer 4 die 
Steuerbamten mit aufnimmt, wollen viele andere 
Gruppen auch aufgenommen werden. Das müssen 
wir einmal nüchtern sehen. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Rechtspfleger!) 

Wir wünschen — das ist unser Anliegen, unser 
wirkliches Anliegen auch im Interesse der Steuer-
beamten —, daß die Bundesregierung bzw. ihre 
Vertreter mit den Vertretern der Länder möglichst 
bald eine sachgerechte Bewertung vornehmen, da-
mit auch in der Zukunft dieser Personengruppe, die 
Landesbeamte sind, Gerechtigkeit widerfährt. 

Haben Sie deshalb Verständnis dafür, wenn ich 
Sie bitte, dem Antrag der FDP auf Umdruck 590 in 
Ziffer 6 zu Buchstabe d nicht Ihre Zustimmung zu 
geben. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Miessner. 

Dr. Miessner (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Brück hat sehr 
richtig darauf hingewiesen, daß wir im Innenaus-
schuß diesen Punkt besonders behandelt haben. Wir 
haben in der Tat zusätzlich zu unseren sachverstän-
digen Herren aus den Bonner Ministerien noch einen 
sachverständigen Herrn von der Steuerverwaltung 
aus Düsseldorf zu den Ausschußsitzungen gebeten 
und uns von diesem die Lage darstellen lassen. 

Nun möchte ich, Herr Kollege Brück, hier aber 
doch den Eindruck sehr deutlich wiedergeben, den ich 
auf Grund der Ausführungen des Vertreters von 
Nordrhein-Westfalen aus Düsseldorf gewonnen 
habe. Meine Damen und Herren, von dem, was bis-
her von uns selber zu dem Problem vorgebracht 
worden war, war eigentlich nichts so überzeugend 
wie gerade der Hinweis des Vertreters von Nord-
rhein-Westfalen auf die besonderen Verhältnisse 
der Steuerverwaltung. Er sagte, wenn ich mich recht 
erinnere, daß man die Stellenpläne mit ihren Höchst-
grenzen nicht alle über einen Kamm scheren könne; 
denn es sei klar, daß man in industriellen Ballungs-
gebieten einen größeren Prozentsatz hochquali-
fizierter Steuerbeamter, z. B. Großbetriebsprüfer, 
benötige als in anderen Ländern. Ich hatte den Ein-
druck, daß diese Ausführungen auch die Kollegen 
im Ausschuß im Grunde sehr beeindruckt haben. 
Meines Erachtens hätte man daraufhin eigentlich 
den Entschluß fassen müssen, die Steuerbeamten 
ebenso wie die Gemeindebeamten mit Rücksicht auf 
die individuell verschiedenen Verhältnisse von der 
generellen Regelung auszunehmen. Denn es geht ja 
in dem Antrag der FDP nur darum, festzustellen, 
daß die Grundsätze, die in der Regierungsvorlage 
für die Gemeindebeamten aufgestellt worden sind, 
mindestens in gleichem Umfang auch für die Steuer-
beamten gelten. 

Was die Steuerbeamten zudem noch besonders er-
bost — das muß dem Hohen Hause doch auch einmal 
sehr deutlich gesagt werden —, ist, daß dieses Ge- 
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Dr. Miessner 

setz für die Mehrheit der Länderbeamten Ausnahme-
bestimmungen vorsieht, die es den Ländern möglich 
macht, die hier gesetzten Obergrenzen zu über-
schreiten. Das gilt z. B. für alle Sonderlaufbahnen, 
das gilt für die große Zahl der Gemeindebeamten. 
Als geschlossene größere Gruppe bleiben im wesent-
lichen die Steuerbeamten übrig, die von der hier 
vorgesehenen starren Bindung in voller Härte ge-
troffen werden. 

Mein Kollege Dorn hat vorhin schon die Zahlen 
genannt. Insgesamt sind es 2320 Beförderungsstellen, 
die in den Steuerverwaltungen der Länder in den 
nächsten Jahren abgebaut werden müssen. Es ist 
zwar richtig, daß das Gesetz übergangsweise eine 
Milderung in der Form vorsieht, daß nur jede dritte 
frei werdende Stelle abgebaut werden soll. Wir 
haben es hier mit einer gesetzlichen Regelung zu 
tun, die die Stellenpläne der Steuerbeamten in den 
Ländern nach meiner Schätzung noch etwa für zwei 
Jahrzehnte berührt, um sie auf die in diesem Gesetz 
festgelegten Höchstgrenzen herunterzudrücken. Wir 
sehen hierin einen der größten Mängel dieses Ge-
setzes. Hier wird eben auf einer falschen Ebene 
harmonisiert. 

Wir bitten Sie daher dringend, unserem Antrag 
zuzustimmen, weil nur dadurch eine falsche Ent-
wicklung vermieden werden kann. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort wird 
nicht mehr gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
der Fraktion der FDP Umdruck 590 Ziffer 6. Wer 
dem Antrag zustimmen will, gebe das  Zeichen. — 
Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Antrag 
ist gegen die Stimmen der Antragsteller und gegen 
zwei Stimmen aus der Fraktion der CDU/CSU abge-
lehnt. 

Wir stimmen dann über § 1 Nr. 10 ab. Wer der 
unveränderten Ausschußfassung zustimmen will, 
gebe das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Mit großer Mehrheit angenommen. 

Meine Damen und Herren, ehe ich weitergehe, 
gebe ich dem Herrn Berichterstatter, Herrn Wagner, 
zu einer Korrektur, die in § 1 Nr. 6 b vorgenommen 
werden muß, das Wort. 

Wagner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Innenausschuß hat  Art.  I 
§ 1 Nr. 6 a noch redaktionell geändert. Wir haben 
übersehen, daß der synonyme § 32 Abs. 2 entspre-
chend geändert werden muß. Ich w iederhole, .es 
handelt sich nicht um eine materielle Änderung, 
sondern um eine redaktionelle. Um das sicherzu-
stellen, bitte ich Sie, zu beschließen: In Art. 'I § 1 
Nr. 6 b sind im neuen Abs. 2 des § 32 die Worte 
„Für die  Zuordnung der Dienstgrade zu den Besol-
dungsgruppen und  für die Einzelbewertung" wie in 
dem inhaltlich gleichen § 30 Abs. 2 durch die Worte 
„von den Regelungen des § 5" zu ersetzen. Damit 
hätten die beiden Paragraphen den gleichen Wort-
laut. Ich wäre dankbar, wenn Sie so beschließen 
würden. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Darf ich fest-
stellen, daß alle Mitglieder des Hauses mit dieser 
Korrektur einverstanden sind? — Es ist so fest-
gestellt. 

Ich rufe 'dann die restlichen Nummern des  § 1, 
Nrn. 11 bis 14, auf. Wer diesen Nummern zustimmen 
will, gebe das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Dann rufe ich die restlichen 'Paragraphen des Art. I 
auf, §§ 2 bis 6. Wer den §§ 2 bis 6 des Art. I zu-
stimmen will, gebe das Zeichen. — Danke. Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Einstimmig angenom-
men. 

Dann rufe ich Art. II bis XIII auf. Dazu liegen 
keine Änderungsanträge vor. Wer zustimmen will, 
gebe das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Ehe ich den Art. XIV aufrufe, wäre noch etwas 
nachzuholen. Es ist über die Anträge zu befinden, 
die auf den Umdrucken 590, 592 *) und 593 **) zur 
Anlage eingebracht sind. Umdruck 590 Ziffer 1 b ist 
von Herrn Abgeordneten Miessner schon begründet. 
Können wir darüber abstimmen? — Wer dem An-
trag Umdruck 590 Ziffer 1 b zustimmten will, gebe 
das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Der Antrag ist gegen die Stimmen der 
Antragsteller angelehnt. 

Ich rufe dann den Umdruck 590 Ziffer 2 b auf. 
Auch dieser Antrag ist schon begründet. Wir kön-
nen abstimmen. Wer diesem Antrag zustimmen will, 
gebe das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Mit der gleichen Mehrheit abgelehnt. 

Das Wort zur Begründung des Antrags Ziffer 3 auf 
Umdruck 590 hat Herr Abgeordneter Dorn. 

Dorn (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Ich möchte nur noch we-
nige Worte zu einem Anliegen sagen, das wir in 
diesem Hause bereits mehrfach diskutiert haben. Es 
geht um die Frage der Durchstufung der Techniker-
zulage. Wir haben im Laufe der letzten Jahre er-
reichen können, daß die Technikerzulage überhaupt 
erst einmal in diesem Umfange bei uns eingeführt 
worden ist, und wir haben im Laufe der Diskussion 
der letzten Jahre auch eine gewisse Durchstufung 
erreicht. Es bleibt die Frage, warum die Durchstu-
fung der Techniker in die letzten Besoldungsstufen, 
nämlich nach A 8 und nach A 12, nicht erfolgen soll. 
Die Mehrheit des Ausschusses ist unseren Vorstel-
lungen nicht gefolgt. Ich meine aber, irgendwo ist 
hier ein Bruch in der Logik der Entscheidung der 
Mehrheit. Wir haben die Auffassung vertreten, daß 
es einfach unverständlich ist, wenn ein Ingenieur 
schon die Möglichkeit hat, Inspektor, Oberinspektor 
und Amtmann zu werden — um es einmal in all-
gemein verständliches Beamtendeutsch umzuset-
zen —, warum Sie nicht bereit sein wollen, auch 
seine Beförderung zum Oberamtmann zu ermög-
lichen. Genau hier setzen Sie die Frist, und hier 

*) Siehe Anlage 5 
**) Siehe Anlage 6 
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stellen Sie eine Hürde auf, die der Mann nicht mehr 
überspringen kann, während es bei allen anderen 
Beamtengruppen selbstverständlich ist, daß ein In-
spektor nach Ablegung seiner Inspektorenprüfung 
sich im Laufe der Zeit ungefähr ausrechnen kann, 
daß er, wenn er einigermaßen auf Draht ist, auch 
Oberamtmann werden kann und aus dieser Position 
in seiner Laufbahn entlassen werden kann. 

Deswegen bitte ich Sie sehr herzlich, doch dafür 
zu sorgen, daß das, was man allen anderen Beamten-
gruppen zuspricht, nicht ausgerechnet dem Tech-
niker verwehrt wird. Wir alle wissen doch, wie sehr 
gerade die Bedeutung der technischen Ausbildung 
auch im öffentlichen Dienst — z. B. von der Bundes-
bahn und von der Bundespost — immer wieder be-
tont worden ist. In den meisten Ländern haben wir 
auch entsprechende Regelungen, wonach eine Durch-
stufung der Techniker nach A 8 und A 12 erreicht 
wird, während Sie hier nun plötzlich ein Stoppzei-
chen setzen, das durch sachliche Argumente über-
haupt nicht begründet werden kann. 

Es besteht auch die große Gefahr, daß hier dann 
eine Nivellierung eintritt, weil nämlich die Tech-
niker, die sich normalerweise für die Laufbahn des 
gehobenen Dienstes zur Verfügung stellen sollten 
und bei den Kommunalbehörden und bei den Bun-
des- und Landesbehörden auch dringend notwendig 
sind, dann einfach sagen: Es hat keinen Sinn mehr, 
meine Laufbahn bis zur letzten erreichbaren Beför-
derungsposition zu durchlaufen. Ein Teil der Tech-
niker überlegt sich dann natürlich, ob er nicht in 
andere Berufe abwandert, und ein anderer Teil — 
ein allerdings sehr kleiner Teil — muß sich dann die 
Frage stellen, ob es für ihn nicht sinnvoller ist, 
noch zwei, drei oder vier Semester zusätzlich zu 
studieren, um die Möglichkeit des Einstiegs in den 
höheren Dienst zu haben. Leidtragende würden 
wir alle gemeinsam sein, weil dann der gehobene 
Dienst nicht mehr entsprechend bedient werden 
könnte. 

Ich bitte Sie also, diesem Anliegen, das wirklich 
in allen Bereichen sachlich begründet und auch frü-
her im Parlament mit vielen Sachbeiträgen unter-
stützt worden ist, Ihre Zustimmung zu geben, damit 
nicht vor der letzten Beförderungsstelle eine Beför-
derungssperre für die technischen Beamten errich-
tet wird. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Wird das Wort 
zu diesem Antrag verlangt? — Bitte, Herr Abge-
ordneter Brück! 

Brück (Köln) (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir können, verehrte Kollegen 
von der FDP, Ihrem Antrag im Augenblick nicht zu-
stimmen. Wir sind vielmehr der Meinung, daß auch 
für diesen Bereich zunächst die bereits erwähnten 
Bewertungsgrundsätze erarbeitet sein müssen; denn 
diese Zulagenregelung hat Auswirkungen auf alle 
möglichen Bereiche. Da muß ich natürlich auch er-
wähnen, daß ich, wenn das durchginge, es nicht ein-
sehen könnte, wenn man den Steuerbeamten sagte: 
Aber ihr kommt dabei nicht in Frage! Haben Sie  

bitte Verständnis dafür! Wir wollen das abwarten. 
Diese Frage ist sicherlich nicht zu Ende entschieden. 
Aber im derzeitigen Augenblick wäre es vielleicht 
nicht richtig, den Antrag anzunehmen, da wir sonst 
in zusätzliche Schwierigkeiten bei der Betrachtung 
anderer Gruppen kommen. Haben Sie Verständnis: 
Wir können heute nicht zustimmen. 

Vizepräsident Dr.  Mommer: Das Wort wird 
nicht mehr verlangt.  

Wir stimmen über den Antrag der FDP-Fraktion 
Umdruck 590 Ziffer 3 ab. Wer zustimmen will, gebe 
das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe die Anträge Umdruck 592 und 593 auf. 
Zur Begründung hat das Wort Herr Abgeordneter 
Ollesch. 

Ollesch (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Mit  der  Verabschiedung 
des Zweiten Besoldungsneuregelungsgesetzes kommt 
der Deutsche Bundestag, soweit 'es die Besoldungs-
verbesserung für die Soldaten betrifft, zwei ein-
stimmig gefaßten Entschließungen dieses Hohen 
Hauses vom Frühjahr 1967 und vom Sommer des 
vergangenen Jahres nach, allerdings, so meinen die 
Freien Demokraten, in völlig unzulänglicher Weise; 
denn die geringfügigen Verbesserungen der Besol-
dung der Unteroffiziere sind unserer Ansicht nach 
nicht geeignet, das Problem der Personalstruktur 
der Bundeswehr auch nur in annähernd befriedigen-
der Weise zu lösen. 

Aus diesem Grunde hat die Fraktion der FDP 
zwei Änderungsanträge auf Umdruck 592 und Um-
druck 593 vorgelegt, die aus der Notwendigkeit und 
aus der Sache heraus geboren und nicht das Ergeb-
nis etwaiger Protestaktionen sind. Denn die Solda-
ten haben ja nicht protestiert. Ich bin allerdings 
nicht sicher, ob das immer so sein muß. 

Die beiden Anträge sind auch nicht geeignet, 
das ausgewogene Besoldungsgefüge zu stören. Mit 
dieser Auffassung befinden wir uns im Gegensatz 
zu der Mehrheit im Innenausschuß und sicherlich 
auch im Gegensatz zu der  Auffassung des Herrn 
Kollegen Brück. 

(Abg. Brück [Köln] : Genau!) 

Nur, Herr Kollege Brück, wenn Sie immer davon 
reden, daß Sie im Augenblick unseren Überlegun-
gen nicht folgen können, fragen wir Sie: wie lange 
dauert bei Ihnen eigentlich ein Augenblick? 

(Sehr wahr! bei der  FDP.) 

Ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre? 

(Abg. Brück [Köln] : Das werde ich Ihnen 
gleich sagen!) 

Die Unteroffiziere warten nämlich genau zwei Jahre 
auf die  Erfüllung der von allen Fraktionen des Hau-
ses gegebenen Versprechungen. 

Nun lassen Sie mich im einzelnen ein paar Worte 
zu den Anträgen sagen. Der Antrag auf Umdruck 592 
sieht Veränderungen im Besoldungsgefüge der Un-
teroffiziere vor, und zwar im Gegensatz zur Regie- 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 220. Sitzung. Bonn, Freitag, den 28. Februar 1969 	11885 

Ollesch 
rungsvorlage und zu den Beschlüssen des Innenaus-
schusses eine Höherstufung der Oberfeldwebel, der 
Hauptfeldwebel, der Stabsfeldwebel und der Ober-
stabsfeldwebel. 

Wir beantragen die Besoldungsverbesserungen 
aus zwei Gründen. 

Erstens. Wir wollen die Attraktivität der Unter-
offizierslaufbahn erhöhen; denn wir werden nicht 
in der Lage sein, auf die Dauer eine befriedigende 
Personalstruktur bei der Bundeswehr zu erreichen, 
wenn wir diesem Berufsstand nicht die nötige Attrak-
tivität geben, einmal von der Besoldung und zum 
anderen vom Aufgabengebiet der Unteroffiziere 
her. Denn sosehr ich zugebe, daß in der allgemeinen 
Beamtenbesoldung vergleichbare Maßstäbe angelegt 
werden müssen, muß ich doch fragen: wer stellt 
denn die Maßstäbe für die ausgewogene Lösung 
fest? Sie können sich doch nur immer wieder aus 
der Diskussion in diesem Hause um die Notwen-
digkeit ergeben. 

Zweitens. Wir wollen erreichen, daß es eine klare 
Besoldungsordnung im Bereich der Soldaten gibt, 
damit wir für jeden Dienstgrad vom Soldaten bis 
zum Oberstabsfeldwebel, eine Besoldungsgruppe 
erhalten, und zwar unter Wegfall der bisher gezahl-
ten und auch in der Regierungsvorlage und in dem 
Bericht des Innenausschusses vorgesehenen Stellen-
zulagen, die ja im Grunde genommen nur geeignet 
sind, das klare Besoldungsbild zu verfälschen und 
zu trüben. 

Wir kommen zum anderen zu dieser Überlegung 
auch durch die Einführung der Laufbahn des militär-
fachlichen Dienstes. In dieser Laufbahn sind die 
Besoldungsstufen A 9—A 11 vorgesehen, und der 
Einstieg in diese Laufbahn soll vom Hauptfeldwebel 
an möglich sein. Auf die Dauer gesehen werden nach 
der Einführung dieser neuen Laufbahn die Stabs- 
und Oberstabsfeldwebel nach einer Übergangszeit 
ohnehin wegfallen, und die Unteroffizierslaufbahn 
wird beim Hauptfeldwebel enden. Diesen wollen 
wir daher in A 9 eingestuft haben, um die Soldaten 
bei Vorliegen des Eingliederungsgesetzes davor zu 
bewahren, daß ihre Bezüge niedriger werden, sie 
also nicht sozial schlechter zu stellen, als sie in 
ihrer Soldatenlaufbahn gestellt waren. Der Einstieg 
eines Hauptfeldwebels in die Laufbahn des Inspek-
tors kann auch nach dem Wissens- und Ausbil-
dungsstand des Hauptfeldwebels durchaus verant-
wortet werden und erscheint mir durch die bis zum 
Hauptfeldwebel abgelegten Prüfungen auch begrün-
det. Wenn nunmehr neben der Laufbahn des mili-
tärfachlichen Dienstes Stabs- und Oberstabsfeldwe-
bel verbleiben, sollten diese in ihrer Besoldung nicht 
schlechter gestellt sein als die Offiziere des militär-
fachlichen Dienstes; 

(Sehr richtig! bei der FDP) 

denn diese Schlechterstellung würde eine Diskrimi-
nierung der in ihrer Laufbahn verbleibenden Stabs- 
und Oberstabsfeldwebel bedeuten, Dienstgrade, die 
dann nach der Übergangszeit ohnehin wegfallen. 

Zwar werden — der Herr Bundesfinanzminister 
erwähnte es ja auch — Notwendigkeiten an den 

finanziellen Möglichkeiten gemessen. Aber, meine 
Damen und Herren, wenn wir Jahr für Jahr sehr 
hohe Beträge für unsere Verteidigungsaufgaben 
ausgeben müssen, wenn wir auf Grund der Brüs-
seler Beschlüsse bis 1971 2,5 Milliarden DM für Be-
schaffung neuer Ausrüstung, neuer Waffen und 
neuen Geräts zusätzlich bereitstellen, dann bedeu-
ten diese zusätzlichen Mittel keine Verstärkung 
unserer Verteidigungskraft, falls es uns nicht ge-
lingt, die Menschen zu gewinnen, die allein in der 
Lage sind, diese Waffen in Verteidigungskraft um-
zumünzen. Wir meinen, daß die klare Besoldungs-
ordnung, die wir vorschlagen, ein Weg zur Behe-
bung des Personalmangels auf dem Gebiet der 
Unteroffiziere wäre. 

Nun zum zweiten Antrag. Ich bitte, in diesem 
Antrag eine Berichtiung vorzunehmen, und ich bitte 
auch den Herrn Präsidenten, die  Berichtigung anneh-
men zu wollen. In der Kürze der Zeit — wir haben 
die Vorlage des Innenausschusses erst gestern abend 
erhalten — ist uns in dem Umdruck 593 ein Irrtum 
unterlaufen. Unter Ziffer 1 heißt es in unserem An-
trag: „In der Bundesbesoldungsordnung B Besol-
dungsgruppe 10 wird gestrichen: ,General 2)." Es muß 
sinnvollerweise heißen: „In der Besoldungsordnung 
B Besoldungsgruppe 10, ,General 2)' wird gestrichen: 
,2)'." Wir wollen nämlich nicht den General dort 
streichen. Wir wollen im Gegenteil mit unserem 
Änderungsantrag die Regierungsvorlage wiederher-
stellen, in der der Generalinspekteur der Bundes-
wehr in B 11 eingestuft war. Wir folgen damit sehr 
konsequent unserem Gesetzesänderungsantrag über 
die Spitzengliederung der Bundeswehr. In diesem 
Antrag verlangen wir nämlich die Gleichstellung 
des Generalinspekteurs im Amt und in der Besol-
dung mit dem Staatssekretär. Sie war ja in der Re-
gierungsvorlage vorgesehen, wenn auch die Staats-
sekretäre die inzwischen bekanntgewordene Zu-
lage von 495 DM erhalten sollten, die ja die Freien 
Demokraten und auch die übrigen Fraktionen in der 
ersten Lesung schon abgelehnt hatten. Diese Ab-
lehnung kann für uns kein Anlaß sein, nunmehr 
den Generalinspekteur nach B 10 zurückzustufen. 
Wir wollen im Gegenteil durch die  Besoldung deut-
lich machen, daß der Generalinspekteur neben dem 
Staatssekretär des Bundesverteidigungsministeriums 
zu stehen hat. Damit wird nicht der Primat der 
Politik angetastet. Denn auch die übrigen Fraktionen 
dieses Hauses waren in der Generalskrise im Som-
mer 1966 bereit, dem Generalinspekteur eine andere 
Stellung zu geben, als er sie bisher innehatte, ob-
schon nicht verschwiegen werden darf, daß der da-
malige Bundesverteidigungsminister Herr von Has-
sel im inneren Betrieb leine veränderte Lage schuf. 
Immerhin, meine Damen und Herren, der Primat der 
Politik ist mit der Befehlsgewalt des Bundesverteidi-
gungsministers, oder wenn  Sie  so wollen, mit der 
Befehlsgewalt des Bundeskanzlers gewahrt. Die 
Gleichstellung erleichtert die Arbeit zwischen den 

 militärischen und beamteten Stellen im Bundesver-
teidigungsministerium. 

Diese Erleichterung herbeizuführen, diese Rang-
stellung zu erreichen, ist Ziel unseres Änderungs-
antrages auf Umdruck 593 und war bis vor 'einigen 
Tagen Ziel der Regierungsvorlage. 
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Ich bitte Sie, beiden Anträgen der Freien Demo-

kraten zuzustimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Wir haben von 
der Berichtigung des Textes in Umdruck 593 Notiz 
genommen. Zur Aussprache über diese Anträge hat 
Herr Dr. Klepsch das Wort. 

Dr. Klepsch CDU/CSU) : Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Beide Anträge sind im Innen-
ausschuß eingehend behandelt worden und sind — 
insoweit bestand Einmütigkeit einschließlich der 
Stimmen der FDP-Fraktion — nicht in die Vorlage 
für dieses Haus aufgenommen worden. Das möchte 
ich vorab sagen und mich dann dem sachlichen In-
halt dieser beiden Anträge zuwenden. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Dr. Klepsch, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Ollesch? 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Bitte sehr! 

Ollesch (FDP) : Herr Kollege Klepsch, habe ich 
Sie richtig verstanden: die Freien Demokraten hät-
ten im Verteidigungsausschuß ihren eigenen An-
trägen nicht zugestimmt? 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Sie wissen doch, daß 
sich der Verteidigungsausschuß lediglich gutachtlich 
geäußert hat. Federführend hat der Innenausschuß 
über diese Vorlagen beraten. Ich habe nicht vom 
Verteidigungsausschuß, sondern — ich empfehle 
Ihnen, es im Protokoll nachzulesen — vom Innen-
ausschuß als dem Gremium gesprochen, das diese 
Vorlage bearbeitet und für uns zur Verabschiedung 
reif gemacht hat. Sie wissen ja, daß die Verbesse-
rung der Unteroffiziersbesoldung ein altes Anliegen 
des Verteidigungsausschusses ist, das nicht erst 
beim Zweiten Besoldungsneuregelungsgesetz aufge-
taucht ist. Diese Beschlüsse hatten wir schon beim 
Ersten Besoldungsneuregelungsgesetz übereinstim-
mend 'als gemeinsamen Wunsch aller drei im Vertei-
digungsausschuß vertretenen Fraktionen formuliert. 
Damit ist die Sache wohl völlig klar. 

Nun zu den beiden Anträgen, zunächst zum An-
trag auf Umdruck 592. Man muß das ganze Zweite 
Besoldungsneuregelungsgesetz als ein ungeheures 
Unternehmen sehen, die Besoldung im öffentlichen 
Dienst des Bundes, der Länder und der Gemeinden 
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Da die 
Soldaten in diese Besoldungsordnung eingefügt sind, 
sind sie selbstverständlich auch in diese Problematik 
einbezogen. Die Schwierigkeit nun ist ganz klar die, 
daß die mannigfachen Abstimmungsnotwendigkei-
ten, die der Innenausschuß zu bewältigen hat, natür-
lich ein sehr abgewogenes Ergebnis bringen, das 
nicht jeden Wunsch des zuständigen Fachausschus-
ses abdecken kann. Zunächst einmal muß man aber 
anerkennen — das möchte ich auch als Mitglied des 
Verteidigungsausschusses sagen —, daß das Zweite 
Besoldungsneuregelungsgesetz für die Unteroffi-
ziersbesoldung eine ganz erhebliche Verbesserung 
mit sich bringt. 

Ich will in diesem Zusammenhang nur auf einige 
wenige Zahlen hinweisen, um das sichtbar zu ma-
chen. Sie wissen, daß die Besoldung im Zweiten Be-
soldungsneuregelungsgesetz im Schnitt um etwa 5 % 
verbessert wird. Für die hier in Betracht kommenden 
Unteroffiziersdienstgrade liegt die Verbesserung 
wesentlich höher. Ich möchte das an Hand des Bei-
spiels eines Verheirateten mit einem Kind einmal 
in Ortsklasse S und einmal in Ortsklasse A ver-
deutlichen: Verbesserung beim Stabsunteroffizier 
einmal 7,7 %, einmal 9,9 %; beim Feldwebel einmal 
7,5 %, einmal 9,5 % Verbesserung; beim Oberfeld-
webel einmal 7,5 %, einmal 9,3 % Verbesserung; 
beim Hauptfeldwebel einmal 9,7 %, einmal 11,3 % 
Verbesserung. Ich möchte sagen, daß sich das im 
Rahmen der strukturellen Verbesserung, die das 
Zweite Besoldungsneuregelungsgesetz mit sich 
bringt, so schlecht auch gar nicht ansieht, wenn auch 
der idealtypische Zustand, den der Verteidigungs-
ausschuß gern hätte, nicht erreicht worden ist. 

Ich möchte auf ein Weiteres hinweisen. Wir sind 
uns darüber klar gewesen, daß wir diese Verbes-
serung, die das Zweite Besoldungsneuregelungsge-
setz bewirkt — auch für die Unteroffiziere —, un-
bedingt zum Tragen bringen wollten und nicht be-
reit sein konnten, die ganze Vorlage an nicht durch-
setzbaren Forderungen scheitern zu lassen. Nach-
dem es völlig klar war, daß eine Annahme dieser 
Anträge weitere Auswirkungen auf den mittleren 
Dienst nach sich gezogen hätte, ist eben dieses völ-
lig einmütige Votum des Innenausschusses erfolgt. 

Ich möchte daher ausdrücklich sagen: es ging und 
es geht uns darum — das sage ich für meine Frak-
tion —, dafür zu sorgen, daß tatsächlich eine struk-
turelle Verbesserung der Unteroffiziersbesoldung, 
so wie sie das Zweite Besoldungsneuregelungsgesetz 
mit sich bringt, durchgesetzt und verabschiedet wird. 
Es geht uns darum, die Vorlage nicht an weiter-
gehenden Forderungen scheitern zu lassen. 

Ich möchte aber noch auf ein Drittes verweisen. 
Ich glaube, man muß auch sehen, daß ein Teil der 
Bedenken des Innenausschusses darauf gerichtet 
war, daß wir die Fachoffizierslaufbahn neu einge-
führt haben, daneben ja noch die ganze Verzahnung 
in bezug auf die Stabs- und Oberstabsfeldwebel be-
steht und die dritte A 9-Frage gestellt war, die nicht 
ohne weitere Prüfung der Auswirkungen der ande-
ren Entwicklungen vom Innenausschuß beantwortet 
werden konnte. Das hat wohl Kollege Brück ge-
meint, als er sagte — Sie haben ihn vorhin zitiert —, 
er könne das im Augenblick nicht machen. 

Zusammengefaßt möchte ich nur sagen, Sie wis-
sen, daß auch der Verteidigungsausschuß dem An-
trag der FDP-Fraktion deshalb nicht beigetreten ist 
und diesen Antrag nicht an den Innenausschuß wei-
tergeleitet hat, weil er der Auffassung war, daß im 
Augenblick im Zweiten Besoldungsneuregelungs-
gesetz das für die Soldaten maximal Erreichbare an 
Verbesserungen — was die Unteroffiziersbesoldung 
angeht — niedergelegt ist. Alle aber haben — der 
Kollege Haase hat noch den Antrag gestellt — in 
einer Entschließung bekundet, die  der Verteidi- 
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gungsausschuß einstimmig annahm, daß wir weiter 
auf dieses Ziel zusteuern, das damit nicht ausge-
schlossen wird. 

Ich möchte abschließend folgendes sagen. Wir 
glauben, daß ein ganz beträchtlicher, weit über den 
Schnitt hinausgehender Fortschritt — bei einigen 
der obersten Positionen um fast das Doppelte, bei 
den anderen Positionen um die Hälfte höher — in 
der Unteroffiziersbesoldung erreicht werden konnte. 

Wir glauben darüber hinaus nicht, daß dies das 
einzige Problem bei der Frage des Unteroffiziers-
mangels ist. Es gibt noch andere Probleme, aber das 
soll an anderer Stelle erörtert werden. Sie werden 
daher Verständnis dafür haben, daß wir, um das 
Gesamtwerk zu sichern, Ihrem weitergehenden An-
trag nicht folgen können. 

Nun zum Antrag auf Umdruck 593. Es ist nicht 
ganz so, wie es der Kollege Ollesch dargestellt hat, 
daß nämlich der Antrag der Freien Demokratischen 
Partei lediglich darauf abzielte, die Regierungsvor-
lage wiederherzustellen. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Er hat die 
ganze Diskussion um die Staatssekretäre 

und deren Sonderzulage verschlafen!) 
— Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen, ich erinnere 
mich, daß der Kollege Ollesch nicht mit im Innen-
ausschuß war, als wir dort darüber miteinander dis-
kutierten, 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Dann hätten 
ihn die anderen aufklären können!) 

aber es waren ja Vertreter der Freien Demokrati-
schen Partei dabei. 

Es ging doch nur darum, daß wir in dieser Be-
soldungsgruppe B 11, weil man ganz offensichtlich 
keine Gruppe B 12 bilden wollte — das schien mir 
der Hintergrund zu sein —, in der Regierungsvor-
lage eine ganze Reihe von Anhebungen vorgesehen 
hatte, zwischen denen eine Differenzierung zu den 
bisherigen Inhabern der B-11-Stellen durch die so-
genannte Amtszulage hergestellt war. Es dreht sich 
ja nicht nur um den Generalinspekteur, sondern 
auch um den Präsidenten der Bundesanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Um die Präsi

-

denten der obersten Bundesgerichte!) 
— und um die fünf Chefpräsidenten, die in diesem 
Zusammenhang gesehen werden müssen. Und weil 
man die Amtszulage aus Gründen, die dieses Haus 
in der Öffentlichkeit — wie ich glaube, mit Recht 
und sehr nachdrücklich — vertreten hat, beseitigte, 
die Amtszulage, die ja nicht nur die Staatssekretäre, 
sondern auch noch einige andere bekamen, hat man 
sich entschlossen, nicht eine B-12-Regelung zu tref-
fen — das war eigentlich der Punkt, um den es 
ging —, sondern dann eben dabei zu bleiben, daß 
man zwischen B 10 und B 11 diese Zulage bei B 10 
hinzufügt, die dann die sieben Genannten, darunter 
der Generalinspekteur, erhalten. Auch das war eine 
einstimmige Entscheidung des Innenausschusses, 
nachdem man sich einmal geeinigt hatte, wie man es 
machen wollte. 

Ich glaube, daß die Fragen, die der Herr Kollege 
Ollesch in bezug auf die Neuordnung der Struktur  

hinsichtlich des Verteidigungsressorts angesprochen 
hat, keine Fragen sind, die an Hand der Besoldungs-
ordnung zu lösen sind. Diese Fragen sind vielmehr 
bei der Beratung eines ganz anderen Gesetzes, das 
wir hoffentlich demnächst einmal miteinander hier 
besprechen können, abzuhandeln. So glaube ich, daß 
man aus den dargelegten Gründen auch den Antrag 
auf Umdruck 593 ablehnen muß. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Haase (Kellinghusen). 

Haase (Kellinghusen) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich will mich nicht auf die 
Frage einlassen, ob das, was im Vorschlag des 
Innenausschusses an strukturellen Besoldungsver-
besserungen für die Unteroffiziere 'enthalten ist, be-
achtlich ist oder nicht. Natürlich sprengt es den Rah-
men der allgemeinen strukturellen Verbesserungen. 
Wir wissen aber alle, Herr Kollege Dr. Klepsch, daß 
wir mit diesem Zweiten Besoldungsneuregelungs-
gesetz mit  der  Strukturverbesserung und der Struk-
turveränderung der Unteroffiziersbesoldung noch 
nicht am Ende sind; das ist nur eine Überleitung in 
eine nächste Phase hinein. 

Nur möchte ich, Herr Kollege Ollesch, auf folgen-
des hinweisen: Sie haben es zum Teil zitiert. Wir 
haben durch die Verabschiedung des Achten Geset-
zes zur Änderung des Soldatengesetzes vor zwei 
oder drei Wochen hier in diesem Hause die Voraus-
setzung geschaffen, eine vollkommene Neuorientie-
rung in den Laufbahnen der Unteroffiziere hinsichtlich 
des Aufstiegs in die Offizierslaufbahn und hinsicht-
lich der späteren anderweitigen Weiterverwendung 
im öffentlichen Dienst vorzunehmen. Wir haben die 
Möglichkeit geschaffen, daß ein Teil der zukünftigen 
Laufbahnunteroffiziere nach einer Mindestdienstzeit 
von ein oder zwei Jahren als Feldwebel über einen 
besonderen Ausbildungsweg in die Laufbahn der 
Fachoffiziere aufsteigen kann. Wir haben die Vor-
aussetzung geschaffen, daß durch ein noch in Vor-
bereitung befindliches Eingliederungsgesetz ein Teil 
der Laufbahnunteroffiziere in den entsprechenden 
Bereich des zivilen öffentlichen Dienstes stumpf 
übergeleitet oder überführt werden kann. 

All das ist geschehen. Die Bundesregierung ist 
dabei, auf der Grundlage dieses Gesetzes nunmehr 
die erforderlichen Verordnungen vorzubereiten. Sie 
wissen aus dem Verteidigungsausschuß, daß von 
seiten des Ministeriums die Zusicherung gegeben 
worden ist, diese Verordnungen rechtzeitig und vor-
her dem Verteidigungsausschuß als Fachausschuß gut-
achtlich zur Stellungnahme vorzulegen, damit wir 
von vornherein sicherstellen, daß nicht wieder das 
passiert, was passiert ist, als das Ministerium an 
dem Willen des Fachausschusses vorbei Vorlagen 
im Kabinett vorlegte, die dann nicht akzeptiert wur-
den. Das möchten wir auch in Zukunft vermeiden, 
und deswegen meinen wir, wir sollten jetzt nicht 
durch ein Vorprellen in der glatten Durchstufung der 
Unteroffiziersbesoldung auf der Grundlage dessen, 
was zu erwarten ist, was aber in seiner Struktur 
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noch nicht feststeht, eine zügige Weiterentwicklung 
dieser Dinge verhindern. 

Herr Kollege Ollesch, denken Sie doch einmal an 
folgendes. Sie wissen, daß, was die Laufbahn des 
militärfachlichen Dienstes anbelangt, nicht nur im 
Ministerium, sondern auch in anderen Bereichen der 
Offentlichkeit erhebliche Bedenken gegen diese 
Laufbahn bestanden haben und noch beistehen. Sie 
wissen, daß von verschiedenen Seiten Versuche 
gemacht worden sind, diese Laufbahn auch bezüg-
lich der Zahl der zur Verfügung zu stellenden Plan-
stellen auf ein Niveau herabzudrücken, daß sie nicht 
nur nicht attraktiv gemacht, sondern diskriminiert 
wird. 

Das wollten wir vermeiden, und .das haben wir 
wohl in  den Vorgesprächen vermieden. Wir sind 
jetzt dabei, einen permanenten — wenn Sie wol-
len — Druck auf das Ministerium 'auszuüben, so 
schnell wie möglich mit den erforderlichen Vorlagen 
in den Verteidigungsausschuß zu kommen, damit die 
Dinge so schnell wie möglich in Gang Besetz wer-
den. Wenn wir jetzt aber die Durchstufung bis zum 
Oberstabsfeldwebel — A 11 — vorziehen, könnte 
es passieren, daß in bestimmten Kreisen gesagt 
wird:  Dann  können wir ja warten; denn damit ist die 
Sache zumindest vom Materiellen her gelaufen. 
Dann wird es zumindest für die heute Betroffenen 
uninteressant sein,  noch in die neue Laufbahn der 

 Offiziere des militärfachlichen Dienstes überführt zu 
werden, weil sie nach der jetzt in der Besoldungs-
struktur verbesserten Laufbahn die Möglichkeit 
haben, bis zu A 11 ,aufzusteigen. Dabei besteht ein 
Mißverständnis vielleicht darin, Herr Kollege 
Ollesch, daß die neue Laufbahn der Fachoffiziere ja 

nicht mit A 11 endet, sondern, wenn es der Dienst-
grad eines Hauptmanns ist, mit A 11/12. Für einen 
Teil ist also die Durchstufung nach A 12 vorgesehen. 

Aus den von mir angeführten Gründen, Herr Kol-
lege Ollesch, möchte ich nicht sagen, daß wir im 
Augenblick verzichten, sondern, daß wir das, was 
in Bewegung geraten ist und was nach langer 
Wartezeit angelaufen ist und sich vom Volumen her 
für eine Änderung personalrechtlicher Strukturen 
im Bereich der Bundeswehr anbietet, nicht dadurch 
stören, daß wir hier vorprellen. Wir sind also der 
Meinung, daß wir zunächst bei der Vorlage des 
Innenausschusses bleiben sollten. 

Dabei darf ich daran erinnern — Herr Kollege Dr. 
Klepsch hat darauf hingewiesen —, daß der Ver-
teidigungsausschuß, nachdem Ihr Antrag mit den 
Stimmen der CDU/CSU und der SPD abgelehnt 
war, einstimmig eine Entschließung mit folgendem 
Wortlaut gefaßt hat: 

Das Bundesministerium der Verteidigung wird 
aufgefordert, darauf hinzuwirken, daß nach In-
krafttreten der 5. Verordnung zur Änderung 
der Laufbahnverordnung — Einführung einer 
Offizierslaufbahn des militärfachlichen Dien-
stes — im Rahmen einer weiteren Fortentwick-
lung des Laufbahnrechtes der Unteroffiziere die 
einzelnen Unteroffiziersdienstgrade unter Ver-
zicht auf Zwischenstufen in die Besoldungsgrup-
pen A 5 bis A 9 eingestuft werden. 

Das heißt also: Wegfall der bisherigen Dienstgrade 
der Stabs- und Oberstabsfeldwebel. Darüber sind 
wir mit dem Ministerium noch nicht ganz einig. 
Herr Kollege Ollesch, ich glaube, wir stimmen darin 
überein, daß wir das in Zukunft nicht mehr wollen. 

Zum zweiten Punkt, Besoldungsgruppe B 11. 
Wenn dieser Antrag der FDP-Fraktion angenommen 
wird, dann ist damit nicht die Regierungsvorlage 
wiederhergestellt, Herr Kollege Ollesch, wie Sie es 
sagen. Wenn die Regierungsvorlage wiederherge-
stellt werden sollte, dann stünden wir heute wieder 
in der Diskussion um unsere eigenen Diäten. Ich 
glaube, allein deshalb sollten wir das vermeiden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort wird 
nicht mehr gewünscht. Dann stimmen wir zunächst 
über den Antrag auf Umdruck 592 ab. Wer ihm zu-
stimmen will, der gebe das Handzeichen. — Danke. 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit großer Mehr-
heit abgelehnt. 

Dann stimmen wir über den Antrag auf Umdruck 
593 mit der Korrektur, die Herr Ollesch hier zu Pro-
tokoll gegeben hat, ab. Wer zustimmt, der gebe das 
Handzeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Der Antrag ist mit der gleichen Mehr-
heit abgelehnt. 

Wir stimmen dann über die gesamte Anlage 1 ab, 
die in Art. 1 Nr. 1 § 5 genannt ist. Wer dieser An-
lage in der Ausschußfassung zustimmen will, gebe 
das Handzeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Mit großer Mehrheit angenom-
men. 

Ich rufe Art. XIV auf. Zu ihm liegt ein Änderungs-
antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 
595 *) vor. Das Wort zur Begründung dieses Antrags 
hat Herr Dr. Müller-Hermann. 

Dr. Müller-Hermann (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
habe sicherlich keine nur angenehme Aufgabe zu er-
füllen, wenn ich den Antrag auf Umdruck 595 be-
gründe. Der Innenausschuß hat bei seinen Beratun-
gen beschlossen, den Termin des Inkrafttretens auf 
den 1. April 1969 vorzuverlegen. Ganz gewiß hat der 
Ausschuß aus seiner Sicht auch gute Gründe dafür 
gehabt, nicht zuletzt im Blick auf die vorausgegan-
genen Tarifverhandlungen für die Arbeiter und An-
gestellten im öffentlichen Dienst. Der Haushaltsaus-
schuß hat gleichfalls, wenn auch nur mit einer 
Stimme Mehrheit, den Empfehlungen des Innenaus-
schusses seine Zustimmung gegeben. Dabei ist al-
lerdings bemerkenswert, daß ein Deckungsvorschlag 
nicht gemacht wurde, was meine Fraktion zu einer 
gewissen Kritik an einer zu laschen Handhabung 
der Haushaltspolitik herausfordert. 

Aber neben der speziellen Verantwortung, die 
unsere Kollegen in den Fachausschüssen wahrzu-
nehmen haben, tragen wir als Gesamtparlament 

*) Siehe Anlage 7 
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auch eine gesamtpolitische Verantwortung. In die-
ser Legislaturperiode haben wir aus unserer gesamt-
politischen Verantwortung heraus schon mehrmals 
Bewährungsproben zu bestehen gehabt. Ich denke 
etwa an das von den Koalitionsfraktionen gemein-
sam verabschiedete Finanzplanungs- und Haushalts-
sicherungsgesetz. Damals ist es meiner Fraktion 
neben der großen Aufgabe, die Ziele zu erfüllen, 
die mit den Gesetzen erreicht werden sollten, we-
sentlich auf zweierlei angekommen: einmal die 
Dynamik in der Rentenversicherung nicht anzutasten 
und zum anderen bei der Beamtenbesoldung nicht 
Kürzungen vorzunehmen. Für diese Entscheidung 
haben wir damals erhebliche Opfer in anderen Be-
reichen auf uns genommen. Ich denke etwa, als ein 
Beispiel unter anderen, an die Familienpolitik. 

Meine Damen und Herren! Niemand wird meiner 
Fraktion etwa den Vorwurf machen können, daß 
wir für die Wünsche der Beamten nicht genügend 
Verständnis aufgebracht hätten. Sicherlich ist die 
jetzt zur Verabschiedung anstehende Vorlage zur 
Besoldungsreform durchaus nicht eine Ideallösung; 
das wissen wir alle selber. Aber sie ist ein ganz we-
sentlicher Fortschritt gegenüber der bisherigen Lage. 
Ich darf auch in aller Bescheidenheit darauf hin-
weisen, daß bei den Strukturmaßnahmen gegenüber 
der Regierungsvorlage Verbesserungen vorgesehen 
sind, die ein Volumen von mindestens 50, wenn 
nicht 70 Millionen DM im Jahr ausmachen. 

Ich wiederhole, daß sich meine Fraktion auch bei 
dieser Entscheidung von der Gesamtverantwortung 
leiten läßt. Wir haben in dieser Großen Koalition 
große gemeinsame Anstrengungen unternommen, 
um eine Vorausschau für die Ausgabenpolitik und 
die Einnahmenpolitik des Bundes in einer mittel-
fristigen Finanzplanung festzulegen. Sie soll für 
uns Richtschnur für die Ausgabenpolitik sein. Und 
ging es damais und uns geht es heute um die Ord-
nung der Staatsfinanzen mit dem Ziel einer ausge-
wogenen Konjunkturentwicklung und mit dem 
Wunsch, stabiles Wirtschaftswachstum zu gewähr-
leisten. 

Nun wissen wir alle aus unserer täglichen Praxis 
und einer Fülle sicherlich in den Schubladen liegen-
der Anträge quer durch alle Fraktionen, daß hin-
sichtlich dieser mittelfristigen Finanzplanung eine 
Reihe von zusätzlichen Wünschen erhoben werden, 
etwa auf dem Gebiet der Familienpolitik, für die 
Agrarwirtschaft — über die Kriegsopferversorgungs-
verbesserung haben wir uns in den Fraktionen schon 
sehr lange unterhalten —, oder ich denke an die 
sicher nicht unberechtigten Wünsche aus den Reihen 
der Arbeitnehmerschaft, die Kilometerpauschale wie-
der auf den alten Satz anzuheben. Jeder dieser ein-
zelnen Wünsche ist für sich und in sich berechtigt 
und läßt sich auch mit guten Argumenten vertreten. 
Natürlich ist in einem Wahljahr die Versuchung 
sehr groß, überall nachzugeben, jedem das zu ver-
sprechen, was er gerne hören möchte. Die Gefahr 
liegt vielleicht gar nicht in der Erfüllung eines ein-
zelnen Wunsches, sondern vielmehr in der Schaf-
fung von Präzedenzfällen, 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

in der Summierung und letztlich in der Öffnung 
einer Schleuse, wenn man an irgendeiner Stelle 
einen Anfang macht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vielleicht ist es auch ganz gut — eine Mahnung, 
die ich nicht nur an meine eigene Fraktion, sondern 
an alle Fraktionen dieses Hohen Hauses richte —, 
sich in diesen Wochen und Monaten etwas an die 
Ereignisse des Jahres 1965 zu erinnern. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Damals haben wir sicherlich alle — und niemand 
kann sich hier von einer Schuld völlig freispre-
chen — vor den gleichen Problemen und Schwierig-
keiten gestanden wie in diesem Jahr, das wiederum 
ein Wahljahr ist. Aber wir haben uns danach, vor 
allem nachdem diese Große Koalition gekommen ist, 
doch allesamt geschworen, aus den Erfahrungen der 
Jahre 1965, 1966 und 1967 zu lernen und das Maß-
halten zu üben, das uns von anderer Seite vorher 
empfohlen worden war, ohne daß wir alle genügend 
darauf gehört haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Nun hat sich gerade in den letzten Tagen und 
Wochen manche Stimme und mancher warnende 
Zeigefinger erhoben. Ich denke an den Bundes-
finanzminster Strauß, ich denke an unseren Bundes-
wirtschaftsminister Schiller, der sogar einen katego-
rischen Imperativ daraus gemacht hat, und ich denke 
auch an maßgebliche Stimmen aus den Reihen der 
Bundesbank. 

(Zuruf von der Mitte: Wo ist denn der Herr 
Schiller?) 

Überall hieß es: Jetzt vorsichtig werden und die sich 
anbahnende mögliche Konjunkturüberhitzung recht-
zeitig dämpfen! 

Nun werden Sie mir sicherlich mit Recht sagen: 
Wenn wir die Besoldungsreform um zwei Monate, 
vom 1. Juni auf den 1. April, vorziehen, wird das 
keine Konjunkturüberhitzung ergeben. Dieser Ein-
wand ist völlig berechtigt. Aber ich weise eben dar-
auf hin: wenn wir an an einer Stelle aus der mittel-
fristigen Finanzplanung ausbrechen, ist der Damm 
nicht mehr zu halten. Dann werden eben zusätzliche 
Ausgabenwünsche unter Hinweis auf diese Entschei-
dung vorgebracht werden und nicht mehr zurück-
gewiesen werden können. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der FDP.) 

Wir müssen uns hier als Parlament entscheiden. 
Niemand kann uns diese Verantwortung abnehmen. 
Wir sind auch nicht geneigt, nun zu sagen: Hanne-
mann in der Bundesregierung, geh du voran! Wir 
erwarten natürlich und wir hoffen es, daß die Bun-
desregierung entsprechend ihrer eigenen Vorlage 
und auch entsprechend ihren eigenen mahnenden 
Erklärungen handelt und nicht ihrerseits das auf-
weicht, was wir hier an klaren und festen Entschei-
dungen zu treffen beabsichtigen. Wir entscheiden 
uns für die Einhaltung des von der Bundesregierung 
vorgeschlagenen Termins und für das Einhalten der 
mittelfristigen Finanzplanung. 
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Ich möchte noch eine Bemerkung hinzufügen. 

Diese Entscheidung richtet sich in keiner Weise 
gegen irgendeine Gruppe, etwa gegen die Beamten. 
Es handelt 'sich für uns um eine Grundsatzentschei-
dung. Wir wollen gegenüber allen zusätzlichen Aus-
gabenwünschen in dieser Legislaturperiode festblei-
ben. Hier muß nun einmal ein Anfang gemacht wer-
den. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Freunde in der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion und ich meinen uns damit zu entscheiden, auch 
um den Preis vermeintlicher oder möglicher Popula-
ritätseinbußen, für den Vorrang gesunder Staats-
finanzen, wirtschaftlicher Stabilität und politischer 
Solidität. Ich empfehle dem Haus, unseren Antrag 
anzunehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Schmitt -Vockenhausen. 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Das, was Herr Kollege 
Müller-Hermann hier an grundsätzlichen Ausfüh-
rungen gebracht hat, ist unsere gemeinsame Über-
zeugung. Wir wollen nur untersuchen, ob für einen 
solchen Änderungsantrag so viel Kraftaufwand be-
rechtigt und ob er damit schlüssig begründet ist. 

Um was geht es? — Meine Damen und Herren, 
Herr Staatssekretär Köppler hat auf eine Anfrage 
aus dem Hohen Hause vor wenigen Tagen deutlich 
gemacht: Erstens. Der öfentliche Dienst ist im öf-
fentlichen Haushalt in einer besonderen Lage, weil 
nämlich die Arbeitnehmer als 'einzige Gruppe durch 
Tarifverträge oder  Gesetz Entgelt für ihre Lei-
stungen im öffentlichen Dienst erhalten. Zweitens. 
Man kann darüber streiten, wie groß der Rück-
stand dieser Gruppe ist; aber es ist ein Rückstand 
vorhanden. 

(Abg. Genscher: Ein größerer!) 

Drittens. Wir bemühen uns, meine Damen und Her-
ren, diesen Rückstand abzubauen und dabei im Rah-
men .der uns gegebenen 'finanziellen Möglichkeiten 
zu bleiben. 

Was nun die Aufwendungen betrifft 	und der 
Herr Kollege Müller-Hermann hat 'das auch im 
Grunde gar nicht bestritten —, so ist folgendes klar-
zustellen: Die Mehraufwendungen auf Grund der 
Beschlüsse des Innenausschusses sind dem Gesetz-
geber insoweit unabdingbar aufgezwungen, als Ver-
besserungen auf Grund der Tarifverträge für den 
öffentlichen Dienst ab 1. Januar 1969 in einem be-
stimmten Umfang im Besoldungsrecht einfach nach-
vollzogen werden mußten. Es kommt hinzu, daß die 
Tarifverhandlungen über den vorgesehenen Rah-
men hinaus Verbesserungen gebracht haben. Da-
durch ist auch der relative Anteil aus den Personal-
verstärkungkmitteln für ,die Tarifverträge in einem 
unverhältnismäßig stärkeren Maße als durch den 
vorliegenden Gesetzentwurf in Anspruch genommen 
werden. 

Meine Damen und Herren, damit komme ich zu 
dem entscheidenden Punkt. Diese tarifvertraglichen 

Mehrausgaben sind, Herr Bundesfinanzminister, von 
der Bundesregierung nicht beanstandet worden, 
sondern sollen zu Lasten der Beamten und der für 
sie vorgesehenen Verbesserungen gehen. Der Aus-
schuß hat deshalb darauf geachtet, daß sich die von 
ihm empfohlenen Mehraufwendungen aus den Per-
sonaltiteln decken lassen. Die Ansätze der mittel-
fristigen Finanzplanung werden, wenn wir das Ge-
samttableau beachten, nicht überschritten werden. 

Entscheidend ist auch folgendes. Unsere Be-
schlüsse — ,das weiß der Herr Bundesfinanzminister 
sicher zu würdigen — sind so gefaßt worden, daß 
sie keine Mehrbelastungen für das Haushaltsjahr 
1970, soweit sie nicht in der Regierungsvorlage vor-
gesehen waren, gebracht haben. Der Haushaltsaus-
schuß hat die Deckungsfähigkeit erklärt. 

Herr Kollege Müller-Hermann, ein letztes Wort. 
Glauben Sie wirklich, daß das, was  die  Beamten für 
ihre Arbeitsleistungen bekommen, mit dem Begriff 
„Wahlgeschenke" in  der öffentlichen Meinung de-
klariert werden sollte? Ich meine, nein, und die Be-
troffenen werden es als bitter empfinden, daß das 
in dieser Form hier gesagt worden ist. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Petersen. 

Petersen (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Meiner Erinnerung nach gibt es 
kein Ereignis, das dem Ansehen dieses Parlaments 
mehr geschadet hat als die Aktion, die, als wir als 
junge Abgeordnete 1965 zum erstenmal in das Par-
lament einzogen, einsetzte, nämlich das, was dann 
draußen als „Einsammeln von Wahlgeschenken" 
bezeichnet und so empfunden wurde. Wir haben 
damals geschworen, daß wir das nie wieder zulas-
sen würden. Wir haben unsere älteren Kollegen 
gefragt, wie sie eigentlich dazu gekommen seien 
und woran sie eigentlich gedacht hätten, als sie 
Ausgabenbeschlüsse faßten, die dann nach der Wahl 
1965 zum Teil wieder rückgängig gemacht werden 
mußten. Damals erzählten uns unsere Freunde, daß 
in vielen Bereichen berechtigte Forderungen erho-
ben worden seien. Diese seien vernünftig begrün-
det worden, und zwar unter Hinweis auf andere 
Gruppen — die es immer gibt —, denen es besser 
gehe. Im Sinne der Gerechtigkeit also seien Ver-
besserungen bei den von der Bundesregierung Er-
hard damals eingebrachten Vorlagen vorgenommen 
worden. 

Es war dann offenbar so — ich kann das nur wei-
tererzählen —, daß sehr häufig auch meine Partei-
freunde in der Gefahr, von der FDP und SPD über-
stimmt zu werden, sagten: Bevor wir uns als 
beamten-, bauern-, familienfeindlich in die Ecke 
stellen lassen, stimmen wir zu. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Lachen und 
Widerspruch bei der FDP und bei Abge

-

ordneten der SPD.) 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 220. Sitzung. Bonn, Freitag, den 28. Februar 1969 	11891 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Haar 
möchte eine Zwischenfrage stellen. Gestatten Sie? 

Petersen (CDU/CSU) : Ja. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Bitte, Herr Haar! 

Haar (Stuttgart) (SPD) : Sind Ihnen die Einkom-
mensverhältnisse der Beamten des einfachen und 
mittleren Dienstes einigermaßen geläufig? 

(Zuruf von der FDP: Nein, die kennt er nicht!) 

Petersen (CDU/CSU) : Verehrter Kollege Haar, 
ich möchte jetzt auf die Beamten zu sprechen kom-
men und folgendes sagen. Ich weiß, daß es bei einem 
Postschaffner fast 100 DM im Monat ausmacht, ob 
er die vorgesehene Besoldungsaufbesserung am 
1. 6. oder am 1. 4. bekommt. Das ist eine Menge 
Geld. Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen hat hier 
eben sehr überzeugend dargelegt, wie berechtigt — 
besonders auf Grund der Tarifvereinbarungen, die 
Anfang dieses Jahres für andere Bereiche im öffent-
lichen Dienst zugestanden und unterschrieben wur-
den — diese Forderung im Grunde genommen ist. 
Das ist völlig unumstritten. Ich glaube, auch in mei-
ner Fraktion werden Sie niemanden finden, der 
die Berechtigung dieser Forderung als solcher nicht 
anerkennen würde und der das nicht von Herzen 
gern bewilligen würde. 

Vizepräsident Dr.  Mommer: Noch eine Zwi-
schenfrage, Herr Haar. 

Haar (Stuttgart) (SPD) : Herr Kollege Petersen, 
ich gehe jetzt von Ihrer gerade gemachten Äuße-
rung aus: Wenn Sie die sachliche Berechtigung des 
Vorziehens anerkennen — so ist Ihre Bemerkung 
wohl zu verstehen —, ist es dann für Sie als jun-
gen Abgeordneten dieses Hauses nicht unter Ihrer 
Würde, im gleichen Augenblick von Wahlgeschen-
ken zu sprechen? 

Vizepräsident Dr. Mommer: Einen Augen-
blick, Herr Petersen. Ich glaube, daß es nicht ange-
messen war, eine Meinung eines Abgeordneten hier 
mit der Würde eines Abgeordneten in Zusammen-
hang zu bringen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei 
Abgeordneten der SPD.) 

Her Klepsch wollte eine Zwischenfrage stellen. 
Bitte, Herr Klepsch! 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Herr Kollege Petersen, 
wäre es im Sinne der Fragestellung nicht ebenso 
angemessen, die Beamtenbesoldung bereits vorn 
1. Januar ab anzuheben? 

(Abg. Dorn: Machen Sie das doch, Herr 
Klepsch!) 

Petersen (CDU/CSU) : Selbstverständlich, Herr 
Kollege, Dr. Klepsch. 

Ich möchte jetzt auf diesen speziellen Punkt der 
Beamtenbesoldung zu sprechen kommen. Bis jetzt 
habe ich allgemeine, grundsätzliche, für reich bren-
nend wichtige Anmerkungen gemacht. Ich hätte jetzt 
gerne ein paar Bemerkungen zu der  Situation, in 
der wir uns heute befinden, gemacht. 

Der Kollege Schmitt-Vockenhausen hat die Frage 
in den Raum gestellt, ob sich dieser gewalte Kraft-
aufwand — das war Ihr Wort — in Anbetracht 
dieser verhältnismäßig unwichtigen Frage — 1. 6. 
oder 1. 4.? — eigentlich lohne. Herr Haar, ich kon-
zediere, daß das für die unteren Einkommensschich-
ten leine durchaus nicht unwichtige Größe darstellt. 
Im Hinblick auf das Gesamtvolumen, über das wir 
uns heute hier den ganzen Tag unterhalten haben, 
ist es  eine verhältnismäßig kleine Größe. Die Frage 
ist also, ob der Kraftaufwand dazu in einem Ver-
hältnis steht. 

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen ganz 
ehrlich, mir geht !es nicht um die 135 Millionen DM. 
Ich habe den Eindruck — der Herr Bundesfinanz-
minister wird dazu sicher noch konkretere Angaben 
machen können —, daß diese 135 Millionen DM 
rein kassenmäßig auch noch da wären. Mir geht 
es auch erst mittelbar um konjunkturelle oder Stabi-
litätsfragen. Mir geht es in erster Linie um folgen-
des. In den nächsten Wochen werden wir hier eine 
ganze Reihe von Haushaltsberatungen erleben. In 
all diesen Haushaltsberatungen werden — ich denke 
jetzt besonders an 'ein Thema, das mir sehr am 
Herzen liegt, die Familienpolitik; ferner !an Fragen 
der Landwirtschaft; hier wären übrigens im In-
vestitionshilfebereich auch einmalige Beträge drin-
gend lerforderlich und herzlich willkommen, wir 
haben darüber vor einigen Tagen gesprochen; fer-
ner !an den Bereich der Heimkehrer, der Spätheim-
kehrer, an !den Bereich der  Kriegsopfer — vernünftig 
begründete, richtige, gerechte Anforderungen, Bit-
ten und Fragen an dieses Haus gestellt werden. 
Meine Damen und Herren, ich weiß einfach nicht, 
wie ich dann mit gutem Gewissen vor diese ver-
schiedenen Gruppen hintreten und ihnen sagen soll: 
Wir können !die Vorlagen der Bundesregierung, die 
ja zum großen Teil Verbesserungen enthalten wer-
den, aus Stabilitätsgründen, aus Haushaltsgründen, 
wegen der mittelfristigen Finanzplanung nicht ver-
bessern. Die werden uns dann natürlich sofort dar-
auf hinweisen :aber in einem Bereich ging es. Wegen 
dieser möglichen Schleusenwirkung und weil ich 
wegen des Ansehens dieses Hauses ein Fanal setzen 
möchte, weil uns der Schock des Jahres 1965 noch 

den Knochen sitzt, bitte ich darum, dem Ände-
rungsantrag der CDU/CSU-Fraktion zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Dorn. 

Dorn (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen! Meine Herren! Der Kollege Petersen hat 
seine Ausführungen sehr dramatisch geschlossen, in-
dem er sagte, er wolle ein Fanal für das Ansehen 
des Hauses setzen. Er meint, das könne nur gesche- 
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Dorn 
hen, wenn der Antrag der Christlichen Demokraten, 
die Beamtenbesoldung nicht bereits am 1. April, son-
dern erst ab 1. Juni in Kraft zu setzen, angenommen 
würde. Nun, Herr Kollege Petersen, ich glaube, da 
haben Sie sich genau das falsche Opferlamm aus-
gesucht. 

(Beifall bei der FDP.) 

Das Ansehen dieses Hauses hat nichts damit zu tun, 
ob in  einer solchen entscheidenden Frage die be-
rechtigten Anliegen von der Mehrheit des Hauses 
akzeptiert werden oder von der Minderheit abge-
lehnt werden und ob dann gleichzeitig eine Wertung 
der  Mehrheitsentscheidung dieses Hauses so abge-
geben wird ,wie Sie es getan haben. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Dorn, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Petersen? 

Petersen (CDU/CSU) : Herr Dorn, würden Sie 
bitte die Freundlichkeit haben, mir ein geeignetes 
Opferlamm zu nennen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dorn (FDP) : Herr Kollege Petersen, ich werde 
nachher auf einige Zahlen zu sprechen kommen, die 
eindeutig — — 

(Zurufe von der CDU/CSU: Welches Opfer

-

lamm? — Welche Gruppe meinen Sie?  — 
Die  Vertriebenen? — Welches Opferlamm 
wollen Sie haben? — Wo fangen wir an, 

wo hören wir auf? —) 

— Sie können mit Ihren Zwischenrufen höchstens 
die Sitzung hinauszögern. Sie werden — — 

(Abg. Dr. Schmidt [Wuppertal] : Eine Ant
-wort wollen wir haben! — Weitere Zurufe.) 

— Sie wollen ja gar keine Antwort haben, Herr 
Schmidt, weil Sie permanent dazwischenrufen und 
mich gar nicht zum Sprechen kommen lassen. 

(Lachen und Oho-Rufe bei der CDU/CSU. — 
Abg. Windelen: Der größte Zwischenrufer 

dieses Hauses beschwert sich!) 

— Ich beschwere mich gar nicht, Herr Kollege Win-
delen. Außerdem kann ich diesen Ruf gar nicht für 
mich in Anspruch nehmen, weil der Kollege Rasner 
mich permanent daran hindert, diesen Ruf jemals 
erwerben zu können. 

(Erneute Zurufe von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Meine Damen 
und Herren, ich blicke auf die Uhr — — 

Dorn (FDP) : Ich auch, Herr Präsident. Ich möchte 
gerne weiterreden — — 

Vizepräsident Dr. Mommer: Zwischenrufe 
sind erlaubt. Es ist auch erlaubt, nicht auf sie ein-
zugehen. 

Dorn (FDP) : Ich wollte sagen, daß ich Ihnen be-
weisen will, wenn ich jetzt mit meiner Antwort und 
mit meiner Darstellung weiterkomme, daß es gar  

nicht notwendig ist, eine der von Ihnen geforderten 
Entscheidungen so zu treffen, daß es ein Opferlamm 
gibt. Durch diese Entscheidung, die wir hier jetzt 
treffen wollen, braucht im finanziellen Bereich bei 
Anwendung vernünftiger Gesetzesentscheidungen 
niemand sonst benachteiligt zu werden. Davon geht 
die Mehrheit dieses Hauses ja aus. Ich gebe zu, es 
ist für Sie ungewöhnlich, einmal zur Minderheit zu 
gehören. Deswegen ist vielleicht auch einiges an 
Reaktion verständlich. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Warten wir ein

-

mal ab!) 

— Bei den bisherigen Abstimmungen sind Sie auf 
jeden Fall in der Minderheit geblieben. Ich nehme 
an, daß es keine sachlichen Notwendigkeiten gibt, 
die Entscheidungen, die in den Ausschüssen getrof-
fen worden sind, zu revidieren. 

Folgen wir den Gedanken des Kollegen Peter-
sen, so kann er heute eine Entscheidung, die den 
berechtigten Belangen der Beamtenbesoldung Rech-
nung tragen könnte, deswegen nicht akzeptieren, 
weil er 1965 einen Schwur geleistet hat, nicht das zu 
tun, was seine Vorgänger in seiner Fraktion mit-
getan haben. 

(Abg. Petersen: In Ihrer auch, Herr Dorn!) 

— Herr Kollege Petersen, ich kann alles nur hinter-
einander sagen, nicht alles auf einmal. Dann haben 
Sie gesagt, Ihre Fraktionskollegen hätten damals, 
als sie von Ihnen angesprochen worden sind, war-
um sie das getan hätten, Ihnen gegenüber erklärt, 
sie seien durch die SPD und die FDP in diese höhe-
ren Ausgaben hineingejagt worden. So haben Sie es 
hier dargestellt. Das ist natürlich etwas völlig an-
deres, als Ihr Fraktionskollege Müller-Hermann im 
Oktober des Jahres 1965 in einer Veröffentlichung 
geschrieben hat, die ich vorliegen habe. Darin 
schreibt Müller-Hermann unter anderem, daß allein 
die Anträge der Sozialdemokraten „uns" in diese 
gefährliche Haushaltslage gebracht haben und daß 
daher die Frage zu stellen sei, ob die SPD über-
haupt regierungsfähig sei. 

(Hört! Hört! bei der FDP.) 

Das ist also etwas völlig anderes, als Sie es jetzt 
darstellen. 

Der Kollege Althammer — Herr Kollege Peter-
sen, ich lasse jetzt keine Zwischenfragen mehr zu — 
hat  an dieser Stelle im Parlament das, was der Kol-
lege Müller-Hermann in diesem Artikel nur global 
angesprochen hat, in einer Fülle von Einzelbeispie-
len noch einmal mit zahlenmäßiger Auswirkung 
vorgetragen. 

(Abg. Petersen: Hat die FDP damals ge

-

gen die Erhöhung gestimmt?) 

— Die FDP-Fraktion hat im Vergleich zu den An-
trägen, die von der SPD und Ihrer eigenen Frak-
tion gestellt worden sind — wir haben das gerade 
noch einmal kurz überflogen — Anträge gestellt, 
die in Prozentsätzen nur minimal mit dem vergleich-
bar sind, was Sie selbst beantragt haben. 

(Zurufe von der CDU/CSU. — Gegenrufe 
von der FDP.) 
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Dorn 
Aber, meine Damen und Herren, wir werden sicher 
bei der Haushaltsberatung Gelegenheit haben, das 
noch sachverständiger zu erörtern. Ich bin der Mei-
nung, darauf kommt es hier auch gar nicht an. 

Der Kollege Müller-Hermann sagte, die CDU 
lasse sich von einer Gesamtverantwortung für unser 
ganzes Volk leiten, und nach ihrem Vorschlag sei 
nur eine ausgewogene Entwicklung denkbar. Das 
widerspricht dem, was der Parlamentarische Staats-
sekretär beim Bundesminister des Innern, unser 
Kollege Köppler, hier vor wenigen Wochen meinem 
Fraktionskollegen Genscher und mir in einer Ant-
wort in der Fragestunde zu diesem Thema gesagt 
hat. Mein Kollege Genscher und ich haben gefragt, 
ob der Rückstand der Beamtenbesoldung 17 % be-
trage. Der Herr Staatssekretär hat gesagt: Nicht 
ganz 17 %. Aber auf die Zusatzfrage, ob der Rück-
stand denn erheblich sei, hat er bestätigt, ja, es sei 
nicht zu bestreiten, daß der Rückstand in der Be-
amtenbesoldung gegenüber der Einkommensent-
wicklung der übrigen Berufe erheblich sei. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, darum 
geht es doch. Sie können nicht sagen, das sei eine 
Grundsatzfrage unseres Haushalts, sondern es geht 
darum, ob Forderungen, die wir als berechtigt an-
erkannt haben, zwei Monate früher erfüllt wer-
den sollen, als es die Regierung ursprünglich vorge-
sehen hatte, um einen Teil dieses erheblichen Rück-
stands, der inzwischen eingetreten war, nunmehr mit 
abbauen zu helfen. Die Mitglieder des Innenaus-
schusses und des Haushaltsausschusses dieses Hau-
ses, die diese Entscheidung auch zu treffen hatten 
und sie im Sinne des jetzigen Berichts getroffen 
haben, haben gegen die Stimmen der CDU — im 
Haushaltsausschuß nicht einmal gegen alle Stimmen 
der CDU, wenn ich recht informiert bin — gestimmt. 
Da muß man doch nicht so tun, als ob das nun eine 
Gefährdung der Stabilität unserer Währung sei. 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen nur 
zwei Zahlen nennen, um Ihnen zu beweisen, daß 
ein Opferlamm, Herr Kollege Petersen, auch gar 
nicht notwendig ist. 

In den Besoldungstiteln für das Haushaltsjahr 
1968 sind mehr als 200 Millionen DM durch Nicht-
besetzung von Beamtenstellen im öffentlichen Dienst 
eingespart worden, und diese rund 200 Millionen 
DM, die eingespart worden sind, sind sehr leicht 
einsetzbar für das, was hier erforderlich ist. 

Und wenn Sie sich die Ansätze des Jahres 1968 
ansehen, müssen Sie feststellen, daß bei den Arbei-
tern und Angestellten eine Zuwachsrate von rund 
7'0/o und eine Überschreitung der Ansätze um 109 
Millionen DM zu verzeichnen waren, während bei 
den Beamten eine Unterschreitung der Haushalts-
ansätze um 41 Millionen DM feststellbar war und 
allein hier eine Zuwachsrate von nur 4,6 % erzielt 
worden ist. 

Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen, glaube ich, 
war es, der schon auf den Zusammenhang zwischen 
den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes 
und der Besoldung der Beamtenschaft hingewiesen 
hat. Ich meine, Sie sollten sich auch in dieser Frage 
so entscheiden, daß die rückständige Entwicklung  

im Rahmen der Beamtenbesoldung bis auf einen 
Minimalbetrag wieder aufgeholt werden kann. Da-
bei gehe ich gar nicht so weit, wie es der Kollege 
Klepsch in einer Zwischenfrage angedeutet hat. 

Ich bitte Sie im Namen meiner Freunde, den An-
trag der Christlichen Demokraten abzulehnen, und 
beantrage namentliche Abstimmung. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Herr Bundesminister der Finanzen. 

Dr. h. e. Strauß, Bundesminister der Finanzen: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich muß 
die Mitglieder dieses Hohen Hauses bitten, den 
in der Regierungsvorlage vorgesehenen Termin für 
das Inkrafttreten wiederherzustellen. Ich erlaube 
mir, zu den dafür und dagegen vorgebrachten Argu-
menten einige Bemerkungen zu machen. 

Im Ausschuß sind die Leistungen dieses Geset-
zes im Falle seines Inkrafttretens am 1. Juni für 
den Rest des Jahres 1969 durch strukturelle Ver-
besserungen um 49 Millionen DM erhöht worden. 
Das würde, bezogen auf das ganze Jahr, eine Ver-
besserung um rund 85 Millionen DM bedeuten. Ich 
habe zu diesen Verbesserungen nichts anzumerken; 
ich begrüße sie, weil sie dem Ziel der  Harmonisie-
rung dienen und weil die Ausschußberatungen die 
Erreichung dieses Zieles erleichtert haben. 

Ich muß außerdem darauf aufmerksam machen, 
daß durch Anpassung des Sozialzuschlags und der 
Lohnzulage der Arbeiter an die Ortszuschlagstabelle 
dieses Zweiten Besoldungsneuregelungsgesetzes 
Mehrausgaben in Höhe von 40 Millionen DM noch 
in diesem Jahre entstehen werden. Die insoweit 
anfallenden Mehrausgaben in Höhe von 49 Millio-
nen DM für strukturelle Verbesserungen zugunsten 
der Beamten, bezogen auf sieben Monate, und die 
als Folge dieses Gesetzes unvermeidbaren und von 
der Bundesregierung auch vorgesehenen Verbesse-
rungen im Tarifbereich in Höhe von 40 Millionen 
DM können aus den Personaltiteln und den vorgese-
henen Verstärkungstiteln voraussichtlich bewältigt 
werden. Das vorzeitige Inkraftsetzen dieses Geset-
zes zum 1. April 1969 statt zum 1. Juni 1969 würde 
weitere 135,6 Millionen DM erfordern. 

Einige Redner — auch der Kollege Dorn — haben 
darauf hingewiesen, daß im letzten Jahre durch 
Nichtbesetzung von Planstellen, vielleicht auch 
durch nicht volle Ausnutzung einer Planstelle, Min-
derausgaben entstanden seien. Es ist richtig, daß 
Minderausgaben entstanden sind. Unser gesamtes 
Besoldungsvolumen beläuft sich einschließlich Bun-
deswehr und Bundesbahn, für die ja auch der Bund 
die Verbesserungen zu tragen hat, auf über 13 Mil-
liarden DM. Ich warne aber davor, diese Rechnung 
der Nichtausgaben allgemein anzuwenden. Wir ha-
ben im Verteidigungshaushalt Ausgabenreste von 
weit über 600 Millionen DM, wir haben Ausgaben

-

reste im Verkehrsbereich, wir haben sie im For-
schungsbereich. Wenn jeweils sich ergebende Aus-
gabenreste nachträglich herangezogen werden müs- 
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Bundesminister Dr. h. c. Strauß 
sen, ist das finanzielle Durcheinander — um keinen 
schlimmeren Ausdruck zu gebrauchen — nicht mehr 
aufzuhalten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Gerade Sie von der FDP haben mir an dieser 
Stelle mehrmals vorgehalten, daß die Bundesregie-
rung eine leichtfertige Kreditaufnahmepolitik treibe, 
daß sie .den Schuldenstand in einer besorgniserre-
genden Weise habe anwachsen lassen. Ich brauche 
nicht an das gefährliche Wort eines Ihrer Prominen-
ten zu erinnern, der leider expressis verbis den 
Ausdruck „Inflation" einmal in den Mund genom-
men hat. 

(Abg. Dorn: Es gibt auch in anderen Par

-

teien welche, Herr Minister!) 

— Aber hier wird es besonders ernst gewogen. — 
Wir haben im Haushalt 1968 statt der vorgesehenen 
7,1 Milliarden DM Kreditaufnahme nur Kreditmehr

-

aufnahmen in einer Größenordnung von 4,5 Milliar-
den DM vorgenommen, also 2,6 Milliarden DM we-
niger Kredit aufgenommen, als dieses Hohe Haus 
angesichts der Ungewißheit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung im Zeitpunkt der Verabschiedung des 
Haushalts aus gutem Grunde der Regierung zuge-
standen hatte. Die Tatsache, daß die Bundesregie-
rung aber von dieser ihr vom Parlament aus der 
damaligen Sicht mit Recht erteilten Genehmigung 
einen sparsamen Gebrauch gemacht hat, sollte 
Ihnen zeigen, daß ,die Bundesregierung ihre Ver-
antwortung für Konsolidierung der Finanzen und 
Stabilität der Währung sehr ernst nimmt und nicht 
von der Vorstellung besessen ist, daß jeder geneh-
migte Pfennig auch tatsächlich ausgeben werden 
müsse, wenn die Ausgabe nicht unbedingt erforder-
lich ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

In diesem Zusammenhang darf ich auch noch sa-
gen, ,daß neben den 2,6 Milliarden DM Minderkre-
ditaufnahme die Bundesregierung vor Ablauf der 
Fälligkeit für 1 Milliarde DM Schuldbuchforderun-
gen von den Rentenversicherungen zurückgekauft 
und damit auch insoweit die Schuldenlast des Bun-
des für die Zukunft vermindert hat. 

Das ist auch ein Stück Stabilitätspolitik, den öffent-
lichen Haushalt so zu vollziehen, daß im Falle einer 
sich abzeichnenden Wirtschaftsschwäche alle Mag-
lichkeiten des Haushalts voll eingesetzt werden, daß 
bei dem umgekehrten Verlauf, der vor einem Jahr 
noch nicht von allen mit Sicherheit vorhergesehen 
werden konnte, aber auch gegenteilig verfahren 
wird. Darum bite ich Sie, es mir nicht übelzunehmen, 
wenn ich sage, daß ich für ,die Minderausgaben im 
Haushalt 1968 dankbar war und bin. Wir hätten im 
Haushalt 1968 die Ermächtigung gehabt, die Bundes-
ausgaben gegenüber dem Ausgabevolumen des Jah-
res 1967 um 5,4 % und die investitionsfördernden 
Ausgaben um 11 % zu erhöhen. Sie wissen, es gab 
sachverständige Meinungen, die dahin gingen, daß 
Gemeinden, Länder und Bund im Jahre 1968 ihre 
Ausgaben um 10 % und ihre Investitionsausgaben 
um 30 % erhöhen sollten, um eine Wachstumsrate 
zu erzielen, die  um 1 % real niedriger angegeben 
war, als wir tatsächlich erreicht haben, ohne diese 

Ausgabenerhöhung vorzunehmen und ohne die im 
Zusammenhang damit vorgeschlagenen Steuerermä-
ßigungen und weiteren Konjunkturprogramme eben-
falls zu vollziehen. Die Mehrausgaben des Bundes 
im Jahre 1968 gegenüber 1967 betrugen nicht 10 % 
oder 5,4 %, wie im Haushaltsplan vorgesehen, son-
dern nur 0,5 %. Die  Investitionsmehrausgaben betru-
gen nicht 30 %, auch nicht 11 %, wie im Haushalts-
plan vorgesehen, sondern nur 3,5 %. Trotzdem haben 
wir einen Zuwachs des realen Sozialprodukts von 
7 % und des nominalen von 9 % erzielt. Was man-
che vor wenigen Tagen noch nicht glauben wollten, 
weil sie eine gegenteilige Ansicht und gegenteilige 
Politik vertraten, hat sich jetzt im Laufe der letzten 
Tage so verdichtet, daß es nunmehr Mode geworden 
ist, von Stabilisierungsmaßnahmen zu reden, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

während man nicht nur Ende des letzten Jahres, 
sondern auch noch in den ersten Wochen dieses 
Jahres regelrecht ausgelacht worden ist, 

(Sehr wahr! bei .der CDU/CSU) 

wenn man das als demnächst bevorstehend  ange-
kündigt hat, ohne deshalb ein besonders weiser 
Prophet sein zu müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich darf Ihnen, meine Kollegen von der FDP, auch 
noch ins Gedächtnis zurückrufen, daß Sie,  wenn Sie 
es ernsthaft meinen, wenn Sie Ihre Vorschläge wirk-
lich nicht im Sinne einer Propagandaaktion, im Sinne 
eines Wahlgeschenks machen, mit Ihrem Vorschlag 
zum 131 er Gesetz die Bundesfinanzen in schwerster 
Weise belasten würden. 

(Vorsitz : Präsident von Hassel.) 

Allein im Jahre 1969 würden wir bei Verwirk-
lichung Ihrer Vorschläge auf 950 Millionen DM 
Mehrausgaben kommen, 

(Hört! Hört! bei ,der CDU/CSU) 

im Jahre 1970 auf 900 Millionen DM, im Jahre 1971 
auf 710 Millionen DM, im Jahre 1972 auf 690 Millio-
nen DM. Entweder halben Sie  es  nicht gewußt, dann 
haben Sie diesen Antrag sehr leichtfertig vorbereitet 
und eingereicht; oder Sie haben es gewußt und trotz-
dem getan, dann ist ,die Forderung nach Mehraus-
gaben in ,diesem Zusammenhang zugunsten dieses 

 Personenkreises mit den  heutigen finanz- und volks-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht zu verein-
baren. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeord

-

neten ,der SPD.) 

Präsident von Hassel: Herr Minister, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Dorn? 

Dr. h. c. Strauß, Bundesminister der Finanzen: 
Bitte! 

Präsident von Hassel: Herr Abgeordneter 
Dorn! 
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Dorn (FDP) : Herr Bundesminister, sind Sie sich 
in Kenntnis .der Aussage, die Sie soeben gemacht 
haben, darüber 'im klaren, daß Kollegen Ihrer eige-
nen Fraktion, Kollegen meiner Fraktion und Kolle-
gen der SPD-Fraktion bei der Verabschiedung der 
Novelle zum 131er Gesetz im Jahre 1965 hier im 
Hause ähnliche Zusicherungen gemacht haben, wie 
wir sie jetzt als Gesetzentwurf eingebracht haben? 

Dr. h. c. Strauß, Bundesminister der Finanzen: 
Das habe ich zwar nicht gewußt, 

(Zuruf: Darum dreht es sich!) 

aber ich habe es mit viel Beifall und mit viel innerer 
Zustimmung gehört. Das Jahr 1965 ist das idealste 
Jahr, auf das Sie sich berufen können. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Genau! In den Jahren 1964/65 sind Steuerverzichte 
von diesem Haus in einem rein prozyklischen Ver-
fahren beschlossen worden. 

(Zuruf von der FDP: Mit Ihrer Unter

-

stützung!) 

— Darum haben wir ja etwas dazugelernt, aber Sie 
nicht. Das ist der Unterschied zwischen uns. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

In den Jahren 1964/65 sind Steuerverzichte in Mil-
liardenhöhe beschlossen worden, und zwar genau 
chemisch rein im Sinne einer prozyklischen Finanz-
politk. Im Jahre 1965 sind Mehrausgaben beschlos-
sen und noch darüber hinausgehende Zusagen ge-
geben worden. Wie Kollege Petersen mit Recht 
sagte, war es kein Akt, der das Ansehen der parla-
mentarischen Demokratie besonders zu fördern ge-
eignet war, daß man Gesetze mit Dauerleistungen, 
mit vielleicht sogar dynamisierten Steigerungen ver-
abschiedet und wenige Monate später in einem 
Haushaltssicherungsgesetz einen Teil der Leistungen 
wieder zurückgenommen, Fristen hinausgeschoben 
und damit einen Eindruck erweckt hat, dem gegen-
über man sich einmal auf einen Irrtum berufen 
kann, auf den man sich aber nicht mehrmals oder 
gar dauernd berufen kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich freue mich, Herr Kollege Dorn, daß Sie mir 
jedenfalls geradezu der beste Gewährsmann sind, 
den ich mir überhaupt wünschen könnte. Sie bestrei-
ten gar nicht die Richtigkeit dieser Zahlen. 

(Zuruf des Abg. Dorn.) 

Sie sagen nur, dieser Betrag von über 3 Milliarden 
DM in den Jahren 1969 bis 1972 ist im Rahmen der 
jetzigen mehrjährigen Finanzplanung 

(Abg. Dorn: Das stimmt nicht, Herr Minister!) 

die Ausfüllung dessen, was wir alle angeblich oder 
wirklich im Jahre 1965 versprochen haben und was 
wir ausgerechnet in diesem Jahr vorlegen, um damit 
diesen Personenkreis anzusprechen. 

(Abg. Dorn: Das stimmt gar nicht! — Abg. 
Dr. Friderichs meldet sich zu einer Zwi

-

schenfrage.) 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Abgeordneten Dr. Friderichs? 

Dr. Friderichs (FDP) : Herr Bundesfinanzmini-
ster, ist Ihnen bekannt, daß der von Ihnen als pro-
zyklisch bezeichnete Steuerverzicht — ich nehme an, 
Sie meinen die Senkung der Einkommen-, Körper-
schaft- und Lohnsteuer im sogenannten Mittelstands-
bereich — vornehmlich eine Forderung der Christ-
lich-Sozialen Union war? Darf ich Sie weiter fragen, 
wer damals Vorsitzender dieser Partei war? 

Dr. h. c. Strauß, Bundesminister der Finanzen: 
Glauben Sie denn, daß Sie mit dieser Frage irgend 
etwas zur sachlichen Argumentation beitragen kön-
nen? 

(Heiterkeit in der Mitte. — Abg. Dr. Fride

-

richs: Vielleicht zur Glaubwürdigkeit! — 
Weitere Zurufe von der FDP.) 

Ich habe festgestellt, daß in den Jahren 1964/65 
unter Beteiligung aller Fraktionen dieses Hauses 
— ich habe niemanden speziell für damals verant-
wortlich gemacht — 

(Abg. Dr. Friderichs: Ich habe nach beson

-

deren Initiativen gefragt!) 

damals Mehrleistungen beschlossen worden sind, 
und zwar sowohl durch Steuerverzichte als auch 
durch Ausgabenzusagen, und daß wenige Monate 
später dieses Parlament unter einem allerdings von 
Ihnen gestellten Finanzminister nicht anders konnte, 
als ursprünglich gewährte Leistungen zu kürzen und 
Fristen hinauszuschieben. Das darf man doch wahr-
lich von dieser Stelle aus noch sagen, ohne sich dafür 
rechtfertigen zu müssen, daß man es sagt. 

(Beifall in der Mitte.) 

Dieses Verfahren sollte sich nicht wiederholen. 

Wenn das Jahr 1965 uns allen in unguter Erinne-
rung ist, und zwar in diesem Zusammenhang, dann 
halte es es für wenig erfreulich, wenn man damals 
gemachte Zusagen, die man damals nicht gerade in 
Gesetzesform gegossen, sondern nur in allgemeine 
Zusagen gekleidet hat, in dieser Periode noch ein-
lösen will — mit der Maßgabe, daß 1969 950 Mil-
lionen DM, 1970 900 Millionen DM, 1971 710 Mil-
lionen DM und 1972 690 Millionen DM Mehraus-
gaben allein für diesen Gesetzentwurf erforderlich 
sind. 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie, Herr 
Bundesminister, eine Zwischenfrage des Abgeord-
neten Dr. Dahlgrün? 

Dr. Dahlgrün (FDP) : Herr Kollege Strauß, ab-
gesehen davon, daß ich persönlich — in voller 
Übereinstimmung mit Ihnen — gegen diese An-
träge bin, auch wenn sie von meiner eigenen Frak-
tion kommen, 

(Beifall in der Mitte) 

möchte ich Sie fragen, ob Ihnen bewußt ist, daß 
Ihnen ohne die von Ihnen kritisierte sogenannte 
prozyklische Steuerermäßigung der Vergangenheit 
das Auffangen der Rezession durch Steuererhöhun- 
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gen, z. B. durch die Ergänzungsabgabe, überhaupt 
nicht möglich gewesen wäre? 

(Widerspruch in der Mitte.) 

Dr. h. c. Strauß, Bundesminister der Finanzen: 
Herr Kollege Dahlgrün, diese Frage verdient sicher-
lich eine ernst zu nehmende Antwort, weil sie auch 
ernsthaft gestellt ist. Die erste Antwort, die ich 
darauf geben müßte, ist die, daß Sie sich — ich 
werde im zweiten Satz etwas sehr Freundliches 
über Sie sagen — Ihrerseits überlegen sollten, ob 
man nicht ohne eine solche prozyklische Finanz-
politik um ein gut Teil des Rückschlags überhaupt 
herumgekommen und ihm entgangen wäre. 

(Beifall in der Mitte.) 

Nun zur zweiten Antwort; aber wir können ja 
hier nicht ein finanzpolitisches Kolleg sozusagen im 
Duett ausfechten. Das zweite Problem ist folgendes. 
Wenn Sie damals — da gebe ich Ihnen recht — 
dieser Steuersenkung zugestimmt haben, für die 
das Amt ja die Ausarbeitung geleistet hat, dann 
sicherlich aus der traurigen Erkenntnis heraus, daß 
dann, wenn Sie diesen Steuerverzicht nicht auf sich 
genommen hätten, bei der damaligen Ausgabe-
bereitschaft aller Fraktionen dieses Hauses die 
Steuermehrerträge zur Begründung von Mehrlei-
stungen mißbraucht worden wären. 

(Beifall in der Mitte.) 

Gerade deshalb, weil das so ist, danke ich Ihnen 
für Ihre Äußerung, daß Sie diese Mehrausgaben-
anträge nicht billigen. Ich muß dann aber Ihren 
Freunden entgegenhalten, daß man aus der von 
ihrem Finanzminister Dahlgrün gewonnenen Er-
kenntnis auch heute noch einiges hätte in Erinne-
rung behalten sollen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Ich komme zum letzten Teil meiner Ausführun-
gen. Wenn im Bericht des Haushaltsausschusses — 
in  dem die vorhin erwähnte sehr knappe Abstim-
mung, nach meiner Erinnerung mit 16 : 15 Stimmen, 
stattfand — gemäß § 96 der Geschäftsordnung fest-
gestellt wird, daß die durch den Gesetzentwurf in 
der Fassung der Beschlüsse des Innenausschusses 
entstehenden Mehrkosten im Rahmen der gesamten 
Personalansätze des Bundeshaushalts 1969 aufge-
fangen werden können, so bitte ich, bei allem Res-
pekt vor dem Haushaltsausschuß sagen zu dürfen, 
daß das eine wenig solide Begründung ist. 

(Beifall und Zustimmung bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Es wäre eine sauberere Begründung gewesen, dann 
Planstellen zu streichen, weil sie nicht besetzt wer-
den können, also Minderausgaben auszubringen. 
Aber in klarem Wissen darum, daß sich daraus, daß 
Planstellen am 1. Januar nicht immer gleich besetzt 
werden können, weil es der Arbeitsmarkt nicht er-
laubt, oder daß Planstellen nicht voll ausgenutzt 
werden, weil ein Sekretär auf einer Obersekretär

-

stelle sitzt oder ein Regierungsrat auch einmal auf 
einer Oberregierungsratstelle usw., Ausgabenreste 
ergeben, und im Wissen um eine langjährige Erfah-
rung diese Ausgabenreste jeweils bei heutigen und 

zukünftigen besoldungspolitischen Maßnahmen 
schon von vornherein einzukalkulieren und auf 
ihnen Verbesserungen aufzubauen, das ist keine 
nachahmenswerte Methode. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Ich habe noch zwei Bemerkungen zu machen. Es 
hat gar keinen Sinn — und im Februar des Jahres 
1969 schon gar nicht —, das Stichwort ,,Wahlge-
schenke" überhaupt definieren zu wollen. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Sehr wahr!) 

Die Definition des Wortes „Wahlgeschenk" hat 
etwas gemeinsam mit der Definition der „Subven-
tion". Das erinnert mich immer an die seinerzeit 
unter meinem sehr verehrten ersten Vorgänger 
Schäffer umlaufende Formulierung vom „Julius-
turm": Erstens gibt es keinen Juliusturm; zweitens 
ist nichts drin; und drittens habe ich das, was drin 
ist, schon längst verplant. 

(Heiterkeit.) 

Und genauso ist es mit den Wahlgeschenken: 
Erstens gibt es keine, zweitens bekommt sie im 
Zweifelsfall immer ein anderer, und drittens ist 
diese Leistung ideologisch, gesellschaftspolitisch 
oder vaterländisch begründet. 

(Erneute Heiterkeit.) 

Ein Argument dafür bietet sich immer an. Aber ich 
glaube, man sollte dem Kollegen Petersen das hier 
gar nicht entgegenhalten: Sie anerkennen die Not-
wendigkeit der Leistung und sind trotzdem dage-
gen. Ich würde mir einmal erlauben, die Frage zu 
stellen: Wer wollte widersprechen, daß zumindest 
strukturelle Verbesserungen in unserer Kriegsopfer-
versorgung eine sehr wünschenswerte Angelegen-
heit wären? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich rede noch gar nicht von der linearen Anpassung 
— Grundrenten, Ausgleichsrenten und die verschie-
denen Prozentsätze, die dabei genannt werden; 
das ist ein Kapitel für sich —, aber von strukturel-
len Verbesserungen in gewissen Bereichen. Und die 
sind — ich denke hier vor allen Dingen an die Wit-
wen und Schwerstbeschädigten — ohne Zweifel ein 
Gebot der Stunde, dem sich diese Wohlstandsge-
sellschaft auf die Dauer nicht entziehen kann. Wer 
wollte bestreiten, daß es nach Senkung der familien-
politischen Leistungen in früheren Jahren und nach 
einem Stillstand auf diesem Gebiete sehr ange-
bracht wäre, auch hier wieder einmal Verbesserun-
gen vorzunehmen? 

(Beifall bei Abgeordneten ,der CDU/CSU.) 

Wer wollte die sachliche Notwendigkeit bestrei-
ten, daß wir im Interesse der vollen Ausschöpfung 
unseres geistigen Reservoirs eine großzügige Be-
gabtenförderung und eine großzügige Ausbildungs-
förderung betreiben sollten? 

(Erneuter Beifall bei Abgeordneten der 
CDU/CSU.) 

Ich komme mir nicht zu gut dafür vor, leider zuge

-

ben zu müssen, daß das, was in der mehrjährigen 
Finanzplanung unter „Ausbildungsförderung" ent- 
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Bundesminister Dr. h. c. Strauß 
halten ist, alles andere als eine optimale Erfüllung 
dieser Aufgabe darstellt. 

(Erneuter Beifall bei Abgeordneten der 
CDU/CSU.) 

Aber warum haben wir nicht mehr eingesetzt? Ja, 
wo du nicht bist ... Deshalb haben wir nicht mehr 
eingesetzt! Und genauso gelten die Dinge auch hier. 

Ich möchte als zweite Schlußbemerkung sagen, 
daß selbstverständlich 135 Millionen an Mehrausga-
ben bei einem Besoldungsvolumen von 13,5 Milliar-
den DM für sich allein weder den Haushalt spren-
gen noch unsere Konjunktur zum Überschäumen 
bringen noch die Stabilität der  Währung gefährden. 
Aber ich habe heute von keinem der legitimierten 
Redner eine Zusicherung gehört, daß bei der Ver-
abschiedung des Haushalts 1969 in zweiter und drit-
ter Lesung und bei kommenden Anlässen kein An-
trag auf Anhebung finanzieller Leistungen — gleich-
gültig auf welchem Gebiet — über  den  von der 
Regierung gesetzten Rahmen hinaus beantragt wer-
den wird. Das würde heißen, daß alle in diesem 
Hause die absolute Priorität für ein zwei Monate 
früheres Inkrafttreten anerkennen und auf alle an-
deren Verbesserungswünsche mit finanziellen Wir-
kungen für diesen Haushalt verzichten. Wenn ich 
diese Interpretation haben dürfte, würde ich hoff-
nungsvoller in die Zukunft blicken. Wenn es nicht 
zufällig gerade ,das 20. Jahr seit der Gründung der 
Bundesrepublik und damit das Jahr der fünften 
Bundestagswahl wäre, würde ich noch hoffnungsvol-
ler in die Zukunft blicken. 

Die Bundesregierung wird alle Entscheidungen 
finanzpolitisch wirksamer Art der nächsten Wochen 
sorgfältig verfolgen und in der von ihr anzustellen-
den Synopse aller Entscheidungen und ihrer Folgen 
dann das tun, wozu sie verpflichtet ist und wofür 
auch das verfassungsmäßige Instrument gegeben ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Hermsdorf. 

Hermsdorf (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich will mich nicht in die allgemeinen 
Betrachtungen finanzpolitischer Art hinsichtlich Sta-
bilität und Wachstum einmischen und sie verbrei-
tern, sondern nur auf den konkreten Fall zurück-
kommen, nämlich Inkrafttreten zum 1. 4. oder 1. 6. 
Ich habe gegenüber den Kollegen von der CDU/CSU 
nur mit einem Satz eine Bemerkung zu machen. Ich 
möchte für meine Fraktion erklären, daß wir die 
Frage der Einhaltung der mittelfristigen Finanzpla-
nung zu einem Prinzip erhoben haben und uns in 
vielen Entscheidungen mit Ihnen gemeinsam daran 
gehalten haben. Der Ausdruck, daß wir uns hier 
lasch verhielten, trifft zumindest für meine Fraktion 
nicht zu. Das ist so; darüber können Sie sich bei 
Ihren Kollegen, die die Einzelheiten unserer Ab-
stimmung etwas kennen, informieren. 

Zur Sache selbst. Herr Minister, der einzige 
Punkt, um den wir uns hier streiten, ist die Frage 
des Unterschieds von zwei Monaten. 

(Abg. Dorn: Sehr richtig!) 

Daher können Sie nicht sagen, hier seit die mittel-
fristige Finanzplanung angeknabbert. Dies bestreite 
ich; denn dort, wo sie angegriffen ist, sind die Ver-
besserungen struktureller Art, die in dem Besol-
dungsneuregelungsgesetz niedergelegt worden sind, 
dort, wo sie 1970 und 1971 auf uns zukommen, von 
Ihrer Fraktion sowohl im Innenausschuß als auch 
im Haushaltsausschuß mit beschlossen worden. Über 
diese 90 Millionen gibt es hier keinen Streit; um die 
geht es gar nicht. Es geht um die 134,6 Millionen, 
die uns diese zwei Monate kosten. Dazu kommen 
noch — das muß ich allerdings hinzufügen — die 
Dinge, die sich aus der Erhöhung der Tarifverträge 
ergeben. Aber das ist wieder keine Sache des Haus-
haltsausschusses und dieses -  Hauses, sondern daß 
ist generell vorher abgeschlossen worden. Das ist 
also kein Streitpunkt. 

Nun haben wir im Haushaltsausschuß mit der 
Mehrheit — ich gebe Ihnen zu, Herr Minister, es 
war eine knappe Mehrheit — als Deckungsvorschlag 
gesagt, daß wir glauben, dieser Betrag wäre inner-
halb der Personaltitel zu finden. Sie sagen, das sei 
nicht so oder das sei zumindest fraglich. Nach meiner 
Meinung steht es außer Zweifel, daß Ihr Haus zu-
mindest im Innenausschuß auf die Frage, wie das 
sei, dies als einen Deckungsvorschlag angesehen 
hat. Das ist nicht zu bestreiten. Ich gebe zu, daß 
man das eventuell bezweifeln kann, daß man es 
aber doch bejahen muß. 

Der zweite Punkt. Herr Minister, Sie haben hier 
einen Sprung gemacht und gesagt, wir wollten so-
zusagen die Reste mit einbeziehen. Daran ist über-
haupt nicht gedacht. Die Reste werden hier nicht 
einbezogen. Aber ich muß darauf hinweisen, daß 
wir im Jahre 1967 in personeller Sicht ein Polster 
von 115,8 Millionen DM hatten und im Jahre 1968 
ein Polster von 250,1 Millionen DM hatten. Wenn 
wir also 1968 bei einer konjunkturellen Lage, die 
noch nicht so war, wie wir sie jetzt haben, 250 Mil-
lionen DM zur Verfügung hatten, muß uns hier ge-
glaubt werden, daß diese 134,6 Millionen DM dies-
mal drin sind. 

Im übrigen, Herr Minister, muß ich Ihnen auch 
für meine Fraktion noch einmal sagen: wir haben 
uns in der Arbeit im Haushaltsausschuß hinsichtlich 
des Volumens an das gehalten, was vorgeschrieben 
war. Die Erhöhung von 1 Milliarde DM, die jetzt 
abschließend vorliegt, ist nicht auf die Initiative 
dieses Hauses, sondern auf die Initiative dieser 
Regierung zurückzuführen. 

(Hört! Hört! bei der FDP.) 

Wir schließen insgesamt noch mit 60 Millionen DM 
besser ab, als vorgesehen war. Ich sehe deshalb 
diesen Deckungsvorschlag meiner Fraktion als seriös 
und gangbar an. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident von Hassel: Meine Damen und Her-
ren! Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Wir 
kommen zur Abstimmung über den Umdruck 595. 
Es ist namentliche Abstimmung beantragt. Findet 
diese namentliche Abstimmung ausreichende Unter- 
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stützung von 50 Mitgliedern des Hohen Hauses? — 
Das ist der Fall. Vor der Abstimmung hat der Ab-
geordnete Wagner das Wort. 

Wagner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Der Antrag der CDU/ 
CSU-Fraktion hat auch in anderen Bereichen gewisse 
Auswirkungen. Ich wäre dankbar, wenn  Sie  bei 
dieser Gelegenheit mit darüber abstimmten. 

Der ,erste Punkt ist: Der Innenausschuß hat von 
dem Inkrafttretenstermin 1. April 'einige Ausnahmen 
gemacht, die in Art. XIV Nr. 4 enthalten sind. Wenn 
der Termin auf den 1. Juni einheitlich festgesetzt 
wird — so lautet der Antrag der CDU/CSU-Frak-
tion —, kann diese Nr. 4 entfallen. 

Zum zweiten: Wenn der Antrag der CDU/CSU-
Fraktion Mehrheit fände, wäre mit der Änderung 
des Datums auch das Datum in Art. XII und in der 
Fußnote 3 der Besoldungsgruppe B 9 entsprechend 
zu ändern. Ich bitte Sie, das, soweit Sie dem Antrag 
der CDU/CSU zustimmen, gleichzeitig mitzubeschlie-
ßen. 

Präsident von Hassel: Meine Damen und Her-
ren! Ich glaube, es ist klar: Im Grunde wird nicht 
sehr viel geändert, es wird lediglich einiges klar-
gestellt. Wer diesem Antrag seine Zustimmung ge-
ben will, muß die blaue Karte nehmen, wer ihn ab-
lehnt, die rote, und wer sich enthält, die weiße. Ich 
darf bitten, daß die Schriftführer mit der Einsamm-
lung der Stimmen beginnen. 

Meine Damen und Herren, ist jemand im Saal, der 
seine Stimme noch nicht abgegeben hat? -Das ist, 
wie der Sitzungsvorstand feststellt, nicht der Fall. 
Dann schließe 'ich die Abstimmung. 

Meine Damen und Herren, ich mache Ihnen zum 
weiteren Verlauf folgenden Vorschlag. In der Zeit, 
in der ausgezählt wird, können wir zwei unproble-
matische Punkte aufrufen und erledigen. Die  Aus-
zählung wird ein paar Minuten dauern. Sind Sie 
damit einverstanden? 

(Zurufe: Einverstanden) 

Dann rufe ich Punkt 28 der  Tagesordnung auf: 

Beratung des Berichts der Bundesregierung 
über 'den Stand der Unfallverhütung und  das 

 Unfallgeschehen in der -Bundesrepublik für 
das Jahr 1966 (Unfallverhütungsbericht 1966) 
— Drucksache V/3745 — 

Es  ist Überweisung .an den Ausschuß für Sozial-
politik — federführend — und an den Ausschuß für 
Arbeit — mitberatend — vorgeschlagen. Wird das 
Wort noch gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Herr Bundesminister Katzer gibt seine Ausführun-
gen zu Protokoll*). Ich darf ihm dafür im Namen 
dies Hauses danken. — Die Überweisung ist so 
beschlossen. 

*) Siehe Anlage 9 

Ich rufe den heute morgen zusätzlich auf die 
Tagesordnung gesetzten Punkt auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wirtschaft und Mittelstandsfra-
gen (15. Ausschuß) über die von der Bundes-
regierung beschlossene Verordnung zur Ände-
rung des Deutschen Teil-Zolltarifs (Nr. 2/68 — 
Waren der EGKS) 
— Drucksachen V/3880, V/3904 — 

Der  Bericht des Berichterstatters, des Abgeordne-
ten Dr. Serres, liegt vor. Ich darf zunächst dem Herrn 
Berichterstatter für den Bericht danken. Wünscht er 
zusätzlich das Wort? — Das ist nicht der Fall. Eine 
Aussprache wird nicht gewünscht. 

Ich darf feststellen, daß das Haus entsprechend 
dem Vorschlag des Ausschusses beschlossen hat. 

Die namentliche Abstimmung hat folgendes vor-
läufiges Ergebnis: Abgegebene Stimmen insgesamt 
360 uneingeschränkt stimmberechtigte Abgeordnete 
und 9 Berliner Abgeordnete. Mit Ja, also für den 
Antrag haben 171 uneingeschränkt stimmberechtigte 
und 4 Berliner Abgeordnete gestimmt. Mit Nein 
haben 185 uneingeschränkt stimmberechtigte und 5 
Berliner Abgeordnete gestimmt. 4 Abgeordnete 
haben sich der Stimme enthalten. Damit ist der An-
trag Umdruck 595 abgelehnt. 

Endgültiges Ergebnis: 
Abgegebene Stimmen 358 und 9 Berliner Abgeordnete 
Ja: 170 und 4 Berliner Abgeordnete 
Nein: 184 und 5 Berliner Abgeordnete 
Enthalten: 4 Abgeordnete 

Ja 
CDU/CSU 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Artzinger 
Baier 
Becker 
Berendsen 
Dr. Besold 
Bewerunge 
Biechele 
Blank 
Blöcker 
Brand 
Bremer 
Brese 
Brück (Köln) 
Bühler 
Burgemeister 
Burger 
Dr. Conring 
Dr. Czaja 
Damm 
van Delden 
Deringer 
Dichgans 
Diebäcker 
von Eckardt 
Ehnes 
Dr. Elbrächter 
Enk 
Dr. Erhard 
Erhard (Bad Schwalbach) 
Ernesti 
Erpenbeck 
Exner 
Falke 
Franke (Osnabrück) 

Dr. Franz 
Franzen 
Dr. Freiwald 
Dr. Frey 
Frieler 
Fritz (Welzheim) 
Frau Geisendörfer 
Gewandt 
Gierenstein 
Dr. Giulini 
Glüsing (Dithmarschen) 
Dr. Götz 
Frau Griesinger 
Freiherr von 

und zu Guttenberg 
Haase (Kassel) 
Dr. Häfele 
Härzschel 
Häussler 
Dr. Hammans 
Hanz (Dahlen) 
von Hassel 
Hauser (Bad Godesberg) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Hesberg 
Hilbert 
Hörnemann (Gescher) 
Dr. Hofmann (Mainz) 
Frau Holzmeister 
Horstmeier 
Horten 
Dr. Hudak 
Dr. Huys 
Frau Jacobi (Marl) 
Dr. Jaeger 
Josten 
Dr. Jungmann 
Frau Kalinke 
Katzer 
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Dr. Kempfler 
Kiep 
Frau Klee 
Dr. Klepsch 
Knobloch 
Köppler 
Krampe 
Krammig 
Dr. Kraske 
Dr. Krone 
Krug 
Frau Dr. Kuchtner 
Kühn (Hildesheim) 
Kuntscher 
Lampersbach 
Leicht 
Lemmrich 
Dr. Lenz (Bergstraße) 
Leukert 
Dr. Löhr 
Dr. Luda 
Lücke (Bensberg) 
Majonica 
Dr. Marx (Kaiserslautern) 
Maucher 
Meister 
Mick 
Frau Mönikes 
Dr. Müller-Hermann 
Müser 
Niederalt 
Dr. von Nordenskjöld 
Petersen 
Frau Pitz-Savelsberg 
Porten 
Dr. Prassler 
Dr. Preiß 
Prochazka 
Rainer 
Rasner 
Rawe 
Dr. Reinhard 
Dr. Rinsche 
Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Röhner 
Rösing 
Rommerskirchen 
Ruf 
Russe (Bochum) 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein

-

Hohenstein 
Schlee 
Dr. Schmid-Burgk 
Schmidhuber 
Dr. Schmidt (Wuppertal) 
Schmücker 
Frau Schroeder (Detmold) 
Schröder (Sellstedt) 
Schulhoff 
Dr. Schulze-Vorberg 
Frau Dr. Schwarzhaupt 
Dr. Schwörer 
Dr. Siemer 
Dr. Sinn 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Stein (Honrath) 
Dr. Steinmetz 
Stiller 
Frau Stommel 
Stooß 
Storm 
Strauß 
Dr. Süsterhenn 
Teriete 
Tobaben 
Dr. Dr. h. c. Toussaint 
Unertl 
Varelmann 
Dr. Freiherr 

v. Vittinghoff-Schell 

Vogt 
Wagner 
Dr. Wahl 
Weiland 
Wendelborn 
Frau Dr. Wex 
Wieninger 
Dr. Wilhelmi 
Windelen 
Dr. Wörner 
Frau Dr. Wolf 
Baron von Wrangel 
Dr. Wuermeling 
Zink 

Berliner Abgeordnete 

Benda 
Frau Dr. Maxsein 
Müller (Berlin) 
Frau Pieser 

SPD 
Eschmann 

FDP 
Dr. Dahlgrün 

Nein 

CDU/CSU 

Balkenhol 
Berger 
Frau Enseling 
Dr. Gleissner 
Dr. Kliesing (Honnef) 
Meis 
Orgaß 
Picard 
Weimer 

SPD 

Adams 
Ahrens (Salzgitter) (Gast) 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Auge 
Bading 
Bäuerle 
Bals 
Baltes 
Barche 
Dr. Bardens 
Bauer (Würzburg) 
Dr. Bayerl 
Dr. Bechert (Gau-Algesheim) 
Berkhan 
Berlin 
Beuster 
Biermann  
Blume 
Börner 
Brück (Holz) 
Brünen 
Buchstaller 
Büttner 
Buschfort 
Collet 
Cramer 
Diekmann 
Dröscher 
Eckerland 
Frau Eilers 
Esters 
Felder 
Feuring 
Flämig 
Folger 

Franke (Hannover) 
Frehsee 
Frau Freyh 
Fritsch (Deggendorf) 
Fritz (Wiesbaden) 
Geiger 
Gertzen 
Gscheidle 
Haar (Stuttgart) 
Haase (Kellinghusen) 
Haehser 
Hansing 
Hauck 
Hauffe 
Herberts 
Hermsdorf 
Herold 
Hirsch 
Höhmann (Hess. Lichtenau 
Hölzle 
Hörauf 
Hörmann (Freiburg) 
Hofmann (Kronach) 
Hufnagel 
Dr. Ils 
Iven 
Jaschke 
Junker 
Kaffka 
Kahn-Ackermann 
Kern 
Killat 
Frau Kleinert 
Dr. Koch 
Könen (Düsseldorf) 
Koenen (Lippstadt) 
Kohlberger 
Frau Korspeter 
Dr. Kreutzmann 
Dr. Kübler 
Kulawig 
Kurlbaum 
Frau Kurlbaum-Beyer 
Lange 
Langebeck 
Lemp 
Lemper 
Lenders 
Liedtke 
Löbbert 
Dr. Lohmar 
Maibaum 
Marquardt 
Matthes 
Matthöfer 
Frau Meermann 
Dr. Meinecke 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 
Dr. Mommer 
Müller (Mülheim) 
Müller (Ravensburg) 
Dr. Müller-Emmert 
Dr. Müthling 
Dr. Nann 
Neemann 
Nellen 
Neumann (Stelle) 
Peiter 
Peters (Norden) 
Porzner 
Raffert 
Ravens 
Regling 
Rehs 
Dr. Reischl 
Reitz 
Frau Renger 
Richter 
Riegel (Göppingen) 
Rohde 
Roß 
Frau Rudoll 

Sänger 
Saxowski 
Frau Schanzenbach 
Frau Schimschok 
Schmidt (Braunschweig) 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmidt (Hamburg) 
Dr. Schmidt (Offenbach) 
Schmidt (Würgendorf) 
Schmitt-Vockenhausen 
Schoettle 
Schonhofen 
Schwabe 
Seibert 
Seidel 
Seifriz 
Seither 
Frau Seppi 
Spillecke 
Dr. Stammberger 
Stephan 
Tallert 
Dr. Tamblé 
Tönjes 
Vit 
Welke 
Welslau 
Wendt 
Westphal 
Wiefel 
Wilhelm 
Wolf 
Wuwer 
Zebisch 

Berliner Abgeordnete 

Frau Berger-Heise 
Bühling 
Liehr 
Dr. Schellenberg 
Wellmann 

FDP 

Busse (Herford) 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
Dorn 
Dr. Friderichs 
Frau Funcke 
Freiherr von Gemmingen 
Genscher 
Kubitza 
Dr. Mende 
Dr. Miessner 
Dr. Mühlhan 
Ollesch 
Opitz 
Peters (Poppenbüll) 
Ramms 
Reichmann 
Dr. Rutschke 
Sander 
Schmidt (Kempten) 
Spitzmüller 
Dr. Staratzke 
Wächter 
Walter 
Zoglmann 

Enthalten 

CDU/CSU 

Gottesleben 
Müller (Remscheid) 
Schlager 

SPD 

Strohmayr 
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Präsident von Hassel 
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über 

Art. XIV. Wer der Ausschußfassung zustimmt, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Keine Enthaltun-
gen. Gegen einige Stimmen der FDP angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Einleitung und 
Überschrift. — Es ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich schließe die zweite 
Beratung. Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Das Wort hat der Abgeordnete Wagner. 

Wagner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es scheint mir  trotz der fort-
geschrittenen Zeit notwendig zu sein, am Beginn der 
dritten Lesung noch einige Bemerkungen zu machen. 
Wenn das Ausmaß und der Ton der Kritik gegen-
über dem nun zur dritten Beratung anstehenden Be-
soldungsneuregelungsgesetz gerechtfertigt wären, 
könnte man wirklich meinen, der Bundestag sei im 
Begriff das schlechtestmögliche aller Besoldungs-
gesetze zu beschließen. Pauschal wird die Gesamt-
konzeption angegriffen — soweit man überhaupt 
geneigt ist, hinter dem Gesetz eine solche zu er-
blicken —, und rivalisierende Beamtengruppen, die 

 möglicherweise durchaus berechtigte Sonderinter-
essen verfechten, haben versucht, das Gesetz ohne 
Rücksicht auf das Ganze durch ihre Einzelwünsche 
zu zerlegen. Ich bin mir darüber im klaren, daß der 
Gesetzgeber keinen Anspruch hat in seinem Streben 
nach größerer Gerechtigkeit und ausgewogenen 
Lösungen von den verschiedenen Gruppen aner-
kannt zu werden. Deshalb bin ich über die geäußerte 
Kritik auch nicht enttäuscht. 

Auf einzelne Details möchte ich nicht eingehen. 
Ich will lediglich die Frage zu beantworten ver-
suchen: „Ist das Gesetz wirklich so schlecht?" Dafür 
sind für mich folgende Kriterien maßgebend. 

1. Die materielle Ausstattung der Vorlage. Der 
Bundestag hat soeben mit Mehrheit das Inkrafttreten 
zum 1. April 1969 beschlossen. Das Gesetz kostet in 
dieser Form einschließlich der Erhöhung der Sonder-
zuwendung von 40 auf 50 % 711 Millionen DM. Die 
Kosten der Regierungsvorlage waren mit 527 Mil-
lionen DM veranschlagt. Die durch die Ausschuß

-

beschlüsse geschaffenen materiellen Verbesserungen 
zugunsten der Versorgungsempfänger und der Be-
zieher kleinerer und mittlerer Einkommen erfordern 
zusätzliche Mehrausgaben in Höhe von 49 Millionen 
DM. Die Festsetzung des Inkrafttretens auf den 
1. April kostet weitere 134 Millionen DM. Auf das 
gesamte Jahr 1969 bezogen erhalten die Bundes-
beamten eine durchschnittliche Besoldungsverbesse-
rung von 5,6 %. Dies entspricht ungefähr dem Orien-
tierungsdatum für den Lohnzuwachs bei den unselb-
ständig Tätigen, das der Jahreswirtschaftsbericht 
1968 der Bundesregierung gesetzt hat. 

2. Kritik entzündet sich auch daran, daß die 
Besoldungsordnung B reformiert worden ist. Man 
argumentiert, daß die sogenannten einkommens-
reichen Beamten besser bedient worden seien als 
die einkommensschwachen. Man vergißt aber dabei, 

daß die höhere Dotation der einzelnen B-Besoldungs-
gruppen in keinem Fall mehr als 5 % ausmacht, 
während in der Besoldungsordnung A in Einzel-
fällen Grundgehaltsverbesserungen um 10 % vor-
genommen wurden. Man vergißt auch, daß seit Jah-
ren keine umfassende Überprüfung der Eingruppie-
rung der einzelnen Ämter in der Besoldungsordnung 
B stattfand, daß aber auch die Beamten der B-Grup-
pen Anspruch auf Dotierung entsprechend ihrer mit 
hoher Verantwortung verbundenen Tätigkeit haben, 
zumindest aber auf die Dauer nicht schlechter ge-
stellt werden dürfen als ihre Kollegen im Dienste 
der Länder. 

3. Die neue Grundgehaltstabelle der Besoldungs-
ordnung A. Die Grundgehaltserhöhungen pendeln 
zwischen 2,5 % und über 10 %. Diese starke Diffe-
renz erklärt sich aus den Grundgedanken, die die 
Erarbeitung der Tabelle bestimmten. Berücksichtigt 
werden einmal die Folgen der Bewährungsbeförde-
rung, die die Eingangsgruppe nur noch zur Durch-
laufstation machen, so daß die in den höheren 
Dienstaltersstufen ausgewiesenen Gehaltssätzen nur 
noch die Bedeutung eines rechnerischen Faktors ha-
ben, weil der Beamte inzwischen aufgerückt ist. Zum 
anderen schien es erforderlich, der auf Leistung be-
ruhenden Beförderung in das zweite Beförderungs-
amt und darüber hinaus materielle Anerkennung zu 
zollen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die 
Spitzenämter der jeweiligen Dienste mit den Ein-
gangsämtern des nächsthöheren Dienstes verbunden 
sind, wurden die Besoldungsgruppen A 4 und A 5, 
A 8 und A 9 sowie A 13 am stärksten herausge-
hoben. Die Verbesserung der Tabelle, die der Aus-
schuß beschlossen hat — Korrekturen bei den 
Grundgehältern und Amtszulagen — kommen im 
wesentlichen den Beamten des einfachen und des 
mittleren Dienstes zugute. 

4. Der Ortszuschlag. Wenn das Ziel, den Ortszu-
schlag durch einen Hausstandzuschlag abzulösen, 
auch nicht voll erreicht ist, so heißt das nicht, daß 
dieses Ziel aufgegeben wäre. Die beschlossene Zwi-
schenlösung bringt die Verringerung des Abstandes 
der Ortsklassen A und S in den Tarifklassen III und 
II und die Anhebung des Verheiratetenzuschlags in 
der Tarifklasse III. Damit wird vor allem die große 
Zahl der Beamten mit niedrigen Einkommen im ein-
fachen, mittleren und gehobenen Dienst begünstigt. 

5. Das Harmonisierungsziel. Der Entwurf beseitigt 
endlich den Rückstand der Bundesbeamten, der darin 
bestand, daß die Beamten der Länder Hamburg und 
Nordrhein-Westfalen ein 2 % höheres Grundgehalt 
erhielten. Zugleich wird die Grundgehaltstabelle für 
alle Länderbeamten rahmenrechtlich verbindlich ge-
macht, ebenso die Zuordnung der Ämter zu den 
Besoldungsgruppen, die Prozentverhältnisse der 
Ämter der einzelnen Dienste und die Wartezeiten 
für die Bewährungsbeförderung. Der Bund nimmt 
damit die erweiterte Rahmenrechtsetzungskompe-
tenz in Anspruch, die ihm erst der im Zusammen-
hang mit der Finanzreform geänderte Art. 75 gibt. 
Das System wird noch dadurch verfeinert, daß sich 
Bund und Länder über die Grundsätze einer einheit-
lichen Dienstpostenbewertung einigen werden. Ich 
hoffe, daß diese Einigung bis zum Januar 1971 er- 
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folgt. Man darf feststellen, daß das Harmonisie-
rungsziel erreicht ist und daß die künftige Besol-
dungsgesetzgebung den Beamten — allen gemein-
sam und nicht, wie bisher häufig geschehen, einzel-
nen Beamten oder Beamtengruppen bevorzugt  — 
die  verdiente, am Maß des wirtschaftlichen Aufstiegs 
gewachsene Besoldungsverbesserung bringen wird. 

6. Versorgungsempfänger. Der Komplex „Über-
leitung der Pensionisten" in die neue Besoldungs-
ordnung wird mit dem Zweiten Besoldungsneurege-
lungsgesetz abgeschlossen. Der Personenkreis der 
§-48-b-Beamten wird individuell in die Besoldungs-
gruppen des Bundesbesoldungsgesetzes übergeleitet. 
Die Versorgungsempfänger, deren Bezüge sich schon 
bisher nach dem Bundesbesoldunggesetz bemessen, 
deren aktive Kollegen aber seit 1958 durch Zuwei-
sung einer höheren Besoldungsgruppe einen Besol-
dungsgewinn erzielt haben, kommen nun in den 
Genuß der zwischenzeitlich eingetretenen Verbesse-
rungen, weil der Stichtag von 1958 aufgehoben und 
auf Ende 1969 verlegt worden ist. Darüber hinaus 
hat der Innenausschuß — und nunmehr der Bundes-
tag — eine fühlbare Verbesserung der Mindestver-
sorgung beschlossen. Die Mindestversorgungsbe-
züge sollen zukünftig 65 % der Endgrundgehalts-
sätze der Besoldungsgruppe A 2 plus 30 DM Zu-
lage betragen. Meine Damen und Herren, 44 % der 
Mehraufwendungen des Zweiten Besoldungsneu-
regelungsgesetzes kommen allein. den Versorgungs-
empfängern zugute. 

Insgesamt gesehen wird durch das Zweite Besol-
dungsneuregelungsgesetz der Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn entsprochen. Die Aufteilung des Besol-
dungsmehraufwands auf die einzelnen Beamten-
gruppen ist vertretbar. Die Reform des Besoldungs-
rechts ist im Rahmen des Möglichen hingeleitet. Das 
Harmonisierungsziel ist weitgehend erreicht. 

Die CDU/CSU-Fraktion stimmt in der dritten Le-
sung diesem Gesetz zu. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat der 
Abgeordnete Spillecke. 

Spillecke (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen! Meine Herren! In Anbetracht der 
vorgeschrittenen Zeit darf ich mir die Bemerkung 
erlauben, daß es bei den Beratungen über ein Besol-
dungsgesetz in diesem Hohen Haus noch niemals 
der Fall war, daß der Bundestag so lange ausge-
harrt hat. 

(Abg. Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller: Und 
das an einem Freitag!) 

— Und das an einem Freitag! Wie sehr der Geset-
zeskomplex den Bundestag in diesem Jahr beschäf-
tigt, ersehen Sie aus dieser Gegebenheit. 

Ich werde aus meiner vorgesehenen Rede zur drit-
ten Lesung hier nur gewisse Auszüge vortragen. Ich 
bitte, meine Gesamtdarstellung ergänzend zu Proto-
koll zu nehmen. *) 

*) Siehe Anlage 8 

Ich habe die Aufgabe, für die sozialdemokratische 
Bundestagsfraktion zum Ergebnis der Beratungen 
und zu dem heute zur Verabschiedung anstehenden 
Zweiten Besoldungsneuregelungsgesetz Stellung zu 
nehmen. 

Meine Damen und Herren, es war die Absicht des 
Bundestages, die  von allen drei Bundestagsfraktio-
nen geforderte Vereinheitlichung — sprich: Harmo-
nisierung — der Beamtenbesoldung in Bund, Län-
dern und Gemeinden in drei Stufen durchzuführen. 
Diese Absicht des Hohen Hauses konnte leider nicht 
durchgeführt werden. 

Die Beratungen des Innenausschusses des Deut-
schen Bundestages haben unter einigen anderen 
schwierigen Aspekten gestanden. Die erste Schwie-
rigkeit stellte sich in dem Umstand dar, daß die 
Bundesregierung für Arbeiter und Angestellte mit 
Wirkung vom 1. Januar 1969 einen Tarifvertrag ab-
schloß. Dieser brachte im Schnitt eine Lohn- und 
Gehaltsaufbesserung um 7 %. Für die Beamtenschaft 
wurde sicherlich offenkundig, daß der hieraus resul-
tierende und von ihnen erhoffte Inkraftsetzungster-
min zum 1. Januar 1969 nicht gehalten werden 
konnte. 

Ein weiterer erschwerender Aspekt für die Bera-
tungen im Innenausschuß war, daß die Bundesregie-
rung zwar für Arbeiter und Angestellte ihres Be-
reiches die Sonderzuwendungen auf 40 % festsetzte, 
daß sie aber das gleiche für die Beamten zu tun nicht 
gewillt war. Dieses unverständliche Verhalten der 
Regierung ist in der Tat bei den Betroffenen zu 
einem Ärgernis geworden. 

Unter diesen vom Hohen Hause keineswegs ge-
wünschten Randerscheinungen ist auch die im Rah-
men dieses Gesetzes vorgesehene Bindung der Lan-
desbeamten in einer Phase beraten worden, in der 
alle Beratungen von einer empörten und mißtrauisch 
gewordenen Beamtenschaft verfolgt wurden. Ich will 
damit sagen, meine Damen und Herren, daß das 
Klima zwischen Parlament und den von dem Gesetz 
Betroffenen nicht gerade das beste war. Lassen Sie 
mich abschließend dazu bemerken — ich sage das 
ausschließlich, um es noch einmal zu verdeutli-
chen —: wir waren an dieser Klimaverschlechterung 
nicht beteiligt. 

Im Zusammenhang mit der Harmonisierung zwi-
schen Bund und Ländern, die im Rahmen dieses 
Gesetzes auch den Abbau von Vergünstigungen ein-
zelner Besoldungsgruppen bringt, ist es wichtig, in 
Erinnerung zu rufen, daß die von niemandem gut-
geheißene Beförderungsinflation und unterschied-
lichste Bewertung gleicher Tätigkeiten im öffent-
lichen Dienst die Uneinheitlichkeit des Besoldungs-
rechtes auf der Ebene des Bundes und der Länder 
verschärft hat. Diese uneinheitlichen Regelungen 
des Besoldungsrechtes brachten natürlich auch be-
stimmte Vorteile, insbesondere für die Vertretungen 
der Beamtenschaft der bei Bund und Ländern Be-
diensteten. Setzte der Bund solchen Forderungen 
Widerstand entgegen, so konnten diese Forderun-
gen bei den Ländern unter Umständen durchgesetzt 
werden. 
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Es ist inzwischen für jeden Kenner der Materie 
und vor allem auch für die betroffenen Beamten 
und Versorgungsempfänger eine Binsenwahrheit, 
daß sich das Besoldungsrecht in den letzten Jahren 
stark auseinanderentwickelt hat. Bei der notwen-
digerweise anzustrebenden Harmonisierung war 
von Anfang an Wert darauf zu legen, daß Bundesrat 
und Bundestag in voller Übereinstimmung ganz 
bestimmte Ziele anstrebten. Damit soll auch deut-
lich gemacht werden, daß, soweit Interessen der 
Landesbeamten wahrzunehmen sind, die Bundes-
länder durch den Bundesrat bei der Vorbereitung 
des Gesetzes ihre Stellungnahme abgeben und den 
Bundesländern dabei auch ganz bestimmte Priori-
täten eingeräumt wurden. 

Die Bundestagsfraktion der SPD hält es zudem 
auch für legitim, daß die Beamtenorganisationen, 
die bei der Vorbereitung des Gesetzes nicht voll zum 
Zuge kamen oder die sich gegenüber ihren Bundes-
ländern nicht durchsetzen konnten, ihr Anliegen den 
Bundestagsfraktionen noch einmal vortrugen oder 
sich bei einzelnen Abgeordneten Gehör verschaff-
ten. Wogegen sich meine Fraktion verwahren 
möchte, sind die öffentlichen Behauptungen, daß der 
Innenausschuß oder das Parlament insgesamt Schuld 
daran trage, wenn nicht alle Wünsche erfüllt wür-
den. 

Meine Damen und Herren, der Entwurf der Bun-
desregierung zum Zweiten Besoldungsneurege-
lungsgesetz ist im Rahmen der Möglichkeiten in 
mancher Beziehung verbessert worden. Änderungs-
wünsche bei den Beratungen im Innenausschuß 
mußten sich im Rahmen des finanziell Durchsetz-
baren halten. Deshalb war es notwendig, die 
Wunschliste nach Prioritäten zu ordnen. Die SPD-
Bundestagsfraktion setzte sich insbesondere für ein 
Vorziehen des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein, 
und zwar, wie wir ja in zweiter Lesung durch 
namentliche Abstimmung entschieden haben, vom 
1. Juni 1969 auf den 1. April 1969. Der Innenaus-
schuß und der Haushaltsausschuß haben mit Mehr-
heit diesem Vorschlag zugestimmt. 

Wegen der ungenügenden Gesamtbezüge der 
Beamten des einfachen Dienstes haben wir uns für 
eine spürbare Verbesserung des Entwurfs in dieser 
Beziehung eingesetzt. Für die Beamten des ein-
fachen Dienstes sind eine Erhöhung der Grund-
gehälter und die Anhebung der Amtszulage von 
20 DM auf 25 DM im Vergleich zum Regierungs-
entwurf erreicht worden. Die Gesamtverbesserung 
muß man jedoch erkennen in der Kombination zwi-
schen der Verbesserung der Grundgehälter, der 
Verbesserung der Ortszuschläge und der Verbesse-
rung der Zulagen. 

Wenn der Innenausschuß im Hinblick auf den 
Regierungsentwurf, der ja letztlich auch in vollem 
Umfange die Zustimmung des Bundesrates hatte, 
in Relation zum Regierungsentwurf einige maßvolle 
Korrekturen, nicht zuletzt auch zugunsten der Lan-
desbeamten vornahm, so waren wir immer davon 
überzeugt, daß diese vorgenommenen Korrekturen 
von den Bundesländern noch toleriert werden wür-
den. 

Dem Bundesgesetzgeber stellten sich im Verlaufe 
der Beratungen Fragen besonderer Art. 

Erstens die Frage des Besoldungsrückstandes. 
Mein Kollege Schmitt-Vockenhausen hat in diesem 
Zusammenhang in der zweiten Lesung den Herrn 
Parlamentarischen Staatssekretär Köppler zitiert. 
Aus den Ausführungen des Staatssekretärs Köppler 
während der Fragestunde im Bundestag ist ganz 
eindeutig zu entnehmen, daß ein Besoldungsrück-
stand in der Welt ist. 

Zweitens stellte sich für das Parlament die Frage, 
ob neben diesem allgemeinen Besoldungsrückstand 
im Hinblick auf die geringen Bezüge der Beamten 
des einfachen Dienstes besondere Maßnahmen not-
wendig sind. 

Drittens stellte sich die Frage, ob die Ruhestands-
beamten an besseren Beförderungsmöglichkeiten 
teilnehmen können. Auch der Regierungsentwurf 
hat hier eine große Problematik gesehen und im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten eine Ant-
wort darauf gegeben. Der dem Parlament durch die 
mittelfristige Finanzplanung gesetzte Rahmen, das 
danach zur Verfügung stehende Volumen wurde 
entsprechend ausgeschöpft. Im Bericht des Innen-
ausschusses wird deutlich, daß die Versorgungs-
empfänger an den jährlichen Mehraufwendungen 
auf Grund des vorliegenden Gesetzes mit insge-
samt 44 % beteiligt sind, während ihr Anteil an dem 
gesamten Besoldungs- und Versorgungsaufwand 
des Bundes nur 41 % beträgt. Wenn man diese 
beiden Zahlen vergleicht, wird deutlich, daß hier im 
Rahmen des Möglichen alles ausgeschöpft wurde. 

Im Hinblick auf die Verbesserungsvorschläge der 
Bundesregierung zur Einstufung der Unteroffiziere 
der Bundeswehr, hier Höherstufungen und Zulagen, 
ist der Ausschuß den Vorschlägen gefolgt. Ebenso 
folgte er den hierauf abgestellten Regelungen für 
die Unterführer im Vollzugsdienst des Bundesgrenz-
schutzes. 

Meine Damen und Herren, nach Abschluß der Be-
ratungen sowohl im Innenausschuß wie im Haus-
haltsausschuß wie auch in der zweiten Lesung die-
ses Hohen Hauses heute erhebt sich die Frage, ob 
denn das Ergebnis, das durch die Beratungen in den 
Ausschüssen gezeitigt werden konnte, befriedigend 
ist. Wenn man diese Frage von .den Erwartungen her 
zu beantworten hat, die an dieses Gesetz geknüpft 
worden sind, und das Ergebnis an diesen Erwartun-
gen mißt, müßte man ,die Frage sicherlich mit Nein 
beantworten. An den finanziellen Möglichkeiten ge-
messen und auch unter Berücksichtigung der vorge-
nommenen Veränderungen, die noch mit den Län-
dern abgesprochen werden konnten, ist das  erzielte 
Ergebnis sicherlich ein guter Kompromiß. Wenn 
auch nicht alle Vorschläge zur zweiten Stufe  der 

 Besoldungsneuregelung verwirklicht werden konn-
ten, so wissen wir dennoch, daß die Beschlüsse des 

 Innenausschusses zu einer anerkennenswerten Ver-
besserung der Regierungsvorlage geführt haben. 

Es ist gar keine Frage, daß bei weiteren Besol-
dungsänderungsgesetzen die nicht gelösten Pro-
bleme und auch die zurückgestellten Fragen erneut 
diskutiert werden müssen, z. B. die Lösung des 
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Problems der Angleichung der Bezüge der Ruhe-
standsbeamten in vollem Umfang, die bessere Do-
tierung und damit wirtschaftliche Besserstellung des 
einfachen Dienstes, was auch in den mittleren 
Dienst hineinreicht, ,der große Komplex der  Ämter-
bewertung, die Stellenrelation innerhalb des Gefü-
ges. 

Präsident von Hassel: Herr Kollege, darf ich 
Sie kurz daran erinnern, daß Sie uns unter all-
gemeiner Zustimmung andeuteten, Sie würden nur 
die wesentlichsten Punkte vortragen und den ande-
ren Teil zu Protokoll geben. 

(Beifall.) 

Ich bin in einer schwierigen Geschäftslage. 

Spillecke (SPD) : Herr Präsident, wenn man den 
Umfang der Äußerungen, die ich vorhatte, i n  Rela-
tion zu dem wenigen stellt, 

(Heiterkeit) 

was ich vortrage, ist mein Versprechen immer noch 
in der Welt. Ich will aber Ihrer Bitte und Ihrem 
Hinweis, den Sie sicherlich der liebenwürdigen 
Physiognomie der Mitglieder dieses Hohen Hauses 
entnommen haben, dennoch gerecht werden und 
mich noch kürzer fassen, als es meine Absicht war. 

Meine Damen und Herren, uns scheint eine Koor-
dinierung zwischen der Tarifpolitik ,der Bundesre-
gierung für Arbeiter und Angestellte und der Besol-
dungspolitik für Beamte notwendig, um Spannun-
gen zu vermeiden. Eigentlich — das wäre der Ideal-
fall — müßte Vorsorge dafür getroffen werden, daß 
der Gesetzgeber seine Vorentscheidungen so recht-
zeitig treffen kann, daß Finanz- und Haushaltspla-
nung entsprechende Folgerungen für die Besol-
dungspolitik der Beamten ziehen können. 

Ich empfehle diesem Hohen Hause seitens der 
SPD-Bundestagsfraktion, dem Gesetzentwurf in drit-
ter Lesung zuzustimmen und damit unverändert das 
Ergebnis zu billigen, das der Innenausschuß und der 
Haushaltsausschuß erzielt haben. 

Verehrter Herr Präsident, ich hoffe, Ihrem Hin-
weis gerecht geworden zu sein, wenn ich jetzt 
meine Ausführungen abschließe. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat der 
Abgeordnete Miessner. 

Dr. Miessner (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die FDP-Fraktion sieht davon 
ab, ihre in zweiter Lesung gestellten Anträge in der 
dritten Lesung zu wiederholen, weil die Regierungs-
parteien offenbar doch nicht gewillt sind, noch ir-
gendwelchen Anträgen im Plenum zuzustimmen. 

Die FDP-Fraktion hält es aber für notwendig, 
nochmals ihre grundsätzliche Auffassung zu den 
wesentlichsten Punkten dieses Gesetzes darzulegen. 
Die große beamtenpolitische Bedeutung liegt ja auf 
der Hand. Zum erstenmal wird heute ein Beamten-
gesetz verabschiedet, das unmittelbar und weit-

reichend in die Besoldungsverhältnisse aller Staats-
diener eingreift, mögen sie nun dem Bund, den 
Ländern oder den Gemeinden als Dienstherren un-
terstehen. Es ist daher auch nur allzu verständlich 
und aus demokratischer Sicht auch durchaus zu be-
grüßen, wenn das Interesse an der Gestaltung die-
ses Gesetzes in allen Lagern des öffentlichen Dien-
stes diesmal besonders groß war. Man sollte die 
Betreffenden daher auch nicht schelten, wie das hier 
bei einigen Rednern zur zweiten Lesung durch-
klang, wenn hier und da — etwa bei den Lehrern, 
bei den Steuerbeamten, bei den Richtern, bei den 
Berufssoldaten oder auch allgemein bei den Pensio-
nären — in den letzten Wochen die Kritik an den 
geplanten Maßnahmen etwas massiver wurde. Im-
merhin ist keine Gewalt angewendet worden, wie 
es leider in anderen Bereichen üblich geworden ist. 
Insoweit haben sich die Beamten bei allen Protest-
aktionen der letzten Wochen an die verfassungs-
mäßig gezogenen Grenzen gehalten. Dies gewisser-
maßen als Vorbemerkung. 

Nun vier grundsätzliche Punkte zum materiellen 
Inhalt. 

Erstens: Über diesem Gesetz steht als Motto der 
Gedanke der Harmonisierung. Die FDP begrüßt 
durchaus diese Tendenz, nur sollte Harmonisierung 
nicht mit öder Gleichmacherei verwechselt werden. 
Das aber geschieht, wenn die Zahl der Beförderungs-
ämter in feste Obergrenzen eingezwängt wird. Am 
eindrucksvollsten war bei Behandlung dieser Frage 
im Ausschuß der Hinweis des Vertreters der Finanz-
verwaltung des größten Bundeslandes. Der Vertre-
ter aus Düsseldorf erklärte mit aller Deutlichkeit, 
daß nun einmal in einem industriellen Ballungsge-
biet mehr qualifizierte Steuerbeamte erforderlich 
seien als in Gebieten mit ländlicher Struktur. Die 
FDP hat daher sowohl im Ausschuß als auch heute 
den Antrag gestellt, die Steuerbeamten in gleicher 
Weise wie die Gemeindebeamten von diesen star-
ren Obergrenzen auszunehmen. 

Das Problem wäre aber auch auf andere Weise 
lösbar gewesen. Unser Antrag, die festen Ober-
grenzen bei den Stellenplänen durch beweglichere 
Stellenrahmen zu ersetzen, wie das von mir im 
Innenausschuß beantragt wurde, wurde leider be-
reits im Ausschuß abgelehnt. Aber gerade hierin 
hätte eine entscheidende Verbesserung der Regie-
rungsvorlage liegen können. Es wäre dann nämlich 
möglich gewesen, die Stellenpläne den individuel-
len Notwendigkeiten wirklich harmonisch anzupas-
sen. 

Was jetzt hier an Bindung für einen Teil der Lan-
desbeamten vorgesehen ist, wird ganz schlicht und 
einfach bei der Mehrzahl der Länder, vor allem aber 
im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen, prak-
tisch nicht durchführbar sein. Ein Gesetz aber, das 
schon im Augenblick seiner Verabschiedung in 
einem so wesentlichen Punkt den Stempel der Un-
durchführbarkeit trägt, kann kein gutes Gesetz sein. 

Zweitens: Ein weiterer sehr grundsätzlicher Man-
gel dieses sogenannten Harmonisierungsgesetzes ist 
die Disharmonie gegenüber den Pensionären, die 
eben auch von meinem Vorredner angesprochen 
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wurde. Jedermann weiß — und der Bundesfinanzhof 
hat es expressis verbis auch ausgesprochen. —, daß 
die haushaltsrechtlichen Stellenhebungen der letzten 
Jahre „versteckte Besoldungserhöhungen" für die 
aktiven Beamten waren, von denen die bereits pen-
sionierten Beamten bei unserem gegenwärtigen Be-
soldungssystem ausgeschlossen sind. Die Fälle, in 

 denen zwei oder drei vom gleichen Dienstposten 
kommende Ruhestandsbeamte Pensionen aus ver-
schiedenen Besoldungsgruppen erhalten, werden im-
mer häufiger. Für die älteren Pensionäre bedeutet 
das nicht nur eine empfindliche finanzielle Einbuße, 
sondern genaugenommen eine glatte Kürzung ihrer 
Pension auf kaltem Wege. 

Das Problem ist ja auch längst bekannt und bereits 
bei der Verabschiedung der Letzten Besoldungs-
novelle vor einem dreiviertel Jahr in Form einer 
Entschließung des Bundestages angesprochen wor-
den. Wir sind sehr enttäuscht darüber, daß die 
Regierungsvorlage auch nicht den geringsten Ver-
such machte, dieses offenkundige Mißverhältnis 
durch eine wenn auch noch so kleine Stellenplanan-
passungszulage, wie sie von mir im Ausschuß — lei-
der ohne Erfolg — beantragt wurde, auszugleichen. 
Eine nochmalige Vertröstung in Form einer Ent-
schließung ist das einzige, wozu sich die Regie-
rungsparteien lauf unseren Antrag hin schließlich 
bereit fanden. So haben wir wenigstens erreicht, daß 
das Problem für die Zukunft weiter deutlich sichtbar 
bleibt. Dennoch ist dies  ,ein sehr kritischer Punkt 
dieses Besoldungsgesetzes, den man auch politisch 
nicht unterschätzen soll. Gerade weil sich nämlich 
die Pensionäre, die alten Menschen also, gegen 
Ungerechtigkeiten nicht mehr so recht wehren kön-
nen, sollte man über offensichtliche Benachteiligun-
gen eines solchen Personenkreises nicht einfach zur 
Tagesordnung übergehen. 

Gewiß soll nicht verkannt werden, daß dieses 
Gesetz auch spezielle Verbesserungen für die Pen-
sionäre enthält. Jedoch bleibt diese hier dargelegte 
und längst bekannte grobe Benachteiligung auch bei 
dieser Harmonisierungsstufe leider weiterhin beste-
hen. Das läßt sich nicht mit einer kurzen Handbewe-
gung abtun. 

Drittens: Auf Antrag der FDP hat der Innenaus-
schuß beschlossen, daß bei den Grundämtern der 
Studiendirektor in der Besoldungsgruppe A 15 auf-
geführt wird. Das soll ausdrücklich .anerkannt wer-
den. — Leider sind weder der Ausschuß noch das 
Plenum in zweiter Lesung unseren weiteren Anträ-
gen für die Philologen gefolgt, was nicht gerade da-
zu beiträgt, den besonderen Mangel von Lehrern an 
den höheren Schulen zu beheben. Auch unsere Ver-
besserungsvorschläge für die Unteroffiziere, Richter, 
Techniker und Polizeibeamten wurden von den 
Regierungsparteien abgelehnt. 

Was wir aber als besonders gravierend empfin-
den, ist die heute in  zweiter Lesung beschlossene 
Bindung der Volksschullehrer an die Besoldungs-
gruppe A 11. Immer wieder gelang es uns im letzten 
Jahrzehnt gemeinsam mit der damals in Opposition 
stehenden SPD, die Bestrebungen der Bundesregie-
rung, Volks- und Realschullehrer in das Besoldungs-

korsett der übrigen Beamten zu zwängen, abzuweh-
ren. Wir wissen alle, daß die schulpolitische Ent-
wicklung auf dem Sektor der Volks- und Mittel-
schulen in vollem Gange ist, und wir wünschen dort 
auch Reformen. Der neue Typ des Volksschullehrers 
ist erst im Werden. Da hieße es wahrlich, die Ent-
wicklung grob zu hemmen, wollte man jetzt den 
Lehrer fest an eine bestimmte Besoldungsgruppe 
binden. Wir bedauern eine solche Entwicklung sehr 
und können vor allem die Gründe für die  Änderung 
der Haltung der SPD nicht verstehen. Dieser Sinnes-
wandel einer großen Partei kommt uns wirklich sehr 
überraschend. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Wir haben 
nichts anderes getan, als die Sache im Sinne 
des Ersten Besoldungsneuregelungsgesetzes 

konsequent weiterzuentwickeln!) 

— Das mag sein, Herr Schmitt-Vockenhausen. Es ist 
noch einmal so eine Art Schonfrist hier im Gesetz 
eingeführt. Na ja, wir werden spätestens in  zwei 
Jahren sehen, ob Sie dann die Mausefalle zufallen 
lassen oder ob Sie tatsächlich der Entwicklung Rech-
nung tragen wollen. 

(Zuruf des Abg. Schmitt-Vockenhausen.) 

Ich möchte aber sagen, man hätte, besonders wenn 
man diese Absicht hat, eigentlich doch besser daran 
getan, heute eine solche Mausefalle gar nicht erst 
aufzustellen. 

(Sehr richtig! bei der FDP.) 

Aber wie dem auch sei, dies läßt sich mit Sicherheit 
voraussagen: So, wie diese Bindungen hier heute be-
schlossen sind, werden sie bestimmt nicht durchge-
führt werden. Die tatsächliche Entwicklung — und 
das ist, möchte ich sagen, noch das Erfreuliche da-
bei — wird ganz zweifellos darüber hinweggehen, 
wie sie ja auch schon jetzt in einigen Ländern dar-
über hinweggegangen ist. Zurückdrehen läßt sich 
diese Entwicklung nicht mehr. Aber dies ist leider ein 
weiterer Punkt des Gesetzes, von dem man mithin 
schon im Augenblick seiner Verabschiedung weiß, 
daß er nicht durchführbar sein  wird. Hier liegt also 
ein schlechter Stil 'von Gesetzgebung vor. Daß 
wesentliche Punkte der geplanten Maßnahmen eben 
praktisch nicht durchführbar sein werden, meine 
Damen und Herren, mag für die betroffenen Be-
amtengruppen, also vielleicht insbesondere für die 
Lehrer, zwar ein Trost sein, macht das Gesetz aber 
doch deshalb wahrlich nicht attraktiver. 

Viertens: Schließlich kann nicht unerwähnt blei-
ben, daß das Gesetz auch mit dem um zwei Monate 
vorgezogenen Termin des Inkrafttretens, was wir 
übrigens durch unseren stellvertretenden Fraktions-
vorsitzenden, Kollegen Dorn, bereits in der ersten 
Lesung gefordert hatten, die Beamtenschaft gegen-
über der zu erwartenden allgemeinen Einkommens-
entwicklung weiter zurückfallen läßt. Auch das ist 
ein wenig erfreuliches Ergebnis, war es doch das er-
klärte Ziel des damaligen Bundeskanzlers Erhard, 
den zu Ende der 4. Wahlperiode im Jahre 1965 be-
stehenden Rückstand von 12 % in der 5. Wahl-
periode, also bis zum Jahre 1969, ganz oder wenig-
stens zum Teil abzubauen. Leider muß man heute 
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feststellen, daß der Besoldungsrückstand nicht nur 
nicht abgebaut, sondern sogar eher größer geworden 
ist. 

Meine Damen und Herren, es hat mich eigentlich 
sehr betrübt, ,daß der Herr Bundesfinanzminister bei 
seinem Auftreten heute diese Dinge überhaupt nicht 
sachlich angesprochen hat, sondern dabei auf die 
Kriegsopfer und Probleme der Ausbildungsförde-
rung zu sprechen kam. Man fragt sich, was das 
eigentlich mit diesem Berufsstand zu tun hat. Die 
Beamten leisten ihre Arbeit für die Allgemeinheit 
und müssen dafür bezahlt werden. Es ist kein Grund 
ersichtlich, wieso man gerade dieser Berufsgruppe 
zumutet, ständig hinter der allgemeinen Entwicklung 
hinterherzuhinken. Meines Erachtens gehören die 
Kriegsopfer im Haushalt ohnehin an die erste Stelle. 
Das hat aber überhaupt nichts mit dem Problem der 
gerechten Behandlung der Beamtenschaft zu tun. Das 
muß hier einmal mit aller Deutlichkeit gesagt wer-
den. Es wäre wahrscheinlich für die Regierung auch 
besser — ich möchte sogar sagen: es wäre auch so-
gar fiskalisch günstiger —, wenn sie selbst bemüht 
wäre, es gar nicht erst zu solchen Rückständen kom-
men zu lassen, die nachher möglicherweise zur Un-
zeit abgebaut werden müssen, und dann allerdings 
andere Ausgaben nach sich ziehen können. Ebenso 
abwegig ist es auch, jetzt bei den Beamten mit dem 
Hinweis auf Wahlgeschenke zu operieren, während 
jeder weiß, daß es sich im Grunde nur um selbst-
verständliche und überfällige Verbesserungen han-
delt, die man diesem Berufsstand zugestehen muß. 

Nun ist es seit Bestehen des Bundestags das erste

-

mal, daß eine Fraktion ein Besoldungsgesetz, das 
natürlich für die  Betroffenen auch Verbesserungen 
enthält, im ganzen ablehnt. Aber irgendwo hat ja 
alles seine Grenzen. Gewiß wünschen auch wir, daß 
die Beamten möglichst bald die vorgesehenen er-
höhten Bezüge bekommen; aber der Preis ist hier 
'einfach zu hoch. Die FDP kann und will sich hinsicht-
lich der 'dargelegten besoldungspolitischen Fehlent-
wicklungen nicht mitschuldig machen. Sie wird daher 
das Gesetz in der Schlußabstimmung ablehnen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident von Hassel: Das Wort wird aus 
dem Hause nicht weiter gewünscht. Das Wort hat 
Herr Bundesminister Benda. 

Benda, Bundesminister des Innern: Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
bin mir durchaus der Problematik von Ausführungen 
auch von meiner Seite zu dieser Stunde und nach 
einer so langen und intensiven Debatte 'bewußt. 
Aber ich glaube, daß es notwendig ist, auch aus der 
Sicht der Bundesregierung ein abschließendes Wort 
zu den Beratungen zu sagen, die ja nicht zufällig so 
lange gedauert haben und von einer solchen Inten-
sität waren. Wie Herr Kollege Miessner zu den 
einzelnen Punkten eben noch einmal dargelegt hat, 
ist eine Reihe von Punkten zwischen Regierungsfrak-
tionen und Opposition auch kontrovers geblieben. 
Von daher ergibt sich die Notwendigkeit zu einer 
abschließenden Würdigung. Zugleich ist es nach 
meiner Meinung notwendig, bei dieser Gelegenheit  

dem Betrachter zu sagen, daß das Bild der Kontro-
verse urn  eine Fülle von einzelnen Punkten, die in 
ihrer Problematik und Bedeutung wahrscheinlich 
nur einem Kreis von Spezialisten zugänglich sind, 
nicht darüber hinwegtäuschen soll — jedenfalls ist 
das meine Meinung —, daß das, was insbesondere 
als Ergebnis der Beratungen des Innenausschusses 
vorliegt, insgesamt eine in sich geschlossene und 
wohlabgewogene Konzeption ist. Dies 'scheint mir 
bei der Beurteilung das Entscheidende zu sein. Das 
schafft ein Spannungsverhältnis zwischen den ver-
ständlichen Wünschen einzelner Gruppen, von 
denen heute sehr viel geredet worden 'ist, und der 
Notwendigkeit, ein geschlossenes Konzept herzu-
stellen. Dies ist wahrscheinlich — wenn ich das so 
ganz pauschal der Kürze halber sagen darf — eine 
noch wesentlichere Erklärung für die von mir be-
grüßte Ablehnung der Abänderungsanträge insbe-
sondere der Fraktion der FDP als die Stellungnahme 
zu den Einzelpunkten und die Erörterung, aus wel-
chen Gründen die speziellen Begehren der einen 
oder anderen Gruppe nicht oder nicht zu diesem 
Zeitpunkt zu einem Erfolg führen können. 

Ich möchte also aus meiner Sicht sagen: Das Er-
gebnis dieser Beratung ist sehr positiv zu beurteilen. 
Ich glaube, daß der Innenausschuß den Regierungs-
entwurf in einzelnen Punkten in dankenswerter 
Weise verändert hat. Ich glaube ferner, daß wir 
weitgehend, fast in allen Punkten übereinstimmend, 
von Verbesserung reden können und insgesamt nun-
mehr eine solide Grundlage bekommen haben. Das 
ist der Sinn dieser Harmonisierungsbestrebungen, 
die hier und in der notwendigen Änderung des 
Art. 75 des Grundgesetzes ihren Ausdruck finden, 
nämlich eine solide Grundlage an die Stelle eines 
permanenten Wettlaufs um Besoldungsverbesserun-
gen zwischen Bund und Ländern und in den einzel-
nen Ländern eine gemeinsame Ordnung zu setzen. 
Zugleich haben wir die Voraussetzung dafür ge-
schaffen, daß die Arbeiten zu einer Konkretisierung 
und Verfeinerung der Ämterbewertung gemeinsam 
mit den Ländern weiter betrieben werden können, 
und das sollten sie auch. 

Meine Damen und Herren! Ich vertrete nicht die 
Auffassung, daß unsere Bemühungen um ein mo-
dernes und fortschrittliches Besoldungssystem im 
öffentlichen Dienst mit diesem Gesetz etwa abge-
schlossen wären. Sie beginnen jetzt wahrscheinlich 
erst richtig. Aber wir haben eine Grundlage dafür 
geschaffen. Dies ist das Wesentlichste. Hierfür kann 
man dankbar sein. 

Ich muß mich aber zu einem Sachpunkt, der auch 
in der Öffentlichkeit zu einer, glaube ich, weithin 
irrigen Einschätzung des Ergebnisses geführt hat, 
noch einen Augenblick äußern. Ich meine den Vor-
wurf der mangelnden Sozialgerechtigkeit, der gegen-
über dem Entwurf von dem nun zur endgültigen 
Verabschiedung anstehenden Gesetz erhoben und 
im wesentlichen mit dem Hinweis auf die Verbesse-
rung im Bereich der Besoldungsordnung B begründet 
wird. Dieser Punkt ist deswegen von Bedeutung, 
weil der Vorwurf mangelnder Sozialgerechtigkeit, 
wäre er berechtigt, sehr schwer wiegen und weil er 
grundsätzliche Einwendungen gegen den Gesetz- 
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entwurf rechtfertigen würde. Ich glaube aber, daß 
dieser Vorwurf nicht unbegründet ist. Sie, Herr Kol-
lege Wagner, haben sich dazu schon in einer Weise 
geäußert, der ich vollkommen zustimmen kann. 
Aber ich möchte es ganz kurz in einigen Punkten 
noch einmal zusammenfassend darstellen. 

Schon der Regierungsentwurf und ihm folgend, 
ja noch verbessernd, der Innenausschuß haben 
durchaus auch gerade in den unteren Gruppen der 
Besoldungsordnung A, also für die Gehaltsgruppen 
der kleinen Leute unter den Beamten, Verbesserun-
gen vorgeschlagen, die über den allgemeinen Richt-
satz — auch Sie, Herr Kollege Wagner, haben ihn 
genannt, er liegt etwa bei 5,6 %, 5,8 %; das ist 
immer eine etwas problematische Frage des Rech-
nens, und ich möchte diese Zahl nicht ungeprüft 
übernehmen, aber irgendwo in dieser Gegend wird 
sie liegen — durchaus hinausgehen. Ich könnte 
eine lange Liste von solchen Gruppen nehmen, aber 
ich greife nur zwei oder drei Beispiele beinahe zu-
fällig heraus. 

Ich möchte zunächst gerade aus dem Bereich der 
Postschaffner — besonders in diesem Bereich hat es 
viele Klagen darüber gegeben, was unbefriedigend 
geblieben sei — ein Beispiel bringen. In der Gruppe 
A 2 plus Zulage bekommt ein achtzehnjähriger Post-
beamter der Dienstaltersstufe 1 in der Tarifklasse 
des Ortszuschlages A durch die Erhöhung der ge-
samten Dienstbezüge, so wie sie vorgesehen sind, 
eine Gehaltsverbesserung von 11,8 % oder, wenn er 
der Ortsklasse S zugehört, immer noch eine Erhö-
hung von 9 %. Ich finde, das sind Zahlen, die sich 
sehen lassen können und die den Durchschnitt der 
Verbesserungen aller Gruppen — wobei ich selbst-
verständlich A und B zusammennehme — bei wei-
tem überschreiten. In einem vergleichbaren, ähn-
lichen unteren Bereich, bei den Bundesbahnschaff-
nern und Betriebsaufsehern, bekommt ein Beamter 
der Gehaltsklasse A 2 plus Zulage — 31 Jahre, 
Dienstaltersstufe 6 — in der Tarifklasse des Orts-
zuschlages A eine Erhöhung von 8 %; in der Tarif-
klasse des Ortszuschlages S allerdings liegt sie in 
der Gegend des allgemeinen Schnittes. Wenn man 
A 4 nimmt, sind es bei 39 Jahren in der Endstufe 
wieder 9,4 % in der Tarifklasse des Ortszuschlages A 
und immer noch 7,5 % in der Tarifklasse des Orts-
zuschlages S. Ich könnte einen langen Katalog der-
artiger Beispiele vortragen, will Sie damit aber we-
der langweilen noch aufhalten. Ich meine allerdings, 
es muß einmal gesagt werden, daß das Bemühen von 
Regierung und Ausschuß sehr deutlich geworden ist, 
gerade auch in den Klassen derjenigen Gruppen, 
die geringe Einkommen haben, fühlbare Verbesse-
rungen vorzunehmen. 

Ein letzter Zahlenvergleich dazu. Ich habe mein 
Haus gebeten, einmal eine vergleichende Berech-
nung darüber anzustellen, wie sich in den Jahren 
seit 1957 bis zum heutigen Tage — wobei wir von 
der Verabschiedung des Gesetzes, so wie es uns 
nunmehr vorliegt, ausgehen — die Gehälter einer-
seits im Bereich der Besoldungsordnung A und an-
dererseits im Bereich der Besoldungsordnung B ent-
wickelt haben. Dabei ergibt sich, daß sich in dieser 
Zeit, also von 1957 bis zum heutigen Tage, bis zum 

Gesetz, das heute zur Verabschiedung ansteht, die 
Bezüge bei den Ämtern der Besoldungsgruppe A um 
85 bis 95 %, bei den Ämtern der Besoldungsgruppe B 
um 55 bis 70 % erhöht haben. Für mein Empfinden 
zeigt sich darin die soziale Tendenz der seit 1957 
vorgenommenen Besoldungsänderungen mit ganz 
besonderer Deutlichkeit. Ich füge hinzu, daß dies 
selbstverständlich Bruttogehälter sind, die unserer 
Betrachtung zugrunde liegen, so daß die Wirkung 
der Steuerprogression, die natürlich auch einen 
sozialen Effekt hat, überhaupt noch nicht berück-
sichtigt ist. 

Meine Damen und Herren, insgesamt können wir 
wohl feststellen, daß die Beratungen des Parlaments 
zu einem guten, in sich ausgewogenen Ergebnis ge-
führt haben. Ich möchte auch von mir aus allen an 
dieser Arbeit Beteiligten, insbesondere den Kollegen 
des Innenausschusses, meinen Dank für diese Arbeit 
aussprechen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Ich danke Ihnen, Herr 
Bundesminister. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur 
Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz mit den soeben 
beschlossenen Änderungen zustimmt, den bitte ich, 
sich zu erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Gegen einzelne Stimmen der Fraktion der Freien 
Demokratischen Partei ist das Gesetz in der Schluß-
abstimmung angenommen. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den An-
trag des Ausschusses. Über Ziffer III Nr. 4 soll ge-
trennt abgestimmt werden. Ich lasse zunächst über 
den Antrag zu I, II und III Nrn. 1 bis 3 und 5 ab-
stimmen. Wer ,dem Antrag ,des Ausschusses in die-
ser Form zustimmt, den bitte ich um ein Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ange-
nommen. 

Ich lasse jetzt über den Antrag zu III Nr. 4 ab-
stimmen. Wer zustimmt, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Eben-
falls angenommen. Damit ist das Gesetz in dritter 
Lesung verabschiedet. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

a) Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Familien- und Jugendfragen 
(10. Ausschuß) über den Antrag der Fraktio-
nen ,der CDU/CSU, SPD zur Großen Anfrage 
der Abgeordneten Kühn (Hildesheim), Stingl, 
Frau Schroeder (Detmold), Dr. Jungmann, 
Adorno und der Fraktion der CDU/CSU 
betr. Situation der Kinder in der Bundesrepu-
blik Deutschland 
— Umdruck 351, Drucksache V/3832 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Kubitza 

b) Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus

-

schusses für Familien- und Jugendfragen 
(10. Ausschuß) über den Antrag der Fraktion 
der FDP zur Großen Anfrage der Abgeordne-
ten Kühn (Hildesheim), Stingl, Frau Schroe- 
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Präsident von Hassel 
der (Detmold), Dr. Jungmann, Adorno und 
der Fraktion der CDU/CSU 
betr. Situation der Kinder in der Bundesrepu-
blik Deutschland 
— Umdruck 352, Drucksache V/3833 —
Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Schim-
schok 

Ich danke den Berichterstattern für die Vorlage 
der Berichte. 

Zur Ergänzung hat .die Berichterstatterin Frau 
Schimschok das Wort. 

Frau Schimschok (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Schriftliche Bericht des 
Ausschusses für Familie und Jugend — Druck-
sache V/3833 — betr. behindertes Kind liegt dem 
Hohen Hause vor. Ich beabsichtige nicht, eine große 
Rede zu halten, da in dem Bericht wie in dem An-
trag das Wesentliche zum Ausdruck kommt. Es ist 
mir aber ein Bedürfnis, in Anbetracht der schwieri-
gen Situation der behinderten Kinder diesen Bericht 
nicht, ohne die besondere Aufmerksamkeit des Hohen 
Hauses auf ihn gelenkt zu haben, das Plenum pas-
sieren zu lassen. 

Artikel 2 des Grundgesetzes lautet: „Jeder hat 
das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlich-
keit ..." Wenn dieser Artikel schon im allgemeinen 
nicht immer realisiert wird, so gilt dies im besonde-
ren für die Gruppe der Behinderten. Schätzungs-
weise haben wir in  der  Bundesrepublik 1 344 000 be-
hinderte Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 
21 Jahren. Ist es nicht traurig, daß für diesen Per-
sonenkreis nicht genug Tagesstätten, Sonderschulen, 
beschützende Werkstätten etc. vorhanden sind? Fast 
alle Einrichtungen für behinderte Kinder sind 
überfüllt. Erschreckend viele Eltern warten darauf, 
daß ihre Kinder in einer dieser Einrichtungen Auf-
nahme finden, um gefördert werden zu können. Wie 
jedes Kind ohne Behinderung eine Bildungsstätte 
besucht, so sollte :es auch selbstverständlich sein, 
daß jedes behinderte Kind die Chance hat, seine 
Kräfte im Bereich des Möglichen entfalten zu kön-
nen. Was erfoderlich und möglich ist, sollte für 
diese Kinder geschehen. 

Die Behinderten wollen kein Mitleid; damit ist 
ihnen nicht geholfen. Sie wollen sich in der Gesell-
schaft, in der sie häufig ein Außenseiterdasein 
führen, anpassen können, und um sich anpassen 
zu können, brauchen sie wie jeder Mensch Bildung 
und Ausbildung. 

Dankenswert und nicht hoch genug zu schätzen 
ist die Bereitschaft vieler Bürger in der Bundesrepu-
blik, den behinderten Kindern zu helfen. Ist es 
nicht beschämend, daß es vielfach an finanziellen 
Voraussetzungen fehlt, um Initiativen auf diesem 
Gebiet wirksam werden zu lassen? Das Beste, was 
wir den Behinderten geben können, ist Hilfe zur 
Selbsthilfe, wodurch sie an Sicherheit gewinnen 
und Lebensangst bei ihnen und Resignation und 
Verzweiflung bei den Eltern abgebaut werden. 
Auch der Behinderte ist, wie jeder Mensch ein ein-
maliges Wesen und hat wie jeder Mensch ein Recht 
auf ein möglichst erfülltes Dasein. 

Im Oktober vorigen Jahres hatte ich Gelegen-
heit, an einer Konferenz der deutschen Vereinigung 
für die Rehabilitation Behinderter in Hannover teil-
zunehmen. Ich war beeindruckt von dem Idealis-
mus der Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, den Behinderten beizustehen. Noch stärker 
beeindruckt war ich von der selbstverständlichen 
Hilfsbereitschaft der Behinderten untereinander. Ein 
Referent sagte dort: „Die Behinderten fangen an, 
sich zu emanzipieren". — Meine Damen und Her-
ren, sollte es da nicht unsere Pflicht sein, diesen 
Emanzipationsprozeß von uns aus nach besten 
Kräften zu fördern, und zwar im Interesse des Be-
hinderten und der Gesellschaft, aus menschlichen 
wie auch aus volkswirtschaftlichen Gründen? 

Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, den 
Antrag des Ausschusses für Familie und Jugend 
mit den darin gemachten Vorschlägen zu unterstüt-
zen. Es wird Zeit, allerhöchste Zeit, daß den behin-
derten Kindern endlich die Hilfe gewährt wird, auf 
die sie laut Grundgesetz einen Rechtsanspruch 
haben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident von Hassel: Ich danke der Frau 
Berichterstatterin. 

Es wird vorgeschlagen, den Antrag des Ausschus-
ses anzunehmen. Wird dem widersprochen? — Das 
ist nicht der Fall; dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Entwicklungshelfer-Gesetzes (EhfG) 
— Drucksache V/2696 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (13. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache V/3784 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Krampe 

b) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Entwicklungshilfe (16. Ausschuß) 
— Drucksachen. V/3783, zu V/3783 — 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Freiherr von Gemmingen 
Abgeordnete Frau Dr. Wolf 

(Erste Beratung 164. Sitzung) 

Ich danke zunächst für den Schriftlichen Bericht. 
Die Berichterstatterin hat zusätzlich zu einer münd-
lichen Ergänzung um das Wort gebeten. Anschlie-
ßend hat der zuständige Minister das Wort. 

Frau Dr. Wolf (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte einige redak-
tionelle Anmerkungen machen. 

In Drucksache V/3783 muß beim Namen des Ge-
setzes in Klammern „EhfG" — Entwicklungshelfer

-

Gesetz — hinzugefügt werden. 

In § 6 Abs. 1 muß daß Wort „und" gestrichen 
und durch das Wort „oder" ersetzt werden. 
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Frau Dr. Wolf 
In § 18 Nr. 5 muß die Formulierung lauten: 

5. § 765 Abs. 1 erhält eingangs folgende Fas-
sung:... 

Der folgende Text bleibt unverändert bis: 

1. durch Satzung, 

Danach wird hinzugefügt: 

Die bisherigen Nummern 1 bis 3 werden Num-
mern 2 bis 4. 

(Beifall.) 

Präsident von Hassel: Sie haben die Ergän-
zung gehört. Ich eröffne die Aussprache in zweiter 
Beratung. Das Wort wird nicht gewünscht. 

Ich komme zur Abstimmung in zweiter Beratung. 
Wer dem Gesetzentwurf in der Ausschußfassung 
mit den eben erwähnten Korrekturen im Ganzen zu-
stimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Einstimmig so beschlossen. 

Ich eröffne die 

dritte Beratung. 

Ich erteile in der dritten Beratung der Frau Ab-
geordneten Freyh, danach Frau Dr. Wolf, danach 
Herrn Freiherr von Gemmingen und zum Schluß 
dem Herrn Minister das Wort. Oder wollen Sie 
vorweg sprechen, Herr Minister? 

(Bundesminister Dr. Eppler: Ich will nicht, 
aber ich bin gebeten worden! Es ist Sache 
des Parlaments! — Abg. Kiep: Wir haben 
Minister Dr. Eppler gebeten, zuvor zu re

-

den!) 

— Ich war der Meinung, er wünschte vielleicht ein 
Schlußwort dazu, schließe mich dem aber gern an, 
wenn Sie meinen, daß der Herr Minister zuerst 
sprechen sollte. Ich erteile also zunächst dem Herrn 
Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Herrn 
Dr. Eppler, das Wort. 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich bin mir voll bewußt, wer der Souverän 
hier ist. Als das Parlament mich gebeten hat, zu-
letzt zu sprechen, habe ich gesagt: Ich spreche zu-
letzt. Nachdem mir das Parlament jetzt sagt, ich soll 
zuerst sprechen, spreche ich zuerst, 

Meine Damen und Herren, wenn einmal darüber 
gesprochen werden wird, ob diese Legislaturperiode 
wirklich so restaurativ gewesen sei, wie manche das 
behaupten, wird auch auf dieses Gesetz zu verwei-
sen sein, das heute hier zur Verabschiedung ansteht. 
Es ist ein Reformgesetz im exakten Sinne des Wor-
tes. Hier versucht der Gesetzgeber, einer neuen Er-
scheinung, nämlich den Entwicklungsdiensten, ge-
recht zu werden, und zwar in einer Weise, die es 
diesen Diensten erlaubt, sich in Zukunft besser zu 
entfalten. 

Sie wissen, daß unsere Sozialgesetze auf die Ar-
beitnehmer in diesem Lande und nicht auf die 

Tätigkeit im Busch zugeschnitten sind. Durch dieses 
Gesetz werden die Entwicklungshelfer sozial so ge-
sichert, wie ein sozialversicherter Arbeitnehmer 
hier im Lande. Die Helfer werden außerdem zu-
sätzlich gegen die Risiken, welche die Arbeit in 
einem völlig fremden Klima mit sich bringt, ge-
sichert. 

Dieses Gesetz definiert aber auch das Verhältnis 
zwischen Entwicklungsdienst und Wehrdienst. Es 
stellt fest, daß beide von gleichem Rang sind. Es 
bietet nicht eine neue Form des Ersatzdienstes für 
Kriegsdienstverweigerer an. Dieses Gesetz fragt 
nicht, ob einem jungen Menschen sein Gewissen 
gebietet oder verbietet, Dienst mit der Waffe zu 
leisten, sondern es stellt fest: wer zwei Jahre ge-
schwitzt hat — im wahrsten Sinne des Wortes —, 
um anderen Menschen 211 einem etwas menschen-
würdigeren Dasein zu verhelfen, 'hat für den Frieden 
nicht weniger getan als der Dienstpflichtige in der 
Bundeswehr. Damit ist gesagt, daß dieser Entwick-
lungsdienst nicht weniger hart, nicht weniger be-
schwerlich ist, nebenbei auch nicht weniger gefähr-
lich und nicht weniger sinnvoll und ,damit auch nicht 
weniger anerkannt ist als der Wehrdienst. Das 
Gesetz bietet also eine gleichrangige Alternative. 

Der Idealfall wäre, daß jeder Wehrpflichtige direkt 
vor die Alternative gestellt werden könnte, für 
welche Form  dies  Friedensdienstes er sich entschei-
den will. Wahrscheinlich wird dies in der Praxis 
nicht möglich sein. Die Zahl der Helfer des Deutschen 
Entwicklungsdienstes und der übrigen freiwilligen 
Dienste ist begrenzt, einmal durch die Zahl der Pro-
jektplätze in den Entwicklungsländern, zum anderen 
durch die Ausbildungskapazität für diese Dienste 
und zum dritten durch die sehr hohen Anforderun-
gen, die gesundheitlich, faber auch in bezug auf Aus-
bildung an die einzelnen Helfer gestellt werden müs-
sen. Wir haben heute etwa 1600 Helfer in Übersee, 
davon etwa 1000 Helfer vom Deutschen Entwick-
lungsdienst, der Rest von den kirchlichen und ande-
ren privaten Diensten. Auch wenn wir diese Zahl 
verdoppeln können, wird sie immer noch sehr klein 
sein. Der Entwicklungsdienst ist also auch insofern 
kein Ersatzdienst, als kein Anspruch auf eine Ent-
sendung bestehen kann, weil die Zahlen begrenzt 
sind. 

Ich darf hier noch auf eine besondere Schwierig-
keit hinweisen. Nach Umfragen erwarten wir, daß 
auf 'Grund dieses Gesetzes ein großer Teil derer, die 
sich für eine Arbeit in .den Diensten interessieren, 
Abiturienten sein werden. Sie wissen, daß unsere 
Dienste, und zwar alle miteinander, so konstruiert 
sind, daß sie eine abgeschlossene Berufsausbildung 
möglichst handwerklich-technischer Art vorausset-
zen. Von daher haben wir besondere Schwierigkei-
ten, gerade Abiturienten oder Studenten zu beschäf-
tigen. Ich habe den Auftrag gegeben, in meinem 
Hause zu prüfen, ob wir 'nicht doch eine Form finden 
können, mit ,der wir auch solche Bewerber in  unsere 
Dienste aufnehmen können. Vielleicht brauchen wir 
dazu neue Typen von Projekten, wobei größere 
Gruppen unter der Führung von Teamleitern zusam-
menarbeiten. 
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Meine Damen und Herren, dieses Gesetz bedeutet 
eine Zäsur für alle uns ere Entwicklungsdienste, ganz 
besonders für den Deutschen Entwicklungsdienst. 
Ich glaube, bei ,dieser Gelegenheit ist es  nötig, daß 
ich im Namen der Bundesregierung all denen, die 
bisher als Helferinnen und Helfer  in  diesen Dien-
sten nach Übersee gegangen sind, danke. 

(Beifall auf allen Seiten  des  Hauses.) 

Ich habe in den letzten Wochen einige dieser 
Helfer an der Arbeit gesehen, und ich darf sagen: 
Ich habe in den letzten Jahren selten etwas Erfreu-
licheres .erlebt. Was ich dort an unpathetischer Sach-
lichkeit, unverkrampfter Menschlichkeit, an dem 
Willen, sich anzupassen, ahne aufdringlich zu sein, 
an 'dem Willen, etwas zuwege zu bringen ohne Per-
fektionismus, was ich an all diesen Eigenschaften 
— die  gar nicht alle draußen als typisch deutsch 
verstanden werden — gesehen habe, ist etwas, 
worauf wir alle stolz sein können. Hier bildet sich 
ein neuer Stil, ein Stil, der Zukunft hat, nicht nur 
für diese Dienste selbst, die von diesem Stil, wie ich 
hoffe, auch in der Zukunft geprägt sein werden, son-
dern auch für unsere Gesellschaft, auf die diese 
Dienste, wie ich hoffe, wiederum zurückwirken. 

Am deutlichsten ist die Zäsur, von der ich sprach, 
beim Deutsche Entwicklungsdienst selbst; denn die 
Verabschiedung dieses Gesetzes geschieht in der-
selben Woche, in der wir im Deutschen Entwick-
lungsdienst einen neuen Verwaltungsrat konstituiert 
haben. Durch diesen Verwaltungsrat hat sich einiges 
geändert. Z. B. hat ein Mann vom dem wissenschaft-
lichen und menschlichen Rang Carl Friedrich von 
Weizsäckers den Vorsitz in diesem Verwaltungsrat 
übernommen. Es ist nicht ganz selbstverständlich, 
daß einer der führenden Gelehrten dieses Landes 
sagt: „Ich bin bereit, über Entwicklung und Entwick-
lungshilfe nicht nur zu reden, sondern auch praktisch 
alles dafür zu tun, was ich bei meiner zeitlichen Be-
anspruchung dafür tun kann." Wir sollten auch da-
für dankbar sein. 

In dem neuen Verwaltungsrat werden zum ersten-
mal auch frühere Helfer des Entwicklungsdienstes 
vertreten sein. Ich bin der Meinung, daß der Ent-
wicklungsdienst nicht einfach ein Apparat ist, der 
von irgend jemandem — womöglich einer staatlichen 
Stelle — zu lenken wäre, sondern genau wie die 
anderen Dienste etwas Eigenständiges, und daß die 
Menschen, die dort arbeiten, auch mitbestimmen sol-
len, in welcher Weise dieser Dienst geführt wird. 

Diese zweite Epoche des Entwicklungsdienstes ist 
nur deshalb möglich, weil in der ersten Erstaun-
liches geleistet worden ist, und zwar unter den 
schwierigsten Umständen, von allen Beteiligten, von 
den Helfern, von den Geschäftsführern und vom 
Verwaltungsrat. Auch dafür darf ich im Namen der 
Bundesregierung danken. 

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist gut 
und, soweit ich sehe, in diesem Hause nicht um-
stritten. Es wird jetzt darauf ankommen, das Gesetz 
mit Leben zu erfüllen. Wir werden uns in unserem 
Hause darum bemühen. Auch die Dienste werden 
das tun. Ich bin ganz sicher, daß wir auch die jun-
gen Menschen finden werden, die das Gesetz mit 

Leben erfüllen. Ich erhoffe ein Echo bei den jungen 
Menschen, die zwar über die Schwächen unserer 
eigenen Gesellschaft und über das Elend in der 
dritten Welt sehr gründlich nachdenken, die sich 
aber alle billigen Auswege selbst versagen, den 
Ausweg in die Resignation, in den Zynismus, in 
pseudo-revolutionäres Pathos oder in verzweifelten 
Radikalismus. Ich erwarte ein Echo bei denen, die 
bereit sind, Hand anzulegen, damit diese Welt an 
einer winzigen Stelle ein ganz klein bißchen besser 
wird. 

(Beifall bei allen Fraktionen.) 

Präsident von Hassel: Ich danke Ihnen, Herr 
Bundesminister. — Das Wort hat Frau Abgeordnete 
Freyh. 

Frau Freyh (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Zu dieser späten Stunde ist es natürlich 
nicht einfach, noch in Anspruch zu nehmen, zu die-
sem Gesetz auch von seiten der Fraktionen etwas zu 
sagen. Es ist bedauerlich, daß die Beratung dieses 
Gesetzes in der Tagesordnung an die letzte Stelle 
gerutscht ist. Erlauben Sie mir trotzdem, bei diesem 
sicherlich nicht unbedeutenden Gesetz — das haben 
auch die Worte des zuständigen Ressortministers 
noch einmal deutlich gemacht — ausdrücklich zu be-
grüßen, daß die Bundesregierung rechtzeitig An-
regungen aus den Trägerorganisationen der Ent-
wicklungsdienste, aber auch aus dem zuständigen 
Bundestagsausschuß aufgegriffen hat und für diesen 
in der Entwicklungshilfe tätigen Personenkreis nun 
zum ersten Mal eine gesetzliche Regelung vorsieht. 

Dabei ist besonders hervorzuheben, daß das feder-
führende Ministerium die sicherlich gar nicht ein-
fache Aufgabe der Koordinierung der vielen beteilig-
ten Ressorts gelöst und sie zu raschen und gründ-
lichen Ergebnissen gebracht hat. Aber auch den mit-
beratenden Ausschüssen sei an dieser Stelle noch 
einmal audrücklich für die gute Zusammenarbeit ge-
dankt. 

Dem äußeren Anschein nach könnte dieses Gesetz 
den Eindruck erwecken, daß mit ihm vor allem 
einem erheblichen Sicherheitsbedarüfnis der Ent-
wicklungshelfer Rechnung tragen gewerden soll. 
Aber dieses vermeintliche Übergewicht sozialpoli-
tischer Bestimmungen ist — das wissen wir Beteilig-
ten auf Grund unserer Beratungen sehr genau — 
von  der Sache her erforderlich. Denn vom Inhalt 
her — ich möchte darauf zu diesem Zeitpunkt nicht 
im einzelnen eingehen — wird in diesem Gesetz nur 
das geregelt, was unbedingt erforderlich ist, neben 
den sozialpolitischen Bestimmungen insbesondere 
das, was die besonderen gesundheitlichen Risiken 
beim Dienst eines Entwicklungshelfers betrifft, aber 
auch das, was im Zusammenhang steht mit den Fra-
gen der Rückgliederung nach der Beendigung des 
Dienstes. 

Der Ausschuß hat dieses vermeintliche Überge-
wicht sozialpolitischer Vorstellungen auch nicht da-
durch ausgleichen können, daß er dem Gesetz etwa 
eine besondere Präambel vorangestellt hätte, in der 
über die im Gesetz nur knapp formulierten Zielset- 
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zungen des Entwicklungsdienstes hinaus noch ein-
mal breiter definiert worden wäre, was die Moti-
vation und Zielrichtung des Gesetzes sein soll. Das 
ist auch von daher erschwert, daß die eigentlichen 
Aufgaben in den Gastländern sicherlich nicht nur 
in der Vergangenheit Veränderungen unterworfen 
waren, sondern auch in Zukunft noch im Fluß sein 
werden, und daß darüber hinaus dieses Gesetz nicht 
nur einen Entwicklungsdienst berührt, sondern die 
Vielfalt der Entwicklungsdienste mit den unter-
schiedlichen Motivationen für ihre Arbeit. 

Gestatten Sie mir nun, zu einigen wenigen Punk-
ten des Gesetzes noch einige besondere Bemerkun-
gen. Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß 
das Gesetz grundsätzlich die Gleichrangigkeit zwi-
schen Wehrdienst und Entwicklungsdienst begrün-
det. Diese Absicht — deswegen möchte ich zu die-
sem Punkt doch noch kurz etwas sagen — war aller-
dings schon in der Vergangenheit Mißdeutungen 
ausgesetzt, und ich meine, daß künftigen Mißver-
ständnissen vorzubeugen wäre. Bisher hat auf dem 
Wege der Übereinkunft zwischen den beteiligten 
Ressorts eine Freistellung von Entwicklungshelfern 
vom Wehrdienst erreicht werden können. Wenn in 
Zukunft nun zusätzlich auch Entwicklungshelfer bis 
zu vier Jahren vor der Ableistung des Entwicklungs-
dienstes freigestellt werden können, dann ist das 
sicherlich ein Schritt über die bisherige Überein-
kunft hinaus. Aber diese Wahlmöglichkeit — und 
darauf ist ja schon verwiesen worden — ist von 
vornherein eingeschränkt durch die Zahl der vor-
handenen Projektplätze, und es wird im Verhältnis 
zu der großen Zahl von Interessenten ein ver-
schwindend kleiner Prozentsatz sein, der von diesem 
Gesetz überhaupt Gebrauch machen kann, soweit es 
die Wahlmöglichkeit zwischen Wehrdienst und Ent-
wicklungsdienst angeht. Wir haben deshalb im Aus-
schuß Wert darauf gelegt, daß ausdrücklich auf die-
sen Zusammenhang zwischen vorhandenen Projekt-
plätzen und der Aufnahmekapazität der Träger ver-
wiesen wird, um keine falschen Erwartungen zu 
wecken. Ich meine aber, daß darüber hinaus die 
Bundesregierung dringend überlegen sollte, daß 
das auf Grund der Umfrageergebnisse erkennbar 
gewordene große Interesse junger Menschen ge-
nutzt werden sollte, etwa durch eine entsprechende 
Vergrößerung der Entwicklungsdienste, zumal sich 
ja diese Form der Entwicklungshilfe in den letzten 
Jahren außerordentlich bewährt hat. 

Zu den Mißdeutungen der Vergangenheit gehör-
ten vor allem die Versuche, die Entscheidung zugun-
sten des Entwicklungsdienstes abzuwerten, und zwar 
bis zu einem Punkt, wo von Opportunismus und 
Drückebergerei bei dieser Entscheidung die Rede 
war. Ich meine, der Entwicklungsdienst ist nicht 
nur hart und entbehrungsreich, sondern man sollte 
auch nicht unterschätzen und unnötig zerreden, daß 
dieser Dienst schon in den vergangenen Jahren von 
der überwiegenden Zahl der Entwicklungshelfer als 
ein bewußtes und unmittelbares Engagement für die 
friedliche Entwicklung dieser Welt aufgefaßt worden 
ist. 

Wenn von diesem Gesetz eine Veränderung der 
Bewerbersituation erwartet wird, so gehört in die-

sen Zusammenhang auch noch eine Bemerkung zu 
der Situation der weiblichen Entwicklungshelfer. 
Viele Frauen haben sich in den Entwicklungsdien-
sten besonders bewährt und haben vorzügliche Bei-
spiele für einen sinnvollen Beitrag zur sozialen Ent-
wicklung der Gastländer gegeben. Wenn sich durch 
die Gleichrangigkeit von Wehrdienst und Entwick-
lungsdienst nun ein gewisser Druck von seiten der 
männlichen Bewerber entwickeln könnte, möchte 
ich an dieser Stelle doch ausdrücklich darauf ver-
weisen, daß die Träger auf keinen Fall auf die Mit-
wirkung der Frauen an dieser Aufgabe in der bis-
herigen Relation verzichten sollten. 

Ein weiteres Problem, das auch noch kurz gestreift 
werden muß, ist die Regelung der Wahlrechtsfrage. 
Insgesamt wird ja in diesem Gesetz verdeutlicht, 
daß für die Entsendung von Entwicklungshelfern ein 
öffentliches Interesse besteht. Der Ausschuß ist in 
seiner Auffassung, das Wahlrecht ausdrücklich im 
Gesetz zu regeln, immer auch von entsprechenden 
Aufforderungen aus dem Kreis der Entwicklungs-
helfer bestärkt worden, und zwar in der Hinsicht, 
daß das Wahlrecht auch während der gesetzlich 
geregelten Zeit der Entsendung erhalten bleiben 
muß. Es schien uns allen — und das gilt für alle 
Fraktionen — nicht vertretbar, daß Entwicklungs-
helfern dieses Grundrecht aus formalen Gründen 
entzogen wird, zumal das Wahlrecht auch für Sol-
daten, die außerhalb des Bundesgebietes im Bereich 
des nordatlantischen Bündnisses Dienst tun, erhal-
ten bleibt. Deshalb haben wir uns entschlossen, das 
Wahlrecht ausdrücklich in diesem Gesetz zu regeln. 
Auch wenn sich der Bundesrat, wie kürzlich ange-
deutet, mit dieser Frage noch einmal besonders be-
schäftigen sollte, kann die Befürchtung nicht geteilt 
werden, daß das Gesetz aus diesem Grunde etwa 
nicht mehr in dieser Legislaturperiode abgeschlossen 
und verkündet werden könnte. 

Schließlich noch ein drittes Problem. Mit dem 
Entwicklungsdienst beginnt auch in organisatori-
scher Hinsicht für die Entwicklungsdienste ein neuer 
Abschnitt. Das gilt insbesondere für die Zusammen-
setzung des Bewerberkreises und für seine Größen-
ordnung. Zu der Gleichmäßigkeit der Auswahlkri-
terien und der inhaltlichen Gestaltung des Vorberei-
tungsdienstes können sicherlich die Auflagen, die 
das zuständige Ressort im Zusammenhang mit der 
Anerkennung von Trägern gesetzlich zugesprochen 
erhält, beitragen. Mir scheint, daß die in diesem 
Zusammenhang geäußerten Befürchtungen, daß ge-
rade in dieser Hinsicht sehr unterschiedlich, wenn 
nicht gar willkürlich verfahren würde, deshalb 
unbegründet sind. 

Allerdings wird es noch gründlicher Überlegun-
gen bedürfen, daß alle Berufsgruppen, auch Abitu-
rienten und Studenten, die nach dem Umfrageergeb-
nis ein besonderes Interesse gezeigt haben, in den 
Freiwilligendiensten mitarbeiten können. Das gilt 
übrigens auch für elastische Regelungen für solche 
Berufe, die in der Ausbildung noch nicht bis zum 
22. Lebensjahr abgeschlossen werden können, für 
die sich aber ein besonderer Bedarf abzeichnet, wie 
beispielsweise im Bereich der Höheren technischen 
Lehranstalten, oder für Lehrberufe. 
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Insbesondere für den Deutschen Entwicklungs-
dienst sind die organisatorischen Auswirkungen 
dieses Gesetzes schon seit einiger Zeit spürbar ge-
wesen. Sie sind Anstoß gewesen, Arbeitsweise 
und Effizienz neu zu überdenken. Gerade beim 
DED steht die Phase der Sammlung von Erfah-
rungen in der Organisation und in den Arbeits-
methoden vor dem Abschluß. Die sogenannte 
strukturelle Krise des Deutschen Entwicklungs-
dienstes, von der in den vergangenen Monaten 
so viel zu hören war, war nach meiner Auf-
fassung eher ein Zeichen für den zu erwartenden 
Einschnitt und die Veränderungen durch dieses 
neue Gesetz. Der Entwicklungshilfeausschuß des 
Bundestages hat im Herbst des vergangenen Jahres 
der Bundesregierung empfohlen, die organisato-
rische Form des Deutschen Entwicklungsdienstes 
den im Zusammenhang mit dem Entwicklungshel-
fergesetz zu erwartenden Aufgaben anzupassen. Die 
Bundesregierung hat erfreulich rasch die Zusam-
mensetzung des Verwaltungsrates verändert und 
ihn auch durch Freiwillige und Vertreter der poli-
tischen Parteien erweitert. 

Nach dieser äußeren Konsolidierung richten sich 
nun die Erwartungen auch auf die notwendigen 
inneren Reformen, insbesondere auf die Reform des 
Verhältnisses zwischen Verwaltungsrat und Ge-
schäftsführung. Es ist deutlich geworden, daß viele 
der bisherigen Schwierigkeiten aus der Tendenz 
herrührten, den Verwaltungsrat mit Exekutivauf-
gaben zu belasten. Er sollte stärker als bisher seine 
eigentliche Funktion als Kontrollorgan und als Ent-
scheidungsgremium in Grundsatzfragen wahrneh-
men. 

Abschließend möchte ich nicht nur das rasche 
Handeln der Bundesregierung in diesem speziellen 
Zusammenhang hervorheben, sondern auch ein be-
sonderes Wort des Dankes denjenigen sagen, die 
in die schwierigen Anfangsjahren der deutschen 
Entwicklungsdienste organisatorische Formen und 
Zielsetzungen entwickelt haben und damit wesent-
lich zu der erfreulichen Anerkennung in den Gast-
ländern beitragen konnten. Diesen Dank möchte ich 
ausdrücklich auf die Entwicklungshelfer aller Orga-
nisationen erweitern, die in den vergangenen Jah-
ren auch ohne Rückhalt durch das heute zu be-
schließende Gesetz unermüdlich ihre Arbeit getan 
und zum sozialen Wandel in den Entwicklungslän-
dern beigetragen haben. 

(Beifall.) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Dr. Wolf. 

Frau Dr. Wolf (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich will versuchen, dem 
Wunsch des Herrn Präsidenten zu folgen und meine 
Ausführungen zu Protokoll zu geben; aber einige 
Punkte möchte ich gern hervorheben, weil mir an 
ihnen außerordentlich viel liegt. 

Ich möchte zunächst bemerken, daß ich mich dem 
Rückblick und dem Dank auch im Namen meiner 
Fraktion anschließe und auch meine, daß die Be-

merkungen zu der derzeitigen Lage so sind, wie wir 
sie auch nur darstellen könnten. Ich möchte aber 
gern einige Worte in bezug auf die Zukunft sagen 
und einige Bitten anfügen. 

Zum einen ist es mir außerordentlich wichtig, dar-
auf hinzuweisen, daß dieses Gesetz ein Gesetz der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist, nicht nur 
innerhalb unseres deutschen Raumes, sondern der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen unse-
rem Land und den Entwicklungsländern. Der Bedarf 
des Entwicklungsdienstes wird durch die Entwick-
lungsländer selbst bestimmt, die jungen Menschen 
anfordern und um sie bitten. Wir haben die Erfah-
rung gemacht, daß die Anforderung um so größer 
ist, je besser die Arbeit unserer jungen Deutschen 
in den Entwicklungsländern ist. 

Eine kurze Bemerkung zum Titel dieses Gesetzes. 
Es ist in unserem Ausschuß viel darüber gesprochen 
worden, ob das Wort „Entwicklungshelfer" ganz 
den Begriff der partnerschaftlichen Zusammenar-
beit deckt. Wir sind nach langen Überlegungen 
doch bei diesem Wort geblieben, zumal da wir es 
nur im deutschen Sprachraum gebrauchen und sonst 
in den anderen Sprachen von „Freiwilligen" spre-
chen und damit vielleicht einen Aspekt dieser Ar-
beit, nämlich den Verzicht auf Arbeitsentgelt, be-
sonders deutlich zum Ausdruck bringen. 

Eine Bemerkung auch hierzu. Durch das Gesetz 
werden Unterhaltsleistungen an den Entwicklungs-
helfer gewährt, die aber die Deckung des Bedarfs 
in seiner Familie einschließen. Über die sozialen 
Leistungen, die den wesentlichen Gegenstand dieses 
Gesetzes bilden, ist bereits gesprochen worden. Ich 
habe dem nichts hinzuzufügen. 

Ich glaube allerdings, daß der Zusatz, der in un-
serem Ausschuß zur Frage der Wiedereingliede-
rung gefunden worden ist, außerordentlich wichtig 
ist. Wir haben in das Gesetz eine Bestimmung ein-
gefügt, durch die nicht etwa der frühere Arbeit-
geber verpflichtet wird, den Entwicklungshelfer 
wieder aufzunehmen, sondern Hilfen gegeben wer-
den sollen, um die Wiedereingliederung des Ent-
wicklungshelfers in eine Berufsstellung, die seinen 
neuen Erfahrungen und Kenntnissen entspricht, zu 
erleichtern. Dem Entwicklungshelfer oder der Ent-
wicklungshelferin soll die Gelegenheit gegeben wer-
den, eine weitere Ausbildung vorzunehmen. 

Wir haben die Wiedereingliederung auch in bezug 
auf den öffentlichen Dienst dadurch erleichtert, daß 
die Zeit im Entwicklungsland zur Hälfte angerechnet 
wird. Hier kommt nun eine meiner Bitten: Ich 
meine, es sollte auch in den Tarifverträgen darauf 
geachtet werden, daß diese Zeit in die Gesamtbe-
rufszeit einbezogen wird. Nachteile, wie sie etwa 
darin zu sehen sind, daß die Weihnachtsgratifika-
tion zurückzuzahlen ist, wenn man vor dem 1. April 
den Entwicklungsdienst antritt, sollten beseitigt 
werden. 

Ich ganzen darf ich sagen, daß der Entwicklungs-
dienst uns darauf hinweist, daß überhaupt eine 
große Personalplanung notwendig ist, welche die 
Arbeit im Ausland einschließt. Ich denke hier be- 
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sonders an die Landwirtschaft. Ich hätte das viel-
leicht genauer im Rahmen der großen Diskussion 
über die Landwirtschaft ausführen können. Wir wis-
sen, daß Menschen, die landwirtschaftliche Kennt-
nisse haben, auf Jahre hinaus dringend in den Ent-
wicklungsländern gebraucht werden, daß diese Aus-
bildung also in dem Umfang auch bei uns fortgesetzt 
werden muß, der im internationalen Rahmen not-
wendig ist, selbst dann, wenn bei uns der Bedarf 
an Kräften in der Landwirtschaft sinkt. 

Nun noch ein kurzes Wort zum Dienst am Frie-
den. Ich habe neulich einmal in einer Zeitschrift ge-
lesen, daß Wehrdienst als Dienst zur Sicherung des 
Friedens und Entwicklungsdienst als ein Dienst zur 
Ausbreitung des Friedens verstanden wird — ein 
Wort, daß ich hübsch fand, wenn man darüber sicher 
auch diskutieren kann. Es macht aber doch wohl 
deutlich, daß sich der Ausbreitung des Friedens — 
beide Dienste dienen dem Frieden — nur solche 
Menschen widmen können, die dazu nicht nur die 
fachlichen Voraussetzungen haben, sondern auch in 
ihrer menschlichen Haltung, in ihrem Verständnis 
für andere, für andere Mentalitäten, in der Aner-
kennung für den anderen unter Beweis stellen, daß 
sie diese Leistung erbringen können. 

Zum Wahlrecht darf ich sagen, daß wir der An-
sicht sind, daß dieses Gesetz Rechte und Pflichten im 
In- und Ausland gleichmäßig gewährt. Man soll die 
Rechte, die man im Inland hat, im Ausland behalten, 
und deshalb hat der Ausschuß nach sehr eingehender 
Beratung Wert darauf gelegt, daß das Wahlrecht 
den Entwicklungshelfern erhalten bleibt. 

Ein letztes Wort: Wir erhoffen und erwarten von 
den Entwicklungshelfern einen Einfluß auf unsere 
eigene Gesellschaft, von der wir ja wissen, daß sie 
den Anliegen der fremden Länder nicht so aufge-
schlossen ist, wie wir es wünschen würden. Deshalb 
meinen wir, daß die jungen Menschen, die zu uns 
zurückkommen, einen großen Dienst für uns selber 
hier im Inland erbringen können. Ich glaube, daß 
wir, wenn wir partnerschaftliche Zusammenarbeit so 
verstehen, gleichermaßen Nutzen und Hilfe durch 
die jungen Menschen geben werden, deren Arbeit 
durch dieses Gesetz gesichert werden soll. 

(Beifall.) 

Präsident von Hassel: Ich erteile das Wort 
dem Abgeordneten Freiherr von Gemmingen. 

Freiherr von Gemmingen (FDP) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Leider bin ich nicht 
in der Lage, der Bitte des Präsidenten, meine Aus-
führungen zu Protokoll zu geben, Folge zu leisten. 
Ich werde mich aber bemühen, Herr Präsident, mich 
sehr kurz zu fassen und dadurch Ihre Anerkennung 
zu erreichen. 

Mit diesem Gesetz messen der Deutsche Bundes-
tag und die Bundesregierung den Entwicklungs-
helfern einen besonderen Rang innerhalb der Maß-
nahmen deutscher Entwicklungshilfe zu. Nur so ist 
ein Teil der Bestimmungen zu rechtfertigen, die 
eigentlich in Deutschland bisher ohne Beispiel sind. 

Das Gesetz hält daran fest, daß die Durchführung 
der Aufgabe, also der Entwicklungshilfe und der 
Entsendung von Entwicklungshelfern, nur in den 
Händen der privaten Träger bleiben kann. Das Ge-
setz erleichtert aber auch den Trägern des Entwick-
lungsdienstes die Durchführung ihrer Aufgabe und 
schafft hierzu wichtige Voraussetzungen. Es legt 
den Trägern des Entwicklungsdienstes auch Pflichten 
auf. Und die Gestaltung der vertraglichen Beziehun-
gen mit den Entwicklungshelfern ist eine ganz be-
deutende Angelegenheit, die in der Verantwortung 
der Träger liegt. 

In einem Punkt haben die Beratungen im Aus-
schuß für Entwicklungshilfe den Auflagenkatalog des 
Gesetzentwurfes erweitert, nämlich im Hinblick auf 
die Entsendungsgrundsätze, die im Interesse der 
Gesundheit des Entwicklungshelfers liegen. Diese 
Frage kann nicht ernst genug genommen werden. 
Das bezieht sich sowohl auf die gesundheitliche Vor-
aussetzung für die Entsendung eines Entwicklungs-
helfers, auf seine gesundheitliche Beobachtung wäh-
rend des Entwicklungsdienstes als auch darauf, was 
für ein Risiko in diesem Entwicklungsland in bezug 
auf seine Gesundheit eintreten kann. Ich gebe der 
Hoffnung Ausdruck, daß die Bundesregierung die-
sem Problem ihr besonderes Augenmerk zuwendet 
und mit dieser Aufgabe Ärzte mit langjähriger 
Tropenerfahrung betrauen kann. Es ist meine Bitte 
an Sie, Herr Minister, daß Sie diesem Problem ganz, 
besondere Aufmerksamkeit zuwenden, denn das 
liegt in Ihrer Verantwortung. Ich meine, Sie müßten 
sich etwas mehr Gedanken darüber machen; aller-
dings bin ich der Überzeugung, daß Sie sich die Ge-
danken darüber bereits gemacht haben, nur haben 
wir noch nichts davon gehört. 

Sicher wird diesem Gesetz in der Öffentlichkeit 
besonderes Interesse durch die geschaffene Gleich-
rangigkeit von Entwicklungsdienst und Wehrdienst 
beigemessen werden. Ich möchte das nicht wieder-
holen, denn meine beiden Vorredner haben dar-
über gesprochen; es ist ganz klar, daß wir hier 
warnen müssen, damit bei den Wehrpflichtigen 
durch dieses Gesetz keine falschen Erwartungen ge-
weckt werden. Aber weil ich mich nicht wiederholen 
möchte, möchte ich nicht mehr auf die Wehrpflicht 
zurückkommen. 

Es ist vielleicht nochmals hervorzuheben, daß der 
Bedarf an Entwicklungshelfern nach Zahl und Beruf 
ausschließlich von den Entwicklungsländern be-
stimmt wird. Deshalb kann die Bestimmung des Ge-
setzes vom Sinn und von der Anwendung her keine 
Alternative zur Wehrpflicht sein. 

Der Ausschuß für Entwicklungshilfe hat sich ge-
meinsam mit den mitberatenden Ausschüssen und 
unter Anhörung der vorgesehenen Träger des Ent-
wicklungsdienstes bemüht, ein Ergebnis zu errei-
chen, das der Forderung des Hohen Hauses im Ent-
schließungsantrag vom 14. Juni 1967 gerecht wird. 
Dieses Gesetz ist ein erster Schritt für in Entwick-
lungsländer entsandte deutsche Staatsbürger. Es ist 
zu hoffen und zu wünschen, daß sich die Erwartun-
gen erfüllen und daß mit diesem Gesetz gute Er-
fahrungen gemacht werden. Das kann es uns ermög-
lichen, auch für andere in Entwicklungsländer ent- 
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sandte Deutsche die notwendigen Gesetzesbestim-
mungen zu schaffen. 

Ich komme zu einer Schlußbemerkung und bin 
eigentlich enttäuscht, daß ich von den noch anwesen-
den Kollegen für diese Bemerkung keinen donnern-
den Applaus bekomme. Die FDP hat sich immer da-
für eingesetzt, daß die Entwicklungshelfer für die 
Dauer  des  Entwicklungsdienstes ihr Wahlrecht be-
halten, ebenso alle anderen Fraktionen dieses 
Hohen Hauses. Dabei haben wir jedoch die Ände-
rung des Bundeswahlgesetzes im Auge behalten und 
eine Lösung, bei ,der das Verfahren für das drin-
gend notwendige Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht 
verzögert wird. Daher meine Bitte bzw. meine For-
derung an Sie, Herr Minister: Tun Sie etwas für 
das Inkrafttreten des Gesetzes. Tun Sie endlich 
etwas dafür, daß ,die Barrieren, die vor diesem Ge-
setz noch aufgebaut werden könnten, überwunden 
werden. Ich glaube und hoffe, ,daß Sie diese Barrie-
ren und Hürden sehr genau kennen. Ich bin der 
Meinung, daß Sie  in  Ihrem Kabinett oder in Ihrer 
Koalition gewisse Rücksprachen mit anderen Kolle-
gen vornehmen können, damit dieses Gesetz ohne 
Schwierigkeiten in Kraft treten kann. 

(Beifall.) 

Präsident von Hassel: Herr Abgeordneter von 
Gemmingen, Sie bedauerten, daß es keinen don-
nernden Applaus gäbe. Ich mache darauf auf-
merksam, daß Sie der einzige Ihrer Fraktion sind, 
der Applaus spenden kann. 

(Abg. Freiherr von Gemmingen: Ich nahm 
an, daß ich auch im Sinne der anderen 

sprach.) 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der 
Aussprache zur dritten Lesung. Wer dem Gesetz in 

 der dritten Lesung zustimmen will, den bitte ich, 
sich zu erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Es ist einstimmig so beschlossen. 

Wir müssen dann noch über  den  Antrag des Aus-
schusses unter Ziffer 2 auf Seite 1 der Drucksache 
V/3783 abstimmen. Wer dieser Empfehlung seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Die Gegenprobe. — Einstimmig so be-
schlossen. 

Wir sind damit am Ende unserer heutigen Tages-
ordnung angelangt. Ich berufe die nächste Sitzung 
auf Mittwoch, den 19. März 1969, 9 Uhr, ein und 
schließe die Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 16.58 Uhr.) 

Berichtigung 

In der 219. Sitzung muß es auf Seite I bei der 
ersten Frage der Fragestunde (Fragen des Abg. Dr. 
Frerichs) statt „Monatsbericht der Deutschen Bundes-
bahn" „Monatsbericht der Deutschen Bundesbank" 
heißen. 
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Fellermaier 28. 2. 
Flämig ** 28. 2. 
Frehsee 28. 2. 
Dr. Frey 28. 2. 
Geisenhofer 28. 2. 
Gerlach * 28. 2. 
Graaff 28. 2. 
Haage (München) 28. 2. 
Hahn (Bielefeld) * 28. 2. 
Hamacher 31. 3. 
Hellenbrock 31. 3. 
Frau Dr. Heuser 28. 2. 
Hösl ** 28. 2. 
Frau Dr. Hubert 28. 2. 
Illerhaus * 28. 2. 
Dr. Imle 28. 2. 
Iven 28. 2. 
Josten 28. 2. 
Jürgensen 28.2. 
Jung  28. 2. 
Junghans 31. 3. 
Dr. Kliesing (Honnef) 28. 2. 
Klinker * 28. 2. 
Kriedemann * 28. 2. 

* Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen des Euro-
päischen Parlaments 

** Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen der Bera-
tenden Versammlung des Europarats  

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete (r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Freiherr von Kühlmann-Stumm 28. 2. 
Kunze 30. 4. 
Lautenschlager * 28. 2. 
Lemmer 28. 2. 
Lenz (Brühl) * 28. 2. 
Lenze (Attendorn) ** 28. 2. 
Dr. Lindenberg 28. 2. 
Lotze 28. 2. 
Lücker (München) * 28. 2. 
Dr. Martin 28. 2. 
Mauk * 28. 2. 
Frau Meermann 28. 2. 
Dr. von Merkatz 28. 2. 
Memmel * 28. 2. 
Dr. h. c. Menne (Frankfurt) 28. 2. 
Mertes 28. 2. 
Metzger * 28. 2. 
Michels 28. 2. 
Missbach 15. 4. 
Moersch 28. 2. 
Frau Mönikes 28. 2. 
Müller (Aachen-Land) * 28. 2. 
Müller (Mülheim) 28. 2. 
Ott 28. 2. 
Frau Pitz-Savelsberg 28. 2. 
Porsch 28. 2. 
Richarts * 28. 2. 
Riedel (Frankfurt) * 28. 2. 
Dr. Rinderspacher 2. 3. 
Rollmann 4. 3. 
Rommerskirchen 28. 2. 
Scheel 28. 2. 
Schulte 28. 2. 
Schultz (Gau-Bischofsheim) 28. 2. 
Dr. Schulz (Berlin) 28. 2. 
Frau Dr. Schwarzhaupt 28. 2. 
Dr. Serres 28. 2. 
Springorum * 28. 2. 
Dr. Starke (Franken) * 28. 2. 
Dr. Stecker 28. 2. 
Steinhoff 30. 4. 
Frau Stommel 28. 2. 
Stücklen 1. 3. 
Weigl 28. 2. 
Welke 28. 2. 
Frau Wessel 31. 3. 
Frau Dr. Wex 28. 2. 
Winkelheide 15. 3. 
Wullenhaupt 28. 2. 
Wurbs 28. 2. 
Ziegler 28. 2. 
Dr. Zimmermann 28. 2. 

Anlage 2 	 Umdruck 590 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Neuregelung des Besoldungsrechts (Zweites Besol-
dungsneuregelungsgesetz - 2. BesNG) - Druck-
sachen V/3693, V/3827 -. 



11916 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 220. Sitzung. Bonn, Freitag, den 28. Februar 1969 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel I § 1 Nr. 1 

(§ 5 des Bundesbesoldungsgesetzes) : 

1. a) § 5 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Oberstudiendirektor ist in die Besol-
dungsgruppe A 16 oder A 15 einzureihen; in 
der Besoldungsgruppe A 15 erhält er eine 
Amtszulage". 

b) Die Bundesbesoldungsordnung A (Anlage I 
des Bundesbesoldungsgesetzes) wird wie folgt 
geändert und ergänzt: 

aa) In der Besoldungsgruppe 14 wird bei 
„Oberstudienrat" der Fußnotenhinweis 4) 
gestrichen. 

bb) In der Besoldungsgruppe 15 erhält der 
„Studiendirektor" einen weiteren Fuß-
notenhinweis 11). Es wird hinter der Fuß-
note 10) folgende Fußnote 11) angefügt: 

„11) auch als ständiger Vertreter des 
Oberstudiendirektors". 

2. a) § 5 Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Verwaltungsgerichtsrat ist bis zur sie-
benten Dienstaltersstufe in die Besoldungs-
gruppe A 13, von der achten bis zur zwölften 
Dienstaltersstufe in die Besoldungsgruppe 
A 14, von der dreizehnten Dienstaltersstufe 
an in die Besoldungsgruppe A 15 einzureihen; 
der Verwaltungsgerichtsdirektor ist bis zur 
zwölften Dienstaltersstufe in die Besoldungs-
gruppe A 15 und von der dreizehnten Dienst-
altersstufe an in die Besoldungsgruppe A 16 
einzureihen." 

b) Die Bundesbesoldungsordnungen A und B 
(Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes) 
werden wie folgt geändert: 

aa) In Besoldungsgruppe A 13 werden bei 
„Verwaltungsgerichtsrat" anstelle der 
Fußnotenhinweise 3) 4) die Fußnotenhin-
weise „ 4) 5) " angebracht. 

Die Fußnoten 4) und 5 ) erhalten folgende 
Fassung: 

„ 4) Soweit nicht in den Besoldungsgrup-
pen A 14, A 15. 

5) Bis zur siebenten Dienstaltersstufe." 

bb) In der Besoldungsgruppe A 14 werden 
bei „Verwaltungsgerichtsrat" anstelle der 
Fußnotenhinweise 2) 5) die Fußnotenhin

-

weise „ 5 ) 6) " angebracht. 

Die Fußnoten 5) und 6) erhalten folgende 
Fassung: 

„ 5) Soweit nicht in den Besoldungsgrup-
pen A 13, A 15. 

6) Von der achten bis zur zwölften 
Dienstaltersstufe." 

cc) In Besoldungsgruppe A 15 wird nach 
dem Wort „Verwaltungsgerichtsdirektor" 
das Wort „Verwaltungsgerichtsrat" ein-
gefügt. 

Bei „Senatsrat beim Bundespatentge-
richt" und bei „Verwaltungsgerichts-
direktor" werden die Fußnotenhinweise 
„ 3) 5)", bei „Verwaltungsgerichtsrat" die 
Fußnotenhinweise „ 6) 7)" angebracht. 

Die Fußnoten 5) bis 7) erhalten folgende 
Fassung: 

„ 5) Bis zur zwölften Dienstaltersstufe. 

6) Soweit nicht in den Besoldungsgrup-
pen A 13, A 14. 

7) Von der dreizehnten Dienstalters-
stufe an." 

Die Fußnotenhinweise und Fußnoten 6), 
7) und 8) erhalten die Nummern 8), 9) 
und 10). 

dd) In Besoldungsgruppe A 16 werden nach 
den Worten „Oberstaatsanwalt beim 
Bundesgerichtshof" die Worte „Senats-
rat beim Bundespatentgericht" und „Ver-
waltungsgerichtsdirektor" mit den Fuß-
notenhinweisen „ 6) 7) " eingefügt. 

Die Fußnote 7) erhält folgende Fassung: 
„ 7) Von der dreizehnten Dienstaltersstufe 
an." 

Die Fußnotenhinweise und Fußnoten 7 ) 
und 8) erhalten die Nummern 8) und 9). 

ee) In der Besoldungsgruppe B 2 wird „Se-
natspräsident beim Bundespatentgericht" 
gestrichen. 

ff) In der Besoldungsgruppe B 3 wird hinter 
„Präsident einer Wasser- und Schiffahrts-
direktion" die Amtsbezeichnung „Senats-
präsident beim Bundespatentgericht" ein-
gefügt. 

3. Die Bundesbesoldungsordnung A (Anlage I des 
Bundesbesoldungsgesetzes) wird wie folgt ge-
ändert und ergänzt: 

a) In Besoldungsgruppe 8 erhalten 

Hauptbrandmeister 1 ) 
Hauptlokomotivführer 
Hauptmaschinenmeister 1 ) 

Hauptschiffsführer 1)  

Hauptwerkmeister 
Regierungsvermessungshauptsekretär 1) 
Technischer Bundesbahnhauptsekretär 

Technischer Fernmeldehauptsekretär 
Technischer Posthauptsekretär 
Technischer Regierungshauptsekretär 
Zollhauptmaschinenmeister 1 ) 
Zollhauptschiffsführer 
den weiteren Fußnotenhinweis 3) 
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b) In Besoldungsgruppe 12 erhalten 

Postoberbauamtmann 
Regierungsoberbauamtmann 
Regierungsvermessungsoberamtmann 
Seehauptkapitän 2) 
Technischer Bundesbahnoberamtmann 
Technischer Fernmeldeoberamtmann 
Technischer Postoberamtmann 
Technischer Regierungsoberamtmann 
Verwaltungsoberamtmann 
Zollrat 
Hauptmann im Bundesgrenzschutz 3) 
Hauptmann 3) 
Kapitänleutnant 3) 
Verwaltungsoberamtmann 
den weiteren Fußnotenhinweis 1 ) 

Zu Artikel I § 1 Nr. 10 

(§ 53 des Bundesbesoldungsgesetzes) ; 

4. Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

,b) In Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Als gleichwertig sind anzusehen die Grund-
ämter der Besoldungsgruppe A 6 und als Ein-
gangsstufe der Polizeihauptwachtmeister."' 

5. Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

,c) In Absatz 3 werden in Satz 1 die Worte 
„Abs. 3" durch „Abs. 4" ersetzt; Satz 2 wird 
gestrichen.' 

6. Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

,d) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„ (4) Die Länder können für die gemeinsa-
men Gemeindeverbände und die sonstigen 
ihrer Aufsicht unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, sowie für Steuerbeamte von § 5 
Abs. 6 abweichende Regelungen zulassen, 
soweit dies wegen der besonderen Organi-
sations- und Personalstruktur zur Einhaltung 
des Grundsatzes sachgerechter Bewertung 
notwendig ist."' 

Bonn, den 26. Februar 1969 

Dorn und Fraktion 

Anlage 3 	 Umdruck 594 

Änderungsantrag des Abgeordneten Dr. Arndt 
(Hamburg) zur zweiten Beratung des Entwurfs eines 
Zweiten Gesetzes zur Neuregelung des Besoldungs-
rechts (Zweites Besoldungsneuregelungsgesetz —
2. BesNG) — Drucksachen V/3693, V/3827 —. 

1. In Artikel I § 1 Nr. 1 erhält § 5 Abs. 4 Satz 2 
folgende Fassung: 

„Der Verwaltungsgerichtsrat ist bis zur siebenten 
Dienstaltersstufe in die Besoldungsgruppe A 13, 
von der achten bis zur zwölften Dienstaltersstufe 
in die Besoldungsgruppe A 14, von der dreizehn-
ten Dienstaltersstufe an  in  die Besoldungs-
gruppe A 15 einzureihen; der Verwaltungsge-
richtsdirektor ist bis zur zwölften Dienstalters-
stufe in die Besoldungsgruppe A 15 und von der 
dreizehnten Dienstaltersstufe an in die Besol-
dungsgruppe A 16 einzureihen." 

2. In Artikel I § 1 Nr. 10 erhält Buchst. c folgende 
Fassung: 

„c) In Absatz 3 werden in Satz 1 die Worte 
„Abs. 3" durch „Abs. 4" ersetzt; Satz 2 wird 
gestrichen." 

3. In den Besoldungsgruppen A 13, A 14, A 15 und 
A 16 sind die entsprechenden Änderungen vor-
zunehmen; bei den Ämtern für Richter (Senatsrat 
beim Bundespatentgericht), bei denen bisher zwei 
weitere Dienstalterszulagen vorgesehen sind, ist 
die entsprechende Durchstufung vorzunehmen. 

Bonn, den 28. Februar 1969 

Dr. Arndt (Hamburg) 
Dr. Müller-Emmert 
Frau Kleinert 

Anlage 4 	 Umdruck 591 

Änderungsantrag der Abgeordneten Hofmann 
(Kronach), Sänger, Seibert, Marx (München) und Ge-
nossen zur zweiten Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Ge-
setzes zur Neuregelung des Besoldungsrechts (Zwei-
tes Besoldungsneuregelungsgesetz — 2. BesNG). 
Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel I § 1 Nr. 10 Buchstabe b (§ 53 Absatz 2 
Satz 2) werden die Worte 

„der Besoldungsgruppe A 11 und der Lehrer an 
Volksschulen, soweit  für diesen ein Studium von 
sechs Semestern vorgeschrieben ist, 

der Besoldungsgruppe A 12 und der Lehrer an Real-
schulen." 

gestrichen. 

Bonn, den 27. Februar 1969 

Hofmann (Kronach) 
Sänger 
Seibert 
Marx (München) 
Bäuerle 
Bading 
Barche 

Bauer (Würzburg) 
Berlin 
Dröscher 
Dr. Enders 
Felder 
Feuring 
Folger 
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Frau Freyh 
Fritsch (Deggendorf) 
Fritz (Wiesbaden) 
Hauffe 
Frau Herklotz 
Herold 
Hofmann 

(Hessisch-Lichtenau) 
Junker 
Dr. Koch 
Dr. Kreutzmann 

Langebeck 
Dr. Müller (München) 
Raffert 
Dr. Schmidt (Offenbach) 
Schwabe 
Spillecke 
Dr. Stammberger 
Vit 
Wiefel 
Zebisch 

Anlage 5 	 Umdruck 592 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Neuregelung des Besoldungsrechts (Zweites Besol-
dungsneuregelungsgesetz — 2. BesNG) — Druck-
sachen V/ 3693, V/3827 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel I § 1 Nr. 1 (§ 5 des Bundesbesoldungsge-
setzes) : 

Die Bundesbesoldungsordnung A (Anlage I des Bun-
desbesoldungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

1. In Besoldungsgruppe 7 werden gestrichen: 

Obermeister im Bundesgrenzschutz 2) 3) 
Oberbootsmann im Bundesgrenzschutz 2)3) 
Oberfeldwebel 2)3) 
Oberbootsmann 2)3) 

2. In Besoldungsgruppe 8 

a) wird gestrichen: 

Hauptmeister im Bundesgrenzschutz 2)3) 
Hauptbootsmann im Bundesgrenzschutz 2)3) 
Oberfähnrich im Bundesgrenzschutz 3) 
Oberfähnrich zur See im Bundesgrenzschutz 3) 
Hauptfeldwebel 2)3) 
Hauptbootsmann 2)3) 
Oberfähnrich 3) 
Oberfähnrich zur See 3) 

b) wird eingefügt: 

unter unmittelbarer Bundesdienst in Besol-
dungsgruppe 8: 
Obermeister im Bundesgrenzschutz 
Oberbootsmann im Bundesgrenzschutz 
Oberfeldwebel 
Oberbootsmann 

3. In Besoldungsgruppe 9 

a) wird gestrichen: 

Stabsmeister im Bundesgrenzschutz 
Stabsbootsmann im Bundesgrenzschutz 
Stabsfeldwebel 
Stabsbootsmann 

b) wird eingefügt: 

unter unmittelbarer Bundesdienst in Besol-
dungsgruppe 9: 

Hauptmeister im Bundesgrenzschutz 
Hauptbootsmann im Bundesgrenzschutz 
Oberfähnrich im Bundesgrenzschutz 
Oberfähnrich zur See im Bundesgrenzschutz 
Hauptfeldwebel 
Hauptbootsmann 
Oberfähnrich 
Oberfähnrich zur See 

4. In Besoldungsgruppe 10 

a) wird gestrichen: 

Oberstabsmeister im Bundesgrenzschutz 
Oberstabsbootsmann im Bundesgrenzschutz 
Oberstabsfeldwebel 
Oberstabsbootsmann 

b) wird eingefügt: 

' unter unmittelbarer Bundesdienst in Besol-
dungsgruppe 10: 

Stabsmeister im Bundesgrenzschutz 
Stabsbootsmann im Bundesgrenzschutz 
Stabsfeldwebel 
Stabsbootsmann 

5. In Besoldungsgruppe 11 wird unter unmittel-
barer Bundesdienst eingefügt: 

Oberstabsmeister im Bundesgrenzschutz 
Oberstabsbootsmann im Bundesgrenzschutz 
Oberstabsfeldwebel 
Oberstabsbootsmann 

Bonn, den 27. Februar 1969 

Mischnick und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 593 

Änderungsantrag der .  Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Neuregelung des Besoldungsrechts (Zweites Besol-
dungsneuregelungsgesetz — 2. BesNG) — Druck-
sachen V/3693, V/3827 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel I § 1 Nr. 1 (§ 5 des Bundesbesoldungs-
gesetzes) 

1. In der Bundesbesoldungsordnung B Besoldungs-
gruppe 10 wird gestrichen: 

„General 2) " 

2. In der Besoldungsgruppe B 11 wird eingefügt: 

„General (als Generalinspekteur der Bundes-
wehr) " 

Bonn, den 27. Februar 1969 

Mischnick und Fraktion 
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Anlage 7 	 Umdruck 595 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Neuregelung des Besoldungsrechts (Zweites Be-
soldungsneuregelungsgesetz — 2. BesNG) — Druck-
sachen V/3693, V/ 3827 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel XIV werden in der Nummer 7 die Worte 
„1. April 1969" durch die Worte „1. Juni 1969" er-
setzt. 

Bonn, den 28. Februar 1969 

Dr. Barzel und Fraktion 

Anlage 8 

Schriftliche Erklärung 

des Abgeordneten Spillecke (SPD) zu Punkt 27 der 
Tagesordnung. 

Ich habe die Aufgabe, für die  Bundestagsfraktion 
der SPD zu dem Ergebnis der Beratungen zum heute 
zur Verabschiedung anstehenden Zweiten Besol-
dungsneuregelungsgesetz in der Gänze Stellung 
zu nehmen. Es war die Absicht des Bundestages, die 
von allen drei Bundestagsfraktionen geforderte Ver-
einheitlichung, sprich Harmonisierung, der Beamten-
besoldung in Bund und Ländern und Gemeinden in 
drei Stufen durchzuführen. Diese Absicht des Hohen 
Hauses konnte leider nicht durchgehalten werden. 

Die beabsichtigten drei Stufen waren so konzi-
piert: eine erste Stufe in Form des Ersten Besol-
dungsneuregelungsgesetzes vom 6. Juli 1967; diese 
Stufe wurde durchgeführt, sie trat am 1. Juli 1967 
in Kraft. Die zweite Stufe dieser Reform wurde kon-
zipiert mit dem Regierungsentwurf eines Zweiten 
Besoldungsneuregelungsgesetzes vom März 1968. 
Diese Konzeption ist nur teilweise in Form des Vier-
ten Besoldungsänderungsgesetzes vom 19. Juli 1968 
verwirklicht worden. Der wesentliche Inhalt des 
Vierten Besoldungsänderungsgesetzes bestand in 
einer Erhöhung der Grundgehälter und des Ortszu-
schlages um 4 % ab 1. Juli 1968. Dazu kamen struk-
turelle Verbesserungen für die Versorgungsempfän-
ger ab 1. Oktober 1968. Schon die konzipierte zweite 
Stufe wurde also  nicht in vollem Umfange durch-
geführt. 

Der Hauptgrund für die Nichtverwirklichung der 
Konzeption in drei Stufen liegt wohl zweifelsohne 
in der Haushalts- und Finanzsituation, vor die sich 
der Bund im Jahre 1966 gestellt sah. Diese Situation 
verhinderte im Grunde genommen die sogenannte 
zweite Stufe. Die Umstände zwangen die Bundes-
regierung zu dem Versuch, die sogenannte zweite 
und dritte Stufe nunmehr in einem Paket zusammen-
zufassen. Der Zeitpunkt selbst für diese Zusammen-
fassung war wiederum nicht ideal, insofern nämlich  

nicht, als auch diesmal die  'erforderlichen finanziellen 
Mittel nicht in  ausreichendem Maße zur Verfügung 
gestellt werden konnten. 

Zu diesem Aspekt kommt als erschwerender Um-
stand  die  Finanzreform hinzu. Die Bundesländer 
haben sich im Hinblick auf die  auch von ihnen 
gewünschte Harmonisierung eher zurückhaltend ver-
halten. Aus all  diesen Umständen ist zu ersehen, daß 
die Regierungsvorlage zum Zweiten Besoldungsneu-
regelungsgesetz nicht wie 'in der Entschließung des 
Bundestages zum Vierten Besoldungs erhöhungsge-
setz gefordert Ende 1968 dem Hohen Hause zuge-
leitet wurde, sondern erst Anfang 1969. 

Die Beratungen des Innenausschusses des Deut-
schen Bundestages haben unter einigen anderen 
schwierigen Aspekten gestanden. Die erste Schwie-
rigkeit stellte sich in dem Umstand dar, daß die 

 Bundesregierung für Arbeiter und Angestellte ab 
1. Januar 1969 einen Tarifvertrag abschloß, der im 
Schnitt eine Lohn- und  Gehaltsaufbesserung um 7 % 
brachte. Es wurde für die Beamtenschaft sicherlich 
offenkundig, daß aus diesem Ergebnis resultierend 
der von ihnen erhoffte Inkraftsetzungstermin vom 
1. Januar 1969 nicht gehalten werden konnte. 

Ein weiterer erschwerender Aspekt für die Bera-
tungen im Innenausschuß war, daß die Bundesregie-
rung zwar für Arbeiter und Angestellte ihres zustän-
digen Bereiches die Sonderzuwendung auf 40 % fest-
setzte, während sie das gleiche für die Beamten nicht 
zu tun gewillt war. Dieses unverständliche Verhal-
ten der Regierung ist in der Tat zu einem Ärgernis 
geworden. Unter diesen, von uns keineswegs ge-
wünschten Randerscheinungen ist auch 'die im Rah-
men dieses Gesetzes vorgesehene Bindung der Lan-
desbeamten in einer Phase beraten worden, wo alle 
Beratungen von einer empörten, mißtrauisch gewor-
denen Beamtenschaft verfolgt wurden. Ich will damit 
sagen, daß das Klima zwischen Parlament und den 
vom Gesetz Betroffenen nicht gerade das  beste war.  

Ich darf dazu abschließend bemerken — und ich 
sage das ausschließlich, um es noch einmal zu ver-
deutlichen —: Wir waren an dieser Klimaverschlech-
terung nicht beteiligt. 

Im Zusammenhang mit der Harmonisierung zwi-
schen Bund und Ländern, die im Rahmen dieses Ge-
setzes auch den Abbau von Vergünstigungen einzel-
ner Besoldungsgruppen bringt, ist wichtig, in Erin-
nerung zu rufen, daß die von niemand gutgeheißene 
Beförderungsinflation und unterschiedlichste Bewer-
tung gleicher Tätigkeiten im öffentlichen Dienst die 
Uneinheitlichkeit des Besoldungsrechtes auf der 
Ebene des Bundes und der Länder verschärft hat. 
Diese uneinheitlichen Regelungen des Besoldungs-
rechtes brachten natürlich auch bestimmte Vorteile, 
insbesondere für die Vertretungen der bei Bund und 
Land Bediensteten. Setzte der Bund solchen Forde-
rungen Widerstand entgegen, so konnten diese For-
derungen bei den Ländern unter Umständen durch-
gesetzt werden. 

Es ist inzwischen für jeden Kenner der Materie 
und vor allem auch für die betroffenen Beamten und 
Versorgungsempfänger eine Binsenwahrheit, daß 
das Besoldungsrecht sich in den letzten Jahren stark 
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auseinanderentwickelt hat. Besonders deutlich 
wurde diese Entwicklung, als in den Jahren 1965 
und 1966 die Länder Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen,  Nord-
rhein-Westfalen,  Rheinland-Pfalz und das Saarland 
die sogenannte Regelbeförderung einführten. Darun-
ter ist zu verstehen: die Beförderung vom Eingangs-
amt in das erste Beförderungsamt jeder Laufbahn-
gruppe nach verhältnismäßig kurzer Zeit, d. h. auch 
ohne eine überdurchschnittliche Leistung voraus-
zusetzen. Zudem ist zu verzeichnen, daß die Vor-
schriften über diese Regelbeförderung in den ein-
zelnen Ländern auch noch materiell sehr unter-
schiedlich sind. Auch formalrechtlich sind diese Re-
gelbeförderungen verschieden gestaltet. Zum Teil 
finden sie sich wieder in Bestimmungen unmittelbar 
im Besoldungsrecht, zum Teil im Laufbahnrecht, 
zum Teil sind auch besondere Regelungen erlas-
sen worden. Der Bund wir auch die von mir nicht 
genannten Länder haben zwar Vorschriften über 
eine Regelbeförderung nicht erlassen; aber auch dort 
sind Möglichkeiten der Beförderung in das erste 
Beförderungsamt durch Verbesserung der Stellen-
kegel gegeben worden. 

Bei der notwendigen anzustebenden Harmonisie-
rung war von Anfang an Wert darauf zu legen, daß 
der Bundesrat und der Bundestag in voller Über-
einstimmung ganz bestimmte Ziele anstrebten. Da-
mit soll auch deutlich gemacht werden, daß — so-
weit Interessen der Landesbeamten wahrzunehmen 
sind — die Bundesländer durch den Bundesrat bei 
der Vorbereitung des Gesetzes ihre Stellungnahme 
abgeben und den Bundesländern auch ganz be-
stimmte Prioritäten eingeräumt werden. 

Die Bundestagsfraktion der SPD hält es zudem 
auch für legitim, daß die Beamtenorganisationen, die 
bei der Vorbereitung des Gesetzes nicht voll zum 
Zuge kamen oder die sich gegenüber den Ländern 
nicht durchsetzen konnten, ihre Anliegen den Bun-
destagsfraktionen noch einmal vortrugen oder sich 
bei einzelnen Abgeordneten Gehör verschafften. 
Wogegen sich meine Fraktion verwahren möchte, 
sind die öffentlichen Behauptungen, daß der Innen-
ausschuß oder das Parlament insgesamt Schuld 
daran trage, wenn nicht alle Wünsche erfüllt wür-
den. Wir sind der Auffassung, wenn Landesbeamte 
Schuldige suchen, dann sollten sie entsprechende 
Fragen an ihre Berufsvertretungen richten, warum 
ihre Auffassungen und Forde rungen nicht von ihren 
Bundesländern im Bundesrat übernommen wurden. 

Lassen Sie mich ein Wort zu der  in  diesem Gesetz 
deutlich gewordenen Bemühung sagen, in Zukunft 
wieder zu einem einheitlichen Besoldungsrecht in 
Bund und Ländern zu kommen. Schon im Ersten Be

-soldungsneuregelungsgesetz vom 6. Juli 1967 wurde 
der Weg zu diesem Ziel deutlich gemacht. Es kann 
doch im Grunde genommen gar keine Frage sein, 
daß derjenige, der wieder zu einer inneren Besol-
dungsgerechtigkeit kommen will, kaum vor der ge-
samten Beamtenschaft vertreten kann, daß einzelne 
Beamtengruppen aus der rahmenrechtlichen Bindung 
ausgenommen sind und somit vor anderen begün-
stigt werden. 

Meine Fraktion ist der Auffassung, daß es bei der 
seit dem 1. Juli 1967 rahmenrechtlich festgelegten 
Struktur der Grundämter und der Beförderungsver-
hältnisse für die großen Verwaltungsbereiche mit 
mehrstufigem Aufbau nur verbleiben kann, wenn 
in  dieses Besoldungsgefüge die bedeutsamen ande-
ren Beamtengruppen eingeschlossen werden. Ich 
darf in diesem Zusammenhang auf die prozentualen 
Zahlenbeispiele verweisen, die im Bericht des Innen-
ausschusses zu diesem Gesetz aufgeführt sind. 

Die SPD-Bundestagsfraktion ist der Auffassung, 
daß die rahmenrechtliche Bindung nicht nur für 
einzelne Beamtengruppen gültig sein kann, sondern 
daß sie alle Beamtengruppen einschließen muß. 

Der Entwurf der Bundesregierung zum Zweiten 
Besoldungsneuregelungsgesetz ist im Rahmen der 
Möglichkeiten in mancher Beziehung verbessert 
worden. Änderungswünsche bei den Beratungen 
im Innenausschuß mußten sich im Rahmen des fi-
nanziell Durchsetzbaren halten. Deshalb war es not-
wendig, die Wunschliste nach Prioritäten zu ordnen. 
Im Rahmen dieses Gesetzes war die Einbeziehung 
des 'Ortszuschlags nicht möglich. Dies bleibt Absicht 
und Auftrag. Ich möchte einen Hinweis .auf das Pro-
blem geben, das Ortsklassenverzeichnis an tatsäch-
lich eingetretene Verhältnisse anzupassen. 

Lassen sie mich ein Beispiel exemplarisch für 
viele andere geben. Im Landkreis Unna hat mit 
Wirkung  vom 1. Januar 1968 eine tiefgreifende kom-
munale Gebietsreform stattgefunden, die aus 75 
Gemeinden 9 Städte und Großgemeinden werden 
ließ. Der weit über die Grenzen des Landes Nord-
rhein-Westfalen hinaus beachtete Schritt, der in 
Unna nach heftiger Diskussion vollzogen worden ist, 
ist nicht nur von örtlicher oder regionaler Bedeu-
tung, er ist auch ein Stück verwirklichter Raumord-
nung, welche der Bund sich zum Ziel gesetzt hat. 

Die Konsequenzen aus dieser Zielsetzung ist der 
Bund allerdings in vielen Fällen nicht bereit zu 
ziehen. So lehnt z. B. die Bundespost eine Verein-
heitlichung der Fernsprechnetze in den neugebilde-
ten Großgemeinden ab, so daß auch in Zukunft von 
einem Ortsteil in den anderen Ortsteil Fernge-
spräche geführt werden müssen. Auch der Bundes-
verkehrsminister weigert sich, für das Güterkraft-
verkehrsgewerbe die Konsequenzen aus der Neuord-
nung zu ziehen (Problem der Ortsmittelpunkte für 
den Nahverkehr). 

Ein weiteres Hauptprobleni besteht darin, daß die 
Gemeinden, die bisher wegen ihrer Größe und  Be-
deutung zur Ortsklasse A gehörten, nunmehr eine 
wesentliche Veränderung in der Struktur aufweisen, 
so daß die öffentlichen Bediensteten mit Recht er-
warten, daß eine neue Ortsklasseneinstufung vor-
genommen wird. Wir bitten den Innenminister hier-
aus Konsequenzen zu ziehen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion setzte sich für ein 
Vorziehen des Inkrafttretens dieses Gesetzes vom 
1. Juni 1969 ,auf den 1; April 1969 ,ein. Der Innen-
ausschuß in seiner Gesamtheit ist diesem Vorschlag 
gefolgt. 

Wegen der ungenügenden Gesamtbezüge der 
Beamten des einfachen Dienstes haben wir uns hier 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 220. Sitzung. Bonn, Freitag, den 28. Februar 1969 	11921 

für eine spürbare Verbesserung des Entwurfes ein-
gesetzt. Für die Beamten des einfachen Dienstes und 
auch des mittleren Dienstes sind eine Erhöhung der 
Grundgehälter und die Anhebung der Amtszulage 
von 20 auf 25 DM im Vergleich zum Regierungsent-
wurf erreicht worden. 

Die Gesamtverbesserung muß man jedoch er-
kennen in der Kombination zwischen der Verbesse-
rung des Grundgehaltes, der Verbesserung der Orts-
zuschläge und der Zulagen. 

Für die Richter in den Besoldungsgruppen A 14 
und A 15 ist die Gewährung der Zulage (75 % des 
Unterschieds zu den Endgrundgehältern der jeweils 
nächsten Besoldungsgruppe) bereits mit Erreichen 
des Endgrundgehaltes gewährt worden. Der Regie-
rungsentwurf sah diese Verbesserung erst zwei 
Jahre nach Erreichen des Endgrundgehaltes vor. Für 
die Richter hatte der Rechtsausschuß die Durchfüh-
rung von A 13 bis A 15 und von A 15 nach A 16 
empfohlen. Der Innenausschuß und auch die große 
Mehrheit meiner Fraktion konnten sich diesem Vor-
schlag nicht anschließen, da diese zusätzliche Ver-
besserung mit dem automatischen Aufstieg nach 
A 15 oder A 16 nicht übersehbare Auswirkungen 
auf das gesamte Besoldungsgefüge haben würde. 
Natürlich gab es in dieser speziellen Frage auch 
sehr unterschiedliche Meinungen, die von einer 
vollen Zustimmung his zu einer Ablehnung gingen. 

Bei den Philologen ist der Regierungsentwurf 
ebenfalls insofern verbessert worden, als der Stu-
diendirektor jetzt in A 15 eingruppiert ist. Im Regie-
rungsentwurf war die Eingruppierung des Studien-
direktors gar nicht vorgesehen. Für den Oberstu-
diendirektor wurde eine Amtszulage in Höhe von 
150 DM gewährt, die mit Erreichen der 15. Dienst-
altersstufe auf 240 DM erhöht wird. 

Auch hier sah der Regierungsentwurf eine Erhö-
hung auf 240 DM erst nach Erreichen der 15. 
Dienstaltersstufe vor. 

Zu den Steuerbeamten möchte ich folgendes 
sagen. Die hauptsächlichen Bedenken der Vertre-
ter der Finanzbeamten richten sich gegen die Aus-
wirkungen des im Regierungsentwurf vorgesehenen 
allgemeinen Stellenschlüssels auf die Finanzver-
waltung in den Ländern. Dem ist entgegenzuhalten, 
daß sich heute sicherlich noch nicht ausmachen läßt, 
ob diese Auswirkungen tatsächlich so negativ sein 
werden, wie behauptet wird. 

Hier gibt es doch auch einen engen Zusammen-
hang mit dem großen Bereich der Zollverwaltung, 
deren Stellenkegel erst jetzt durch das Zweite Be-
soldungsneuregelungsgesetz verbessert wird. 

Die Bundesregierung wird auf Grund des Zwei-
ten Besoldungsneuregelungsgesetzes zur Vorlage 
einer Ämterbewertung an den Bundestag bis zum 
1. 10. 1970 verpflichtet. Der Bundestag wird in der 
Zwischenzeit bis zum 1. Januar 1971, dem Zeitpunkt, 
in dem die Auswirkungen des Stellenschlüssels auf 
Grund eventueller Einsparungen jeder dritten Beför-
derungsstelle frühestens eintreten werden, prüfen, 
welche Nachteile sich aus dem neuen Stellenschlüs-
sel tatsächlich einseitig für die Finanzbeamten er-
geben. 

Abschließend dazu darf ich noch einmal darauf 
hinweisen, daß der jetzt gültige Stellenschlüssel für 
die Steuerbeamten bei den Ländern unverändert 
bis zum 1. Januar 1971 gültig sein wird, dann tritt 
die Ämterbewertung ein — und dann ist auch der 
Zeitpunkt, an dem man in eine erneute Prüfung ein-
treten wird. 

Im Hinblick auf die Beamten des Polizeivollzugs-
dienstes darf ich folgendes sagen. In diesem Gesetz 
ist der Hauptwachtmeister in A 6 eingruppiert und 
somit gebunden. 

Die Länder sind bei den Beförderungsmöglichkei-
ten für die Polizeibeamten nicht gebunden. Dies 
wurde vom Innenausschuß ausdrücklich klargestellt. 
Damit ist den Besonderheiten des Polizeivollzugs-
dienstes im Gesetz Rechnung getragen worden. Es 
gelten nur die allgemeinen Grundsätze des § 5, nicht 
aber die Obergrenzen des § 5 Abs. 6. Die genaue 
Prüfung des Textes zeigt dies schlüssig auf. 

Mein Kollege Dr. Ulrich Lohmar hat den Bereich 
in seinen Ausführungen behandelt, der die Lehrer-
schaft in diesem Gesetz betrifft. 

Wenn der Innenausschuß im Hinblick auf den 
Regierungsentwurf, der ja doch letztlich auch in vol-
lem Umfange die Zustimmung des Bundesrates 
hatte, einige maßvolle Korrekturen nicht zuletzt 
auch zugunsten der Landesbeamten in Relation zum 
Regierungsentwurf vornahm, so waren wir immer 
überzeugt davon, daß diese vorgenommenen Kor-
rekturen von den Bundesländern noch toleriert wür-
den. 

Dem Bundesgesetzgeber stellten sich im Verlauf der 
Beratungen Fragen besonderer Art, z. B. erstens den 
Besoldungsrückstand betreffend: Ich darf hier an 
dieser Stelle einmal den Herrn Parlamentarischen 
Staatssekretär Köppler zitieren, der in der Frage-
stunde vom 5. 2. 1969 sagte: 

Die Bundesregierung hat mit den Maßnahmen, 
die sie dem Hohen Hause im vergangenen Jahr 
vorgeschlagen hat, und mit der Vorlage, die 
jetzt eingebracht worden ist, insofern ihr Ver-
sprechen wahrgemacht, als sie den Besoldungs-
rückstand nicht vergrößern läßt, wenn diese 
Maßnahmen vom Bundestag beschlossen wer-
den. Es ist zuzugeben, daß ein gewisser Nach-
holbedarf durch diese Maßnahmen nicht voll 
gedeckt werden kann. Bei allen Beteiligten be-
steht aber wohl Übereinstimmung darüber, daß 
das ein längerfristiger Prozeß sein muß. 

Dem Zitat ist klar zu entnehmen, daß es einen Rück-
stand gibt. 

Zweite Frage: ob neben diesem allgemeinen Be

-

soldungsrückstand im Hinblick auf die geringen 
Bezüge der Beamten des einfachen Dienstes beson-
dere Maßnahmen notwendig sind. 

Dritte Frage: ob die Ruhestandbeamten an besse-
ren Beförderungsmöglichkeiten teilnehmen können. 

Auch der Regierungsentwurf hat hier eine große 
Problematik gesehen und gab im Rahmen der finan-
ziellen Möglichkeiten eine Antwort darauf. 
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Im Art. 4 dieses Gesetzes wurde der § 4 dahin 
gehend geändert, daß die Regelung über die Ver-
sorgung aus dem ersten Beförderungsamt nun auch 
diejenigen Versorgungsempfänger erfaßt, die bis 
zum 31. 12. 1969 in den Ruhestand treten. 

Wir sind uns alle dessen bewußt, daß im Hinblick 
auf die Versorgung der Ruhestandsbeamten weitere 
Verbesserungen notwendig sind. In diesem Gesetz 
wurde das Mögliche getan. Der Personenkreis, der 
als Versorgungsempfänger unter Art. 131 GG fällt, 
hat in besonderem Maße von den Verbesserungen 
profitiert. Der dem Parlament durch die mittelfristige 
Finanzplanung, das zur Verfügung stehende Volu-
men, gesetzte Rahmen wurde entsprechend ausge-
schöpft. Im Bericht des Innenausschusses wird deut-
lich, daß die Versorgungsempfänger an den jähr-
lichen Mehraufwendungen auf Grund des vorliegen-
den Gesetzes mit insgesamt 44 % beteiligt sind. Der 
Anteil an dem gesamten Besoldungs- und Versor-
gungsaufwand des Bundes beträgt dagegen nur 
41 %. 

Vergleicht man diese beiden Zahlen, dann wird 
deutlich, daß hier im Rahmen des Möglichen alles 
ausgeschöpft wurde. 

Im Hinblick auf die Verbesserungsvorschläge der 
Bundesregierung zur Einstufung der Unteroffiziere 
der Bundeswehr — Höherstufungen und Zulagen — 
ist der Ausschuß den Vorschlägen gefolgt. Ebenso 
folgte er den hierauf abgestellten Regelungen für 
die Unterführer im Vollzugsdienst des Bundesgrenz-
schutzes. 

Nach Abschluß der Beratungen sowohl im Innen-
ausschuß als auch im Haushaltsausschuß erhebt sich 
die Frage, ob das Ergebnis, das durch die Beratun-
gen in den Ausschüssen gezeitigt werden konnte, 
befriedigend ist. Wenn man diese Frage zu beant-
worten hat von den Erwartungen her, die an dieses 
Gesetz geknüpft worden sind, und sie an diesen 
Erwartungen mißt, dann müßte man die Frage 
sicherlich mit Nein beantworten. An den finanziel-
len Möglichkeiten gemessen, auch unter Berücksich-
tigung der vorgenommenen Veränderungen, die 
noch mit den Ländern getroffen werden konnten, 
ist das gezeitigte Ergebnis sicherlich ein guter Kom-
promiß. Wenn auch nicht alle Vorschläge zur Zwei-
ten Stufe der Besoldungsneuregelung realisiert wer-
den konnten, so wissen wir dennoch, daß die Be-
schlüsse des Innenausschusses zu einer anerken-
nenswerten Verbesserung der Regierungsvorlage 
geführt haben. Es ist gar keine Frage, daß bei wei-
teren Besoldungsänderungsgesetzen die nicht ge-
lösten Probleme und auch die zurückgestellten Fra-
gen, wie z. B. die Lösung des Problems der An-
gleichung der Ruhestandsbeamten in vollem Um-
fange, die Frage der besseren Dotierung und wirt-
schaftlichen Besserstellung des einfachen Dienstes, 
der große Komplex der Ämterbewertung, die Stel-
lenrelation innerhalb des Gefüges, erneut zur Dis-
kussion aufgerufen sind. 

Aus den Erfahrungen bei den Beratungen zum 
Zweiten Besoldungsneuregelungsgesetz hat die SPD-
Fraktion die Bitte, derartige Spezialgesetze nicht nur 
mit den Spitzenorganisationen der Berufsverbände  

zu beraten, sondern auch deren Forderungen den 
Abgeordneten zum Gesetzentwurf beizufügen. Da-
bei sollen auch die Gründe dargelegt werden, wa-
rum vorgetragene Änderungen und Anregungen 
zum Entwurf keine Berücksichtigung im Regierungs-
entwurf finden konnten. Ferner scheint uns eine Ko-
ordinierung zwischen der Tarifpolitik der Bundes-
regierung für Arbeiter und Angestellte und der 
Besoldungspolitik für die Beamten notwendig, um 
Spannungen zu vermeiden. Eigentlich — und das 
wäre der Idealfall — müßte Vorsorge dafür getrof-
fen werden, daß der Gesetzgeber in die Lage ver-
setzt wird, seine Vorentscheidungen so rechtzei-
tig zu treffen, daß Finanz- und Haushaltsplanung 
entsprechende Folgerungen für die Besoldungspoli-
tik der Beamten ziehen können. Man sollte seitens 
der Regierung mindestens einmal den Versuch einer 
solchen Koordinierung unternehmen. 

Lassen Sie mich am Beispiel der Beratung zur 
Besoldungsordnung B im Ausschuß deutlich machen, 
daß wir im Grunde alle überfordert sind, wenn wir 
entscheiden sollen, inwieweit z. B. in der Besol-
dungsgruppe 3 der Vizepräsident des Bundesauf-
sichtsamtes für das Versicherungs- und Bauspar-
wesen in gleicher Bewertungsrelation zu sehen ist 
wie der Vizepräsident und Professor der Bundes-
anstalt für Materialprüfung, der Präsident des Kraft-
fahrtbundesamtes, der Direktor des Bundesmonopol-
amtes für Branntwein (auch den Beamten gibt es, 
und sicherlich nimmt er in seiner Eigenschaft eine 
wichtige Aufgabe wahr) und der Oberstapotheker 
bei der Bundeswehr. Ich könnte diese Liste allein 
in der Besoldungsgruppe B 3 um viele, viele Bei-
spiele ergänzen. Wie umfangreich allein in dieser 
Besoldungsgruppe B 3 die Anzahl der ihr zugefüg-
ten Ämter ist, ersehen Sie aus der Anlage der Be-
soldungsgruppe B, die ja ein Bestandteil dieses Ge-
setzes ist. Wer weiß denn eigentlich genau von den 
Abgeordneten, ob alle diese Ämter ihrem Amts-
inhalt gemäß gleichwertig sind? Ich meine, daß die 
Regierung jede Anstrengung machen sollte, die das 
Hohe Haus aus dieser Zuständigkeit für die Bewer-
tung der Amtsinhalte entläßt. Hier sind wir ganz 
ohne Zweifel überfordert. 

Lassen Sie mich zum Schluß meiner Ausführungen 
Ihre Aufmerksamkeit auf den Entschließungsantrag 
des Innenausschusses zum Zweiten Besoldungsneu-
regelungsgesetz lenken. In solchen Entschließungs-
anträgen verdeutlicht das beratende Gremium einer-
seits sein Unbehagen über Nichterreichtes und setzt 
zugleich Perspektiven für die künftigen Schwer-
punkte, die es zu setzen gilt. Unter III im Abs. 1 
wird verdeutlicht, daß der Deutsche Bundestag es 
im Interesse einer gleichmäßigen und sachgerech-
ten Bewertung der Amtsgeschäfte bei allen öffent-
lich-rechtlichen Dienstherren für erforderlich hält, 
daß die Grundsätze der Ämterbewertung in § 5 des 
Bundesbesoldungsgesetzes im Zuge der weiteren 
Besoldungsentwicklung in enger Zusammenarbeit 
mit den Ländern auszugestalten sind. Deshalb ersu-
chen wir die Bundesregierung mit allem Nachdruck 
wegen der Schwierigkeit und Gewichtigkeit dieser 
Aufgabe, die Arbeiten zur Aufstellung einer den 
Amtsinhalt stärker berücksichtigenden Bewertungs- 
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ordnung zu beschleunigen und dem Deutschen Bun-
destag bis zum 1. 10. 1970 darüber Bericht zu erstat-
ten. 

In Punkt 5 wird mit voller Absicht verdeutlicht, 
daß auch für die zukünftige Arbeit in der Besol-
dungspolitik an dem schon in der Entschließung des 
Deutschen Bundestages vom 12. 5. 1957 hervorge-
hobenen Ziel, Vorschläge zur Lösung des Problems 
einer Teilnahme der Versorgungsempfänger an den 
Strukturverbesserungen der aktiven Beamten zu 
unterbreiten, festgehalten wird. Dabei ist völlig 
eindeutig, daß über den Stand des bisher Erreichten 
hinaus weitere spürbare Verbesserungen erfolgen 
sollen. 

Gestatten Sie mir ganz zum Schluß meiner Aus-
führungen noch eine allgemeine Anmerkung. Es gibt 
wohl niemanden unter den Mitgliedern dieses 
Hohen Hauses, der nicht im Verlauf der letzten 
Monate gespürt hat, wie sehr die Unruhe und 
Unzufriedenheit bei der Beamtenschaft im allge-
meinen angewachsen ist. Besonders haben diejeni-
gen unter uns das Unbehagen der Beamtenschaft 
gegen ihren sog. Dienstherrn zu spüren bekommen, 
die sich in diesem Hohen Haus mit Besoldungs- und 
beamtenrechtlichen Fragen befassen müssen. Die 
Ursachen habe ich zu Beginn meiner Ausführungen 
angesprochen. 

Ich halte es für unzutreffend, für unklug und für 
eine Provozierung des öffentlichen Dienstes, wenn 
man im Zusammenhang mit diesem anstehenden 
Gesetz, von welcher Seite auch immer, von sog. 
Wahlgeschenken spricht. Die gerechte Besoldung der 
im öffentlichen Dienst Tätigen hat weder in dem 
Jahr, in dem eine Wahl vor der Tür steht, etwas 
mit Wahlgeschenken zu tun, noch in jenen Jahren, 
in denen keine Wahlen anstehen. Das Finden zu 
einer möglichst zufriedenstellenden Entlohnung und 
Besoldung für Arbeiter, Angestellte und Beamte 
der öffentlichen Hand sollte sich nach der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung richten. Das muß Auf-
trag und Ziel einer sachlichen Besoldungspolitik. 
für Regierung und Parlament sein. Wir bitten sei-
tens der SPD-Fraktion um Annahme des Gesetzes 
in dritter Lesung. 

Anlage 9 

Schriftliche Erklärung 

des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung 
Katzer zu Punkt 28 der Tagesordnung 

Die Bundesregierung legt dem Hohen Hause 
heute den Dritten Unfallverhütungsbericht vor. Er 
enthält die erfreuliche Feststellung, daß die Zahl 
der Arbeitsunfälle im Jahre 1966 weiter zurückge-
gangen ist. Die vielfältigen Bemühungen, die Sicher-
heit am Arbeitsplatz zu verstärken und Unfälle zu 
verhüten, haben also Früchte getragen. Von 1965 
auf 1966 ist die Zahl der angezeigten Arbeitsunfälle 
um 130 000 zurückgegangen. Das ist ein Rückgang 
um mehr als vier Prozent. Trotzdem waren aber  

immer noch 2,8 Mio Arbeitsunfälle zu verzeichnen. 
Es besteht also kein Grund zur Zufriedenheit. 
Unsere Anstrengungen müssen vielmehr verstärkt 
fortgesetzt werden. 

Die Ausgaben der gesetzlichen Unfallversiche-
rung beliefen sich 1966 auf nahezu 3,7 Mrd. DM. 
Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Aus-
gabensteigerung um 10,6 Prozent. Auf Grund der 
Erfahrungen können wir davon ausgehen, daß die 
Zahl der Arbeitsunfälle und damit auch der Zuwachs 
der Aufwendungen für die Unfallversicherung ge-
ringer werden. Wie für die anderen sozialen Be-
reiche liefert uns auch hier das Sozialbudget wert-
volle Aufschlüsse. Die Vorausschätzungen im Sozial-
budget zeigen, daß sich der Ausgabenzuwachs in 
der Unfallversicherung in den Jahren bis 1972 nur 
noch zwischen 5,2 bis höchstens 6,4 Prozent bewe-
gen wird. Das Sozialbudget macht ferner deutlich, 
daß der Anteil der Aufwendungen für die Unfall-
versicherung an den öffentlichen Sozialleistungen 
ebenfalls rückläufig ist. Der Anteil wird sich nach 
den Vorausberechnungen von fünf Prozent im Jahre 
1966 auf 4,6 Prozent im Jahre 1972 verringern. Diese 
Vorausschätzungen aus dem Sozialbudget können 
in dem vorliegenden Unfallverhütungsbericht natür-
lich nicht enthalten sein, da der Bericht sich nur 
als einen abgeschlossenen eZitraum beziehen kann. 

Selbstverständlich können diese positiven Erwar-
tungen kein Anlaß sein, die Hände in den Schoß 
zu legen. Die Unfallverhütung gehört zu den Auf-
gaben, die sich immer wieder stellen. Darüber hin-
aus gilt es in verstärktem Maße, der Unfallursachen-
forschung volle Aufmerksamkeit zu widmen. 

Es gibt Aufgaben, von denen man nicht ablassen 
darf und die sich immer neu stellen. Eine solche 
Aufgabe ist die Unfallverhütung. Von Zeit zu Zeit 
erschüttert uns alle die Nachricht von einem schwe-
ren Unfall wie unlängst der Brand an einer U-Bahn

-

Baustelle in München, dem drei Arbeiter zum Opfer 
fielen. Aber wie viele Unfälle ereignen sich, ohne 
in der Offentlichkeit Aufsehen zu erregen?! Wer 
macht sich klar, daß an jedem Arbeitstag 15 Men-
schen in unserem Lande einen tödlichen Arbeits-
unfall erleiden und viele andere schwer verletzt 
werden?! Wir alle sind verpflichtet, das unsere da-
zu beizutragen, um solches Leid zu verhindern. Im 
Hinblick auf diese Verpflichtung hat das Hohe 
Haus 1968 das Gesetz über technische Arbeitsmittel 
verabschiedet. Es soll gewährleisten; daß auch Ma-
schinen und Geräte, die nicht für den gewerblichen 
Bereich bestimmt sind, den allgemeinen Sicherheits-
anforderungen genügen. Damit trägt es der moder-
nen Entwicklung Rechnung; denn der technische 
Fortschritt, der einerseits das Leben und besonders 
die Arbeit leichter und ungefährlicher macht, bringt 
andererseits auch neue, unvorhergesehene Gefah-
ren mit sich. 

Zweifellos ist die Unfallverhütung in erster Linie 
eine menschliche Aufgabe. Die ethische Verpflich-
tung, die Gesundheit und körperliche Unversehrt-
heit des arbeitenden Menschen zu erhalten und 
ihn und seine Angehörigen vor Leid und Not zu 
bewahren, muß alle Unfallverhütungsarbeiten be-
stimmen. Andererseits müssen wir aber auch die 
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wirtschaftliche Seite der Unfallverhütung sehen. 
Zwar sind in den letzten Jahren die Unfallzahlen 
gesunken. Aber die Belastung der Volkswirtschaft 
durch Arbeitsunfälle hat dennoch — absolut gese-
hen — zugenommen. Allein bei den gewerblichen 
Berufsgenossenschaften sind in den letzten 10 Jah-
ren die Gesamtausgaben von 1,3 Mrd. DM auf 
3,1 Mrd. DM gestiegen. Jede der im Bereich der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften und der See-
Berufsgenossenschaft im Jahre 1966 geleisteten 
36 Mrd. Arbeitsstunden war mit mehr als 8 Pfen-
nig Kosten für Unfallversicherung belastet. Schon 
diese wenigen Zahlen machen deutlich, daß mit 
einem immer noch weit verbreiteten Vorurteil 
ernsthaft aufgeräumt werden muß, mit dem Vor-
urteil, Unfallverhütung sei zwar notwendig, aber 
lästig, da unproduktiv. 

In diesem Zusammenhang möchte ich meine Ge-
nugtuung darüber ausdrücken, daß das Forschungs-
institut der Friedrich-Ebert-Stiftung den in den frü-
heren Unfallverhütungsberichten bereits erwähnten 
Forschungsauftrag über betriebliche Unfallkosten 
im vergangenen Jahr abgeschlossen und einen Be-
richt über die betrieblichen Unfallkosten im Eisen 
und Metall verarbeitenden Bereich vorgelegt hat. 
Außerdem ist eine Methode zur Ermittlung der 
betrieblichen Unfallkosten erarbeitet worden. 

Ich freue mich, feststellen zu können, daß ins-
besondere auch die Sozialpartner ihre Bemühungen 
um die Unfallverhütung in den letzten Jahren er-
heblich verstärkt haben. Gemeinsam mit den zu-
ständigen staatlichen Stellen, den Trägern der 
Unfallversicherung und Fachverbänden sind sie 
auch in der Bundesarbeitsgemeinschaft für Arbeits-
sicherheit vertreten, die sich unter anderem die Auf-
gabe gestellt hat, die Bemühungen der verschiede-
nen Gruppen zu koordinieren und neue Initiativen 
zu entwickeln. So sind von der Bundesarbeitsge-
meinschaft zum Beispiel maßgebliche Impulse für 
die Unfallforschung ausgegangen. 

Die rückläufige Zahl der Unfälle mag bei allen, 
die um die Unfallverhütung bemüht sind, daß 
Bewußtsein stärken, nicht auf verlorenem Posten zu 
kämpfen. Das muß aber zugleich Ansporn sein, den 
Kampf gegen den Unfall fortzusetzen und weiter 
zu verstärken. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Wehner vom 26. Februar 1969 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Borm 
(Drucksache V/3878 Frage 1) : 

Welche Aufträge der Bundesregierung sind bisher nicht aus-
geführt worden, so daß ein „Gesamtdeutsches Institut — Bundes-
anstalt für gesamtdeutsche Angelegenheiten" geschaffen werden 
mußte? 

Die Anfrage geht offensichtlich auf meine Äuße-
rung in einem Interview mit dem „Vorwärts" in der 
vergangenen Woche zurück. 

Auf die Frage des „Vorwärts", welche Effizienz ich 
mir von der neu zu gründenden nachgeordneten An-
stalt des Bundesministeriums für gesamtdeutsche 
Fragen verspreche, antworte ich: „Es wird nun mög-
lich sein, Aufträge auch ausgeführt zu bekommen 
und dabei sogar noch rationeller mit dem Geld um

-

zugehen." 

Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, daß die 
erforderliche Zuarbeit durch die Institutionen, die 
nun in der nachgeordneten Anstalt zusammengefaßt 
werden, durch das fehlende Weisungsrecht des Mini-
steriums erheblich gelitten hatte und daß dieser 
Mangel durch die Errichtung der nachgeordneten 
Bundesanstalt beseitigt werden soll. 

Im übrigen habe ich alle wesentlichen Gründe, die 
für die Errichtung einer Bundesanstalt im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für gesamtdeutsche 
Fragen bestimmend sind, dem Bundestagsausschuß 
für gesamtdeutsche und Berliner Fragen in der Sit-
zung vom 6. 2. 1969 ausführlich dargelegt. 

Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Lauritzen vom 28. Februar 
1969 auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordne-
ten Fritsch (Deggendorf) (Drucksache V/3878 Fragen 
29 und 30) : 

Trifft es zu, daß Förderungsmaßnahmen für den Althausbesitz 
(Darlehen für Instandsetzung und Modernisierung) über den 
Haushalt 1969 hinaus nicht mehr vorgesehen sind? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß für das Jahr 1969 in 
Bayern bereits jetzt Anträge auf Gewährung von Darlehen zur 
Instandsetzung und Modernisierung in Höhe des voraussichtlich 
auf das Land Bayern entfallenden Förderungsbetrages des Bundes 
vorliegen? 

Ich kann Ihnen, Herr Abgeordneter, mitteilen, daß 
auch über den Haushalt 1969 hinaus in der mittel-
fristigen Finanzplanung Mittel für Förderungsmaß-
nahmen zugunsten des Althausbesitzes vorgesehen 
sind. Und zwar sind für die Jahre 1970 und 1971 
jeweils 10 Millionen DM jährlich an niedrig ver-
zinslichen Darlehen für einkommenschwache Haus-
eigentümer veranschlagt. 

Leider stehen nicht so viel Mittel zur Verfügung, 
wie in Bayern und auch in anderen Ländern benötigt 
werden. Ich bin mir der Bedeutung dieser Frage 
bewußt. Es wird deshalb mein Bemühen sein, auch 
in Zukunft Mittel, und zwar möglichst erhöhte Mittel 
für die Modernisierung und Instandsetzung des 
Althausbesitzes in die mittelfristige Finanzplanung 
und in den Haushalt hineinzubekommen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch 
daran erinnern, daß die Förderungsmaßnahmen für 
den Althausbesitz in den beiden Konjunkturpro-
grammen der Bundesregierung einen besonderen 
Schwerpunkt darstellten. Hier sind erhebliche Mittel 
vorweg zur Verfügung gestellt worden, die sonst 
auf viele Jahre hätten verteilt werden müssen. Über 
den Erfolg und den Umfang dieser Konjunktur-
maßnahme habe ich in der Antwort vom 3. Juli 1968 
auf eine Kleine Anfrage ausführlich berichtet. Ich 
verweise hierzu auf die Bundestagsdrucksache 
V/3138. 
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Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Lauritzen vom 28. Februar 
1969 auf die Mündliche Anfrage des Abgeoreneten 
Dr. Häfele (Drucksache V/3878 Frage 31) : 

Wird die Bundesregierung entsprechend ihrem Agrarprogramm 
bald Auslegungsrichtlinien erlassen, wonach Außenbereichsfälle 
im Sinne des § 35 Bundesbaugesetz dann großzügiger behandelt 
werden sollen, wenn in räumlichem oder persönlichem Zusam-
menhang mit landwirtschaftlichen Höfen gebaut wird? 

Es geht im Agrarprogamm, soweit es den § 35 
des Bundesbaugesetzes anbelangt, nicht um Aus-
legungsrichtlinien, sondern um die Änderung die-
ser Gesetzesbestimmung. Die Bundesregierung wird 
bei einer für die nächste Legislaturperiode zu er-
wartenden Novellierung des Bundesbaugesetzes 
prüfen, inwieweit gerade im Hinblick auf das agrar-
politische Programm der Bundesregierung die Be-
bauung im Außenbereich ländlicher Räume erleich-
tert werden kann, ohne einer Zersiedlung dieser 
Räume Vorschub zu leisten. Im übrigen ist auch die 
Verwaltungspraxis in den Ländern, wie ein Rund-
erlaß des Landes Baden-Württemberg beweist, einer 
Bebauung im Außenbereich gegenüber aufgeschlos-
sen, wenn es sich dabei um die Errichtung eines 
Eigenheimes für nachgeborene Bauernkinder im 
räumlichen Zusammenhang mit der elterlichen Hof-
stelle handelt. 

Schon nach der geltenden Fassung des Bundesbau-
gesetzes läßt sich also das Problem, das Ihrer Frage 
zugrunde liegt, zufriedenstellend lösen. 

Anlage 13 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Lauritzen vom 28. Februar 
1969 auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordne-
ten Dr. Müller (München) (Drucksache V/3878 Fragen 
32, 33 und 34) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß nach Aufhebung der 
Wohnungszwangswirtschaft in München Mieterhöhungen in der 
Höhe von über 300 % vorgekommen sind? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Unruhe in der 
Münchner Bevölkerung wegen dieser Mieterhöhungen steigt? 

Ist die Bundesregierung bereit, eine Angemessenheitsverord-
nung für Mieterhöhungen bei Großwohnungen in München und 
Hamburg zu erlassen? 

Mir ist bekanntgeworden, daß es in München in 
einigen Fällen zu Mieterhöhungen von 300 % und 
mehr gekommen sein soll. Derartige Erhöhungen 
müssen berechtigterweise unter der Bevölkerung 
eine Beunruhigung auslösen. Ich möchte jedoch dar-
auf hinweisen, daß die Preisbehörden gemäß § 2 a 
des Wirtschaftsstrafgesetzes gegen derartige Erhö-
hungen von Amts wegen einschreiten können. In 
einem Rundschreiben vom 16. Dezember 1968 habe 
ich die für das Wohnungswesen zuständigen Län-
derminister bereits auf diese Möglichkeit aufmerk-
sam gemacht. Darüber hinaus habe ich das Bayeri-
sche Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr 
um eine Überprüfung gebeten. 

Im übrigen gibt die neue Sozialklausel den Mie-
tern einen verstärkten Schutz gegenüber ungerecht-

fertigten Kündigungen. Oft scheuen sich die Mieter, 
von den Rechten, die ihnen das neue Mietrecht gibt, 
Gebrauch zu machen oder sie sind einfach nicht ge-
nügend über ihre Rechte informiert. 

Ich habe deshalb die Aufklärungsarbeit meines 
Ministeriums in dieser Hinsicht verstärkt. Derartige 
Mieterhöhungen, wie sie in der Frage genannt sind, 
können ja nicht einseitig vorgenommen werden, 
sondern nur durch eine unter Androhung der Kün-
digung vereinbarte Änderung des Mietvertrages. 
Der Drohung mit der Kündigung können die Mieter 
aber mit dem Hinweis auf die Sozialklausel ent-
gegentreten. 

Ich habe Überlegungen angestellt, ob gewisse 
Auswüchse in Hamburg und München durch den Er-
laß einer Angemessenheitsverordnung gesteuert 
werden können. Abgesehen von der juristischen 
Frage, ob es möglich ist, eine solche Verordnung 
allein für Großraumwohnungen in Hamburg und 
München zu erlassen, bestehen gerade unter dem 
Gesichtspunkt der allgemeinen Mietpreisentwick-
lung erhebliche Bedenken gegen eine solche Maß-
nahme. Es ist zu befürchten, daß dadurch uner-
wünschte und nicht gerechtfertigte Mieterhöhungen 
in den bereits früher weiß gewordenen Kreisen aus-
gelöst werden. Aus dieser Erwägung heraus habe 
ich auch Ende 1967, als 24 schwarze Kreise weiß 
wurden, davon abgesehen, eine Angemessenheits-
verordnung zu erlassen. 

Im übrigen könnte eine Angemessenheitsverord-
nung nur die Fälle einseitiger Mieterhöhungen er-
fassen. Bei den Fällen, auf die sich Ihre Frage be-
zieht, handelt es sich aber darum, daß unter der 
Androhung der Kündigung eine höhere Miete ver-
einbart werden soll. Hiergegen müssen sich die 
Mieter, wie ich bereits dargelegt habe, mit Hilfe der 
neuen Sozialklausel zur Wehr setzen. 

Anlage 14 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Lauritzen vom 28. Februar 
1969 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Schmidt (Kempten) (Drucksache V/3878 Frage 35) : 

Hat die Bundesregierung bereits Vorstellungen darüber, auf 
welche Art und Weise die in den nächsten Jahren sich auf 
Grund des Auslaufens oder der Ablösung der sozialen Bindungs-
klausel in weiten Bereichen des sozialen Wohnungsbaus für zahl-
reiche Angehörige des öffentlichen Dienstes, insbesondere aber 
für Angehörige der Bundeswehr ergebenden wesentlichen Miet-
erhöhungen überbrückt werden können? 

Die vorzeitige Ablösung öffentlicher Baudarlehen 
und das damit verbundene Auslaufen der sozialen 
Bindungsklausel ist für den Bereich der Wohnungs-
fürsorge des Bundes, insbesondere für die Angehö-
rigen der Bundeswehr von nur geringer Bedeutung, 
weil dieser Personenkreis überwiegend in Bundes-
darlehenswohnungen untergebracht ist. Soweit in 
Einzelfällen Bedienstete in Sozialwohnungen woh-
nen und die Mieten nach Ablauf der Bindungsfrist 
unangemessen steigen sollten, wird die Bundesregie-
rung bemüht sein, die Bediensteten in Bundesdar-
lehenswohnungen unterzubringen. 
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Die Bundesdarlehenswohnungen werden mit Woh-
nungsfürsorgemitteln des Bundes gefördert, die 
nach dem II. WoBauG nicht als öffentliche Mittel gel-
ten. Für diese Wohnungen hat sich der Bund ein 
Besetzungsrecht für die Dauer der Laufzeit des Dar-
lehens, mindestens jedoch für 20 Jahre, einräumen 
lassen. Der Vermieter darf nur die Kostenmiete for-
dern unter Berücksichtigung des für das Bundesdar-
lehen festgesetzten ermäßigten Zinssatzes. An der 
vorzeitigen Rückzahlung der zinsgünstigen Mittel 
sind Wohnungsunternehmen, insbesondere die bun-
deseigenen Gesellschaften nicht interessiert. Soweit 
private Bauträger nach Ablauf der Mindestfrist von 
20 Jahren das Bundesdarlehen zurückzahlen sollten 
und die Kostenmiete für den Bediensteten dann nicht 
mehr tragbar sein sollte, wird die Bundesregierung 
im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Mittel 
und unter Berücksichtigung der Bedarfslage recht-
zeitig Ersatzbauprogramme vorbereiten. 

Anlage 15 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. von Heppe vom 28. Februar 
1969 auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Dr. Besold (Drucksache V/3878 Fragen 41 und 42) : 

Ist es richtig, daß der Wissenschaftsrat im Zusammenhang mit 
der Prüfung der Umstrukturierung der landwirtschaftlichen Fa-
kultäten ursprünglich einen starken Ausbau der landwirtschaft-
lichen Fakultät Weihenstephan empfahl, also die Entwicklungs-
möglichkeiten Weihenstephans positiv beurteilte und damit die 
Notwendigkeit einer landwirtschaftlichen Fakultät in Weihen

-

stephan anerkannt hat? 

Wenn dies der Fall ist, wieso kommt jetzt plötzlich nur 2 bis 
3 Monate später durch die Zeitungen die Nachricht, daß der 
gleiche Wissenschaftsrat Weihenstephan von der Mitarbeit in der 
Agrarforschung ausschließen will, obwohl im Raum München 
durch die landwirtschaftliche Fakultät Weihenstephan und die 
bayerischen Landesanstalten ein Zentrum der Agrarforschung 
existiert, das größer ist als in jedem anderen Bundesland? 

Es ist weder richtig, daß der Wissenschaftsrat 
einen starken Ausbau der landwirtschaftlichen Fa-
kultät Weihenstephan empfohlen hat, noch ist es 
richtig, daß er die landwirtschaftliche Fakultät Wei-
henstephan von der Mitarbeit in der Agrarforschung 
ausschließen will. Richtig ist, daß der Wissenschafts-
rat „Empfehlungen zur Neuordnung von Forschung 
und Ausbildung im Bereich der Agrarwissenschaft" 
vorbereitet. Diese Empfehlungen sind noch nicht ver-
abschiedet. 

Anlage 16 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. von Heppe vom 28. Februar 
1969 auf 'die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Kaffka (Drucksache V/3878 Fragen 43 und 44) : 

Hat die Bundesregierung bei der Entscheidung ,,Karlsruher 
Kernforschungszentrum", dem Natriumbrüter den Vorzug vor 
dem Dampfbrüter zu geben, auch die Argumente berücksichtigt, 
die gegen den Natriumbrüter sprechen? 

Hat die Bundesregierung erwogen, daß hinter der entschie-
denen Fürsprache für den Natriumbrüter auch deutliche per-
sönliche Interessen stehen könnten? 

Die  Bundesregierung hat am 23. und 24. Januar 
1969 eine Anhörung zum Problem der zukünftigen 

Arbeiten auf dem Gebiet der Schnellbrüterentwick-
lung in der Bundesrepublik Deutschland in Bonn  ab

-gehalten, an  der Vertreter der Kernforschungszen-
tren der Industrie sowie Mitglieder deis Ausschusses 
für Wissenschaft, Kulturpolitik und Publizistik dies 
Deutschen Bundestages teilnahmen. Diese Anhörung 
hat allen einschlägigen Fachleuten Gelegenheit gege-
ben, ihren Standpunkt bei der Beurteilung der  ver-
schiedenen miteinander konkurrierenden Schnellbrü-
terkonzepte und bei der Bewertung ihres zukünfti-
gen Potentials im Rahmen der gesamten Reaktor-
entwicklung zu erläutern. Während der Anhörung 
wurde u. a. die Entwicklung des Natriumbrüters aus-
führlich diskutiert. Die Diskussion bestätigte, daß es 
bei der Entwicklung des Natriumbrüters nach heuti-
ger Kenntnis kein Problem mit so herausragendem 
Gewicht wie das Brennelementproblem beim Dampf-
brüter gibt. 

Die Ansicht, daß im Rahmen der Schnellbrüterent-
wicklung das Ziel, die Stromerzeugungskosten bei 
Kernkraftwerken weiter zu senken und die Elektrizi-
tätsversorgung langfristig sicherzustellen, am besten 
mit Natriumbrütern erreicht werden kann, teilt die 
Bundesregierung mit dein einschlägigen Stellen in 
Belgien, Frankreich, Großbritann ien, Italien, Japan, 
Luxemburg, den Niederlanden, den USA und der 
UdSSR. Demgegenüber dürften mögliche persönliche 
Interessen deutscher Fachleute an der Natriumbrü-
terentwicklung keine ausschlaggebende Rolle spie-
len. Es gibt keinen Grund, an der Sorgfalt und 
Objektivität der befragten Gutachter zu zweifeln. 

Anlage 17 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Frau Strobel  vom 28. Februar 
1969 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Huys (Drucksache V/ 3878 Frage 45) : 

Ist die Bundesregierung bereit, ebenso wie in der Schweiz und 
in der CSSR mit Hilfe der Pilzvereine und Pilzberater die Be-
richte über die Pilzvergiftungen statistisch zu erfassen und aus-
werten zu lassen, um die Erfolge der Behandlungsmethoden bei 
Pilzvergiftungen verbessern zu können? 

Private Pilzvereine und Pilzberater leisten für die 
Verhütung von Pilzvergiftungen sicher sehr wert-
volle Dienste. Ob sie für eine statistische Erfassung 
von Berichten über Pilzvergiftungen herangezogen 
werden können, will ich gerne prüfen lassen. Beim 
Bundesgesundheitsamt besteht bekanntlich eine 
Dokumentationszentrale für Vergiftungsfälle. Die 
Länder haben Informationsstellen für Vergiftungs-
fälle eingerichtet. 

Die Dokumentationszentrale des Bundesgesund-
heitsamtes ist veranlaßt worden, eine Karteikarte 
über Pilzvergiftungen zu erstellen, die allen Informa-
tionsstellen der Länder zur Verfügung gestellt wird. 
Ferner 'sollen die Länder gebeten werden, daß durch 
die Informationszentren und Behandlungszentren 
von Vergiftungen der Länder Berichte über Pilzver-
giftungen an die Dokumentationszentrale des Bun-
desgesundheitsamtes zur Auswertung mit dein Ziel 
einer Verbesserung der  Behandlungsmethoden gelie-
fert werden. 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 220. Sitzung. Bonn, Freitag, den 28. Februar 1969 	11927 

Anlage 18 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Frau Strobel vom 28. Februar 
1969 auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordne

-

ten Langebeck (Drucksache V/3878 Fragen 49 und 50) : 

Ist die Bundesregierung darüber unterrichtet, welche Heil-
erfolge die Klinik für Neurotiker in Stuttgart-Sonnenberg seit 
Oktober 1967 nachweisen kann? 

Ist die Bundesregierung bereit oder in der Lage, den Bau von 
Kliniken gleicher Art zu fördern, wenn die Heilerfolge in der 
privaten Klinik in Stuttgart-Sonnenberg nachweisbar sind? 

Eine Aussage über spezielle Heilerfolge in der 
Klinik des Vereins „Haus für Neurosekranke e. V." 
in Stuttgart-Sonnenberg kann noch nicht gemacht 
werden, da einerseits die Klinik erst im Oktober 
1967 eröffnet wurde und andererseits die Behand-
lung von Neurosekranken sich über lange Zeit hin-
zieht, so daß eine Wertung der Behandlungs- und 
Betreuungsergebnisse erst nach einem längeren Zeit-
raum erfolgen kann. 

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Land 
Baden-Württemberg und dem Verein „Haus für 
Neurosekranke e. V." von Ende Oktober 1968 ist bei 
der Neuroseklinik in Stuttgart-Sonnenberg eine 
Forschungsstelle errichtet worden, die im Einverneh-
men mit den zuständigen Kliniken und Fachinstitu-
ten der Landesuniversitäten klinische und epide-
miologische Fragen der Neurose bearbeiten soll und 
sich auch mit den Heilerfolgen der Klinik befassen 
wird. 

Zur Förderung moderner Methoden der Neurose

-

behandlung und -betreuung hat die Bundesregierung 
die Errichtung der Neuroseklinik in Stuttgart durch 
einen namhaften Betrag als eine Modelleinrichtung 
gefördert. 

Es entspricht dem Wesen eines Modellvorhabens, 
daß hierdurch für gleich- oder ähnlich geartete Ein-
richtungen Anregungen und Erfahrungen gesammelt 
werden sollen. Eine Vielzahl von Modellvorhaben 
gleicher Zweckbestimmung zu fördern ist nicht beab-
sichtigt. 

In Anbetracht der besonderen gesundheitspoliti-
schen und sozialen Bedeutung, die der Neurose zu-
kommt, haben wir jedoch die Absicht, eine psycho-
therapeutische Klinik zu fördern, die neben der 
Neurosebehandlung auch deren Auswirkungen auf 
das körperliche Befinden stärker berücksichtigt. Hier 
sollen die Möglichkeiten der physikalischen und 
Bädertherapie bevorzugte Anwendung finden. 

Anlage 19 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Stoltenberg vom 27. Fe-
bruar 1969 auf die Mündlichen Anfragen des Abge-
ordneten Moersch (Drucksache V/3878 Fragen 56, 57 
und 58) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeit und die 
Aussichten auf Kostenersparnis, durch Kursus- und Studiengänge 
im Fernunterricht die Lehrkapazität der bestehenden Hochschulen 
zu erweitern? 

Welche Studiengänge und Einzelkurse können nach Ansicht der 
Bundesregierung im Wege des Fernunterrichts durchgeführt 
werden? 

Wieviel Studienplätze an Hochschulen könnten eingespart 
werden, wenn sich die Hochschulen bereit fänden, Kurse und 
Studiengänge durch Fernstudien anzubieten? 

Die in ¡den kommenden Jahren zu erwartenden 
Studentenzahlen zwingen uns, alle Möglichkeiten 
auszunutzen, neue Studienplätze 'im Hochschulbe-
reich zu schaffen. Auch die Bundesrepublik sollte 
sich die Erfahrungen des Auslands zunutze machen, 
wonach die Lehrkapazität der Hochschulen durch 
Fernstudiengänge 'erheblich erweitert werden 
könnte. 

Grundsätzlich eignen sich fast alle Ausbildungs-
gänge ,für die Form ,des Fernunterrichts, besonders 
jedoch die ersten Studienjahre bis zur Zwischenprü-
fung und das sogenannte Kontaktstudium. Daneben 
sind auch studienbegleitende Kurse denkbar. 

Durch die Einführung von Fernstudiengängen 
können Studienplätze an wissenschaftlichen Hoch-
schulen in begrenztem Umfang eingespart werden, 
da die Absolventen der Fernstudiengänge ihr Stu-
dium an Universitäten und Fachhochschulen als Di-
rektstudium fortsetzen müssen. Fernstudiengänge 
führen jedoch zu einer Entlastung der Hochschulleh-
rer, weil gerade die Anfangssemester besonders 
lehrintensiv sind. 

Bund und Länder werden in den kommenden Mo-
naten zu einer gemeinsamen Auffassung über die 
Aufgaben, die Einsatzmöglichkeiten und ,die Orga-
nisationsformen eines Fernstudiums in Deutschland 
kommen müssen. Dabei ist davon auszugehen, daß 
die Durchführung von Fernstudiengängen in die 
Kompetenz der Länder fällt. Die Bundesregierung 
kann sich an den sehr hohen Entwicklungskosten 
der Fernstudiengänge durch entsprechende For-
schungsaufträge beteiligen. Dazu ist sie bereit. 

Die Kostenfrage kann nur von den Ländern als 
den Trägern des Hochschulfernunterrichts im einzel-
nen beantwortet werden. Sicher ist schon jetzt, daß 
die Kosten für einen Studienplatz im Hochschulfern-
unterricht erheblich geringer sind, als die Kosten 
für einen normalen Studienplatz an den Hochschu-
len. Allerdings trifft es nicht zu, daß die Kosten für 
einen normalen Hochschulstudienplatz im Durch-
schnitt bei 250 000,— DM liegen, wie kürzlich in der 
Presse geschätzt wurde. 

Anlage 20 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Leicht vom 
28. Februar 1969 auf die Mündliche Anfrage des Ab-
geordneten Ott (Drucksache V/3878 Frage 66) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Behauptung der Vor-
stände der Kölner Ortsverbände im Bund Deutscher Steuer-
beamter, wonach „die Steuerrückstände im Bundesgebiet auf 
mehr als eine Milliarde DM geschätzt werden müssen"? 

Die Behauptung der Vorstände der Kölner Orts-
verbände im Bund Deutscher Steuerbeamter in 
einem Inserat im „Kölner Stadtanzeiger" vom 11. Fe- 
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bruar 1969, daß die Steuerrückstände im Bundesge-
biet auf über eine Milliarde DM geschätzt werden 
müssen, geht offenbar auf die vom Bundesminister 
der Finanzen geführte 'Statistik über den Stand der 
Steuererhebung und Steuerbeitreibung bei den Be-
sitz- und Verkehrsteuern zurück. Nach dieser Sta-
tistik haben die Rückstände bei den Besitz- und 
Verkehrsteuern im Bundesgebiet am 30. November 
1968 1004,4 Mio DM betragen. Das sind 1,30 v. H. 
des für die Besitz- und Verkehrsteuern .auf diesen 
Stichtag mit 76 932,6 Mio DM ausgewiesenen Kas-
sensolls. Steuerrückstände in der angegebenen 
Größenordnung können nicht als übermäßig ange-
sehen werden. Es ist davon auszugehen, daß diese 
Steuern zu einem großen Teil noch im Beitreibungs-
weg erhoben werden können. Bei der Beurteilung 
der Rückstände darf ferner nicht außer acht gelassen 
werden, daß die Finanzämter nicht wie Privatgläu-
biger vollstrecken dürfen, sondern die Verhältnisse 
der Steuerschuldner gebührend zu berücksichtigen 
haben. Soweit im Einzelfall die Zwangsvollstrek-
kung unbillig ist, haben die Finanzämter gemäß 
§ 333 AO Vollstreckungsmaßnahmen nach pflichtge-
mäßem Ermessen einstweilen einzustellen, zu be-
schränken oder aufzuheben. 

Über den Stand  der  Erhebung und Beitreibung bei 
den Zöllen und Verbrauchsteuern und bei den Ge-
meindesteuern wird vom Bundesminister der Finan-
zen keine Statistik geführt. 

Anlage 21 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Leicht vom 
28. Februar 1969 auf die Mündlichen Anfragen des 
Abgeordneten Geldner (Drucksache V/3878 Fragen 
69, 70 und 71) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, bis zu welchem Zeitpunkt 
die von verschiedenen Finanzämtern verschickten neuen Einheits-
wertbescheide der Besteuerung des Grund und Bodens, des Ver-
mögens, des Gewerbes usw. zugrunde gelegt werden? 

Auf welchem gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen Weg soll 
das in Frage 69 Erwähnte geschehen? 

Kann die Bundesregierung etwa auf Grund ihrer Gespräche 
mit den Ländern Auskunft darüber geben, ob Steuererhöhungen, 
die sich an und für sich aus den neuen erhöhten Einheitswerten 
(200 °/o bis 300 01o) ergeben könnten, durch ausgleichende Steuer-
maßnahmen, z. B. Herabsetzung der Vermögensteuersätze oder 
der Hebesätze der Gemeinden, insgesamt wieder neutralisiert 
werden sollen? 

Eine genaue Angabe des Zeitpunkts, von dem an 
die neuen Grundbesitzeinheitswerte der Besteue-
rung zugrunde gelegt werden, ist zur Zeit noch nicht 
möglich. Nach dem Stand der Durchführung der Neu-
bewertung und unter Berücksichtigung der von den 
Finanzämtern bis zur Anwendung der Einheitswerte 
noch durchzuführenden Arbeiten dürfte als Termin 
wahrscheinlich frühestens der 1. Januar 1972 in Be-
tracht kommen. 

Der Zeitpunkt, von dem an die neuen Einheits-
werte bei den in Frage kommenden Steuern zu-
grunde zu legen sind, ist nach Artikel 3 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes 
vom 13. August 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 851) durch 
Gesetz zu bestimmen. 

Zu der letzten Frage darf ich auf meine Antwort 
Bezug nehmen, die ich am 29. Mai 1968 auf eine 
Frage des Herrn Kollegen Ertl gegeben habe. Ich 
habe darin erklärt, daß sich die Bundesregierung 
stets zu den vom Deutschen Bundestag in seiner 
Entschließung vom 25. Juni 1965 niedergelegten 
Grundsätzen bekannt hat, nach denen die Neube-
wertung des Grundbesitzes auf den 1. Januar 1964 
nicht dazu führen soll, das Gesamtaufkommen aus 
der Vermögensteuer und der Erbschaftsteuer auto-
matisch, d. h. im gleichen Verhältnis wie die neuen 
Einheitswerte, zu erhöhen. Dabei habe ich jedoch 
erklärt, daß sich eine maßvolle Erhöhung der Grund-
steuer nicht umgehen lassen werde. Welche Maß-
nahmen bei den genannten Steuern im einzelnen zu 
treffen sein werden, läßt sich zur Zeit noch nicht 
übersehen. Es haben darüber auch noch keine Ge-
spräche mit den Ländern stattgefunden. 

Anlage 22 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Leicht vom 
28. Februar 1969 auf die Mündlichen Anfragen des 
Abgeordneten Dr. Hauser (Sasbach) (Drucksache 
V/3878 Fragen 72 und 73): 

Erscheint es der Bundesregierung nicht angebracht, § 122 
Abs. 3 der Brennereiordnung dahin gehend zu ändern, daß der 
Oberfinanzpräsident abweichend von den in § 122 Abs. 1 der 
Brennereiordnung festgesetzten sogenannten regelmäßigen Aus-
beutesätzen bei Abfindungsbrennereien für seinen Bezirk oder 
Teile seines Bezirkes diesen Ausbeutesatz nicht nur „angemes-
sen erhöhen", sondern in gleicher Weise auch angemessen 
ermäßigen kann? 

Ist die in Frage 72 angesprochene Anregung, die Kompetenz 
des Oberfinanzpräsidenten hinsichtlich der Festlegung der Aus-
beutesätze zu erweitern und damit flexibler zu gestalten, nicht 
schon deshalb gerechtfertigt, weil in den angestammten Obstbau

-
gebieten, so etwa im badischen Mittelland, das mehrere Haupt-
zollamtsbezirke umfaßt, in den letzten Jahren in Anpassung an 
die Verbraucherbedürfnisse in weitem Umfang besondere, sehr 
früh reifende Zwetschgensorten angepflanzt wurden, die bei 
Verarbeitung zu Branntwein den auf die spätreifenden, sehr 
zuckerreichen Hauszwetschgen abgestellten Ausbeutesatz nie 
erreichen? 

Die regelmäßigen Ausbeutesätze des § 122 Abs. 1 
der Brennereiordnung sind so festgesetzt, daß den 
Brennern in aller Regel eine steuerfreie Überaus-
beute verbleibt. Es wird deshalb selbst unter ungün-
stigen Verhältnissen kaum vorkommen, daß in 
einem OF-Bezirk oder einzelnen Gebieten die tat-
sächlichen Ausbeuten aus einem Material im allge-
meinen niedriger sind als der regelmäßige Aus-
beutesatz. In den seltenen Fällten, in denen die tat-
sächliche Ausbeute den regelmäßigen Ausbeutesatz 
nicht erreicht, kann über § 124 Abs. 2 der Brennerei-
ordnung geholfen werden. Danach können besondere 
Ausbeutesätze auf Antrag des Brenners festgesetzt 
werden, wenn glaubhaft gemacht wird, daß der 
regelmäßige Ausbeutesatz die wirkliche Ausbeute 
übersteigt oder wenn sich bei von Amts wegen vor-
genommenen Ausbeuteermittlungen ergibt, daß die 
wirkliche Ausbeute den regelmäßigen Ausbeutesatz 
nicht erreicht. Eine Änderung des § 122 Abs. 3 der 
Brennereiordnung erscheint deshalb nicht erforder-
lich. 

Umfangreiche Ausbeuteermittlungen bei den we-
gen starken Behangs und regnerischen Wetters be-
sonders schlechten Frühzwetschgen der Ernte 1966 
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haben im Bezirk der Oberfinanzdirektion Freiburg 
eine durchschnittliche Rohausbeute von 4,75 1 W/hl 
ergeben. In keinem anderen Jahr ist nach den Unter-
lagen des Ministeriums eine geringere durchschnitt-
liche Ausbeute festgestellt worden. Auch für Früh-
zwetschgen besteht deshalb kein Anlaß, § 122 Abs. 3 
der Brennereiordnung zu ändern. 

Anlage 23 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Leicht vom 
28. Februar 1969 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Dr. Kempfler (Drucksache V/3878 
Frage 74): 

Beabsichtigt die Bundesregierung für die Hälfte der am 
20. Februar 1969 fällig werdenden Rate der Beförderungsteuer 
allgemein in den Landkreisen Stundung zu gewähren, die vor-
aussichtlich unter die begünstigten Gebiete im Sinne des § 6 des 
Gesetzes über die Besteuerung des Straßengüterverkehrs aufge-
nommen werden? 

Die Ermächtigung in § 6 Abs. 3 des Gesetzes über 
die Besteuerung des Straßengüterverkehrs zu wei-
teren regionalen Steuerermäßigungen ist gesetzlich 
dadurch begrenzt, daß die Steuerermäßigung wegen 
der schwachen Verkehrsmäßigen Aufschließung 
oder der ungünstigen Verkehrslage (Randlage) sol-
cher Gebiete zur Vermeidung schwerwiegender 
volkswirtschaftlicher Nachteile geboten sein muß. 
Um eine dem Gesetzeszweck entsprechende gleich-
mäßige Auswahl der in Betracht kommenden Ge-
biete zu ermöglichen, ist es notwendig, aufgrund 
der gesetzlichen Kriterien objektive und konkrete 
Maßstäbe zu schaffen. Die Arbeiten des mit einer 
gutachtlichen Stellungnahme hierzu beauftragten 
wissenschaftlichen Instituts und der beteiligten Mi-
nisterien sind noch nicht abgeschlossen. Hinzu 
kommt, daß auch die Länder, deren Interessen durch 
die Verordnung berührt werden, beteiligt werden 
sollen. 

Es steht daher im gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht fest, welche Gebiete durch die Rechtsverord-
nung tatsächlich begünstigt werden. Deshalb ist auch 
ein entsprechende Stundung nicht möglich. Eine 
Stundung ließe sich im übrigen nicht auf die in den 
zu begünstigenden Gebieten ansässigen Unterneh-
men beschränken, weil die Steuerermäßigung für 
alle Beförderungen von oder nach den zu begünsti-
genden Gebieten in Betracht kommt. Außerdem ist 
zu berücksichtigen, daß sich die dem Bundesfinanz-
ministerium vorliegenden zahlreichen Anträge nicht 
einmal immer mit den bei den Gesetzesberatungen 
genannten Gebieten decken. 

Der Bundesminister der Finanzen wird daher 
sicherstellen, daß bis zum Erlaß der Rechtsverord-
nung nach § 6 Abs. 3 des Gesetzes die Steuerfest-
setzungen vorläufig vorgenommen werden. Dadurch 
wird eine Berichtigung für die Zeit ab 1. Januar 1969 
für solche Beförderungen ermöglicht, die durch die 
Verordnung begünstigt werden. Zuviel entrichtete 
Steuern können verrechnet werden. 

Anlage 24 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Leicht vom 
28. Februar 1969 auf die Mündliche Anfrage des Ab

-

geordneten Genscher (Drucksache V/3878 Frage 75): 
In welchem Umfang beabsichtigt die Bundesregierung im Jahre 

1969 noch den Kapitalmarkt für Anleihen in Anspruch zu 
nehmen? 

Nach dem derzeitigen Stand der Beratungen des 
Haushaltsgesetzes 1969 ist mit einer Nettokredit-
aufnahme von 3 589 Mrd. DM zu rechnen. Der Bund 
wird sich bei seinen Kreditoperationen der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung anpassen. Es ist zur 
Zeit vorgesehen, auf dem Kapitalmarkt rund 1 Mrd. 
DM an Anleihen aufzunehmen. 

Bei diesen Zahlen ist allerdings zur Zeit noch 
nicht zu übersehen, welcher zusätzliche Kreditbedarf 
benötigt wird. 

Anlage 25 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 27. Februar 1969 auf die Mündlichen Anfragen 
des Abgeordneten Dr. Apel (Drucksache V/3878 Fra-
gen 76 und 77): 

Entsprechen Pressemeldungen den Tatsachen, nach denen es 
nicht mehr möglich sein wird, das Projekt „Airbus" unter Be-
teiligung Großbritanniens zu verwirklichen, so daß nun eine 
bilaterale Lösung zwischen Frankreich und der Bundesrepublik 
Deutschland gesucht werden soll? 

Haben eingehende Untersuchungen über die künftigen Absatz-
chancen des „Airbus" sichergestellt, daß dieses Projekt nicht zu 
Fehlinvestitionen großen Ausmaßes führt? 

Die britische Regierung hat in dieser Frage noch 
nicht entschieden. 

Infolge der großen Bedeutung dieses Projektes 
für die europäische, einschließlich der deutschen 
Luftfahrtindustrie hat die Bundesregierung beschlos-
sen, das Airbus-Projekt „A 300 B" auch dann durch-
zuführen, wenn einer der beiden anderen Regie-
rungspartner sich außer Stande sehen sollte, an die-
sem Gemeinschaftsprojekt weiter mitzuarbeiten. 

Die künftigen Absatzchancen des „Airbus" wur-
den von der europäischen Luftfahrtindustrie ein-
gehend untersucht. Danach kann für diesen Typ mit 
einem Absatz von etwa 360 Flugzeugen bis zum 
Jahre 1980 gerechnet werden. Dies entspräche einem 
Anteil von etwa einem Drittel am Markt der ge-
samten westlichen Welt für ein Flugzeug dieser 
Klasse. 

Mit dem sich daraus ergebenden Verkaufserlös 
lassen sich die Entwicklungs- und Produktionskosten 
voraussichtlich voll amortisieren. 

Anlage 26 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 28. Februar 1969 auf die Mündlichen Anfragen 
des Abgeordneten Dr. Bucher (Drucksache V/3878 
Fragen 79 und 80) : 
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Trifft es zu, daß die Bundesregierung — wie im Spiegel 
Nummer 7, Seite 54, berichtet — für die nächsten fünf Jahre 
jährlich 3 Millionen Tonnen Rohöl von Frankreich bezieht und 
dieses Rohöl mit einem jährlichen Aufwand von 9 Millionen DM 
subventionieren will? 

Falls die Frage 79 mit ja beantwortet wird: Was verspricht 
sich die Bundesregierung davon? 

Nein, dies trifft nicht zu. 

Welche Rohölmengen von den Mineralölgesell-
schaften der Bundesrepublik künftig aus Frankreich 
bezogen werden, hängt von den Vereinbarungen ab, 
die zwischen deutschen und französischen Gesell-
schaften getroffen werden. Die Bundesregierung 
würde eine enge Zusammenarbeit zwischen deut-
schen und französischen Gesellschaften begrüßen. 

Die deutsche Energieversorgung verdankt dieser 
Zusammenarbeit eine bessere Streuung in den Lie

-

fer- und Transfergebieten. Derartige Lieferverträge 
sind für die Sicherheit der Versorgung von Bedeu-
tung. Die Bundesregierung selbst ist nicht in der 
Lage, Menge, Preis und Zeitdauer von Rohölein-
fuhren aus Frankreich zu bestimmen. 

Anlage 27 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. A rndt 
vom 27. Februar 1969 auf die Mündlichen Anfragen 
des Abgeordneten Westphal (Drucksache V/3878 
Fragen 81 und 82) : 

Trifft es zu, daß die zuständigen Minister inzwischen entschie-
den haben, Stillegungsprämien an solche Zechengesellschaften 
nicht auszuzahlen, deren Zechen vor Inkrafttreten der Richtlinien 
der Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere (soge-
nannte Vorrichtlinienfälle) stillgelegt wurden? 

Ist die Bundesregierung bei Bejahung von Frage 81 bereit, 
umgehend dafür Sorge zu tragen, daß entsprechend einem Be-
schluß des Haushaltsausschusses zum Titel 09 02/683 11 Zuschüsse 
zur Abwicklung von Sozialplänen an die fünf Kleinzechen ge-
zahlt werden, die zu den Vorrichtlinienfällen gehören? 

Es trifft zu, daß die Zustimmung zur Gewährung 
von Prämien für die Stillegung von Steinkohlen-
bergwerken, die vor Veröffentlichung der Richtlinien 
über die Gewährung von Prämien für die Stillegung 
von Steinkohlenbergwerken und die Veräußerung 
von Grundstücken aus Bergbaubesitz vom 22. März 
1967 stillgelegt wurden, nicht erteilt wurde. 

Die Bundesregierung wird in Kürze entsprechend 
der vom Haushaltsausschuß vorgenommenen Ein-
fügung in die Erläuterungen zu Titel 0902/683 11 des 
Bundeshaushaltsplans 1969 eine Regelung für die 
Zuschußgewährung zur Abwicklung von Sozial-
plänen für die 5 Kleinzechen treffen. 

Anlage 28 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 28. Februar 1969 auf die Mündliche Anfrage 
des Abgeordneten Borm (Drucksache V/3878 
Frage 87) : 

Warum schlägt die Bundesregierung der DDR-Regierung nicht 
einen nahen Termin für das grundsätzlich bereits vereinbarte 
Gespräch zwischen den Ministern Schiller und Sölle vor? 

Die Treuhandstelle für den Interzonenhandel hat 
im Dezember 1968 wichtige Vereinbarungen für den 
innerdeutschen Handel abgeschlossen. Die Bundes-
regierung hat mit diesen Vereinbarungen ihre in 
der Regierungserklärung vom 13. Dezember 1966 er-
klärte Politik konsequent fortgesetzt, nämlich, daß 
sie sich um die Ausweitung des innerdeutschen 
Handels, der kein Außenhandel ist, bemühen werde. 

Im Augenblick stehen — wie jeder weiß — an-
dere Fragen der innerdeutschen Beziehungen im 
Brennpunkt der Politik. Es erschien bisher nieman-
dem ratsam, von diesen Fragen oder Drohungen 
durch Handelsgespräche auf höchster Ebene abzu-
lenken. 

Anlage 29 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 28. Februar 1969 auf die Mündliche Anfrage 
des Abgeordneten Dröscher (Drucksache V/3878 
Frage 88) : 

Ist die Bundesregierung angesichts der Ungerechtigkeiten, die 
sich in der Praxis immer wieder bei der Abgrenzung der Bun-
desausbaugebiete ergeben, und insbesondere angesichts der 
wachsenden Bedeutung der Strukturhilfen des Bundes und der 
Europäischen Gemeinschaften bereit, durch geeignete Maßnahmen 
darauf hinzuwirken, daß anstelle der dafür oft ungeeigneten 
Kreisgrenzen Abgrenzungsmöglichkeiten gefunden werden, die 
sich den wirtschaftlichen Notwendigkeiten und den Raumord-
nungsaufgaben besser anpassen? 

Der Bundesregierung sind die Schwierigkeiten be-
kannt, die sich in  manchen Fällen aus der gegen-
wärtigen Abgrenzung der Fördergebiete ergeben. 
Im Entwurf des Gesetzes für die Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur" ist deshalb vorgesehen, daß ein Planungs-
ausschuß aus Vertretern des Bundes und der Länder 
die Förderungsgebiete entsprechend den regional-
politischen Erfordernissen neu abgrenzt. Der Ent-
wurf dieses Gesetzes wird dem Hohen Hause in 
Kürze zugeleitet werden. 

Unabhängig hiervon haben sich die Länder, die 
primär für die regionale Wirtschaftspolitik zustän-
dig sind, bereit erklärt, bei Abgrenzungsschwierig-
keiten ,die Förderung mit eigenen Mitteln zu über-
nehmen. 

Anlage 30 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 27. Februar 1969 auf die Mündlichen Anfragen 
des Abgeordneten Dr. Müller-Emmert (Drucksache 
V/3878 Fragen 89, 90 und 91) : 

Welche Einzelmaßnahmen für die dringend notwendige wirt-
schaftliche Entwicklung der Westpfalz hat die Bundesregierung 
am 11. Februar 1969 beschlossen, als sie eine Entscheidung über 
den Bau einer Wasserstraße von Saarbrücken nach Dillingen und 
über die eine Verbesserung der Infrastruktur bezweckenden 
„flankierenden Maßnahmen" getroffen hat? 

Ist im Rahmen dieser „flankierenden Maßnahmen" eine Förde-
rung von Industrieansiedlungen in der Westpfalz vorgesehen, 
die über die Anreize und Vorteile der bereits bestehenden 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 220. Sitzung. Bonn, Freitag, den 28. Februar 1969 	11931 

Förderungsprogramme hinausgeht, eine zügige Industrieansied-
lung gewährleistet und die verhältnismäßig einseitige Wirt-
schaftsstruktur der Westpfalz auflockert? 

Bis wann wird die Bundesregierung eine endgültige Entschei-
dung darüber treffen, ob sie dem „Saar-Pfalz-Kanal-Projekt" 
eine Absage oder eine Zusage erteilt? 

Die 'Bundesregierung hat am 11. Februar 1969 
nicht über 'Einzelmaßnahmen entschieden. Sie hat 
lediglich im Grundsatz beschlossen, daß zusätzlich zu 
dem Bau  des Wasserstraßenanschlusses „flankie-
rende Strukturmaßnahmen" durchgeführt werden 
sollen. Die beteiligten Ressorts wurden beauftragt 
zu beraten, welche finanziellen Mittel 1969 hierfür 
und für den Beginn des Wasserstraßenbaus bereit-
gestellt werden können. Diese Prüfungen werden 
zur Zeit durchgeführt. 

Im Rahmen der „flankierenden Maßnahmen" sol-
len die Ansiedlung neuer Industriensowie die Er-
weiterung bestehender gewerblicher Unternehmen 
gefördert werden. 'Einzelheiten über die zu beschlie-
ßenden Maßnahmen müssen noch zwischen den 
Bundesressorts und den Regierungen des Saarlandes 
und des Landes Rheinland-Pfalz beraten werden. 

Ein Termin für die Entscheidung darüber, ob der 
Wasserstraßenanschluß von Dillingen durch den Bau 
eines Saar-Pfalz-Rhein-Kanals oder durch weitere 
Kanalisierung der Saar bis zur Mosel vollendet wird, 
kann heute noch nicht genannt werden. Zunächst 
muß geprüft werden, welche Möglichkeiten sich für 
eine regionalpolitische Zusammenarbeit mit Frank-
reich und Luxemburg ergeben und welche Auswir-
kungen für die künftige Entwicklung des Landesteils 
Pfalz zu erwarten sind. 

Anlage 31 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Kattenstroth vom 28. Februar 
1969 auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordne-
ten Dr. Imle (Drucksache V/3878 Fragen 104 und 
105) : 

Welche Gründe haben den Bundesarbeitsminister veranlaßt, 
bei seinem bekanntgegebenen Gesetzesvorschlag für die Be-
rechtigten nach dem Bundesentschädigungsgesetz die Altersver-
sorgung bereits mit 62 Jahren beginnen zu lassen und die ehe-
maligen Kriegsgefangenen und politischen Häftlinge, für die 
gleiche Voraussetzungen zutreffen, bei diesem Gesetzesvorschlag 
nicht zu berücksichtigen? 

Wird die Bundesregierung bei der Durchführung des vorge-
nannten Gesetzesvorhabens darauf Bedacht nehmen, gleichge-
lagerte Fälle auch gleich zu behandeln, gleichgültig, unter wel-
chen Geschädigtenbereich die Einzelpersonen fallen? 

Wie Ihnen, Herr Abgeordneter Imle, bekannt ist, 
fordern die politisch Verfolgten des Nationalsozia-
lismus seit langem, ihnen das Altersruhegeld aus 
den gesetzlichen Rentenversicherungen bereits vor 
dem 65. Lebensjahr zu gewähren. Der Bundesmini-
ster für Arbeit und Sozialordnung hat der Bundes-
regierung diese Frage zusammen mit dem Entwurf 
einer Novelle zur Wiedergutmachung in der Sozial-
versicherung vorgelegt. Die Bundesregierung hat 
beschlossen, dem Anliegen der Verfolgten zu einem 
Teil zu entsprechen und die Altersgrenze für dieje-
nigen Verfolgten auf 62 Jahre herabzusetzen, die 
eine Haftzeit von mindestens drei Jahren erlitten 
haben. 

Diese Entscheidung beruht auf der Erwägung, daß 
die Finanzlage des Bundes und der gesetzlichen 
Rentenversicherungen es zwar verbietet, das Alters-
ruhegeld allen Geschädigten, die eine mehrjährige 
Freiheitsentziehung erlitten haben, vorzeitig zu ge-
währen, daß jedoch die Verantwortung, welche die 
Bundesrepublik Deutschland gegenüber den Ver-
folgten und vor der Welt für eine angemessene Ent-
schädigung der Opfer des Nationalsozialismus trägt, 
es rechtfertigt, für diese die genannte Regelung vor-
zusehen. 

Das geplante Gesetz bezieht sich nur auf die Ge-
schädigtengruppe der politisch Verfolgten. Die Bun-
desregierung kann daher nur darauf achten, daß bei 
der Durchführung des Gesetzes innerhalb dieser 
Geschädigtengruppe gleichgelagerte Fälle auch 
gleichbehandelt werden. 

Anlage 32 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Katzer vom 27. Februar 1969 
auf die Mündlichen Anfragen dies Abgeordneten 
Dr. Bechert (Gau-Algesheim) (Drucksache V/3878 
Fragen 106 und 107) : 

Trifft es zu, daß die Witwen der in Lebach Ermordeten nach 
dem Bundesversorgungsgesetz nur 150 DM Grundrente monatlich 
bekommen, und bei Bedürftigkeit Anspruch auf höchstens 150 DM 
Ausgleichsrente zusätzlich haben, die Waisen der Ermordeten 
45 DM Grundrente, und bei Bedürftigkeit höchstens 80 DM 
Ausgleichsrente erhalten können? 

Wenn Frage 106 bejaht wird, welche Änderungen beabsichtigt 
die Bundesregierung an den Gesetzen und Verordnungen vorzu-
schlagen? 

Die Hinterbliebenen der in Lebach ermordeten An-
gehörigen der Bundeswehr haben die gleichen An-
sprüche nach dem Bundesversorgungsgesetz wie die 
Hinterbliebenen der im ersten und zweiten Welt-
krieg gefallenen oder verunglückten Soldaten. Dem-
nach erhalten die Witwen der ermordeten Soldaten 
eine Grundrente und können eine vom Einkommen 
abhängige Ausgleichsrente sowie einen Schadens-
ausgleich erhalten, der sich nach dem durch den Tod 
des Ehemanns verursachten mutmaßlichen Einkom-
mensverlust bemißt. 

Nach dem geltenden Recht beträgt 
die Grundrente 	 150,— DM 

der Höchstbetrag der  Ausgleichsrente 
ebenfalls 	 150,— DM 

und der Höchstbetrag des Schaden-
ausgleichs 	 250,— DM 

Eine Witwe kann ,also insgesamt, sofern keine 
oder nur geringe sonstige Einkünfte vorhanden sind, 
eine Rente nach dem Bundesversorgungsgesetz in 
Höhe von 550,— DM erhalten. 

Die Waisen haben ebenfalls Anspruch auf Grund-
rente und eine vom Einkommen abhängige Aus-
gleichsrente. 
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Die Grundrente beträgt für eine 

Halbwaise 	 45,— DM 

und  die  volle Ausgleichsrente 	80,— DM 

Die Waise kann also insgesamt 	125,— DM 

nach ,dem Bundesversorgungsgesetz erhalten. 

Von besonderer Bedeutung für die  Waisenver-
sorgung sind auch die Leistungen der Kriegsopfer-
fürsorge, durch die im Rahmen der Erziehungsbei-
hilfe die Ausbildung der Kinder sichergestellt wer-
den kann. 

Bei der Beurteilung der versorgungsrechtlichen 
Gesamtsituation ist aber zu beachten, daß die Hin-
terbliebenen neben der Versorgung nach dem Bun-
desversorgungsgesetz auch Ansprüche aus den ge-
setzlichen Rentenversicherungen haben. Diese Ren-
ten werden so bemessen, als hätten die ermordeten 
Soldaten bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres 
Pflichtbeiträge geleistet. Ihre Höhe beeinflußt zwar 
die einkommensabhängigen Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz; dennoch kann festgestellt 
werden, daß durch das Zusammentreffen von Lei-
stungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und der 
Reichsversicherungsordnung eine dem früheren Ein-
kommen der ermordeten Soldaten angemessene 
Sicherung des Lebensunterhalts gewährleistet ist. 

Ergänzend darf ich noch bemerken, daß neben den 
Renten auch Hilfen nach .dem Soldatenversorgungs-
gesetz gewährt werden. Die Witwen der bei dem 
Lebach-Überfall Ermordeten haben nach den Bestim-
mungen ,des Soldatenversorgungsgesetzes Sterbe-
geld und Übergangsgeld von j e  über 7000 DM er-
halten. 

Danach kann die Frage 106 nicht bejaht werden. 

Anlage 33 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Kattenstroth vom 28. Februar 
1969 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Langebeck (Drucksache V/3878 Frage 108) : 

Welche Bedeutung mißt die Bundesregierung einer erfolg-
reichen Bekämpfung der Neurose für die Sozialversicherungs-
träger zu? 

Nachdem die neurotischen Störungen besonders 
nach dem zweiten Weltkrieg nicht nur in der Bun-
desrepublik, sondern ebenso in anderen Ländern 
sehr zugenommen haben, ist ihre Bedeutung auch 
für die Sozialversicherungsträger zunehmend ge-
wachsen. Zwar ist die Begriffsbestimmung der Neu-
rose noch wenig einheitlich — sie reicht von den 
seelischen Fehlentwicklungen bis zu den einfachen 
psychischen und körperlichen Reaktionen auf 
aktuelle seelische Belastungen —; es ist jedoch 
heute anerkannt, daß neurotische Störungen in vie-
len Fällen erheblichen Krankheitswert haben und 
auch Krankheiten im Sinne der Reichsversicherungs-
ordnung sein können. Im Hinblick auf diese Situa-
tion hat der Bundesausschuß für Ärzte und Kran-
kenkassen vor einiger Zeit Richtlinien über die  

tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psy-
chotherapie in der kassenärztlichen Versorgung be-
schlossen. Auch die Rentenversicherungsträger 
gewähren im Rahmen ihrer Rehabilitationsmaßnah-
men zur Erhaltung, Besserung und Wiederherstel-
lung der Erwerbsfähigkeit die erforderliche Heil-
behandlung. Hierdurch wird nicht nur zu einer 
Besserung solcher neurotischer Störungen beigetra-
gen, sondern vielfach wird dadurch auch eine vor-
zeitige Arbeitsunfähigkeit oder Berufs- oder Er-
werbsunfähigkeit zu vermeiden sein, was außer im 
Interesse der betreffenden Arbeitnehmer auch im 
Kosteninteresse der Sozialversicherungsträger und 
darüber hinaus des Bundes liegt. 

Abschließend kann gesagt werden, daß die Not-
wendigkeit einer fachgerechten Beurteilung und 
Behandlung neurotischer Störungen im Bereich der 
Sozialversicherung durchaus anerkannt ist. 

Anlage 34 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Kattenstroth vom 28. Februar 
1969 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Horstmeier (Drucksache V/3878 Frage 109) : 

Ist es nach bestehendem Recht möglich, daß einer Witwe, die 
bis zu ihrer Wiederverheiratung eine Hinterbliebenenrente er-
hielt, diese Rente im Falle der Auflösung der zweiten Ehe ohne 
eine neue Prüfung der Anspruchsbedürftigkeit weitergewährt 
wird? 

Ich gehe davon aus, daß sich Ihre Frage auf die 
Kriegsopferversorgung bezieht. 

Nach geltendem Recht verliert eine Witwe bei 
Wiederverheiratung ihren Anspruch auf Witwen-
rente nach dem Bundesversorgungsgesetz. Als Ab-
findung erhält sie das Fünfzigfache der bisher bezo-
genen monatlichen Grundrente. Wird die zweite 
Ehe ohne alleiniges oder überwiegendes Verschul-
den der Witwe aufgelöst, so lebt der Anspruch auf 
Witwenrente wieder auf. Andere Voraussetzungen 
für das Wiederaufleben des Versorgungsanspruchs 
sind nicht gefordert, so daß eine generelle Prüfung 
nach etwaiger Bedürftigkeit nicht in Betracht 
kommt. Sofern allerdings durch die zweite Ehe-
schließung eine als Kannleistung gewährte Witwen-
beihilfe nach § 48 Abs. 1 Satz 2 des Bundesver-
sorgungsgesetzes weggefallen ist, wird im Einzel-
fall zu prüfen sein, ob das vor der Eheschließung 
festgestellte Bedürfnis für die Gewährung der Wit-
wenbeihilfe weiterhin vorliegt. 

Für die Höhe des wiederaufgelebten Anspruchs 
auf Witwenrente sind jedoch, da die Versorgungs-
bestandteile „Ausgleichsrente" und „Schadensaus-
gleich" vom Einkommen abhängig sind, die Ein-
kommensverhältnisse der Witwe von Bedeutung. 
Je nach Lage des Einzelfalles kann demnach im 
Vergleich zu der vor der Wiederverheiratung ge-
währten Rente eine höhere, niedrigere oder gleich 
hohe Witwenrente festzustellen sein. 

Ferner ist zu beachten, daß auf die wiederauf-
gelebte Witwenrente die aus der neuen Ehe erwor-
benen Versorgungs-, Renten- oder Unterhalts- 
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ansprüche anzurechnen sind. Außerdem ist die bei 
der Wiederverheiratung gewährte Abfindung antei-
lig anzurechnen, sofern die neue Ehe innerhalb von 
fünfzig Monaten nach der Wiederverheiratung auf-
gelöst worden ist. Diese Anrechnungsregelung kann 
sich je nach Höhe des aus der neuen Ehe hergelei-
teten Anspruchs sowie des anzurechnenden Abfin-
dungsbetrages dahin auswirken, daß trotz Wieder-
auflebens des Anspruchs auf Witwenrente eine Ren-
tenzahlung unterbleibt. 

Anlage 35 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Kattenstroth vom 28. Februar 
1969 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Frerichs (Drucksache V/3878 Frage 113) : 

Welche geeigneten Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregie-
rung zu ergreifen, um den bereits wieder fühlbaren Mangel an 
Arbeitskräften, insbesondere in den Ballungszentren, zu be-
heben? 

In der gegenwärtigen günstigen Konjunkturlage 
ist nicht auszuschließen, daß es zu einem gewissen 
Ungleichgewicht zwischen Arbeitskräfteangebot und 
-nachfrage, vor allem in Ballungsräumen, kommen 
kann. Es ist aber davon auszugehen, daß — wie 
bereits der Sachverständigenrat in seinem Jahres-
gutachten 1968/69 zur gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung ausgeführt hat — die heimischen Arbeits-
kräftereserven höher sind, als aus der Zahl der 
registrierten Arbeitslosen und Arbeitsuchenden her-
vorgeht. Faktoren der heimischen Arbeitsmarkt-
reserve sind: Arbeitskräfte, die in der Rezession aus 
dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und nicht als 
Arbeitslose in der Statitik geführt werden; Arbeits-
lose, die im Laufe des Jahres wieder vermittelt wer-
den; Arbeitskräfte, die durch geeignete Angebote 
für Teilzeitarbeit gewonnen werden können; zum 
Teil auch Erwerbspersonen aus der Landwirtschaft, 
die eine außerlandwirtschaftliche Tätigkeit im 
Haupt- oder Nebenberuf anstreben. Außerdem wer-
den durch Rationalisierungen in einigen Industrie-
zweigen fortwährend Arbeitskräfte frei, die einen 
Teil der offenen Stellen besetzen können. 

Die Deckung des Arbeitskräftebedarfs in den Bal-
lungsräumen ist zu einem großen Teil auch eine 
Frage der beruflichen und regionalen Mobilität der 
Arbeitnehmer. Die Bundesregierung setzt deshalb 
ihre Bemühungen fort, die vielfältigere Verwendbar-
keit und berufliche Beweglichkeit der Arbeitnehmer 
zu fördern. Die Verabschiedung des von ihr dem 
Hohen Hause vorgelegten Entwurfes eines Arbeits-
förderungsgesetzes wird uns in diesen Bemühungen 
ein erhebliches Stück voranbringen. Sie unterstützt 
auch alle Bestrebungen der Bundesanstalt für Ar-
beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, die 
berufliche und regionale Mobilität zu verbessern. 

Um einem etwaigen Mangel an Arbeitskräften vor 
allem in Ballungsräumen wirksam zu begegnen, 
wird sich die Arbeitsverwaltung verstärkt um zwi

-

schen- und überbezirklichen Vermittlungsausgleich 
bemühen. Es wäre auch sehr zu begrüßen, wenn 
hierzu ergänzend die Unternehmen durch geeignete 
Angebote an Teilzeitarbeit für männliche und weib-
liche Arbeitskräfte die noch vorhandenen Arbeits-
kräftereserven mobilisierten. Größere Spannungen 
auf örtlichen Arbeitsmärkten könnten im übrigen 
durch gezielte Anwerbung ausländischer Arbeits-
kräfte vermieden oder doch entschärft werden. Er-
fahrungsgemäß sind ausländische Arbeitnehmer 
regional besonders mobil und gewährleisten damit 
die zum weiteren Wirtschaftswachstum erforderliche 
Elastizität des Arbeitsmarktes. 

Anlage 36 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Kattenstroth vom 28. Februar 
1969 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Porsch (Drucksache V/3878 Frage 114) : 

Wird die Bundesregierung die BfA anweisen, bei der Belegung 
von Kurheimen und Sanatorien bevorzugt Kur- und Badeorte 
im Zonenrandgebiet einschließlich private Heime zu beschicken? 

Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
ist bereits bemüht, bei der Belegung von Kurheimen 
und Sanatorien die Kur- und Badeorte im Zonen-
randgebiet besonders zu berücksichtigen. Nach Mit-
teilung der Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte sind folgende Rehabilitationsstätten der Bun-
desversicherungsanstalt für Angestellte im Zonen-
randgebiet vorhanden, im Bau oder geplant: 

In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) besitzt die 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ein 
klinisches Sanatorium; am gleichen Ort ist der Bau 
eines weiteren Sanatoriums vorgesehen. Ferner be-
findet sich eine Klinik in Bad Sooden-Allendorf. In 
Bad Steben wird Mitte dieses Jahres ein großes 
klinisches Sanatorium eröffnet; am gleichen Ort 
wird zur Zeit an einem Jugendsanatorium gebaut. 
In Bad Brückenau wird der Bau eines Sanatoriums 
vorbereitet. In den genannten Orten werden neben 
den Einrichtungen der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte auch private Sanatorien und Heime 
in Anspruch genommen. Mit der Verwirklichung 
der weiteren Projekte wird sich die Zahl der dort 
möglichen Heilbehandlungen und damit auch die 
Zahl der Belegungen erheblich erhöhen. 

Ich möchte noch darauf hinweisen, daß die Bundes-
regierung der Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte keine Anweisung erteilen kann, noch stärker 
als es schon geschieht, die Kur- und Badeorte im Zo-
nenrandgebiet zu berücksichtigen. Hierüber haben 
die Selbstverwaltungsorgane der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte zu befinden. Es kann 
aber gesagt werden, daß ihnen die Notwendigkeit, 
die Zonenrandgebiete ausreichend zu berücksichti-
gen, durchaus bewußt ist, und daß sie auch danach 
handeln. 
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Anlage 37 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs von Hase vom 25. Februar 1969 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. 
Bechert (Gau-Algesheim) (Drucksache V/3878 Frage 
115): 

Trifft es zu, daß vom Bundesverteidigungsministerium ein 
Schreiben an die Truppe herausgegeben wurde, in dem empfoh-
len wurde, für die Hinterbliebenen der in Lebach getöteten Sol-
daten Geld zu sammeln? 

Es trifft nicht zu, daß der Truppe vom Bundes-
ministerium der Verteidigung empfohlen wurde, 
für die Hinterbliebenen der in Lebach getöteten Sol-
daten Geld zu sammeln. 

Anlage 38 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretär von Hase vom 25. Februar 1969 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Hirsch (Drucksache V/3878 Frage 116) : 

Will die Bundesregierung an der im Einvernehmen mit dem 
Bundesfinanzminister vom Staatssekretär des Bundesverteidi-
gungsministeriums erteilten Antwort zur Höhe der Verteidi-
gungskosten der Mitgliedstaaten der NATO (Drucksache V/3814) 
festhalten, in der es heißt, zu den Verteidigungslasten gehöre 
auch die Wiedergutmachung für nationalsozialistisches Unrecht 
als eine der „Sonderbelastungen, die sich ais Folge des Krieges 
und der besonderen Lage des geteilten Deutschland ergeben"? 

Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage der Fraktion der FDP (Drs. V/3814) scheint 
mißverstanden worden zu sein. Die Bundesregierung 
hat hierin nicht erklärt, daß die Kosten der Wieder-
gutmachung zu den Verteidigungslasten gehören. 
Sie hat lediglich darauf hingewiesen, daß neben an-
deren außergewöhnlichen Belastungen die Wieder-
gutmachung eine Sonderbelastung bildet, die ihr aus 
der Liquidation der nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft erwachsen ist. 

Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß solche 
Sonderbelastungen, die bei der Bundesrepublik 
Deutschland in etwa noch einmal die Höhe ihrer 
Verteidigungsausgaben erreichen, dann zu berück-
sichtigen sind, wenn es festzustellen gilt, wie sich 
die Verteidigungsanstrengungen eines Staates zu 
seiner allgemeinen Leistungsfähigkeit verhalten. 

Anlage 39 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretär von Hase vom 25. Februar 1969 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Schmidt (Kempten) (Drucksache V/3878 Frage 117) : 

Ist die Bundesregierung bereit, zu prüfen, ob es möglich ist, 
die bereits begonnene Teilnahme an einem Telekolleg ebenfalls 
im Sinne des Wehrpflichtgesetzes als eine begonnene Ausbildung 
anzusehen und somit als Zurückstellungsgrund bis zum Abschluß 
des Telekollegs anzuerkennen? 

Diese Frage war bereits Gegenstand näherer Un-
tersuchungen in meinem Hause. Nach meinen Fest-
stellungen ist diese Unterrichtsmethode, die im 
zweiten Bildungsweg zur Fachschulreifeprüfung füh

-

ren soll, bisher nur vorläufig im Lande Bayern ge-
regelt worden. Die mir bekanntgewordenen Erfah-
rungen lassen gegenwärtig eine abschließende Be-
urteilung noch nicht zu. Generellen Weisungen über 
eine Zurückstellung für diese Art der Ausbildung 
steht vor allem die Tatsache entgegen, daß bisher 
mehr als die Hälfte der Teilnehmer nach kurzer 
Zeit den Lehrgang wiederaufgegeben hat. Die 
Wehrersatzbehörden haben in der Vergangenheit 
in einer Reihe von Fällen, in denen ein erfolgrei-
cher Lehrgangsabschluß durch eine zwischenzeitliche 
Einberufung in Frage gestellt worden wäre, Zurück-
stellungen wegen besonderer Härte ausgesprochen. 
Ich muß aber darauf hinweisen, daß in Zukunft bei 
Zurückstellungen ein strengerer Maßstab anzulegen 
ist, weil die Wehrersatzlage sich inzwischen durch 
erhöhte Bedarfsanforderungen und durch die ver-
änderte Personalstruktur der Bundeswehr wesentlich 
verändert hat. 

Anlage 40 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs von Hase vom 25. Februar 1969 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Ollesch (Drucksache V/3878 Fragen 118 und 119) : 

Welche Unterschiede bestehen in der Bewirtschaftung von 
Offiziersheimen und Unteroffiziersheimen? 

Falls es Benachteiligungen der Unteroffiziere bei der Bewirt-
schaftung von Unteroffiziersheimen gegenüber den Offiziers-
heimen gibt, ist die Bundesregierung bereit, diese unterschied-
liche Behandlung in Zukunft aufzugeben? 

Die Offiziersheime der Bundeswehr werden 
grundsätzlich durch Heimgesellschaften, die in Ver-
einsform gegründet werden, bewirtschaftet. Un-
teroffiziersheime werden in der Regel durch die 
Pächter der Truppenkantinen mitbewirtschaftet. Nur 
in besonderen Ausnahmefällen, vornehmlich wenn 
dem Kantinenpächter eine Mitbewirtschaftung des 
Uffz.-Heims nicht möglich ist, kann mit Genehmi-
gung meines Ministeriums einer Uffz.-Heimgesell-
schaft die Selbstbewirtschaftung des Uffz.-Heims 
übertragen werden. 

Durch die unterschiedliche Bewirtschaftung tritt 
keine Benachteiligung der Uffz.-Heime gegenüber 
Offz.-Heimen ein. Durch Erlasse meines Ministe-
riums ist sichergestellt, daß die Preise in den Offz.-
Heimen — wie auch in den selbstbewirtschafteten 
Uffz.-Heimen — nicht unter den Preisen vergleich-
barer Artikel in den vom Kantinenpächter bewirt-
schafteten Uffz.-Heimräumen liegen dürfen. 

Anlage 41 

Schriftliche Erklärung 

der Abgeordneten Frau Dr. Wolf (CDU/CSU) zu 
Punkt 6 der Tagesordnung 

Das Entwicklungshelfer -Gesetz, das heute verab-
schiedet werden soll, ist das erste Gesetz, das den 
Einsatz junger Deutscher erleichtern und sichern soll. 
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Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, daß die partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen Menschen aus 
den Entwicklungsländern und den Industrieländern, 
die wir von den Entwicklungshelfern erwarten und 
für die sie durch die Träger des Entwicklungs-
dienstes vorbereitet werden sollen, eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen Industrieländern und Ent-
wicklungsländern voraussetzt. Das bedeutet auch, 
daß die Zahl der Entwicklungshelfer wie die Zahl 
aller Deutschen, die in der sogenannten technischen 
Hilfe in Entwicklungsländern tätig werden, nicht 
von uns, sondern von den Entwicklungsländern 
selbst nach ihrem Bedarf bestimmt werden. 

So kann dieses Gesetz nicht dazu dienen, all den 
jungen Deutschen, die ihr Interesse an dem Aufbau 
der Entwicklungsländer bekundet haben, den Weg 
in diese Länder zu öffnen. Es wird weiter darauf 
ankommen, daß der Entwicklungshelfer durch fach-
liche Kenntnisse und durch sein Verhalten die von 
ihm erwartete Hilfe leisten kann. Ich darf hinzu-
fügen, daß für die vielen anderen jungen Deutschen, 
z. B. auch für die jungen Akademiker, bereits jetzt 
nach Möglichkeiten gesucht wird, in Entwicklungs-
ländern im Interesse dieser wie auch unseres Landes 
tätig zu werden. 

In eingehenden Beratungen ist auch über den 
Titel dieses Gesetzes verhandelt worden. Wir wis-
sen, daß das Wort „Entwicklungshelfer" zu Mißver-
ständnissen Anlaß geben könnte und die partner-
schaftliche Zusammenarbeit nicht hinreichend deut-
lich macht. Aber ein Vergleich der Namen der ver-
schiedenen Dienste dieser Art in der Bundesrepu-
blik und in anderen Ländern hat gezeigt, daß es 
zweckmäßig ist, bei dieser Bezeichnung zu bleiben, 
zumal da in den Entwicklungsländern von „Freiwil-
ligen" gesprochen wird. Damit wird ein wesentliches 
Merkmal dieses Einsatzes zum Ausdruck gebracht, 
nämlich, daß es sich nicht um ein Arbeitsverhältnis 
mit hohem Gehalt handelt, sondern um ein Rechts-
verhältnis, daß dem Entwicklungshelfer zwar einen 
angemessenen Unterhalt für ihn und seine Familie 
sichert, aber davon ausgeht, daß eine Erwerbsab-
sicht nicht die Grundlage seines Einsatzes sein kann. 

Das Gesetz ist vor allem nötig, um Leistungen, die 
jedem Beschäftigten im Inland zustehen, auch auf 
den Einsatz im Ausland auszudehnen. Es zeigt sich 
darin, daß unsere Gesetzgebung, die bisher auf das 
Inland beschränkt war, nunmehr der Zusammen-
gehörigkeit der einen Welt besser Rechnung tragen 
muß. Dies gilt für die sozialen Leistungen, für die 
Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung, Un-
fallversicherung und für die besonderen Leistungen 
bei Gesundheitsstörungen „infolge typischer Risiken 
des Entwicklungslandes". Das gilt aber auch für die 
vom Ausschuß beschlossene Unterstützung nach der 
Rückkehr bei der beruflichen Wiedereingliederung 
oder bei der Unterstützung zu einer weiteren Aus-
bildung und für Leistungen im Fall der Arbeitslosig-
keit. 

Für den öffentlichen Dienst ist die Anerkennung 
des Entwicklungsdienstes im Gesetz geregelt. Es ist  

zu wünschen, daß in Tarifverträgen eine ähnliche 
Regelung erfolgt und daß die Zeit im Entwicklungs-
dienst als Grundlage einer Ausbildung oder des 
Praktikums angerechnet werden kann. 

Die Abwendung steuerlicher Nachteile ist im Ge-
setz vorgesehen. Erleichterungen z. B. in bezug auf 
Weihnachtsgratifikationen bei Antritt des Entwick-
lungsdienstes vor dem 1. April eines jeden Jahres 
müssen tariflichen Vereinbarungen vorbehalten wer-
den. 

Über die Bestimmungen des Gesetzes hinaus wird 
in Zukunft eine Personalplanung notwendig werden, 
die den Einsatz in unserem Lande ebenso vorsieht 
wie den Einsatz in einem Entwicklungslande. Das 
gilt vor allem für die Landwirtschaft. In der Bundes-
republik nehmen die Beschäftigten auf diesem Ge-
biet ständig ab, während in den Entwicklungslän-
dern in der zweiten Entwicklungsdekade die Land-
wirtschaft Vorrang haben wird und damit auch Gut-
achtern, Beratern und Helfern aus den Industrielän-
dern Arbeitsplätze bietet. 

Dieses Gesetz geht davon aus, daß Rechte und 
Pflichten im Inland und im Ausland gleichmäßig be-
handelt werden. Das gilt auch für die Pflicht des 
Wehrdienstes. Denn der Entwicklungsdienst ist dem 
Wehrdienst und auch dem Ersatzdienst gleichge-
stellt. Aber auch hier muß erneut darauf hingewie-
sen werden, daß der Entwicklungsdienst nur weni-
gen Menschen offensteht, Menschen, die sorgfältig 
ausgewählt werden und sich auf ihren Einsatz ebenso 
sorgfältig vorbereiten müssen. Wenn, wie ich vor kur-
zem gelesen habe, der Wehrdienst verstanden wird 
als ein Dienst zur Sicherung des Friedens und der 
Entwicklungsdienst als ein Dienst zur Ausbreitung 
des Friedens, so ist es verständlich, daß an den 
Menschen, der der Ausbreitung des Friedens dienen 
will, hohe Anforderungen in bezug auf sein Ver-
halten, seinen Umgang mit anderen Menschen, seine 
Kenntnis anderer Mentalitäten, seine Anerkennung 
des anderen sowie in bezug auf seine fachliche 
Qualifikation gestellt werden. Es wird Aufgabe der 
Träger des Entwicklungsdienstes sein, diese Voraus-
setzungen zu schaffen. 

Der Ausschuß für Entwicklungshilfe ist der An-
sicht, daß auch die politischen Rechte der Entwick-
lungshelfer gesichert werden müssen, weil ihre An-
erkennung zugleich ein Zeichen dafür ist, wie wich-
tig der Entwicklungsdienst für unsere Gesellschaft 
sein kann. 

Wir erwarten von den Entwicklungshelfern nach 
ihrer Arbeit im Entwicklungsland auch einen Ein-
fluß auf unsere Gesellschaft, eine Hilfe, um den 
Menschen bei uns die Bedeutung der Entwicklungs-
hilfe nahezubringen und die deutschen Familien 
nicht nur für die Anliegen der deutschen Gesell-
schaft, sondern darüber hinaus für die Fragen der 
ganzen Welt zu öffnen. Nur so  kann es zu der pa rt

-nerschaftlichen Zusammenarbeit kommen, die wir 
alle auf dem Wege zu einer Weltgesellschaft brau-
chen und praktizieren müssen. 
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